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Kurzfassung 

Der vorliegende Bericht präsentiert Möglichkeiten, die Sicherheitskultur in Kernkraft-

werken zu fördern. Die Herausforderungen der Stilllegung und des Rückbaus der An-

lagen werden berücksichtigt. Die Beschreibung der Förderungsmöglichkeiten umfasst 

zwei Teile. 

In einem ersten Teil werden die Vorgehensweisen bestimmt, die das deutsche kern-

technische Regelwerk zur Förderung der Sicherheitskultur umfasst. Grundlage dieser 

Bestimmung ist eine detaillierte Analyse des Sicherheitskulturbegriffs aus dem deut-

schen kerntechnischen Regelwerk, der den Sicherheitskulturbegriff der IAEA in wichti-

gen Punkten ergänzt und der im Rahmen des Projekts um weitere sicherheitskulturell 

wichtige Aspekte aus den Bereichen der Lenkung des Unternehmens, des Einsatzes 

der Mitarbeiter für das Unternehmen, der Vermittlung der Unternehmenskultur an die 

Mitarbeiter sowie der Auslegung des Systems aus Mensch, Technik und Organisation 

ergänzt worden ist. Die Analyse hat folgende Ergebnisse erbracht: (1) Die Sicherheits-

kultur ist ein Netzwerk aus Faktoren, die den Kategorien „Mensch“, „Technik“ und „Or-

ganisation“ angehören und zudem unterschiedlichen Ebenen der Unternehmenskultur 

nach Edgar Schein („Artefakte“, „Bekundete“ Werte, „Grundannahmen“) zuzuordnen 

sind. (2) Der im deutschen kerntechnischen Regelwerk vorliegende Bestand an Förde-

rungsmöglichkeiten für diese Faktoren konzentriert sich auf die Auslegung wichtiger 

technischer Artefakte, die Ausgestaltung des Integrierten Managementsystems und 

weiterer Aspekte der Organisation sowie das Fachwissen v.a. des verantwortlichen 

Schichtpersonals. (3) Da die Faktoren vernetzt sind, ist es notwendig, einen Prozess 

der Förderung einzurichten, der die aufeinander abgestimmte Förderung der verschie-

denen Faktoren unterstützt. 

Der zweite Teil präsentiert einen Prozess zur Förderung der Sicherheitskultur. Die Be-

schreibung behandelt und diskutiert die Einbindung des Prozesses in das Integrierte 

Managementsystem, Prozessziel, Lenkung des Prozesses, Förderungsschwerpunkte, 

Prozessablauf (PDCA-Zyklus), Schnittstellen zu andern Prozessen und die Weiterent-

wicklungsmöglichkeiten des Prozesses. Die im Prozess aktuell berücksichtigten Förde-

rungsschwerpunkte sind die Ausgestaltung des Systems aus Mensch, Technik und 

Organisation sowie Lehren, Lernen und Motivierung durch Anreize als Mittel, um den 

aktiven Einsatz der Mitarbeiter für Sicherheitskultur und Sicherheit zu erreichen. Wei-

terentwicklungen sollten darauf abzielen, v.a. die Vermittlung der Sicherheitskultur und 
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den Einsatz für die Sicherheit durch zusätzliche Schritte und Vorkehrungen noch bes-

ser zu unterstützen. 

Vorgehensweisen und wesentliche Merkmale des Förderungsprozesses sind mit Füh-

rungskräften eines deutschen Kernkraftwerks diskutiert worden. Diese Anlage befin-

det sich aktuell in der Stilllegungsphase. Die Gespräche zeigten, dass ein dringender 

Bedarf an praxisgerechten Vorgehensweisen zur Förderung der Sicherheitskultur ins-

besondere in Bezug auf die Motivierung der Mitarbeiter zum Einsatz für die Unterneh-

mensziele durch (1) verantwortliche, vorbildhafte Führung und (2) Aufrechterhaltung 

der Rahmenbedingungen für ein zuverlässiges Handeln und für eine ausreichende Ar-

beitszufriedenheit besteht. 
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Abstract 

This report presents approaches to safety culture promotion in nuclear power plants. 

Challenges of plant shutdown and decommissioning are taken into account. The 

presentation of approaches to safety culture promotion is divided into two parts. 

In a first part, approaches to safety culture promotion provided by German rules and 

regulations were identified. This identification was based on a detailed analysis of the 

concept of safety culture used in German rules and regulations. This concept expands 

the safety culture definition provided by IAEA. In this project, this concept was supple-

mented by safety-culture-relevant aspects of corporate governance, personnel’s com-

mitment to plant goals, organizational socialization of personnel, and design of the 

system of human, technology and organization. The analysis led to the following re-

sults: (1) Safety culture is a network of factors which belong to the categories of “hu-

man”, “technology”, and “organization” and which can, in addition, be classified 

according to the different levels of an organizational culture as defined by Edgar Schein 

(level of “artefacts”, “espoused values”, and “basic assumptions”). (2) Approaches to 

safety culture promotion provided by German rules and regulations are focused on the 

design of important technical artefacts, the design of the integrated management sys-

tem, other organizational aspects, and operators’ qualification. (3) Since the factors 

pertaining to safety culture are networked, it is necessary to define a process, which 

supports the proper coordination of approaches to promote the various factors belong-

ing to safety culture. 

The second part presents a process for safety culture promotion. Process description 

addresses and discusses the links between this process and the integrated manage-

ment system as well as process goal, management of the process, main areas of safe-

ty culture promotion, process steps (PDCA-cycle), links to other processes, and 

possibilities of further development of this process. Areas of safety culture promotion 

currently covered by the process are the following ones: design of systems of human, 

technology and organization, teaching, learning, and motivation by incentives to act 

safely. Future process developments should above all aim at providing steps and 

measures for further support of personnel’s alignment with safety culture and commit-

ment to safety. 

Approaches to safety culture promotion and main features of the process were dis-

cussed with managers of a German nuclear power plant. This plat is shut down. Main 
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results of this discussion are the following ones: there is an urgent need of practical 

approaches to safety culture promotion in particular with respect to motivate personnel 

to align behavior with plant goals by the following measures: (1) accountable leader-

ship which sets good examples and (2) maintaining work conditions which support reli-

able behavior and which foster job satisfaction. 
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1 Einleitung 

Das vorliegende Projekt zielt darauf ab, Erkenntnisse bereitzustellen, wie man die Si-

cherheitskultur in Kernkraftwerken erhalten und weiterentwickeln kann. Dabei sind 

auch die Herausforderungen zu berücksichtigen, denen Kernkraftwerke und deren Be-

treiber in der Bundesrepublik Deutschland nach der Entscheidung unterliegen, alle 

Kernkraftwerke bis spätestens 2022 endgültig außer Betrieb zu nehmen. 

Die Arbeiten dieses Projekts sind wichtig, weil die Sicherheitskultur einen großen Bei-

trag zur Sicherheit der Anlagen leistet. Sicherheitskultur ist ein Schlüsselfaktor für die 

Sicherheit, denn sie besteht aus der „…Gesamtheit der Eigenschaften und Verhal-

tensweisen innerhalb eines Unternehmens und beim Einzelnen, die dazu dienen, dass 

die nukleare Sicherheit als eine übergeordnete Priorität die Aufmerksamkeit erhält, die 

sie aufgrund ihrer Bedeutung erfordert“ /IAE 91/, S. 1, /IAE 06/, S. 98, deutsche Über-

setzung entsprechend /BMU 15/, S. 29). Dieser Begriffsbestimmung zufolge ist die Si-

cherheitskultur ein Soll- oder Idealzustand. Dieser Zustand ist zu schaffen, zu erhalten 

und weiterzuentwickeln. Im Folgenden dient der Begriff der Förderung als Sammelbe-

zeichnung für alle Maßnahmen mit den Zielen: 

 den Istzustand der Kultur eines Betreiberunternehmens und seiner Mitarbeiter in

einen Sollzustand zu überführen, der dem Begriff der Sicherheitskultur entspricht,

 nach gelungener Überführung den erreichten Istzustand in diesem Sollzustand zu

erhalten und nach Möglichkeit weiter zu verbessern.

Einschlägige Publikationen nutzen neben oder anstelle von „Förderung“ auch Begriffe 

wie Entwicklung, Pflege, Stärkung usw. der Sicherheitskultur. Sie werden im vorliegen-

den Bericht als Synonyme für „Förderung“ betrachtet. „Förderung“ wird Begriffen wie 

„Beeinflussung“, „Veränderung“ usw. vorgezogen, weil von „Beeinflussung“ usw. auch 

dann zu sprechen ist, wenn der beeinflusste oder zu beeinflussende Sachverhalt in ei-

nen Zustand überführt wird, der vom Sollzustand der Sicherheitskultur abweicht oder 

ihm sogar widerspricht. 

Eine bedarfsgerechte und wirksame Förderung der Sicherheitskultur setzt zum einen 

voraus, den Istzustand der Kultur des Betreiberunternehmens in Bezug auf die Sicher-

heit möglichst genau zu erfassen, diesen Istzustand im Hinblick auf inakzeptable Dis-

krepanzen vom Sollzustand zu beurteilen und den Bedarf an Förderung des 

Istzustands zu erkennen. Zum anderen sind geeignete Vorgehensweisen zur Förde-
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rung der Sicherheitskultur zu bestimmen, umzusetzen, auf ihre Wirksamkeit zu beurtei-

len und im erforderlichen Umfang weiterzuentwickeln. Für die erstgenannte Aufgaben-

gruppe steht den deutschen Aufsichtsbehörden, aber auch anderen Anwendern wie 

z. B. den Betreibern von Kernkraftwerken ein Leitfaden zur Verfügung /GRS 15/. Er un-

terstützt eine fachwissenschaftlich fundierte, systematische und detaillierte Bestim-

mung und Wertung des Standes der Sicherheitskultur in einem Betreiberunternehmen 

und des erforderlichen Förderungsbedarfs. Für die zweite Aufgabengruppe der wirk-

samen Förderung fehlen dagegen ähnlich detaillierte, fundierte und öffentlich zugängli-

che Erkenntnisse, die auch den Faktoren gebührend Rechnung tragen, denen 

Unternehmen und Mitarbeiter unterliegen, nachdem in der Bundesrepublik Deutsch-

land die Entscheidung gefallen ist, alle Kernkraftwerke bis spätestens 2022 endgültig 

außer Betrieb zu nehmen. Diese Lücke des Erkenntnisstandes ist zu schließen. 

Danksagung 

Die GRS dankt allen Mitarbeitern der Referenzanlage und dem Vertreter der Haupt-

verwaltung der Referenzanlage herzlich für ihre Unterstützung des vorliegenden Pro-

jekts durch zahlreiche Informationen, offene Diskussion und wertvolle Rückmeldungen 

zu projektbezogenen Arbeitsergebnissen der GRS. 
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2 Ziel, Arbeitsplan und Ergebnisdokumentation 

Das vorliegende Projekt hat das Ziel, herauszuarbeiten, inwieweit eine Sicherheitskul-

tur förderbar ist, welche Möglichkeiten der Förderung einer Sicherheitskultur bestehen 

und wie man vor der Implementierung die Wirksamkeit einer beabsichtigten Förderung 

der Sicherheitskultur beurteilen kann. Es sind die Herausforderungen zu berücksichti-

gen, die sich während der Restlaufzeiten, der Nachbetriebsphase und des Rückbaus 

der Anlagen für die Sicherheitskultur und ihre Förderung ergeben. Ein enger Informati-

onsaustausch mit einer deutschen Referenzanlage hat die Erfassung und Beurteilung 

dieser Herausforderungen und der Möglichkeiten ihrer Bewältigung zu unterstützen. 

Der Arbeitsplan sieht drei Arbeitsschritte vor, um dieses Ziel zu erreichen. Sie beste-

hen darin, 

 den Bedarf an Vorgehensweisen zur Förderung der Sicherheitskultur zu bestim-

men, 

 Möglichkeiten zur Förderung der Sicherheitskultur zu ermitteln und zu werten, 

 die Besonderheiten und die Möglichkeiten der Förderung während des Restbe-

triebs, der endgültigen Abschaltung und des Rückbaus herauszuarbeiten und zu 

werten. 

Dieses Arbeitsprogramm ist zielführend, wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen: 

 Im ersten Schritt wird die Frage nach der prinzipiellen Förderbarkeit und den kon-

kreten Möglichkeiten einer Förderung der Sicherheitskultur direkt durch die Be-

stimmung solcher Vorgehensweisen geklärt, von denen man die Förderung der 

Sicherheitskultur mit Fug und Recht erwarten kann. Bedarf und Bestand an derarti-

gen Vorgehensweisen werden auf der Grundlage einer detaillierten Analyse des 

Sicherheitskulturbegriffs und des im deutschen kerntechnischen Regelwerk bereits 

vorliegenden Bestandes an nutzbaren Vorgehensweisen zur Förderung der sicher-

heitskulturellen Faktoren bestimmt, die den Ergebnissen der Analyse des Sicher-

heitskulturbegriffs zufolge zu fördern sind. 

 Als zweiter Arbeitsschritt ist die Entwicklung eines Förderungsprozesses vorgese-

hen. Dieser Prozess dient dazu, den systematischen, kombinierten Einsatz der ver-

schiedenen Vorgehensweisen so zu organisieren, dass die eingesetzten 

Vorgehensweisen zusammen die Sicherheitskultur auf die bestmögliche Weise för-
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dern. Das vorliegende Projekt bietet den Anwendern also nicht nur Erkenntnisse 

über Vorgehensweisen zur Förderung der Sicherheitskultur an. Durch die explizite 

Festlegung eines Prozesses der Förderung wird auch aufgezeigt, wie ein erfolgrei-

cher Einsatz der Vorgehensweisen und die dauerhafte Förderung der Sicherheits-

kultur systematisch unterstützt werden können. Die Festlegung und 

Implementierung eines solchen Prozesses ist selbst eine Vorgehensweise zur För-

derung er Sicherheitskultur. 

 Im dritten Schritt sind unter Nutzung einschlägiger Betreibererfahrungen zum einen 

die Herausforderungen an die Förderung der Sicherheitskultur in den Phasen des 

restlichen Betriebs, der endgültigen Stilllegung und des Rückbaus einer Anlage 

herauszuarbeiten. Zum anderen sind gängige Vorkehrungen auf Betreiberseite zu 

ermitteln und die Wirksamkeit dieser Vorkehrungen zu beurteilen. Die Erkenntnisse 

aus den ersten beiden Arbeitsschritten dienen dabei als Referenz. 

In den nachfolgenden drei Kapiteln dieses Berichts sind für jeden der drei Arbeitsschrit-

te das detaillierte Vorgehen und die erzielten Resultate dokumentiert. Anhänge präsen-

tieren Ergebnisse, deren Menge und Detaillierungsgrad den Rahmen eines Kapitels 

sprengen würde. Ein Schlusskapitel dient dazu, den erreichten Stand zusammenzufas-

sen, die Bedeutung der Erkenntnisse auch für die Sicherheitskultur außerhalb der 

Kerntechnik aufzuzeigen und einen Ausblick auf mögliche, weitere Arbeiten zur Si-

cherheitskultur vor allem in der Kerntechnik zu geben. 

Es ist vorgesehen, dass die Erkenntnisse, die der vorliegende Bericht dokumentiert, al-

len Einrichtungen, Gruppen und Personen zur Verfügung stehen werden, die mit der 

Förderung der Sicherheitskultur befasst sind. Als Anwender kommen zum einen die 

Betreiber von Kernkraftwerken in Betracht, denn sie sind für die Sicherheit der Anlagen 

und die Förderung der Sicherheitskultur verantwortlich (/BMU 15/, S. 3 - 4). Zum ande-

ren können Aufsichtsbehörden und weitere Anwender die erzielten Erkenntnisse als 

Referenz nutzen, wie der Prozess einer wirksamen Förderung nach dem Stand von 

Wissenschaft und Technik gestaltet sein sollte. 
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3 Vorgehensweisen zur Förderung der Sicherheitskultur: 
Bedarf, Ermittlung und Beurteilung 

Im vorliegenden Projekt wird der Bedarf an Vorgehensweisen zur Förderung der Si-

cherheitskultur systematisch wie folgt bestimmt: 

 Die Bedarfsbestimmung geht von einer möglichst umfassenden Zusammenstellung

der Faktoren aus, die für die Sicherheitskultur wichtig sind. Eine derartige Zusam-

menstellung trägt dazu bei, in die Förderung nach Möglichkeit alle Faktoren einzu-

beziehen, von denen die Sicherheitskultur wesentlich abhängt. Ein Weg zur

angestrebten umfassenden Sichtweise der Sicherheitskultur und ihrer Förderung

besteht darin, die Begriffsbestimmung der IAEA auf ihre Grenzen zu untersuchen

und die Ergänzungen vorzunehmen, mit denen man die erkannten Grenzen über-

winden kann. Dieser Weg wird im vorliegenden Projekt beschritten. Die Begriffsbe-

stimmung der IAEA dient als Referenz, weil sie internationaler Standard und Teil

des deutschen Regelwerks ist (/BMU 15/ S. 29).

 Eine angemessene Bestimmung des Förderungsbedarfs hat zu berücksichtigen,

dass die Sicherheitskultur als ein Netzwerk verschiedenartiger Faktoren zu verste-

hen ist, deren Förderung unterschiedliche Vorgehensweisen erfordern kann. Die-

ses Verständnis entspricht dem heutigen Erkenntnisstand. Beispielsweise

unterscheidet die IAEA fünf übergeordnete, vernetzte Charakteristika der Sicher-

heitskultur mit jeweils mehreren konkreteren Attributen, um die verschiedenartigen

Aspekte der Sicherheitskultur zu erfassen (siehe unten und Anhang A). Das vorlie-

gende Projekt nimmt Ergänzungen des Sicherheitsbegriffs der IAEA vor, um in der

Förderung möglichst alle Faktoren zu berücksichtigen, die für die Sicherheitskultur

wesentlich sind. Zur Bestimmung des Förderungsbedarfs sind daher die Faktoren

zusammenzustellen, die zur Sicherheitskultur im Sinne der IAEA und zu den Berei-

chen gehören, die eine umfassende Förderung der Sicherheitskultur darüber hin-

aus einzubeziehen hat. Der Begriff des sicherheitskulturellen Faktors dient im

vorliegenden Bericht als generische Bezeichnung für die unterschiedlichen Dinge,

Prozesse und (oder) Sachverhalte, die zusammen die Sicherheitskultur ausma-

chen. Diese Bezeichnung wird der Einfachheit halber auch für die Attribute der Si-

cherheitskultur laut IAEA genutzt.

 Die zusammengestellten sicherheitskulturellen Faktoren werden mit dem Ziel klas-

sifiziert, Gruppen sicherheitskultureller Faktoren zu bilden, die auf die prinzipiell
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gleiche Weise gefördert werden können. Diese Gruppenbildung hat die folgenden 

theoretischen, methodologischen und praktischen Gründe: 

 Die Diskussion des Sicherheitskulturbegriffs dreht sich seit längerer Zeit auch 

um die theoretische Frage, wie die Sicherheitskultur mit den verschiedenen 

Ebenen der Unternehmenskultur zusammenhängt, die Edgar Schein definiert 

hat /SCH 10/ und um die Konsequenzen, die sich aus diesen Zusammenhän-

gen für die Förderung in der Praxis ergeben. Das vorliegende Projekt trägt zur 

Klärung dieser Frage bei, indem es bei der Klassifizierung sicherheitskultureller 

Faktoren auch die Ebenen der Sicherheitskultur nach Edgar Schein berück-

sichtigt, um aus dem Ergebnis dieser Klassifizierung Folgerungen für die För-

derung der Faktoren auf den unterschiedlichen Ebenen abzuleiten. 

 Systematisch definierte Gruppen sicherheitskultureller Faktoren zeichnen sich 

durch Merkmale aus, die den Faktoren innerhalb einer Gruppe gemeinsam 

sind und sie von den Faktoren in den anderen Gruppen unterscheiden. Wegen 

dieser gemeinsamen Merkmale darf man erwarten, dass die Faktoren in einer 

Gruppe auf die prinzipiell gleiche Weise gefördert werden können, dass es al-

so auf einem höheren Abstraktionsniveau eine „Musterlösung“, ein „Schema“ 

oder einen „Masterplan“ für die Förderung der Faktoren in dieser Gruppe gibt. 

Fehlt zu einem Faktor in einer Gruppe ein konkretes Vorgehen, könnte man al-

so versuchen, es durch Übertragung und Konkretisierung des prinzipiellen 

Vorgehens zu entwickeln. Die Klassifizierung unterstützt auf diese Weise eine 

methodische Suche nach Vorgehensweisen. Diese Möglichkeit wird im vorlie-

genden Projekt auch genutzt, um Förderungsmöglichkeiten der sicherheitskul-

turellen Faktoren zu ermitteln, die den verschiedenen Ebenen der 

Unternehmenskultur nach Edgar Schein angehören. 

 Die Einteilung sicherheitskultureller Faktoren in Gruppen ermöglicht auch eine 

übersichtliche, nach Gruppen geordnete Präsentation der Faktoren und Förde-

rungsmöglichkeiten. Sie erleichtert dem Anwender die Orientierung und die 

Nutzung. 

 Nach dieser Bestimmung des Bedarfs werden die Vorgehensweisen ermittelt, die 

zur Förderung sicherheitskultureller Faktoren zur Verfügung stehen. Als Quellen für 

die Suche nach Vorgehensweisen dienen das deutsche kerntechnische Regelwerk 

und die Veröffentlichungen, auf die sich die Ergänzungen des Sicherheitskulturbe-

griffs um Faktoren gestützt haben, die in der Begriffsbestimmung und den zugehö-
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rigen Ausführungen der IAEA nicht oder nur summarisch berücksichtig sind. Das 

kerntechnische Regelwerk wird einbezogen, weil es verschiedene sicherheitskultu-

relle Faktoren berücksichtigt, ohne sie als solche zu bezeichnen. 

 Aus den Erkenntnissen zu Bestand und Bedarf an Förderungsmöglichkeiten wird 

der Schluss gezogen, dass eine wirksame Förderung der Sicherheitskultur auf ei-

nem systematischen Prozess basieren sollte, der den abgestimmten Einsatz der 

verschiedenen Vorgehensweisen zur Förderung der diversen sicherheitskulturellen 

Faktoren steuert. Die detaillierte Darstellung des Prozesses erfolgt in Kapitel vier 

dieses Berichts. 

Die weitere Untergliederung des vorliegenden Kapitels entspricht den einzelnen Schrit-

ten dieses Arbeitsprogramms. 

3.1 Ergänzungen des Sicherheitskulturbegriffs 

Die IAEA bestimmt die Sicherheitskultur in ihrem Regelwerk als „… die Gesamtheit der 

Eigenschaften und Verhaltensweisen innerhalb eines Unternehmens und beim Einzel-

nen, die dazu dienen, dass die nukleare Sicherheit als eine übergeordnete Priorität die 

Aufmerksamkeit erhält, die sie aufgrund ihrer Bedeutung erfordert“ (/IAE 91/, S. 1, 

/IAE 06/, S. 98, deutsche Übersetzung durch /BMU 15/, S. 29). Die vorliegende Unter-

suchung sieht die folgenden Ergänzungen vor, um bestimmte wichtige Faktoren der 

Sicherheitskultur, die in der Begriffsbestimmung nicht ausdrücklich oder nur summa-

risch angesprochen sind, gebührend zu berücksichtigen. Jede Ergänzung wird mög-

lichst umfassend beschrieben, die wesentlichen Faktoren, die zu fördern sind, werden 

im Zuge der Zusammenstellung und Klassifizierung der sicherheitskulturellen Faktoren 

und der Bestimmung geeigneter Vorgehensweisen ermittelt und aufgeführt: 

 Der Begriffsbestimmung zufolge beruht die Sicherheitskultur auf bestimmten Ei-

genschaften und Verhaltensweisen innerhalb des Unternehmens und beim Einzel-

nen. 

 Es liegt daher nahe, das Umfeld des Unternehmens aus Gesellschaft, Politik, 

Staat, Wirtschaft und Wissenschaft in die Betrachtung einzubeziehen. Da Un-

ternehmen und Mitarbeiter in diesem Umfeld handeln, können ihre sicherheits-

kulturell bedeutsamen Eigenschaften und Verhaltensweisen durch dieses 

Umfeld mehr oder minder tiefgreifend mitbestimmt sein. Diese Mitbestimmung 

ist insofern zu berücksichtigen, als sie zur Stärkung oder zur Beeinträchtigung 
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sicherheitskulturell bedeutsamer Eigenschaften oder Handlungsweisen bei-

trägt. Man denke z. B. an die gesetzlichen und untergesetzlichen Anforderun-

gen aus dem legislativen und exekutiven Umfeld an Betreiberunternehmen. 

Letztere haben diese Anforderungen eigenverantwortlich und unter aktiver, die 

volle Verantwortung des Betreibers wahrender Beteiligung der Aufsichtsbehör-

de, umzusetzen. Geeignete Regelwerksanforderungen und ebensolche Auf-

sichtsaktivitäten können durch Definition des Sollzustands der 

Sicherheitskultur, Information über den Istzustand, Ermittlung des Förderungs-

bedarfs und Veranlassung eigenverantwortlicher Betreiberaktivitäten zur Her-

stellung bzw. Erhaltung des Sollzustands wesentlich dazu beitragen, dass 

Betreiber eine starke Sicherheitskultur entwickeln. Ein weiteres Beispiel ist die 

Bereitschaft der Mitarbeiter, im Unternehmen Kritik und Bedenken offen zu äu-

ßern. Denkbar sind Beeinträchtigungen, wenn zwei Möglichkeiten zusammen-

treffen: Erstens könnte die Gesellschaft von ihren Mitgliedern generell eher 

indirekte, sehr diplomatische, in weiten Grenzen interpretationsfähige und u. U. 

auch zeitraubende Formen der Äußerung zu bedenklichen, kritikwürdigen usw. 

Sachverhalten erwarten. Zweitens könnte das Unternehmen solchen gesell-

schaftlich erwünschten Verhaltensmustern innerhalb des Unternehmens nicht 

wirksam genug entgegentreten und die Mitarbeiter mit Kritik oder Bedenken so 

verfahren lassen, wie es den gesellschaftlichen Konventionen entspricht. Ein 

drittes Beispiel für Auswirkungen des Umfelds ist der Beschluss zur endgülti-

gen Stilllegung aller Anlagen. Dieses Beispiel wird im Kapitel fünf ausführlich 

behandelt werden, was die Auswirkungen auf die Sicherheitskultur betrifft. 

 Eine erste Ergänzung des Sicherheitskulturbegriffs besteht also darin, das Un-

ternehmen und seine Sicherheitskultur in Abhängigkeit von Austausch, Ver-

flechtung oder Auseinandersetzung des Unternehmens mit seinem Umfeld zu 

betrachten. Bezogen auf das Unternehmen geht es darum, die Beziehungen 

zum Umfeld im Idealfall so zu gestalten bzw. auf Entwicklungen im Umfeld am 

besten so zu reagieren, dass das Unternehmen nach Möglichkeit alles nutzt, 

was die unternehmenseigene Sicherheitskultur stärkt und sich gegen alles ab-

schirmt, was diese Sicherheitskultur beeinträchtigen könnte. Die Gestaltung 

dieser Beziehungen und Schnittstellen gehört zu den Aufgaben der „Corporate 

Governance“. Man versteht darunter umfassend den „rechtlichen und fakti-

schen Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung eines Unterneh-

mens“ /WER 04/ mit den beiden Aufgabenkreisen, einerseits die inneren 

Angelegenheiten des Unternehmens und andererseits dessen Einbindung in 
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das Umfeld zu regeln. Die Gegenüberstellung von „faktisch“ und “rechtlich“ 

zeigt, dass zur „Corporate Governance“ nicht nur die rechtlichen, allgemeiner: 

formellen Regelungen, sondern auch deren Umsetzung und weitere, formell 

nicht geregelte oder von den formellen Regelungen abweichende Gepflogen-

heiten gehören. Die einschlägige Literatur umfasst Erkenntnisse, wie der „Ord-

nungsrahmen“ für die Unternehmenstätigkeit systematisch zu analysieren ist 

und wie er im Idealfall gestaltet sein sollte. Dieser Ordnungsrahmen ist, soweit 

er die Förderung der unternehmenseigenen Sicherheitskultur unter Nutzung 

auch unternehmensexterner Ressourcen und Abschirmung gegen Beeinträch-

tigungen durch unternehmensexterne Faktoren betrifft, Teil der Sicherheitskul-

tur, weil er zu den Gegebenheiten innerhalb des Unternehmens gehört, von 

denen Aufmerksamkeit und Vorrangigkeit der Sicherheit abhängen. 

 Es ist genauer als in der Begriffsbestimmung zwischen dem Unternehmen und den 

Teilen innerhalb des Unternehmens zu unterscheiden, deren Aufgabe der Betrieb 

einer oder mehrerer Anlagen ist: 

 Betreiberunternehmen können mehr als ein Kernkraftwerk und (oder) weitere 

Betätigungsfelder innerhalb und außerhalb des nuklearen oder nichtnuklearen 

Energiesektors umfassen. Im einfachsten Fall ist das Unternehmen aus-

schließlich Betreiber einer einzigen Anlage, der Betrieb dieser Anlage also die 

einzige Aufgabe des Unternehmens. In anderen Fällen ist der Betrieb einer 

oder mehrerer Anlagen für das Unternehmen nur ein Geschäftsfeld unter an-

deren. 

 Das einzelne Kernkraftwerk kann mehr oder minder stark von den wirtschaftli-

chen, rechtlichen, personellen und sonstigen Entscheidungen bzw. Entwick-

lungen abhängen, die auf Unternehmensebene fallen. Ein Betreiber könnte 

z. B. unternehmensweite, anlagenübergreifende Initiativen zur Förderung der 

Sicherheitskultur ergreifen und den einzelnen Anlagen mehr oder minder de-

taillierte Förderprogramme vorgeben. Als Alternative ist ein stärker dezentrales 

Vorgehen denkbar, das den Anlagen größere oder sogar große Spielräume 

lässt, wie sie die Sicherheitskultur im Rahmen der Unternehmens- und Anla-

genpolitik bzw. der Unternehmens- und Anlagenziele fördern. 

 Die Förderung der Sicherheitskultur sollte also explizit Besonderheiten berück-

sichtigen, die für die Sicherheitskultur der Anlage(n) innerhalb eines größeren 

Unternehmens bestehen können. Solche Besonderheiten werden in der Be-
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griffsbestimmung der Sicherheitskultur durch die IAEA nicht ausdrücklich an-

gesprochen. 

 Aus Gründen der Vollständigkeit sollte die Betrachtung prinzipiell nicht einseitig 

auf die Vorgaben des Unternehmens an die Anlagen innerhalb des Unterneh-

mens eingegrenzt werden. Auch in umgekehrter Richtung kann es Auswirkun-

gen geben, wenn z. B. ein Unternehmen, das bisher noch keine 

Kernkraftwerke betrieben hat, eine Anlage errichtet oder erwirbt und vor der 

Anforderung steht, auch auf Unternehmensebene eine Sicherheitskultur zu 

entwickeln und zu fördern. In solchen Fällen kann die Anlage als Modell und 

Beraterin dienen, wie z. B. einschlägige Regelwerksanforderungen auf Unter-

nehmensebene umgesetzt werden können. Ein weiteres Beispiel sind Zusam-

menschlüsse mindestens zweier Betreiberunternehmen, die u. U. 

unterschiedliche Sicherheitskulturen entwickelt haben. Das neue Gesamtun-

ternehmen muss sich nach dem Zusammenschluss mit den Sicherheitskultu-

ren, die in den fusionierenden Unternehmen bestehen, konstruktiv 

auseinandersetzen, um diese Sicherheitskulturen nach Möglichkeit zusam-

menzuführen, zumindest aber Beeinträchtigungen auch nur einer der Sicher-

heitskulturen zu vermeiden. 

 Die Rechtsform eines Unternehmens kann Organe erfordern, die gegenüber 

der Unternehmensführung bestimmte Aufgaben wahrnehmen. Man denke z. B. 

an den Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft als Kontrollorgan der Unterneh-

mensleitung. Eine Ergänzung des Sicherheitskulturbegriffs hat auch explizit zu 

berücksichtigen wie solche Organe zur Sicherheitskultur beitragen bzw. die Si-

cherheitskultur zu berücksichtigen haben. Die Rechtsform gehört zum Ord-

nungsrahmen für die Lenkung des Unternehmens und damit zur „Corporate 

Governance“ (siehe oben und /WER 04/). Erkenntnisse zur Ausgestaltung die-

ses Ordnungsrahmens dienen als Referenz für Ergänzungen des Sicherheits-

kulturbegriffs, weil Aufrechterhaltung der Sicherheit und Förderung der 

Sicherheitskultur prinzipiell Teil dieses Ordnungsrahmens sind. 

 Eine dritte Ergänzung der eingangs zitierten Begriffsbestimmung ergibt sich aus 

dem deutschen Regelwerk. Es stellt einen engen Zusammenhang der Sicherheits-

kultur mit dem System aus Mensch, Technik und Organisation (MTO) her: „Die 

Grundlage für einen sicheren Betrieb von Kernkraftwerken ist das sicherheitsge-

richtete Zusammenwirken personeller, technischer und organisatorischer Faktoren 

(Mensch-Technik-Organisation). Die Vernetzung dieser Faktoren mit dem Ziel ei-
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nes sicherheitsgerichteten Handelns ist auch Grundlage für eine hohe Sicherheits-

kultur“ (/BMU 15/, S. 3). Es ist zu klären, wie dieser Zusammenhang genauer zu 

verstehen ist, welche Beziehungen also zwischen Faktoren der Sicherheitskultur 

und solchen des Systems aus Mensch, Technik und Organisation bestehen. Dabei 

sind auch neuere Konzepte wie das der „Resilienz“ und des „Managing the Unex-

pected“ zu berücksichtigen. Da sich die menschlichen, technischen und organisato-

rischen Faktoren auf die Zuverlässigkeit des Handelns auswirken /REA 99/ 

ermöglichen die Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen Sicherheitskultur und 

System aus Mensch, Technik und Organisation auch die Klärung der Frage, wie 

zuverlässiges Handeln von der Sicherheitskultur abhängt. Die zuverlässige Erfül-

lung sicherheitsrelevanter Aufgaben des Personals trägt zur Sicherheit der Anlage 

bei. Es ist daher möglich, die Zusammenhänge zwischen Sicherheitskultur, Fakto-

ren des MTO-Systems und zuverlässigem Handeln zu einem Modell auszubauen, 

wie die Sicherheit mit der Sicherheitskultur zusammenhängt. 

 Die Beziehung der Sicherheitskultur zum sicheren und zuverlässigen Handeln und 

zur Sicherheit bedarf in Bezug auf den Faktor „Mensch“ einer weiteren Ergänzung, 

um den nachfolgenden Zusammenhang genauer zu erfassen: „Die Sicherheitskul-

tur ist durch eine, für die Gewährleistung der Sicherheit der Anlage erforderliche, 

sicherheitsgerichtete Grundhaltung, Verantwortung und Handlungsweise aller Mit-

arbeiter bestimmt“ /BMU 15/, S. 29). Kurz: Die Mitarbeiter engagieren sich für die 

Sicherheit also idealerweise aus innerer Einstellung und Verantwortungsbewusst-

sein heraus. 

 Es liegt daher nahe, Erkenntnisse zu den Voraussetzungen und Folgen be-

sonderen, persönlichen Engagements bei der Arbeit und für das Unternehmen 

heranzuziehen, um den Wissenstand zur Sicherheitskultur auch in dieser Hin-

sicht so weit wie möglich zu vergrößern. Hohes Engagement dieser Art ver-

steht sich nicht von selbst, wie die Untersuchungen des Gallup-Instituts 

belegen (http://www.gallup.com: „Employee Engagement Index“). Im vorlie-

genden Projekt konzentriert sich die Untersuchung auf das sogenannte „Orga-

nizational Citizenship Behavior“ (OCB), dessen Untersuchungsgegenstand die 

freiwillige, über die Bezahlung hinausgehende Mehrleistung der Mitarbeiter zur 

Erfüllung der Unternehmensziele bildet. Dazu gehört z. B. eine Unterstützung 

der Kollegen und Vorgesetzten, die in dem Sinne spontan und selbstverständ-

lich ist, als sie weder Teil des Arbeitsvertrags noch des Entgelts ist und folglich 

formell nicht eingefordert werden kann. Der Rückgriff auf diese Erkenntnisse 

http://www.gallup.com/
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ist dadurch begründet, dass sie zahlreiche empirische Erkenntnisse erbracht 

haben und für die Untersuchung der Sicherheitskultur noch nicht systematisch 

ausgewertet worden sind. 

 Besonderes Engagement fällt in die übergreifende Kategorie der Arbeitsmoti-

vation. Einschlägige Erkenntnisse zu Faktoren der Motivation können ebenfalls 

zur Ergänzung des Sicherheitskulturbegriffs der IAEA herangezogen werden. 

 Unternehmen rekrutieren ihre Mitarbeiter entweder aus dem Umfeld, zu dem auch 

andere Unternehmen und Einrichtungen wie Universitäten, Behörden, internationa-

le Organisationen usw. gehören, oder aus den eigenen Reihen, wenn eine Person 

von einem Teil des Unternehmens in einen anderen wechselt. Sieht man von dem 

Fall ab, dass die Person schon aktiver Träger der Sicherheitskultur des Unterneh-

mens bzw. der Anlage ist, stehen Unternehmen, Anlage, Vorgesetzte, Kollegen, 

Ausbilder und, im Fall einer neuen Führungskraft, auch Untergebene vor der Anfor-

derung, im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei den Neulingen diese aktive Beteiligung 

an der Sicherheitskultur zu entwickeln, zu erhalten und auszubauen. Das Hinein-

wachsen bzw. Einführen in eine Kultur beruht auf Lernprozessen, für die auch der 

Sammelbegriff der „Sozialisation“ gebräuchlich ist (/APA 07/ S. 866). Sozialisation 

erfordert Rahmenbedingungen wie z. B. genügend Zeit auf Seiten aller Beteiligten 

und geeignete Handlungsweisen wie z. B. der Kommunikation. Eine Ergänzung des 

Sicherheitskulturbegriffs um den Gedanken der Sozialisation trägt dazu bei, unter 

den Handlungsweisen und Eigenschaften, die zur Sicherheitskultur gehören, aus-

drücklich und im erforderlichen Umfang auch jene im Dienst der Sozialisation zu 

verstehen. 

Die folgenden Überlegungen zeigen, dass diese Ergänzungen des Sicherheitskultur-

begriffs, den die IAEA festgelegt hat, erschöpfend Aspekte benennen bzw. präzisieren, 

die in der Begriffsbestimmung allenfalls implizit zum Ausdruck kommen und deshalb 

keine angemessene Förderung erfahren könnten. Dieser Begriffsbestimmung zufolge 

zeichnet sich die Sicherheitskultur durch die „Gesamtheit der Eigenschaften und Ver-

haltensweisen innerhalb eines Unternehmens und beim Einzelnen, die dazu dienen, 

dass die nukleare Sicherheit als eine übergeordnete Priorität die Aufmerksamkeit er-

hält, die sie aufgrund ihrer Bedeutung erfordert“ (/IAE 91/, S. 1, /IAE 06/, S. 98, deut-

sche Übersetzung durch /BMU 15/, S. 29). Die aufgeführten Ergänzungen betreffen 

sowohl das Unternehmen als auch den Einzelnen: 
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 Man kann ein Unternehmen allgemein beschreiben, indem man seine Schnittstellen 

bzw. Beziehungen zum Umfeld und seine internen, zum System aus Mensch, 

Technik und Organisation (MTO), zur „Corporate Governance“ und zu den Kon-

trollorganen des Unternehmens (wie z. B. dem Aufsichtsrat) gehörenden Struktu-

ren, Prozesse, Mittel, Personen und Schnittstellen zwischen Strukturen und 

Prozessen anführt. Die aufgeführten Ergänzungen erfassen diese Punkte und sind 

deshalb in Bezug auf das Unternehmen als erschöpfend zu betrachten. 

 In Bezug auf den Menschen komplettieren und präzisieren die aufgeführten Ergän-

zungen die sicherheitskulturell bedeutsamen „Eigenschaften und Verhaltensweisen 

… beim Einzelnen“ durch die Kategorien der personellen Faktoren und der Integra-

tion des Einzelnen in das Unternehmen und seine Kultur. Personell sind Faktoren, 

die, wie z. B. Alter, Geschlecht, Gesundheit, Qualifikation, Motivation und Engage-

ment, die Person auszeichnen. Da das Handeln „beim Einzelnen“ auf körperlichen 

und psychologischen Faktoren beruht, ist es mit den aufgeführten Ergänzungen 

möglich, neben den Handlungen auch die sicherheitskulturell wichtigen "Eigen-

schaften beim Einzelnen“ umfassend zu beschreiben. 

Die Ergänzungen des Sicherheitskulturbegriffs sind keine Selbstzwecke. Sie bilden die 

Voraussetzung dafür, sicherheitskulturelle Faktoren so umfassend zu bestimmen, dass 

in der Förderung der Sicherheitskultur zumindest kein wesentlicher Faktor unbeachtet 

bleibt. Diese Faktoren sind im nachfolgenden Arbeitsschritt systematisch zu ermitteln 

und zusammenzustellen. 

3.2 Zusammenstellung der sicherheitskulturellen Faktoren 

Das Arbeitsprogramm sieht eine Zusammenstellung der sicherheitskulturellen Faktoren 

vor, die sich aus dem Sicherheitskulturbegriff der IAEA und aus den vorgestellten Er-

gänzungen ergeben. Diese Zusammenstellung wurde wie folgt erarbeitet: 

 Die Zusammenstellung baut auf den Attributen der Sicherheitskultur aus dem Re-

gelwerk der IAEA auf (/IAE 09/, S. 99ff.). Sie bilden den Grundstock der Zusam-

menstellung. Diese Attribute sind in fünf Gruppen eingeteilt, die bei der IAEA 

„Charakteristika der Sicherheitskultur“ heißen. Diese Charakteristika sind unterei-

nander vernetzt (/IAE 09/, S. 8, Abbildung 1). Jedes Charakteristikum erfasst ein 

übergeordnetes Merkmal der Sicherheitskultur (/IAE 09/, S. 8, Übersetzung durch 

die GRS): 
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 Sicherheit ist ein klar anerkannter Wert, 

 Sicherheit ist ein klares Ziel der Führung, 

 Verantwortung für die Sicherheit ist klar, 

 Sicherheit wird in allen Aktivitäten berücksichtigt, 

 Sicherheit wird durch Lernen vorangetrieben. 

Aus Platzgründen führt der vorliegende Bericht die Attribute zu jedem Charakteristikum 

nur in Anhang A auf. Die Attribute sind konkreter formuliert als die Charakteristika und 

bieten daher genauere Anhaltspunkte für erforderliche Ergänzungen des Sicherheits-

kulturbegriffs, den die IAEA formuliert hat. Das Ziel der weiteren Untersuchung besteht 

folglich darin, die Attribute der Sicherheitskultur im erforderlichen Umfang durch si-

cherheitskulturelle Faktoren zu ergänzen. 

 Aus den Ergänzungen können sich z. T. sehr zahlreiche Faktoren ergeben, die für 

die Sicherheitskultur wichtig sind. Deshalb ist die Zusammenstellung sicherheitskul-

tureller Faktoren in der vorliegenden Untersuchung auf „wesentliche“ Faktoren ein-

geschränkt worden. Deren Auswahl beruht auf den folgenden Gesichtspunkten: 

 In Bezug auf das Umfeld des Betreiberunternehmens konzentriert sich die Zu-

sammenstellung sicherheitskultureller Faktoren von vorne herein darauf, wie 

Betreiberunternehmen bzw. Anlagen ihre Außenbeziehungen so gestalten, 

dass ihre Sicherheitskultur die größtmögliche Förderung und möglichst keine 

Beeinträchtigungen aus dem Umfeld heraus erfährt. Die vorliegende Untersu-

chung vernachlässigt daher Faktoren wie z. B. die Sicherheitskultur der Auf-

sichtsbehörden (/NEA 16/). 

 „Wesentlich“ sind in der vorliegenden Untersuchung darüber hinaus Faktoren, 

die auf unstrittigen oder weitgehend akzeptierten Erkenntnissen der jeweiligen 

Fachdisziplin beruhen. Solche Erkenntnisse findet man vor allem in den Sam-

meldarstellungen einschlägiger Handbücher und vergleichbarer Publikationen 

in renommierten Fachzeitschriften der jeweiligen Fachdisziplin. Die Untersu-

chung hat in erster Linie auf solche Überblicksdarstellungen zurückgegriffen. 

Weil viele theoretische und empirische Untersuchungsergebnisse in Fachdis-

ziplinen wie „Corporate Governance“ oder dem Handeln in Risikotechnologie-

bereichen noch kontrovers sind, kann sich der allgemein zumindest 
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weitgehend anerkannte Stand des Wissens auf Erkenntnissen sehr generi-

scher Art beschränken. 

 Ein dritter Auswahlgesichtspunkt war der Detaillierungsgrad der recherchierten 

Erkenntnisse. Ergänzungen der Attribute aus dem Regelwerk der IAEA be-

schränken sich in der vorliegenden Untersuchung auf sicherheitskulturelle Fak-

toren, die auf etwa dem gleichen Detaillierungsniveau wie die Attribute definiert 

werden können. Im Bedarfsfall sind noch detailliertere Erkenntnisse aus den 

genutzten Quellen in geeigneter Weise zusammengefasst worden. 

Anhang A präsentiert das Ergebnis der Zusammenstellung und führt die sicherheitskul-

turellen Faktoren auf, die nach diesen Gesichtspunkten aus den Erkenntnissen zu 

„Corporate Governance“, Systemen aus Mensch, Technik und Organisation wie auch 

den übrigen Ergänzungen des Sicherheitskulturbegriffs, den die IAEA nutzt, zusam-

mengestellt und den Attributen zugeordnet worden sind. Da der Umfang der Zusam-

menstellung den Rahmen des vorliegenden Kapitels bei weitem gesprengt hätte, folgt 

an dieser Stelle nur ein Resümee der Ergebnisse: 

 Alle Attribute haben mindestens eine Ergänzung erfahren. In einigen Fällen sind sie 

im Anhang A in Form von Querverweisen auf die Ergänzungen zu anderen Attribu-

ten dokumentiert, die mit dem betrachteten Attribut größere inhaltliche Überschnei-

dungen aufweisen. 

 Hauptquellen für die Ergänzungen waren die Literatur zur „Corporate Governance“, 

zu Systemen aus Mensch, Technik und Organisation sowie zum „Organizational Ci-

tizenship Behavior“. 

 Es hat keine Inkonsistenzen zwischen den Attributen der Sicherheitskultur laut 

IAEA und den Erkenntnissen aus den Quellen gegeben, die zur Ergänzung dieser 

Attribute herangezogen worden sind. 

 Jede Erkenntnis aus den genutzten Quellen konnte mindestens einem Attribut zu-

geordnet werden. Es handelt sich also durchwegs um Präzisierungen, Systemati-

sierungen und Komplettierungen der Aspekte, die ein Attribut aus dem Regelwerk 

der IAEA erfasst. In keinem Fall waren die Ergänzungen soweit vom Inhalt eines 

Attributes „entfernt“, dass die Ergänzung den Rahmen der Attribute und damit auch 

der Charakteristika gesprengt hätte. Es war also nicht erforderlich, die bestehende 

Liste der Attribute und Charakteristika um Vorschläge für zusätzliche Attribute bzw. 

Charakteristika zu erweitern. 
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Die Zusammenstellung in Anhang A hat den Nachteil, die Faktoren aus den einzelnen 

Ergänzungen nach Attributen getrennt zu präsentieren. Es fehlt also ein Überblick, 

welche Faktoren die Literatur zu „Corporate“ Governance“, Systemen aus Mensch, 

Technik und Organisation usw. beigetragen haben. Anhang B bietet diese Übersicht 

durch eine systematische, nach „Corporate Governance“ usw. gegliederte Präsentation 

der Faktoren, die zur Ergänzung der sicherheitskulturellen Attribute aus dem Regel-

werk der IAEA herangezogen worden sind. 

Der nächste Arbeitsschritt des vorliegenden Projekts besteht aus einer Klassifizierung 

der sicherheitskulturellen Faktoren, die Anhang A aufführt. 

3.3 Klassifizierung der sicherheitskulturellen Faktoren 

Klassifikationen dienen ganz allgemein dazu, Ordnung und Übersicht durch Zusam-

menfassung der klassifizierten Sachverhalte zu Gruppen oder Klassen zu schaffen, de-

ren Mitglieder in Bezug auf bestimmte Merkmale vergleichbar sind. In der vorliegenden 

Untersuchung dient die Klassifizierung sicherheitskultureller Faktoren dazu, eine theo-

retisch und methodisch systematische Ermittlung der Förderungsmöglichkeiten und de-

ren übersichtliche, praxisgerechte Präsentation zu unterstützen (siehe oben). 

3.3.1 Vorgehen 

Die Untersuchung nutzt zur Einteilung der sicherheitskulturellen Faktoren sowohl die 

Kategorien „Mensch“, „Technik“ und „Organisation“, als auch die Ebenen der Unter-

nehmenskultur, die Edgar Schein definiert hat /SCH 10/. Diese Kategorien bzw. Ebe-

nen werden nachfolgend erläutert. 

 „Mensch“ und „Technik“ sind selbsterklärend. Nur der Begriff der „Organisation“ 

bedarf einer Präzisierung, um ihn korrekt mit den Ebenen der Unternehmenskultur 

nach Edgar Schein und der Förderung sicherheitskultureller Faktoren verbinden zu 

können: 

 „Organisation“ kann unterschiedlich verstanden werden. In einem ganz engen 

Sinne handelt es sich um die formal gültigen, offiziellen Regelungen zu den 

Strukturen, Prozesse, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnisse im Un-

ternehmen bzw. auf der Anlage (siehe z. B. /CHR 92/, S. 21 sowie Anhang B). 

Formale Regelungen sind z. B. im Organisationshandbuch dokumentiert. Eine 
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formale Organisation „steht nur auf dem Papier“, sie muss also aktiv umgesetzt 

und eingehalten werden, damit die real bestehenden Strukturen, Prozesse und 

sonstige Gegebenheiten im Unternehmen den Forderungen der formalen Re-

geln entsprechen. Statt „formal“ ist auch der Begriff „formell“ gebräuchlich. 

 Die Literatur stellt der formalen die informale Organisation gegenüber. Der Be-

griff der informalen Organisation steht für soziale Strukturen und Prozesse, die 

„… eher spontan und ungeplant aus den Bedürfnissen und Interessen der Or-

ganisationsmitglieder sowie ihren Kontakten und Interaktionen entstehen“ 

(/LAN 04/, Spalte 497-498). „Ungeplant“ ist so zu verstehen, dass die betref-

fenden Strukturen und Prozesse nicht oder „eher“ nicht Ergebnis der offiziellen 

Organisationsentwicklung von Seiten des Unternehmens sind. 

 Zum Begriff der informalen Organisation gibt es uneinheitliche fachwissen-

schaftliche Auffassungen. (1) In Teilen der Fachliteratur versteht man die in-

formale Organisation als Ergänzung der formalen Organisation oder als 

bewusst zugelassene „Freiheitszone für das Handeln“, die beide zum Erhalt 

und zur Entwicklung des Unternehmens nützlich und notwendig sind (/LAN 04/, 

Spalte 498). Diese Art der informalen Organisation geht aus der praktischen 

Umsetzung oder konkreten „Ausfüllung“ der formalen Organisation hervor. (2) 

Für andere Teile der Fachliteratur fallen unter den Begriff der informalen Orga-

nisation aber nicht nur die Strukturen und Prozesse, die in der beschriebenen 

Weise ungeplant gewachsen sind und dem Unternehmen dienen. Informal sind 

vielmehr alle Strukturen und Prozesse, denen eine offizielle Anerkennung von 

Seiten des Unternehmens fehlt (/APA 07/, S. 385). Sie können für das Unter-

nehmen also auch schädlich oder nutzlos sein. 

 Das vorliegende Projekt wird in der Klassifizierung die informale Organisation 

berücksichtigen, die dem Unternehmen dient (Näheres siehe unten). 

 Die Kultur eines Unternehmens umfasst nach Edgar Schein prinzipiell die drei Ebe-

nen der Artefakte, der bekundeten Werte und der Grundannahmen (/SCH 10/, 

S. 23ff.): 

 „Artefakte“ sind die Strukturen, Prozesse, Verhaltensweisen und Arten, sich in 

Worten, Gesten und Symbolen auszudrücken, das Organisationsklima und all-

gemein alle Dinge und Sachverhalte, die ein Beobachter direkt im Unterneh-

men oder an den Mitarbeitern des Unternehmens wahrnehmen kann. 

„Organisationsklima“ steht fachwissenschaftlich für die Art und Weise, wie Mit-
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arbeiter das Unternehmen und speziell den Teil, in dem sie arbeiten, generell 

wahrnehmen (/APA 07/, S. 655). Einer ausführlicheren Begriffsbestimmung zu-

folge handelt es sich um die Wahrnehmung und Bedeutung, die Mitarbeiter 

gemeinsam zu den ihnen widerfahrenden Politiken, Praktiken und Prozessen 

sowie zu den Verhaltensweisen entwickeln, die nach ihrer Erfahrung erwartet, 

unterstützt und belohnt werden (/SCB 13/ S. 362). 

 Die Kategorie der „bekundeten Werte“ umfasst alle Ideale, Ziele, Bestrebun-

gen, Glaubenssätze usw., die dem Handelnden bewusst sind und über die er 

folglich auch Auskunft geben kann. Bekundete Werte definieren ein Soll, das 

von den real bestehenden Artefakten und Grundannahmen („Ist“) abweichen 

kann. Diskrepanzen zwischen Ist und Soll zeigen sich z. B. darin, dass es Lip-

penbekenntnisse, Sonntagsreden und ähnliche Auslassungen zu Idealen, Zie-

len usw. gibt, von denen die tatsächlichen Verhältnisse aber mehr oder minder 

stark abweichen. Da bekundete Werte dem Handelnden bewusst sind oder 

leicht in sein Bewusstsein gerufen werden können, kann er sie dem Beobach-

ter kommunizieren. 

 Unter den „Grundannahmen“ versteht Edgar Schein die Sichtweisen und Wer-

te, die Mitarbeiter des Unternehmens als selbstverständlich erachten und de-

nen sie beim Handeln, Denken, Planen, Urteilen und Entscheiden unreflektiert 

folgen. Edgar Schein spricht sogar von einer Determination des Handelns usw. 

durch die Grundannahmen, die auch unbewusst sein können (/SCH 10/, S. 24, 

siehe dazu auch /GRS 15a/, Kap. 5). Das Handeln in Übereinstimmung mit 

den Grundannahmen hat sich aus Sicht der Handelnden bewährt, weshalb sie 

weiterhin in Übereinstimmung mit den Grundannahmen handeln bzw. Abwei-

chungen entgegentreten, soweit es in ihrer Macht steht. Für Edgar Schein zäh-

len auch die bewährten und wegen ihrer Bewährung bevorzugten 

Vorgehensweisen zu den Grundannahmen (/SCH 10/, S. 27). Da die Begriffe 

„Vorgehensweise“ und beobachtbare „Verhaltensweise“ nicht klar gegeneinan-

der abgegrenzt sind, präzisiert die vorliegende Untersuchung diesem Punkt, 

indem sie nur das professionelle „Knowhow“ und „Wissen“, mit dem diese Vor-

gehensweisen im Gedächtnis des Handelnden repräsentiert sind, den Grund-

annahmen zuordnet. Für diese Präzisierung gibt es folgende Gründe: 

Knowhow und Wissen der Person entziehen sich wie Überzeugungen und 

Werte der direkten Beobachtung. Man kann also nur aus der Bewältigung von 

Aufgaben und Problemen z. B. in Prüfungssituationen oder im realen Arbeits-
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leben mehr oder minder genaue oder zutreffende Rückschlüsse auf das 

Knowhow und Wissen ziehen, die der Beobachtete „wirklich“ hat. Es ist daher 

notwendig, bei einer präferierten Vorgehensweise die Ebene des beobachtba-

ren Verhaltens und die Ebene des zugrundeliegenden, nicht beobachtbaren 

Wissens und der ebenfalls nicht beobachtbaren Wertung zu unterscheiden, 

dass die betreffende Vorgehensweise anderen Optionen vorzuziehen ist. 

 Es sind aufwendigere Untersuchungen und eine sorgfältige Vermittlung der 

Untersuchungsergebnisse erforderlich, um Grundannahmen aufzudecken, die 

Abhängigkeit des Handelns von den Grundannahmen explizit ins Bewusstsein 

der Handelnden zu bringen und damit auf Seiten der Handelnden die Grundla-

ge für den weiteren Umgang mit diesen Grundannahmen z. B. in Form kriti-

scher Reflexion, bewusster Aufrechterhaltung oder Änderung zu schaffen. 

Bekundete Werte können den Grundannahmen entsprechen, müssen es aber 

nicht (siehe oben). Im Fall der Übereinstimmung mit bekundeten, also bewuss-

ten Werten, sind auch die Grundannahmen bewusst bzw. leicht in das Be-

wusstsein der Handelnden zu bringen. 

 Grundannahmen können in einem neu gegründeten Unternehmen bzw. Unter-

nehmensteil wie z. B. einer neu eingerichteten Abteilung fehlen, solange die 

Mitarbeiter nicht die praktischen Erfahrungen gesammelt erworben haben, aus 

denen Grundannahmen erwachsen. Deshalb wurde eingangs gesagt, dass die 

Unternehmenskultur prinzipiell einen Aufbau aus drei Ebenen aufweist. 

 Verhaltensweisen, Strukturen und Prozesse auf der Artefakt-Ebene bedürfen 

einer Erläuterung, die für die Klassifizierung sicherheitskultureller Faktoren 

wichtig sein wird. Die Abgrenzung der Verhaltensweisen von den real be-

obachtbaren Strukturen und Prozessen orientiert sich an Edgar Scheins Hin-

weis, dass diese Prozesse, soweit es sich um organisierende Tätigkeiten (und 

nicht um z. B. vollautomatisierte technische Abläufe) handelt, aus den Verhal-

tensweisen Routinen werden lassen (/SCH 10/, S. 24, zu den „Strukturen“: 

siehe unten). Die vorliegende Untersuchung geht von der folgenden Interpreta-

tion dieses Hinweises aus: Routine entsteht durch längere, bewährte Erfah-

rung und führt dazu, das betreffende Verhalten so zu beherrschen, dass der 

Routinierte es schnell und zuverlässig ausführen kann (/DUD 16/, „Eintrag 

„Routine“). Neben dieser positiven Bedeutung im Sinne einer Gewandtheit 

oder Geschicklichkeit kann „Routine“ aber auch eher abwertend für den ge-

wohnheitsmäßigen, technisch perfektionierten Vollzug eines Verhaltens ste-
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hen, dem aber jedes Engagement abgeht /DUD 16/, („Eintrag „Routine“). Or-

ganisatorische Prozesse im Sinne Edgar Scheins sind also diejenigen Verhal-

tensweisen, die, durch erfahrungsbasierte Geschicklichkeit oder Gewohnheit 

bedingt, einen hochgradig festen und zuverlässig vorhersagbaren Ablauf auf-

weisen. Erweitert man diese Betrachtung von einer auf mehrere Personen, 

kann Routine auch dazu führen, dass das Verhalten der Mitglieder eines routi-

nierten Kollektivs stark standardisiert ist. Bestimmte Mitglieder des Kollektivs 

übernehmen im Regelfall nur bestimmte Aufgaben oder bekommen sie von 

anderen Mitgliedern übertagen. Auch können verschiedene Mitglieder be-

stimmte Tätigkeiten so beherrschen, dass es praktisch keinen Unterschied 

macht, welche dieser Personen diese Tätigkeit ausführt bzw. von den anderen 

Mitgliedern des Kollektivs zugewiesen bekommt. Edgar Schein geht im Detail 

nur auf Prozesse, nicht aber auf diejenigen „Strukturen“ ein, die der Artefakt-

Ebene angehören. Um diese Lücke zu schließen, führt die vorliegende Unter-

suchung beobachtbare, real bestehende Strukturen der Kooperation und 

Kommunikation im Unternehmen auf organisierende Prozesse zurück, die im 

Unternehmen Praxis sind und Routinen im eben beschriebenen Sinn hervor-

bringen. Hat ein Kollektiv z. B. die Gewohnheit entwickelt, im Regelfall das 

Mitglied X mit Führungsaufgaben zu betrauen, entsteht und verfestigt sich eine 

Struktur, in der X die Rolle des Anführers einnimmt, dem sich die übrigen Per-

sonen zumindest in Bezug auf bestimmte Tätigkeiten und (oder) in bestimmten 

Situationen unterordnen. Ganz ähnlich kann eine Person Y mit z. B. besonde-

rem Feinhandgeschick der Spezialist des Kollektivs für feinmotorisch an-

spruchsvolle Aufgaben werden, der für solche Aufgaben zuständig ist. Diese 

Überlegung ermöglicht es, Edgar Scheins Unterscheidung zwischen Verhal-

tensweisen und Prozessen der Routine-Entwicklung auf Strukturen der Orga-

nisation zu übertragen. Die beobachtbaren Strukturen und Prozesse 

erwachsen aus den Tätigkeiten, Präferenzen und Eigenheiten zusammenar-

beitender Personen. Sie gehören also der informalen Organisation an. Der 

Übergang zwischen routinierten und sonstigen Verhaltensweisen ist fließend, 

weil die Herausbildung einer Routine auf Erfahrung beruht, die nach und nach 

erworben bzw. immer wieder bestätigt wird, aber auch wieder verloren gehen 

kann, wenn sie nicht oder nur ungenügend praktiziert wird. Man steht also vor 

der Herausforderung, festzulegen, wann eine Verhaltensweise Routine ist. 

 Die Einordnung des Organisationsklimas unter die Artefakte bedarf einer 

Kommentierung: Folgt man den angeführten fachwissenschaftlichen Begriffs-
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bestimmungen (/APA 07/, S. 655, /SCB 13/, S. 362), steht „Organisationskli-

ma“ für die Bedeutungen, die Politik, Prozesse, Praktiken und Verhaltenswei-

sen im Unternehmen für die Mitarbeiter durch gemeinsame Erfahrung 

bekommen haben und für die Art und Weise, wie Mitarbeiter die Politik usw. 

wahrnehmen. Es geht also um die erfahrungsabhängige, subjektive, aber von 

vielen oder sogar allen Mitarbeitern geteilte Interpretation und Wertung dieser 

Gegebenheiten und Vorgänge im Unternehmen. Solche Interpretationen und 

Wertungen gehören zur direkt nicht beobachtbaren Ebene der Grundannah-

men, die bestimmte Artefakte wie z. B. die gute oder schlechte Stimmung in 

einer Arbeitsgruppe erklären. Edgar Schein nutzt den Begriff des Organisati-

onsklimas nur zur Bezeichnung dieser Sachverhalte, die einem Beobachter 

ohne weiteres auffallen (können), während die zitierte Fachliteratur die zu-

grundeliegenden psychischen Prozesse als das Kernmerkmal des Begriffs be-

stimmt hat. Die angestrebte Klassifikation sicherheitskultureller Faktoren hat 

also solche und ähnliche Diskrepanzen zwischen denselben Fachbegriffen in 

verschiedenen Quellen zu klären und festzulegen, welche Begriffsbestimmun-

gen der Klassifizierung zugrunde zu legen sind. 

Die sicherheitskulturellen Faktoren aus Anhang A sind sowohl nach den Kategorien 

„Mensch“, „Technik“ und „Organisation“, als auch nach den Ebenen der Unterneh-

menskultur zu klassifizieren. Diese doppelte Klassifizierung hat folgende Gründe: 

 Dem deutschen, kerntechnischen Regelwerk zufolge bildet die Vernetzung 

menschlicher, technischer und organisatorischer Faktoren mit dem Ziel der Unter-

stützung sicheren Handelns die Grundlage der Sicherheit und der Sicherheitskultur 

(/BMU 15/, S. 3, Gliederungspunkt 0). Es ist also zu klären, wie diese Faktoren und 

ihre Ausgestaltung einzeln und gemeinsam zur Sicherheitskultur und ihrer Förde-

rung beitragen. 

 Verschiedene Attribute der Sicherheitskultur laut IAEA sind Faktoren des Systems 

aus Mensch, Technik und Organisation. Ein Beispiel bildet das Attribut (e) des Cha-

rakteristikums (4), dass Personen das erforderliche Wissen haben. Das ist ein 

menschlicher Faktor bzw. Teil eines umfassend verstandenen menschlichen Fak-

tors der Eignung (/CHR 92/, S. 22). 

 Die Ebenen einer Unternehmenskultur nach Edgar Schein sind im Kernenergiesek-

tor sehr verbreitet und auch in Publikationen der IAEA aufgegriffen worden (z. B. 

/IAE 02/). 
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Die bisherigen Ausführungen haben die begrifflichen Grundlagen und den Regel-

werksbezug der Klassifizierung vorgestellt. Nachfolgend werden der Aufbau der Klassi-

fikation und wesentliche Schritte des Klassifikationsprozesses beschrieben. 

Formal liegt der Klassifizierung eine Tabelle zugrunde, die drei Spalten für die Katego-

rien „Mensch“, „Technik“ und „Organisation“ (kurz: „MTO“-System) und drei Zeilen für 

die Ebenen der Unternehmenskultur nach Edgar Schein (kurz: „Ebenen“) umfasst. Der 

Leser findet die Erläuterungen zu Aufbau und Inhalt der Tabelle nachfolgend. 

Tab. 3.1 Struktur der Klassifizierung sicherheitskultureller Faktoren 

MTO-System 
Ebenen 

Mensch Technik Organisation 

Artefakte direkt beobachtbares 
Verhalten  

Gebäude, 
Maschinen, 
Werkzeug, 
usw.  

Strukturen und  
Prozesse in Einklang 
mit den Regelungen 
der formalen Organi-
sation  

Bekundete Werte verkündete Ziele, 
Absichten, usw. 

- Ziele eines Unter-
nehmens, 
Ziele einer Gruppe, 
Rechtfertigungen 
des Handelns (auch 
nachträglich) 

Grundannahmen handlungsleitende 
Werte, ebensolches 
Wissen usw.  

 - - 

In diese Tabelle sind die sicherheitskulturellen Faktoren aus Anhang A einzuordnen. 

Diese Einordnung hat die folgenden Besonderheiten zu berücksichtigen: 

 Zellen mit der Eintragung „-“ können nicht besetzt werden. Das zeigen die folgen-

den Überlegungen, die auf die Definitionen zurückgehen, mit denen Edgar Schein 

die drei Ebenen der Unternehmenskultur bestimmt und voneinander abgegrenzt 

hat: 

 Die Technik ist ein Ensemble an Artefakten. In ihrer Auslegung und in ihrem 

Zustand können zwar bestimmte bekundete Werte und Grundannahmen zum 

Ausdruck kommen („wir nutzen die Technik, die am besten an den Menschen 

angepasst ist, erhalten sie in einem tadellosen Zustand und implementieren 

die neuesten Entwicklungen, wenn sie nachweislich die Sicherheit und Zuver-



 

23 

lässigkeit des Handelns erhöhen“). Jedoch ist die Technik als Artefakt-

Ensemble selbst weder ein bekundeter Wert noch eine Grundannahme. 

 Eine formale Organisation besteht aus offiziellen, formalen Regelungen und 

damit aus Forderungen, wie etwas im Unternehmen sein oder ablaufen soll. 

Sollvorgaben gehören in den Bereich der bekundeten Werte, sind daher selbst 

also weder Artefakte noch Grundannahmen. Bekundete Werte können den 

Grundannahmen entsprechen, die den Artefakten zugrundliegen, und sie be-

nötigen Artefakte wie z. B. Ansprachen, Organisationshandbücher oder Poster 

als Mittel für die Kommunikation der Vorgaben. Beobachtbares Verhalten steht 

mit den formalen Regelungen in Einklang, wenn das Personal so vorgeht, wie 

es diese Regelungen vorsehen. 

 Die informale Organisation entsteht (zumindest zu einem guten Teil) ohne Pla-

nung von Seiten des Unternehmens aus den Bedürfnissen, Interessen, Kon-

takten und Interaktionen von Personen im Unternehmen (siehe oben). Eine 

informale Organisation kann ihren beobachtbaren Ausdruck nicht nur in Ver-

haltensweisen oder anderen Artefakten wie z. B. der Kleidung, dem Jargon 

oder präferierten Vorgehensweisen der Aufgabenerfüllung, sondern auch in 

bewussten oder zumindest bewusstseinsfähigen, informalen Regeln finden. In-

formale Regeln bestehen z. B. in den Forderungen an Arbeitsleistung oder Ar-

beitsverhalten, die Mitarbeiter an sich selbst und (oder) an andere stellen und 

die von den offiziellen Vorgaben des Unternehmens abweichen können. Infor-

male Regeln dieser Art sind Regeln und damit bekundete Werte. Beobachtba-

re Verhaltensweisen in Form von Kontakten, Interaktionen usw. sind Artefakte. 

Zu klären bleibt also nur noch das Verhältnis zwischen informaler Organisation 

und Grundannahmen. 

 Die vorliegende Untersuchung ordnet Grundannahmen ausschließlich dem In-

dividuum zu, weil das Handeln mindestens zweier Personen, der kleinsten 

Einheit einer informalen Organisation, immer auf das Handeln der einzelnen 

Personen zurückführbar ist, die jede für sich in ihrem individuellen Handeln auf 

ihre Weise den sozialen Kontext berücksichtigt, der durch das Kollektiv besteht 

oder entsteht. Soziale Systeme werden also auf Handlungssysteme und Hand-

lungen innerhalb der Systeme ihrerseits auf Grundannahmen der einzelnen, 

handelnden Individuen zurückgeführt. Die informale Organisation ist per Defini-

tion ein Handlungssystem mit zwei oder mehr Akteuren (da interpersonale 

Kontakte und Interaktionen für eine informale Organisation notwendig sind, 



 

24 

muss letztere also mindestens zwei Personen umfassen). Eine informale Or-

ganisation besteht der vorgestellten Überlegung zufolge also nur aus Artefak-

ten und bekundeten Werten, nicht aber aus Grundannahmen. Die 

Charakterisierung einer informalen Organisation durch bestimmte Grundan-

nahmen ist mithin eine verkürzende, ungenaue Beschreibung des Sachver-

halts, dass unter den Mitgliedern der informalen Organisation bestimmte 

Grundannahmen verbreitet sind. Diese Ungenauigkeit wird nachfolgend durch 

exklusive Zuordnung der Grundannahmen zur Kategorie „Mensch“ vermieden. 

 In die Tabelle können nur solche Strukturen und Prozesse der informalen Organi-

sation eingehen, die den Unternehmenszielen dienen und diese Ziele die Voraus-

setzung erfüllen, dass das Sicherheitsziel dem Wesen der Sicherheitskultur 

entsprechend gegenüber anderen Zielen angemessen priorisiert ist. Das ergibt sich 

trivialerweise daraus, dass die Klassifizierung sicherheitskulturelle Faktoren betrifft, 

die per Definition zur Sicherheitskultur gehören und damit zur Sicherhit beitragen. 

 Die Klassifizierung stützt sich auf das folgende Kriterium, um Attribute der Sicher-

heitskultur laut IAEA, die sich auf Artefakte beziehen, und Faktoren mit demselben 

Bezug, die sich aus den Ergänzungen des Sicherheitskulturbegriffs der IAEA erge-

ben haben, den beiden Kategorien „Mensch“ und „Organisation“ zuzuordnen: 

 Es ist vorgesehen, einschlägige Attribute und Faktoren unter die Kategorie 

„Mensch“ zu fassen, wenn die Attribute oder Faktoren Akteure und ihr Verhal-

ten explizit benennen. Verhaltensweisen sind Artefakte (siehe oben). Solche 

Attribute und Faktoren genügen also der Form „Person (oder Personengruppe) 

A tut X“. 

 Die Kategorie der „Organisation“ ist zu verwenden, wenn Attribute bzw. Fakto-

ren Strukturen, Prozesse und (oder) Rahmenbedingungen bezeichnen, die da-

zu beitragen, Ziel, Art und Ablauf menschlichen Verhaltens in bestimmter 

Weise zu standardisieren bzw. diesem Verhalten bestimmte Freiräume zu er-

öffnen. Die sprachliche Form solcher Attribute und Faktoren lautet also: „Es ist 

der Fall, dass eine besteht oder aufrechterhalten wird“. Es fehlt mithin ein ex-

pliziter Bezug auf den Akteur. 

Das Kriterium bezieht sich auf Artefakte, also auf Verhaltensweisen, Prozesse und 

Strukturen der Zusammenarbeit sowie weitere einschlägige Rahmenbedingungen, 

die im Unternehmen tatsächlich vorhanden sind. Eine solche Rahmenbedingung 
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besteht z. B. im Vorhandensein und der Zugänglichkeit der Dokumente zu Sicher-

heitszielen und Sicherheitspolitik. Es erfolgt keine Unterscheidung, ob das Artefakt 

aus der Umsetzung einer formalen Regelung beruht oder sich informal, aber in 

Übereinstimmung mit den sicherheitsbezogenen Zielen des Unternehmens, entwi-

ckelt hat. 

Die Wahl dieses Kriteriums ist dadurch begründet, dass die Zuordnung zu den bei-

den Kategorien eine gezielte Bestimmung der Vorgehensweisen unterstützt, mit 

denen Verhaltensweisen des Menschen und Aspekte einer Organisation wirksam 

gefördert werden können, die für die Sicherheitskultur wichtig sind. 

 In Bezug auf den Menschen geht es wesentlich um Vorgehensweisen, wie er 

so zu qualifizieren, zu motivieren und zu beanspruchen ist, dass er mit seinem 

Verhalten auf die bestmögliche Weise zur Sicherheitskultur beiträgt. Es sind 

also Vorgehensweisen gesucht, die sich auf die Grundannahmen im Sinne 

Edgar Scheins und allgemeiner auf die, direkter Beobachtung entzogenen 

psychologischen Faktoren der Steuerung des beobachtbaren Verhaltens aus-

wirken. 

 Was die Merkmale der Organisation betrifft, sind Vorgehensweisen für eine 

Auslegung zu recherchieren, die dem Menschen angepasst ist (/CHR 92/, 

S. 21 und Anhang B) und zusammen mit den adäquat ausgestalteten mensch-

lichen und technischen Faktoren eine feste Grundlage für die Sicherheitskultur 

darstellt (/BMU 15/, S. 3, Gliederungspunkt 0). 

Ein Attribut oder Faktor kann beiden Kategorien angehören, wenn er mehrere As-

pekte umfasst, die nicht alle in ein und dieselbe Kategorie fallen. Es ist im Ergebnis 

der Klassifizierung nur zu vermerken, kraft welches Aspekts ein Attribut oder ein 

Faktor der Kategorie „Mensch“ bzw. „Organisation“ zugeordnet worden ist. 

Wie der Inhalt des Anhangs A zeigt, gehen die Attribute und Faktoren auf eine Viel-

zahl unterschiedlicher Aspekte ein. Deshalb wird es innerhalb jeder Ebene der Un-

ternehmenskultur nach Edgar Schein und für jede Kategorie des Systems aus 

Mensch, Technik und Organisation eine Zusammenfassung einschlägiger Attribute 

und Faktoren zu Unterkategorien geben (siehe Ergebnisdokumentation unten und 

in Anhang C). 



 

26 

 Ein weiterer Klärungsbedarf besteht in Bezug auf sicherheitskulturelle Attribute 

bzw. Faktoren des Inhalts, Mitarbeiter zu ermuntern und zu bestärken, sich in be-

stimmter Weise zu verhalten und z. B. offen über Abweichungen und Fehler zu be-

richten (Charakteristikum (5), Attribut (b)). 

 Derartige Attribute bzw. Faktoren werden nur dann in die Kategorie der bekun-

deten Werte eingeordnet, wenn aus dem Inhalt hervorgeht, dass es sich aus-

schließlich um eine Aufforderung zu einem bestimmten Verhalten handelt, 

wenn also jeder Hinweis fehlt, dass darüber hinaus oder in erster Linie Artefak-

te gemeint sind, die das Verhalten unterstützen. Man denke z. B. an das Attri-

but, dass sich das Management um die aktive Mitwirkung des Personals an 

der Verbesserung der Sicherheit bemüht (Charakteristikum (2), Attribut (f)). 

Diese Mitwirkung setzt u. a. voraus, dem Personal Zeit und Gelegenheit für die 

Beteiligung zu geben, es mit erforderlichen Informationen zu versorgen, als 

Führungskraft durch geeignete Fragen zur Klärung eines Verbesserungsvor-

schlags beizutragen usw. Ohne ein Fundament an geeigneten Artefakten be-

steht die Gefahr, dass der bekundete Wert ein leerer Appell bleibt. Wirksame 

Förderung hat diese Gefahren soweit es geht zu vermeiden. 

 Die Klassifizierung sieht vor, einschlägige Attribute bzw. Faktoren den Artefak-

ten zuzuordnen, wenn es bzw. er auch Artefakte einschließt, die wirksam zur 

Umsetzung des bekundeten Wertes beitragen. Kraft dieser Zuordnung sind si-

cherheitskulturelle Attribute bzw. Faktoren, die nur bekundete Werte ohne un-

terstützende Artefakte sind, in der Tabelle klar von den bekundeten Werten mit 

unterstützenden Attributen unterschieden. Anhand der Einordnung ist sofort 

erkennbar, dass ein Prozess der Förderung für die erstgenannte Gruppe be-

kundeter Werte die Bestimmung und den Einsatz geeigneten Artefakte ein-

schließen muss. 

 Die Einordnung der sicherheitskulturellen Faktoren aus Anhang A hat zu berück-

sichtigen, dass die IAEA die Attribute der Sicherheitskultur, die den Grundstock 

dieser sicherheitskulturellen Faktoren bilden (siehe oben), mit Erläuterungen ver-

sehen hat (/IAE 09/, S. 99ff.). Diese Erläuterungen enthalten Informationen, die 

präzisieren, was mit den Attributen gemeint ist bzw. wie man sie erfassen kann. An 

diesen Informationen darf die Klassifizierung also nicht vorbeigehen. Es besteht 

aber ein Unterschied zwischen den Formulierungen der Attribute und denjenigen 

der Erläuterungen zu den Attributen, dessen Behandlung vor einer detaillierten 

Auswertung der Erläuterungen festzulegen ist. Man betrachte zur Illustration das 
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Attribut (a) des ersten Charakteristikums: „The high priority given to safety is shown 

in documentation, communications and decision making” (/IAE 09/ S. 99). Die 

zugehörige erste Erläuterung lautet verkürzt: „The safety policy … should be docu-

mented and should be communicated to personnel” (/IAE 09/ S. 99). Attribute sind 

durchgängig beschreibend („is“), die Erläuterungen hingegen meist als Forderung 

ausgedrückt, was sein sollte („should“). Die vorliegende Untersuchung vernachläs-

sigt solche Formulierungsunterschiede und behandelt die Erläuterungen als Präzi-

sierungen des deskriptiven Inhalts des betreffenden Attributs und zur praktischen 

Erfassbarkeit dieses Inhalts (siehe dazu auch die Einleitung zur Liste der Charakte-

ristika und Attribute im einschlägigen Dokument der IAEA (/IAE 09/ S. 99, oben). 

3.3.2 Ergebnisse 

Weil die sicherheitskulturellen Attribute und Faktoren aus Anhang A zahlreich sind, 

würde die komplette Dokumentation der Klassifikationsergebnisse den Rahmen dieses 

Kapitels sprengen. Die detaillierte Präsentation der Ergebnisse ist deshalb nur in An-

hang C zu finden, die nachfolgende Zusammenfassung präsentiert die Quintessenz 

der Klassifizierung: 

 Die Kategorien des Systems aus Mensch, Technik und Organisation und die Ebe-

nen der Unternehmenskultur nach Edgar Schein erfassen alle Attribute und Fakto-

ren aus Anhang A. Es gibt für jede der sechs definierbaren Kombinationen aus 

Kategorien und Ebenen (kurz: „Kombination“, siehe Tab. 3.1) mindestens ein Attri-

but oder einen Faktor, der unter diese Kombination fällt. Alle Attribute und Faktoren 

können mit den definierbaren Kombinationen aus Ebenen und Kategorien erfasst 

werden, kein Attribut oder Faktor sprengt den Rahmen, der durch die Ebenen der 

Unternehmenskultur und die Kategorien des Systems aus Mensch, Technik und 

Organisation definiert ist. Die Klassifizierung ermöglicht also eine erschöpfende Er-

fassung und Beschreibung der sicherheitskulturellen Faktoren aus Anhang A. 

 Viele Attribute der Sicherheitskultur laut IAEA sind so beschrieben, dass ihre Be-

schreibungen auf inhaltlich unterschiedliche Aspekte der Sicherheitskultur Bezug 

nehmen. Daher kann dasselbe Attribut bzw. derselbe Faktor, der ein Attribut er-

gänzt, mehr als einer Kombination aus Ebenen der Unternehmenskultur und Kate-

gorien des Systems aus Mensch, Technik und Organisation angehören. Das erklärt 

das wiederholte Auftreten desselben Attributs bzw. Faktors unter den verschiede-

nen Kombinationen aus Ebenen und Kategorien. Aufgrund dieser Zugehörigkeit 
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gleicher Attribute und Faktoren zu verschiedenen Kombinationen wurde auf eine 

Zählung der Attribute bzw. Faktoren pro Kombination verzichtet. 

 Es bestehen aber erhebliche Unterschiede, was die Zahl der Attribute bzw. Fakto-

ren betrifft, die unter die einzelnen Kombinationen aus Kategorien des MTO-

Systems und Ebenen der Unternehmenskultur fallen. Die Mehrzahl der Faktoren 

gehört zu den Artefakten, wobei diejenigen im Bereich der Organisation deutlich 

überwiegen. Im Vergleich dazu gibt es kaum Artefakte im Bereich der Technik, sol-

che im Bereich „Mensch“ bilden eine größere Gruppe, deren Umfang aber deutlich 

hinter das Ensemble der organisatorischen Artefakte zurückfällt. 

 Artefakte in der Kategorie „Mensch“ beziehen sich überwiegend auf das Verhalten 

der Führungskräfte des Betreiberunternehmens. Ein guter Teil dieses Führungs-

verhaltens besteht darin, vor Ort präsent zu sein und sich beim Personal durch 

Wort und Tat für die Sicherheit einzusetzen. Als Beispiele seien die Diskussion si-

cherheitsbezogener Themen mit dem Personal und das vorbildliche Einhalten von 

Sicherheitsvorschriften durch die Führungskräfte selbst genannt. Einige einschlägi-

ge Artefakte decken auch den Aspekt ab, dass die Führung über die Personalfüh-

rung hinaus auch für die Schaffung angemessener Rahmenbedingungen für 

sicherheitsbezogene Personalhandlungen sorgt. Die Artefakte des „Führungsver-

haltens“ beziehen sich also auf die beiden Möglichkeiten, bei anderen Personen 

durch das eigene, sozial akzeptierte Verhalten direkt oder indirekt ein bestimmtes, 

von der führenden Person intendiertes Verhalten hervorzurufen (z. B. /WEI 01a/, 

S. 29). Direkte und indirekte Einwirkung heißen auch „Personalführung“ bzw. „Or-

ganisation“ im Sinne von „Organisieren“ (/WEI 01a/, S. 104ff.). Das Organisieren 

besteht wesentlich darin, menschliches Verhalten „präsituativ“ zu steuern, indem 

man von einzelnen, konkreten Personen und Situationen abstrahierende Aufgaben, 

Prozesse, Regeln und Rahmenbedingungen schafft. Dagegen zeichnet sich die 

Personalführung dadurch aus, eine an konkrete Situationen und Personen gebun-

dene Interaktion zu sein (/WEI 01a/, S. 105f.). Das „Organisieren“ ist ein Verhalten, 

das, wenn der Akteur explizit bezeichnet ist, der Kategorie „Mensch“ zuzuordnen 

ist. Die Gründe für diese Zuordnung wurden weiter oben erläutert. Sie bestehen im 

Wesentlichen darin, dass das Verhalten der Akteure von Grundannahmen bzw. 

psychologischen Faktoren abhängt und die Förderung dieses Verhaltens also eine 

geeignete Stärkung dieser psychologischen Grundlagen erfordert. 
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 Wichtige weitere Artefakte in der Kategorie „Mensch“ bestehen darin, dass sich 

Mitarbeiter generell wechselseitig unterstützen und alle Personen Regeln, Richtli-

nien und Anforderungen des Managementsystems einhalten. 

 Artefakte in der Kategorie der „Organisation“ betreffen insbesondere die real beste-

hende Aufbau-, Ablauf- und Prozessorganisation. Dabei stehen Aspekte der wirk-

samen Unterstützung sicheren und zuverlässigen Handelns, wie z. B. der Bestand 

an Personal und Ressourcen, Qualifizierung und Motivierung des Personals ein-

schließlich der Führungskräfte, die Transparenz von Entscheidungsprozessen, 

Personaleinsatz und Arbeitsplanung im Vordergrund. Einen breiten Raum nehmen 

auch Artefakte der lernenden Organisation ein. Sie reichen von der Beschaffung 

und Auswertung geeigneter Informationen mit vielfältigen Methoden bis zur Weiter-

entwicklung, Umsetzung und Kontrolle der Wirksamkeit von Abhilfen und Verbesse-

rungen. Dazu kommen als weitere Artefakte eine möglichst proaktive 

Unternehmenskommunikation, konstruktive Beziehungen zu Aufsichtsbehörden 

und eine aktive Auseinandersetzung des Unternehmens mit Entwicklungen inner-

halb und außerhalb des Unternehmens. 

 Technische Artefakte sind Gegenstand einiger weniger sicherheitskultureller Attri-

bute und Faktoren. Sie beziehen sich auf wesentliche Merkmale des Systems aus 

Mensch und Technik sowie auf die Einsatzbereitschaft der Technik. Dieser zuletzt 

genannte Punkt ist deshalb wichtig, weil ohne funktionsfähige Technik die bestim-

mungsgemäße Aufgabenerfüllung nicht möglich ist bzw. ein Ausweichen auf zuläs-

sige Alternativen erfordert. 

 Recht wenige sicherheitskulturelle Attribute und Faktoren erfüllen das Merkmal, be-

kundete Werte des Individuums zu sein. Dazu gehören persönliche Ziele in Bezug 

auf die Sicherheit und Erwartungen der Führungskräfte in Bezug auf sicherheitsbe-

zogenes Verhalten. Diesen Werten haben mit den Grundannahmen der Personen 

bzw. Führungskräfte in Einklang zu stehen und sie haben sich auf der Artefakt-

Ebene in entsprechenden Verhaltensweisen und Leistungen zu zeigen. 

 Bekundete Werte auf der Ebene des Unternehmens bestehen zum einen im Be-

kenntnis zur Sicherheit und zur Wertschätzung der Mitarbeiter. Zum anderen hat 

der Wirtschaftsplan die Bedeutung der Sicherheit widerzuspiegeln. Man denke et-

wa an die Bereitstellung finanzieller Mittel für Investitionen in Sicherheitsvorkehrun-

gen. Diesen bekundeten Werten haben geeignete Artefakte zu entsprechen. Dazu 

gehören z. B. Dokumente und Unternehmenskommunikation zur Sicherheitspolitik 
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oder die tatsächliche Beschaffung und tatsächliche, vorgesehene Nutzung der Din-

ge, für die Investitionen geplant waren. 

 Grundannahmen sind, den Überlegungen zur Klassifizierung entsprechend, nur der 

Kategorie „Mensch“ zuzuordnen (siehe oben). Im Einzelnen gehören dazu v.a. 

Wissen, Vertrauen besonders in die Führung, Stolz und positive Einstellungen z. B. 

zu Verantwortung und offener Kommunikation sowie Selbstkritik auf Seiten der 

Führungskräfte und generell ein ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein der Mitar-

beiter. 

 Aus den Ergänzungen des Sicherheitskulturbegriffs laut IAEA kommt der wichtige 

Gedanke, dass über die Unternehmensleitung hinaus auch Mitglieder der Kontroll-

organe eines Unternehmens, wie z. B. der Aufsichtsrat, die Verhaltensweisen zei-

gen, die Werte äußern und die Grundannahmen haben sollten, die zur 

Herausbildung, Erhaltung und Weiterentwicklung des Unternehmens beitragen. 

3.3.3 Folgerungen für die Bestimmung von Vorgehensweisen zur 
Förderung der Sicherheitskultur 

Aus der Klassifizierung ergeben sich wichtige Konsequenzen für die Förderung der Si-

cherheitskultur: 

 Die Mehrzahl der sicherheitskulturellen Attribute und Faktoren in der Klassifikation 

ist beobachtbar und auch herstellbar. 

 Im Fall der bekundeten Werte wie z. B. der Unternehmensziele, besteht die 

„Herstellung“ darin, sie zu formulieren und zu kommunizieren. 

 Auf der Ebene der Artefakte ist zu unterscheiden, ob das herzustellende Arte-

fakt ein materielles Ding oder ein menschliches Verhalten ist. Materielle Dinge 

wie Maschinen oder Dokumente kann man mit bestimmten Verfahren anferti-

gen. Verhaltensweisen dagegen kann man „erzeugen“, indem ein Lehrer, Trai-

ner, Einweiser oder Vorbild das Verhalten vorführt, erläutert und (oder) einübt, 

bis sein(e) Schüler oder Nachahmer das Verhalten beherrschen. 

 Mit den Grundannahmen liegt eine größere Gruppe sicherheitskultureller Attribute 

bzw. Faktoren vor, die sich der direkten Beobachtung entziehen und die nur indirekt 

über den Einsatz passender Artefakte und geeigneter bekundeter Werte beeinflusst 

werden können: 
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 Grundannahmen sind Resultat der Lern- und Erfahrungsprozesse, die Mitglie-

der eines Kollektivs durchlaufen, wenn sie ihre materielle und (oder) soziale 

Umwelt beobachten und in ihr handeln. 

 Die physische und soziale Umwelt des Kollektivs ist, zumindest in bestimmten 

Umfang, der Gestaltung zugänglich. Das gilt insbesondere für das System aus 

Mensch, Technik und Organisation, das bestimmte Aufgaben zu erfüllen hat. 

 Die Verantwortlichen eines Unternehmens haben es also im Rahmen des 

Menschenmöglichen in der Hand, durch Ausgestaltung des Systems aus 

Mensch, Technik und Organisation materielle und soziale Verhältnisse zu 

schaffen, in denen die Mitarbeiter Erfahrungen sammeln und aufgrund dieser 

Erfahrungen bestimmte Grundannahmen, Einstellungen, Kenntnisse, Über-

zeugungen, Meinungen, usw. erwerben können. Man denke z. B. an die Trai-

neraktivitäten der Vorführung, Wiederholung und Korrektur eines Verhaltens, 

das eine Person erlernen und beherrschen soll. Der Lernende erwirbt im Trai-

ning mehr oder minder perfekt die Kenntnis des geforderten Verhaltens und 

die Kompetenz für die Ausführung des Verhaltens. Durch die Einübung des 

Verhaltens verändern sich also nicht nur das beobachtbare Verhalten, sondern 

auch und vor allem die psychologischen Faktoren des persönlichen Wissens 

und der persönlichen Fertigkeiten. Sie werden um Kenntnisse und die Befähi-

gung zu dem Verhalten, aber auch um Einstellungen zu diesem Verhalten er-

weitert. Ließe der Trainer z. B. durchblicken, dass er die Einhaltung bestimmter 

Vorschriften beim zu trainierenden Verhalten selbst nicht zu ernst nimmt, kön-

nen die Trainees ihrerseits eine laxe Einstellung zur Befolgung der betreffen-

den Vorschriften entwickeln. Auch die Ausrüstung und die materiellen 

Arbeitsbedingungen sind eine weitere Quelle für die Herausbildung von 

Grundannahmen, Ansichten, Kenntnissen usw. Das zeigt ein Extrembeispiel, 

das weltweit oft noch traurige Realität ist. Schädliche oder menschenunwürdi-

ge Arbeitsbedingungen signalisieren den Betroffenen ebenso wie ein feindseli-

ges oder verächtliches Führungsverhalten (/KAI 14/, S. 266), dass ihr Leben, 

ihre Gesundheit oder ihre Würde nicht zählen, und gehen als Erfahrung, Wis-

sen und Einstellung zu Arbeitgeber bzw. Führung in die Steuerung des be-

obachtbaren Verhaltens der Betroffenen ein. 

 Gestaltung, bzw. Design solcher Systeme beruhen auf Zielen und Plänen und 

damit auf einem Soll oder Ideal, die nach Edgar Schein der Ebene der bekun-

deten Werte angehören. 
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Im vorliegenden Projekt sind aus diesen wohlbekannten und fachlich fundierten Zu-

sammenhängen zwischen beobachtbaren und nicht beobachtbaren Faktoren wichtige 

Folgerungen für den Inhalt und das angestrebte Ergebnis der weiteren Arbeiten gezo-

gen worden: 

 Die Förderung der Sicherheitskultur steht vor der Herausforderung, Artefakte zu 

gestalten und bekundete Werte zu formulieren und zu propagieren, von denen man 

eine positive Wirkung auf die direkt nicht beobachtbaren psychologischen Prozesse 

erwarten kann, die dem beobachtbaren Verhalten zugrunde liegen. Man kann diese 

Herausforderung auch in Bezug auf die menschlichen, technischen und organisato-

rischen Faktoren und deren Vernetzung formulieren: Diese Faktoren sind, soweit 

man sie beobachten und herstellen kann, so auszugestalten und miteinander zu 

verknüpfen, dass sie sich positiv auf die menschlichen Faktoren im psychologi-

schen Bereich auswirken und zusammen mit diesen die bestmöglichen Vorausset-

zungen für eine dauerhaft zuverlässige Erfüllung der Aufgaben durch die Person 

bilden, die Person vor Beeinträchtigungen schützen und zu Entwicklung und Erhalt 

wesentlicher, arbeits- und berufsbezogener Qualifikationen beitragen (/HAC 14/, 

S. 514f.). 

 Somit besteht die Förderung der Sicherheitskultur wesentlich darin, die Möglichkei-

ten zu nutzen psychologische Faktoren, die das beobachtbare Verhalten in direkt 

nicht beobachtbarer Weise steuern und erklären, über den gezielten Einsatz be-

stimmter Artefakte und bekundeter Werte zu entwickeln und zu verändern. Ein ver-

gleichbarer Ansatz liegt dem Leitfaden zugrunde, den die GRS zur Erfassung und 

Beurteilung wichtiger Merkmale der Sicherheitskultur entwickelt hat. Dieser Leitfa-

den konzentriert sich auf Verhaltensweisen und Vorkehrungen der Führungskräfte 

im Betreiberunternehmen (Artefakte und bekundete Werte), die nach erfahrungs-

wissenschaftlichem Erkenntnisstand auf psychologische Faktoren der Leistungsbe-

reitschaft und der Leistungsmöglichkeiten des Personals (Grundannahmen im 

Sinne Edgar Scheins) so wirken, dass diese Faktoren sicheres und zuverlässiges 

Verhalten unterstützen. 

 Die Förderung der Sicherheitskultur stellt nicht nur die fachlichen Probleme der 

Auswahl und des abgestimmten, vernetzten Einsatzes geeigneter Vorgehenswei-

sen. Es ist auch zu klären, wie die Förderung im Unternehmen bzw. auf den Anla-

gen zu organisieren ist. Wie die nachfolgende Überlegung zeigt, sollte die 

Förderung der Sicherheitskultur nicht von der Organisation der Förderung getrennt 
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werden. Man sollte die Organisation vielmehr selbst unter die Vorgehensweisen zur 

Förderung der Sicherheitskultur fassen: 

 Dem kerntechnischen Regelwerk zufolge zeichnet sich die Sicherheitskultur 

durch Eigenschaften und Verhaltensweisen im Unternehmen und im Einzelnen 

aus, die zur angemessenen Beachtung der Sicherheit führen (/BMU 15/, 

S. 29). 

 Eine solche Eigenschaft ist der aktive Einsatz für die Förderung der Sicher-

heitskultur selbst, denn er stärkt die Sicherheitskultur und bestärkt das Perso-

nal „sicherheitskulturell korrekt“ zu handeln. 

 Die Festlegung, Implementierung und Weiterentwicklung eines Förderungs-

prozesses ist eine unternehmensinterne Möglichkeit des Einsatzes für die Si-

cherheitskultur. 

 Eine Vorgehensweise zur Förderung der Sicherheitskultur besteht also darin, 

einen geeigneten Förderungsprozess zu schaffen und zu pflegen, der die Vor-

gehensweisen zur Gestaltung und Vernetzung der unterschiedlichen sicher-

heitskulturellen Attribute bzw. Faktoren systematisch erfasst. 

Dieser Denkansatz hat Auswirkungen auf das weitere Arbeitsprogramm dieses Pro-

jekts. In einem ersten Schritt werden konkrete Vorgehensweisen zur Ausgestaltung 

und Vernetzung sicherheitskultureller Faktoren ermittelt. Dieser Schritt umfasst zwei 

Teile: 

 Das kerntechnische Regelwerk wird auf Vorgehensweisen durchsucht, mit denen 

man sicherheitskulturelle Attribute bzw. Faktoren fördern kann. Man denke z. B. an 

die Anforderungen zur ergonomischen Gestaltung des Mensch-Maschine-Systems. 

Evtl. verbleibende Lücken zeigen, welcher Bedarf an darüberhinausgehenden Vor-

gehensweisen besteht (s. Gliederungspunkt 3.4). 

 Zur Deckung dieses Bedarfs erfolgt eine Recherche und Auswahl weiterer Vorge-

hensweisen aus geeigneten fachwissenschaftlichen Quellen (s. Gliederungs-

punkt 3.5). 

Im zweiten Schritt erfolgt die Festlegung eines Modells für den Prozess zur Förderung 

der Sicherheitskultur. Dieser Prozess dient dazu, die im ersten Schritt ermittelten Vor-

gehensweisen im Unternehmen bzw. auf den Anlagen zu implementieren. Erkenntnis-
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se v.a. aus der Literaturrecherche werden aber auch in die Festlegungen des Prozes-

ses selbst eingehen (s. Gliederungspunkt 4). 

3.4 Bestand an Vorgehensweisen zur Förderung der Sicherheitskultur 
aus dem deutschen kerntechnischen Regelwerk 

Laut Arbeitsprogramm ist im Anschluss an die Klassifizierung der sicherheitskulturellen 

Attribute und Faktoren der Sicherheitskultur der genaue Bedarf an Vorgehensweisen 

zu klären, mit denen diese Attribute und Faktoren wirksam gefördert werden können. 

Zur Bestimmung dieses Bedarfs ist der Bestand an wirksamen Vorgehensweisen zu 

ermitteln, auf den man bereits zurückgreifen kann. Spiegelt man den ermittelten Be-

stand an den Attributen und Faktoren, wird auch erkennbar, für welche Attribute und 

Faktoren Vorgehensweisen fehlen und zu recherchieren, um den Bedarf an Vorge-

hensweisen zu decken. 

Die vorliegende Untersuchung nutzt das deutsche kerntechnische Regelwerk als Quel-

le für die Ermittlung des Bestandes an vorhandenen wirksamen Vorgehensweisen. Für 

den Rückgriff auf diese Quelle gibt es folgende Gründe: 

 Das deutsche kerntechnische Regelwerk ist Personen und Einrichtungen, die mit 

der Förderung der kerntechnischen Sicherheitskultur oder einer Beurteilung geplan-

ter, laufender oder vergangener Förderungen befasst sind, vertraut. 

 Die Klassifizierung sicherheitskultureller Attribute und Faktoren hat gezeigt, dass 

und wie die Sicherheitskultur mit menschlichen, technischen und organisatorischen 

zusammenhängt. Viele dieser Faktoren sind Thema einschlägiger Regeln und 

Richtlinien. Die Aufgabe der Förderung besteht also zu einem wesentlichen Teil da-

rin, einschlägige Regelwerksanforderungen zu diesen Faktoren umzusetzen. 

 Das kerntechnische Regelwerk repräsentiert den regelmäßig aktualisierten Stand 

von Wissenschaft und Technik zum Inhalt der einzelnen Anforderungen. Somit 

durchlaufen Vorgehensweisen, die das Regelwerk zur Gestaltung menschlicher, 

technischer und organisatorischer Faktoren vorsieht, einen Prozess der fachlichen 

Überprüfung. Man darf also davon ausgehen, dass die Vorgehensweisen, die auf 

das kerntechnische Regelwerk als Quelle zurückgehen, wirksam sind. 
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Es liegt der Einwand nahe, dass die Anlagen diese Faktoren bereits wie erforderlich 

implementiert haben, der Rekurs auf den Inhalt des Regelwerks also keinen Fortschritt 

darstellt, was die Förderung der Sicherheitskultur betrifft. Dem ist zu entgegnen, dass 

 Unternehmen und Anlagen Änderungen durchlaufen, die sich auf die Faktoren 

„Mensch“, „Technik“ und (oder) „Organisation auswirken und Anpassungen mit Hil-

fe des Erkenntnisstandes erfordern können, den die Regeln und Richtlinien bereit-

stellen. 

 das System aus Mensch, Technik und Organisation die Grundlage der Sicherheits-

kultur bildet (/BMU 15/, S. 2). Design und Beurteilung dieses Systems erfordern 

somit eine Erweiterung. Sie besteht darin, das System auch unter dem Blickwinkel 

zu gestalten und zu beurteilen, dass es sicherheitsbewusstes Handeln des Perso-

nals und die adäquate Gewichtung des Ziels der Sicherheit durch das Personal 

wirksam unterstützt. Man kann diesen Aspekt der Unterstützung z. B. dadurch be-

rücksichtigen, dass man als Designer oder Beurteiler das Personal gezielt danach 

befragt, ob ein Kurs oder sonstiger Teil der Ausbildung, eine technische Einrichtung 

und (oder) eine Struktur oder ein Prozess innerhalb der Organisation aus ihrer 

Sicht auch dazu beitragen, ihr Sicherheitsbewusstsein zu stärken und das Ziel der 

Sicherheit angemessen zu priorisieren. Gewonnene Informationen könnten in den 

weiteren Designprozess einfließen bzw. den Anstoß zu Änderungen an bestehen-

den Einrichtungen, Strukturen und Prozessen geben. 

Somit besteht eine praktische Nutzanwendung der Erkenntnisse zu Förderungsmög-

lichkeiten, die das Regelwerk bereits jetzt im Bereich der Sicherheitskultur enthält, da-

rin, den „Einstieg“ in die Beurteilung der Förderung der Sicherheitskultur für 

Aufsichtsbehörden zu erleichtern. Sie können sich in einem ersten Schritt auf die 

menschlichen, technischen und organisatorischen Faktoren als einen wichtigen Teil 

der Sicherheitskultur konzentrieren. Aufsichtsbeamte können die gewonnenen Er-

kenntnisse in einem zweiten Schritt dann dazu nutzen, genauer nach Aspekten wie Si-

cherheitsbewusstsein, Vorrang der Sicherheit und ähnlichen Aspekten der 

Sicherheitskultur zu fragen. Auf diese Weise können sie die eher abstrakten Konzepte 

der Sicherheitskultur im Kontext konkreter menschlicher, technischer und organisatori-

scher Faktoren in die Aufsicht einbeziehen. 

Die Recherche des deutschen kerntechnischen Regelwerks konzentriert sich im Ein-

zelnen auf 
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 die Bekanntmachungen des BMUB und des vormals zuständigen BMI (Bundesmi-

nister des Inneren), 

 das Regelprogramm des kerntechnischen Ausschusses (KTA). 

Zugrunde gelegt werden die Texte aus dem „Handbuch Reaktorsicherheit und Strah-

lenschutz“ (http://www.bfs.de/DE/bfs/gesetze-regelungen/rsh/rsh_node.html). Weitere 

Vorschriften und Empfehlungen z. B. der Reaktor-Sicherheitskommission wurden in 

der vorliegenden Untersuchung aus Zeitgründen nicht ausgewertet. Eine evtl. zukünfti-

ge Aktualisierung des Bestands nutzbarer Vorgehensweisen könnte diese Quellen ein-

beziehen. 

Die detaillierte Zusammenstellung der Rechercheresultate ist in Anhang D dokumen-

tiert. Sie ist wie folgt aufgebaut: 

 Es werden die beiden Rubriken (1) „Integriertes Managementsystem, Organisation 

und Fachkunde“ und (2) „Mensch-Technik-System“ unterschieden. Diese Aufglie-

derung spiegelt die Tatsache wider, dass Regeln und Richtlinien des deutschen 

Regelwerks bis auf wenige Einzelaspekte nur Anforderungen zu jeweils einem die-

ser beiden Themenkreise enthalten, die Zuordnung der Regeln und Richtlinien zu 

den Rubriken mithin fast überschneidungsfrei möglich ist. 

 Regeln und Richtlinien unter der Rubrik „Mensch-Technik“ sind in die drei Gruppen 

der Anforderungen an (a) „Arbeitsmittel“, (b) „Arbeitsplätze“ und (c) „Arbeitsumge-

bungen“ eingeteilt worden. Als Grundlage dienen folgende Begriffsbestimmungen: 

 Zu den Arbeitsmitteln gehören alle Gegenstände, die das Personal zur Erfül-

lung erteilter Aufträge nutzt, wie z. B. Kommunikations-, Informations- und Be-

dieneinrichtungen, Mess- und Prüfgeräte, Werkzeuge, Maschinen, 

Transportmittel sowie Unterlagen, wie z. B. dem Betriebs- und Prüfhandbuch 

mit Anweisungen und weiteren Informationen zum Arbeitsablauf. Bei den Un-

terlagen geht es nicht nur um Anforderungen an die äußere Form der Gestal-

tung, sondern auch um Anforderungen an die Inhalte und 

Aufgabenbeschreibungen, die bereitzustellen sind, um das Personal bei der 

zuverlässigen Erfüllung von Aufgaben möglichst wirksam zu unterstützen. 

Kennzeichnungen z. B. von Komponenten vor Ort werden als Arbeitsmittel ge-

zählt, da diese Kennzeichnungen dazu dienen, den Ort vorgesehener Hand-

lungen zu erkennen. 

http://www.bfs.de/DE/bfs/gesetze-regelungen/rsh/rsh_node.html
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 Der Begriff des Arbeitsplatzes bezeichnet ganz allgemein den Ort, an dem eine 

Arbeit zu verrichten ist und den Weg, auf dem der Arbeitende den Einsatzort 

erreicht. 

 Zur Arbeitsumgebung gehören alle Faktoren, denen das Personal durch den 

Aufenthalt am Arbeitsort und (oder) auf dem Arbeitsweg ausgesetzt ist. Dazu 

gehören z. B. das Raumklima, Beleuchtung, Beschallung oder die Strahlenex-

position. 

Die weitere Unterteilung dieser Gruppen ist Anhang D zu entnehmen. 

 In der Rubrik „Integriertes Managementsystem, Organisation und Fachkunde“ hat 

sich die Untergliederung in „Integriertes Managementsystem, Organisation“ und 

„Fachkunde“ durch den Inhalt einschlägiger Regeln und Richtlinien dadurch erge-

ben, dass die Aufteilung der Regeln und Richtlinien des deutschen Regelwerks auf 

diese beiden Gruppen so gut wie überschneidungsfrei möglich ist. 

 Der Anhang D enthält weder detaillierte Beschreibungen des Inhalts der Regeln 

und Richtlinien noch größere Auszüge aus deren Inhalt. Er beschränkt sich auf 

Merkpunkte, mit deren Hilfe der Nutzer benötigte Inhalte in den originalen Texten 

finden kann. Es ist daher notwendig, bei einer konkreten Förderung der Sicher-

heitskultur auf die originalen Regeln und Richtlinien zurückzugreifen. 

Die Rechercheergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden: Das deutsche, 

kerntechnische Regelwerk unterstützt die Förderung der Sicherheitskultur mit zahlrei-

chen Anforderungen, auch wenn diese oft keinen expliziten Bezug auf die Sicherheits-

kultur nehmen: 

 Grundannahmen nach Edgar Scheins Begriffsbestimmung sind im Regelwerk in 

Gestalt des Fachwissens und der praktischen Erfahrung abgehandelt, ohne die das 

verantwortliche Schichtpersonal und weitere Personen, wie z. B. der Leiter der An-

lage keine Zulassung erhalten (zur Einordnung des Wissens und der Erfahrung un-

ter die Grundannahmen: siehe Gliederungspunkt 3.3.1). 

 Zahlreiche Anforderungen legen fest, wie das Integrierte Managementsystem bzw. 

weitere Aspekte der Organisation wie v.a. die systematische Planung von Aufga-

ben im Bereich der Instandhaltung und Änderung an der Anlage gestaltet zu sein 

haben. Solche Vorgaben gehören der Ebene der bekundeten Werte an und führen, 

wenn die Mitarbeiter die Vorgaben wie vorgesehen umsetzen, zu Artefakten im 
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Sinne bestimmter Verhaltensweisen (s. dazu die Ausführungen zur informalen Or-

ganisation im Gliederungspunkt 3.3.1). 

 Eine dritte, umfangreiche Gruppe der Anforderungen bezieht sich auf technische 

Artefakte im Bereich der Mensch-Maschine-Schnittstellen, Arbeitsplätze und Ar-

beitsumgebungen in der Warte, in der Notsteuerstelle und vor Ort. Bei den Vor-Ort-

Tätigkeiten konzentrieren sich die Anforderungen an Arbeitsmittel, Arbeitsplätze 

und Arbeitsumgebungen darauf, Strahlenexposition und körperliche Beanspru-

chungen in definierten Grenzen zu halten. 

Aus dieser Bestandsaufnahme ergibt sich unmittelbar ein Bedarf an Vorgehensweisen 

zur Förderung der Sicherheitskultur, welche 

 zur Stärkung der Grundannahmen im Sinne Edgar Scheins oder, allgemeiner, der 

psychologischen Faktoren beitragen, die über das Fachwissen und die beruflichen 

Erfahrungen hinaus einem sicherheitsbewussten Handeln zugrunde liegen, 

 die Umsetzung der formalen Regelungen eines Integrierten Managementsystems, 

der Organisation und anderer bekundeter Werte unterstützen. Dazu gehören auch 

Anforderungen bzw. Empfehlungen zur 

 benutzergerechten Gestaltung der zugehörigen Dokumente, Prozeduren und 

sonstigen Unterlagen und 

 zur Vermittlung ihrer Inhalte an die Nutzer. Die Umsetzung und damit Befol-

gung formaler Regelungen muss strikt von der Formulierung, Dokumentation 

und Kommunikation der Regelungen an die Personen unterschieden werden, 

die nach diesen Regeln handeln sollen. Solange die formalen Regelungen nur 

formuliert und kommuniziert, aber nicht umgesetzt und eingehalten werden, 

sind sie nur „toter Buchstabe“, nicht aber Teil der realen Verhältnisse im Un-

ternehmen und auf den Anlagen. Es sind also Schritte erforderlich, um das 

Personal zur Umsetzung der formalen Regeln anzuhalten bzw. dazu zu bewe-

gen, die vorgesehenen Wege für gewünschte oder notwendige Änderungen 

wenig oder nicht praktikabler Regelungen einzuhalten. Anders ausgedrückt 

geht es also darum, die formalen Regelungen in eine informale Organisation 

im engeren Sinne zu überführen (s. Gliederungspunkt 3.3.1). 

Man darf die Gegenüberstellung sicherheitsbewussten und regelkonformen Verhaltens 

nicht so interpretieren, dass diese beiden Verhaltensmodi einander ausschließen. Im 
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Gegenteil: auch regelkonformes Verhalten sollte keine blinde, unreflektierte Routine, 

sondern sicherheitsbewusst sein. Es ist aber sinnvoll, das Sicherheitsbewusstsein von 

der Regelbefolgung zu unterscheiden, weil die Mitarbeiter des Unternehmens bzw. der 

Anlage vor Situationen stehen können, für die es keine anwendbaren Regelungen gibt 

oder in denen anwendbare Regelungen Interpretations- und Handlungsspielräume las-

sen. In solchen Fällen hat das Personal die Lücken durch sicherheitsbewusstes Han-

deln zu füllen bzw. zu klären, welche Interpretations- und Handlungsspielräume genau 

bestehen und wie sie im Sinne der Sicherheit zu gestalten sind. 

Die Bestandsaufnahme zeigt auch, dass aus dem Regelwerk in erster Linie nur her-

vorgeht, welchen Ist-Zustand Fachkunde, praktische Erfahrungen, integriertes Mana-

gementsystem, Organisation und bestimmte technisch-bauliche Einrichtungen der 

Anlage aufweisen sollen. Dazu kommen 

 die Anforderungen an den Analyse- und Bewertungsprozess für Benutzungsober-

flächen in Warte, Notsteuerstelle und auf örtlichen Leitständen, 

 Anforderungen an das Vorgehen zur Vorbereitung bestimmter Tätigkeiten vor Ort 

sowie 

 Verfahren aus der Instandhaltungsrichtlinie, das auf die Planung und Durchführung 

von Instandhaltungen, Wartungen und Änderungen anzuwenden ist. 

Es fehlen also explizite Anforderungen an den Design- und Beurteilungsprozess der 

verbleibenden menschlichen, technischen und organisatorischen Faktoren. Ein umfas-

sender Prozess zur Förderung der Sicherheitskultur hat also auch Vorgehensweisen 

mit möglichst konkreten Schritten zu umfassen, wie die Gestaltung und Vernetzung 

menschlicher, technischer und organisatorischer Faktoren vorzunehmen und wie die 

Ergebnisse der Gestaltung und Vernetzung zu beurteilen sind. 

3.5 Ermittlung und Wertung weiterer Vorgehensweisen zur Förderung der 
Sicherheitskultur 

Den Ergebnissen der Bedarfsermittlung zufolge benötigt man auf dem Gebiet der Si-

cherheitskultur in erster Linie 

 einen umfassenden Prozess zur Förderung der Sicherheitskultur, um den systema-

tischen und abgestimmten Einsatz der Vorgehensweisen zu steuern, die zur Förde-
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rung der verschiedenen sicherheitskulturellen Attribute und Faktoren vorgesehen 

sind. 

 Vorgehensweisen, die 

 das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter stärken, 

 die Befolgung formaler Regelungen durch die Mitarbeiter unterstützen (zur Un-

terscheidung zwischen dem sicherheitsbewussten und dem regelkonformen 

Verhalten: s. Gliederungspunkt 3.4). 

Dieser Bedarf ist wie nachfolgend beschrieben zu präzisieren und auf der Grundlage 

dieser Präzisierungen durch eine Recherche in geeigneten Quellen zu decken. 

3.5.1 Gesamtprozess zur Förderung der Sicherheitskultur 

Der Förderungsprozess als Ganzes zählt selbst zu den Vorgehensweisen, mit denen 

Betreiberunternehmen und Anlagen ihre Sicherheitskultur fördern können (s. Gliede-

rungspunkt 3.3.3). Die Festlegung eines umfassenden Förderungsprozesses bleibt 

somit im Rahmen des Arbeitsprogramms, das die Ermittlung geeigneter Vorgehens-

weisen zur Förderung der Sicherheitskultur vorsieht. Um dem Leser die Unterschei-

dung vom Gesamtprozess zur Förderung der Sicherheitskultur zu erleichtern, heißen 

die Vorgehensweisen zur Förderung der verschiedenen sicherheitskulturellen Attribute 

und Faktoren innerhalb der Sicherheitskultur nachfolgend „spezifischere Vorgehens-

weisen“. Wenn der Begriff der „Vorgehensweise“ zur Bezeichnung des gesamten För-

derungsprozesses genutzt wird, erfolgt stets ein expliziter Hinweis auf diesen Bezug. 

Ein Prozess ist ganz allgemein durch Festlegungen zu den folgenden Punkten be-

stimmt (z. B. /FIS 06/, S. 12, /KTA 12/, S. 3): 

 Aufgaben (mit ihren Zielen, Teilzielen, Schritten und Kriterien für Einleitung bzw. 

Beendigung der Aufgabendurchführung), Ausführende und Mittel, 

 die wechselseitige Abstimmung dieser drei Bereiche (z. B. indem für die Aufgaben 

genügend qualifizierte Ausführende und geeignete Mittel vorgesehen werden), 

 zeitliche und örtliche Aspekte des Prozessablaufs, 

 die materiellen und immateriellen Dinge, die in den Prozess einzuspeisen („Input“) 

bzw. vom Prozess hervorzubringen („Output“) sind, um die Aufgaben zu erfüllen. 
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Als materielle Dinge zählen z. B. Baumaterialien, Ersatzteile und Verbrauchsstoffe. 

Zu den Immateriellen Dingen können z. B. kreative Ideen gehören. 

Dieser Rahmen an generischen Festlegungen erfährt für den Prozess zur Förderung 

der Sicherheitskultur in einem Betreiberunternehmen bzw. auf den Anlagen Konkreti-

sierungen, die, um Wiederholungen zu vermeiden, nachfolgend nur aufgezählt und erst 

in Kapitel vier bei der Beschreibung des Prozesses im Detail dargestellt werden: 

 Der Förderungsprozess hat einschlägigen Anforderungen des kerntechnischen Re-

gelwerks zu genügen. Dazu zählen 

 die Verantwortung des Betreibers für die Sicherheit und die Förderung der Si-

cherheitskultur (/BMU 15/, S. 3), 

 das Engagement der obersten und der sonstigen Führungsebenen im Unter-

nehmen für die Sicherheitskultur (v.a. Charakteristikum (3), Attribute (a) bis (c) 

der Sicherheitskultur laut IAEA), 

 ein Delegationsverbot für bestimmte, auch sicherheitskulturell zentrale Aufga-

ben (/BMU 15/, S. 3), 

 der prozessorientierte Aufbau des Integrierten Managementsystems (/KTA 12/ 

S. 3-4), 

 die Strukturierung des Prozesses im Sinne eines PDCA-Zyklus (/KTA 12/ S. 4). 

„PDCA“ steht für „Plan, Do, Check, Act“. 

 Der Gesamtprozess enthält allgemeine Festlegungen, wie bei delegierbaren Auf-

gaben wie z. B. der Umsetzung einer spezifischeren Vorgehensweise zur Förde-

rung sicherheitskultureller Attribute und Faktoren vorzugehen ist. 

 Der Prozess berücksichtigt den Aspekt proaktiver Unternehmenskommunikation (s. 

Anhang B, /OEC 99/, S. 23 Punkt D) und, allgemeiner, der vorausschauenden Si-

cherung der Funktionsfähigkeit des Unternehmens (/OEC 99/, S. 24, Punkt D.1 zu 

„strategischer Planung“ und „Risikopolitik“). Diese präventive Sicherung gilt als eine 

Kernaufgabe für Unternehmensleitung und Aufsichtsorgane (/WEL 12/ S. 125, 

127). Es ist zu erwarten, dass diese Sicherung besondere Bedeutung hat, um Still-

legungs- und Rückbauphasen mit ihren Herausforderungen zu bewältigen. Man 

denke z. B. an den Abgang von Mitarbeitern, die in den Restlaufzeiten für die Erfül-

lung sicherheitsrelevanter Aufgaben benötigt werden, die wegen fehlender Zu-
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kunftsperspektiven aber in u. U. großer Zahl kündigen und deren Ersatz durch 

Neueinstellungen oder die Rekrutierung unter den verbleibenden Mitarbeitern durch 

dieselben Zukunftsaussichten erschwert werden. 

Der Gesamtprozess zur Förderung der Sicherheitskultur berücksichtigt diese Aspekte 

durch Festlegungen zu(r) 

 Lenkung des Gesamtprozesses, 

 Phasengliederung des Gesamtprozesses nach dem Muster eines PDCA-Zyklus, 

 Schnittstellen des gesamten Förderungsprozesses zu weiteren Prozessen des In-

tegrierten Managementsystems und zu unternehmensexternen Akteuren soweit 

diese weiteren Prozesse und Akteure für die Förderung der Sicherheitskultur Be-

deutung haben. Unternehmensexterne Akteure sind insbesondere die Aufsichtsbe-

hörden. 

Die vorliegende Untersuchung sieht zur Aufgabe der Prozesslenkung genauere Fest-

legungen in den Bereichen des Engagements auf den höchsten Führungs- und Kon-

trollebenen, der Delegation von Förderungsaufgaben und der präventiven Sicherung 

der Funktionsfähigkeit des Unternehmens vor. Da der Gesamtprozess als PDCA-

Zyklus organisiert ist, unterliegen auch die Festlegungen zur Prozesslenkung, zu den 

Phasen des Prozessablaufs und zu den Schnittstellen des Prozesses einer fortlaufen-

den systematischen Planung, Umsetzung, Kontrolle und Weiterentwicklung nach Art 

eines PDCA-Zyklus. 

Das Arbeitsprogramm dieses Projekts sieht vor, die Vorgehensweisen zur Förderung 

der Sicherheitskultur in Bezug auf ihre absehbare Wirkung zu werten. Die Wertung un-

terstützt begründete Entscheidungen für oder gegen bestimmte Vorgehensweisen vor 

ihrem Einsatz. In Bezug auf den Gesamtprozess dienen folgende Erkenntnisse und 

Sachverhalte als Beleg für die absehbare positive Wirkung: 

 Was das Engagement betrifft, belegen empirische Erkenntnisse wie wichtig der 

Einsatz der Führung in Wort und v.a. Tat für das Handeln der Untergebenen im 

Sinne der Unternehmensziele ist (/GRS 15/ v.a. S. 135, 143). Das bedeutet nicht, 

das Engagement der übrigen Mitarbeiter als nicht oder weniger bedeutsam anzu-

sehen, es wird nur die besondere Rolle der Führung unterstrichen. 
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 Anforderungen diverser Regelwerke dienen als Grundlage dafür, die präventive Si-

cherung der Funktionsfähigkeit eines Unternehmens, den PDCA-Zyklus und die

Einrichtung von Schnittstellen zur Einbindung des Förderungsprozesses in die Pro-

zessorganisation als notwendig und wichtig zu werten (einschlägige Referenzen: s.

oben). Regelwerke fassen den Stand von Wissenschaft und Technik zusammen,

der nach Ansicht der Regelwerksersteller und ihrer fachlichen Berater zum Zeit-

punkt der Regelwerkserstellung als Norm und Maßstab zu gelten hat. Die Überein-

stimmung mit einschlägigen Regelwerksanforderungen ermöglicht also den

Schluss, dass der Prozess aller Voraussicht nach eine positive Wirkung entfalten

wird.

Der Gesamtprozess dient dazu, den systematischen Einsatz spezifischerer Vorge-

hensweisen zu steuern. Sie sind nachfolgend im Überblick vorzustellen. 

3.5.2 Spezifischere Vorgehensweisen zur Förderung der Sicherheitskultur 

Die spezifischeren Vorgehensweisen sind zur besseren Übersicht in die folgenden drei 

Kategorien eingeteilt. 

 Gestaltung des Systems aus Mensch, Technik und Organisation (MTO),

 Förderung des Sicherheitsbewusstseins,

 Förderung der Einhaltung formaler Regeln im Unternehmen.

Der Förderungsprozess erfasst somit auch den Bestand der Vorgehensweisen, die das 

kerntechnische Regelwerk bereits zur Förderung sicherheitskultureller Attribute und 

Faktoren bereitstellt. Die Unterscheidung der drei Kategorien darf nicht so missver-

standen werden, dass spezifischere Vorgehensweisen, die verschiedenen Kategorien 

angehören, voneinander unabhängig sind. Querverbindungen und wechselseitige Ab-

hängigkeiten werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den drei Kategorien be-

schrieben. 

Nachfolgend werden, wie im Abschnitt über den Gesamtprozess, nur Art, Quellen und 

absehbare Wirkung der Vorgehensweisen abgehandelt. Detailliertere Ausführungen 

sind im Kapitel 4 zu finden. 
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3.5.2.1 Gestaltung des Systems aus Mensch, Technik und Organisation 

Zur MTO-Systemgestaltung und Systembeurteilung gibt es im deutschen kerntechni-

schen Regelwerk zahlreiche Anforderungen, wie bestimmte menschliche, technische 

und organisatorische Faktoren ausgelegt sein sollen (s. Anhang D). Es fehlt aber die 

Vorgabe eines umfassenden, einheitlichen Vorgehens, um zu beurteilen, ob Betreiber 

einen systematischen Gesamtansatz für die Gestaltung der verschiedenen menschli-

chen, technischen und organisatorischen Faktoren verfolgen. 

 Die vorliegende Untersuchung sieht vor, im Gestaltungs- und Beurteilungsprozess 

eines MTO-Systems systematisch die „Elemente“ und die Zusammenhänge zwi-

schen den Elementen zu berücksichtigen, aus denen das HFE-Programm der U.S. 

Nuclear Regulatory Commission aufgebaut ist (/NRC 12/ S. 3). „HFE“ steht für Hu-

man Factors Engineering“. Die „Elemente“ gehören den vier Kategorien „Planung 

und Analyse“, „Design“, „Verifikation und Validierung“ sowie „Implementierung und 

Betrieb“ an. Sie decken wesentliche Aspekte vom „HFE-Programm-Management“ 

bis zur „Überwachung menschlicher Leistung“ ab (/NRC 12/, Figure 1-1, weitere 

Details: s. Kapitel 4). Dem Grundgedanken der „Resilienz“ folgend, sollte der De-

signer eines MTO-Systems die Systemauslegung nicht unter zu einseitiger Berück-

sichtigung von Erkenntnissen über real aufgetretene und (oder) mögliche Fehler 

voranzutreiben, sondern auch und vor allem Erfahrungen über die Faktoren einzu-

beziehen, auf denen die sichere und zuverlässige Leistung des Systems beruht 

/HOL 14/. 

 Was die Aufbau-, Ablauf- und Prozessorganisation betrifft, konzentriert sich das 

HFE-Programm der U.S. NRC auf Aspekte der Personalkapazität und der Perso-

nalqualifikation für diejenigen Aufgaben, die das Personal im Rahmen der Funkti-

onsteilung zwischen Mensch und Technik auszuführen hat (/NRC 12/ S. 37ff.). 

Damit wird nur derjenige Teil der Gesamtorganisation erfasst, der für die Arbeiten 

des Personals an und mit den technischen Einrichtungen der Anlage vorgesehen 

ist. Die vorliegende Untersuchung nimmt deshalb eine Erweiterung vor: Organisati-

onswissenschaftler haben Ansätze entwickelt, wie man durch schrittweise, syste-

matische Analyse und Synthese der Aufgaben in einem Unternehmen den 

organisatorischen Aufbau und die Arbeitsabläufe zur Erfüllung der verschiedenen 

Aufgaben und zur Erreichung der Unternehmensziele festlegen kann. Die Entwick-

lung dieser Methoden reicht in Zeiten zurück, in denen Automatisierung, Compute-

risierung und Flexibilisierung von Tätigkeiten bei weitem nicht das heutige Niveau 

erreicht hatten. Dementsprechend sind diese Ansätze in die Kritik geraten (zum 
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Überblick s. (/FRO 04/, /EIG 04/). Trotz dieser Kritik bleibt aber ein Kriterium für die 

Gestaltung und die Beurteilung organisatorischer Strukturen und Prozesse gültig: 

 Art, Zahl und Umfang vorgesehener Aufgaben innerhalb einer Organisation 

haben mit der Leistungsfähigkeit und der Leistungsbereitschaft der Personen-

kreise in Einklang zu stehen, die für die Ausführung dieser Aufgaben auserse-

hen sind. 

 In einer umfassenden Perspektive sind Aufgaben und Rahmenbedingungen 

der Aufgabenerfüllung auch im organisatorischen Bereich so zu gestalten, 

dass die Ziele der Effizienz, des Schutzes gegen physische und psychische 

Beeinträchtigungen und die Lernförderlichkeit der Arbeit für die ausführenden 

Personen erfüllt sind (/HAC 14/ S. 514f.). Die Effizienz hängt auch davon ab, 

inwieweit die Anforderungen an Arbeit und Leistung des Menschen in seinen 

Leistungsfähigkeiten und seiner Leistungsbereitschaft in Einklang stehen, die 

resultierende Beanspruchung also möglichst optimal ausfällt oder, anders ge-

sagt, keine Über- und Unterforderungen bestehen. 

In Bezug auf die absehbare Wirkung dieser Vorgehensweisen gilt: Es gibt vielfache Be-

lege für die engen Zusammenhänge, die zwischen der Gestaltung des MTO-Systems, 

der Organisationsgestaltung im Allgemeinen, der Beanspruchung, dem Stress und der 

Leistung bestehen (z. B. /ULI 11/ S. 571ff.). Wegen der engen Beziehung zwischen 

MTO-System, Organisation im Allgemeinen und Sicherheitskultur sind deshalb Vorge-

hensweisen zur Gestaltung und Beurteilung des MTO-Systems und der Organisation 

im Ganzen als wichtiger Beitrag zur wirksamen Förderung der Sicherheitskultur zu wer-

ten. Zentrale Gestaltungs- und Beurteilungskriterien sind das Gleichgewicht zwischen 

den Leistungsanforderungen an die Person und den Leistungsmöglichkeiten auf Seiten 

der Person sowie Schutz vor Beeinträchtigungen und Lernförderlichkeit der Arbeit. Ei-

ne positive Wirkung ist auch für die Nutzung umfassender Gestaltungs- und Beurtei-

lungsansätze im Sinne des HFE-Programms der U.S. NRC gegeben, denn sie 

unterstützen eine Förderung, die den Abhängigkeiten der menschlichen, technischen 

und organisatorischen Faktoren gebührend Rechnung tragen kann. 

3.5.2.2 Förderung des Sicherheitsbewusstseins 

Der Begriff „Sicherheitsbewusstsein“ dient in der vorliegenden Untersuchung als Sam-

melbezeichnung für die „sicherheitsgerichtete Grundhaltung, Verantwortung und Hand-
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lungsweise aller Mitarbeiter“ eines Betreiberunternehmens (/BMU 15/, S. 29). Als Ge-

genbegriff ist die Routine im abwertenden Sinne einer gewohnheitsmäßigen Tätigkeit 

zu verstehen, die das Personal zwar gekonnt, aber ohne jedes Engagement ausführt 

/DUD 16/. Geht ein Mitarbeiter auf diese Weise routiniert, also nicht oder nicht ausrei-

chend sicherheitsbewusst vor, können Fehler auftreten, weil er aller Voraussicht nach 

in einer gegebenen Situation diejenigen sicherheitskritischen Faktoren außer Acht 

lässt, deren Berücksichtigung nicht zur Routine gehört. 

In der vorliegenden Untersuchung hat die Recherche einschlägiger Vorgehensweisen 

sowohl die Förderung des Sicherheitsbewusstseins als auch die Vorkehrung gegen 

das Routineverhalten einbezogen. Quellen und Ergebnisse der Recherche sind wie 

folgt zusammenzufassen: 

 Versteht man „sicherheitsbewusst“ und „sicherheitsgerichtet“ wortwortwörtlich, 

zeichnet sich ein entsprechendes Handeln dadurch aus, dass die Sicherheit beim 

Handeln Teil des bewussten subjektiven Erlebens und der bewussten subjektiven 

Erfahrung des Handelnden ist und, darüber hinaus, seinem Handeln Ziel und Rich-

tung gibt. Unter dieses sicherheitsbewusste und sicherheitsgerichtete Handeln fällt 

auch die Achtsamkeit („mindfulness“), die seit längerer Zeit als ein Markenzeichen 

hochzuverlässiger Unternehmen gilt (zusammenfassend s. /GRS 15a/, S. 104ff.). 

„Achtsamkeit“ wird ganz allgemein als umfassendes Bewusstsein für Einzelheiten 

beschrieben, die klare Unterscheidungen ermöglichen und ein entsprechend quali-

fiziertes Handeln unterstützen. Ein dazu passender Begriff der Sicherheitskultur de-

finiert sie als eine Kultur, in der die Personen, die in einem System Führungs- oder 

Ausführungsaufgaben wahrnehmen, ein aktuelles Wissen zu den menschlichen, 

technischen, organisatorischen und umweltbezogenen Faktoren haben, von denen 

die Sicherheit des Systems als Ganzes abhängt (/REA 08/, S. 294, /WEI 01b/, 

S. 128). „System“ ist als System aus Menschen, Technik und Organisation mit si-

cherheitsbezogenen Aufgaben zu verstehen. Man kann aus der einschlägigen Lite-

ratur Faktoren zusammentragen, die nach überwiegend praktischen Erkenntnissen 

z. B. im Militärbereich, Achtsamkeit fördern (s. /GRS 15a/, S. 106ff.). Beispiele sind 

der respektvolle Umgang miteinander und das aufmerksame Herstellen von Zu-

sammenhängen (/GRS 15a/, S. 107). Die Recherche in der Literatur zur Achtsam-

keit hat aber keine Hinweise auf konkrete, nachweislich wirksame 

Vorgehensweisen erbracht, wie diese und die weiteren, die Achtsamkeit unterstüt-

zenden Faktoren selbst herzustellen sind. 
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 Vorkehrungen gegen unreflektiert-blindes Routineverhalten stehen mit Vorgehens-

weisen zur Schaffung und Stärkung des Sicherheitsbewusstseins in einer Bezie-

hung der wechselseitigen Ergänzung. Daher hat die Recherche auch 

Vorkehrungen gegen Routinen im Sinne unachtsamen Verhaltens einbezogen. 

Solche Vorkehrungen können in die zwei Gruppen der vorausschauenden Planung 

anstehender Arbeiten mit Bezug zur Sicherheit und der Gestaltung von Sicher-

heitshinweisen eingeteilt werden. Der Grund für diese Unterscheidung besteht da-

rin, dass Sicherheitshinweise nicht nur Teil der Vorbereitung und Durchführung 

bestimmter Arbeiten sind, sondern auch unabhängig von einer bestimmten Aufgabe 

das Sicherheitsbewusstsein wecken und sicherheitsbewusstes Verhalten veranlas-

sen sollen. 

 Die Betriebserfahrung zeigt, dass im Zuge einer Instandhaltung, Änderung, 

Nach- und Umrüstung einer Anlage unbeabsichtigte Fehler mit Folgen für die 

Sicherheit auftreten können. Ein erheblicher Teil dieser Fehler besteht aus un-

achtsamen Routinen, wie z. B. der unreflektierten Besteigung einer Komponen-

te, um den Ort für die Ausführung einer Arbeitshandlung leichter zu erreichen. 

Solche Routinen können aus vielen Situationen geläufig sein, sie können sich 

immer wieder bewährt haben und quasi so, „in Fleisch und Blut“ übergegangen 

sein, dass der Handelnde gar nicht an die Folge denkt, Komponenten durch 

diese Belastung schädigen zu können. Vorkehrungen gegen solche Fehler be-

stehen z. B. darin, die Komponente abzudecken und die Abdeckung so auszu-

legen, dass sie als Standplatz genutzt werden kann und darf. Fehler, 

Fehlerfolgen und Vorkehrungen dieser Art können mit einer Methode ermittelt 

und beurteilt werden, die auf der Grundlage einschlägiger Fachliteratur und ei-

ner systematischen Auswertung der Betriebserfahrung entwickelt worden ist 

/GRS 10/. 

 Informationsmittel, wie z. B. Poster, tragen nach empirischen Erkenntnissen da-

zu bei, dass sicherheitskonformes Verhalten häufiger, sicherheitswidriges Ver-

halten seltener und die Zahl an Unfällen kleiner wird (z. B. /GRI 14/, S. 643, 

644). Die Wirkung hängt von den Voraussetzungen ab, dass die Informations-

mittel deutlich erkennbar sind, das erforderliche Verhalten klar beschrieben und 

eine Schulung, das korrekte Verständnis dargebotener Informationen vermittelt. 

Informationsmittel dieser Art bilden einen Teil des Systems aus Mensch, Tech-

nik und Organisation. Die vorliegende Untersuchung hat sie unter die Rubrik 
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des Sicherheitsbewusstseins gefasst, weil ihre Funktion darin besteht, dieses 

Bewusstsein zu wecken bzw. zu schärfen. 

Zur Wertung dieser Vorgehensweisen ist zu sagen: Die Wirkung der beschriebenen Si-

cherheitshinweise ist empirisch gut belegt. Der Einsatz geeignete Sicherheitshinweise 

ist also ein probates Mittel, um zu einem sicherheitsbewussten Verhalten beizutragen. 

Was die Methodik der Prävention unbeabsichtigter Fehler betrifft, beruht sie auf Er-

kenntnissen aus der Betriebserfahrung, die mit fachwissenschaftlichen Erkenntnissen 

aufbereitet und zu einem Vorgehen systematisiert worden ist, mit dem man Fehler, 

Folgen und Vorkehrungen ermitteln und beurteilen kann. Aufgrund der empirischen 

Basis aus Betriebserfahrungen ist davon auszugehen, dass die Nutzung dieser Metho-

de ebenfalls wirksam zur Förderung der Sicherheitskultur beiträgt. Die Betriebserfah-

rung belegt, dass diese Fehler auftreten. Die Methode systematisiert die 

vorausschauende Ermittlung und Beurteilung entsprechender Fehler, ihrer Folgen und 

geeigneter Vorkehrungen. Mit einer konsequenten Anwendung der Methode kann man 

also auch einen Beitrag zur Förderung der Sicherheitskultur leisten, weil sie den Blick 

für die Sicherheitsaspekte anstehender und unzulässiges Routineverhalten schärft und 

durch Vorkehrungen einen Beitrag sowohl zur sicheren Aufgabenerfüllung als auch zur 

Sicherheit der Anlage leistet. 

3.5.2.3 Förderung der Einhaltung formaler Regeln im Unternehmen 

Der Gesamtprozess zur Förderung der Sicherheitskultur wird auch den Einsatz spezifi-

scherer Vorgehensweisen umfassen, die unter die Kategorie der Förderung eines Ver-

haltens in Übereinstimmung mit den Regelungen der formalen Organisation fallen (zum 

Begriff der formalen Organisation: s. Gliederungspunkt 3.3.1). Eine Grundlage der for-

malen Organisation sind die Anforderungen des kerntechnischen Regelwerks, die in 

der formalen Organisation umzusetzen sind. Die Förderung der „Loyalität“ zur Organi-

sation trägt also auch zur Einhaltung kerntechnischer und sonstiger Regeln und Richt-

linien bei. 

Man kann die „Stoßrichtung“ dieses Teils der Förderung auch als Stärkung derjenigen 

informalen Organisation innerhalb des Unternehmens charakterisieren, die mit den Zie-

len und Vorgaben des Unternehmens in Einklang steht (s. Gliederungspunkt 3.3.1). Es 

geht also um die Entwicklung der Routine regelkonformen Verhaltens, die aber nicht 

blind und reflektiert sein darf. Die Förderung dieser Art routinierten Verhaltens ist also 
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sorgfältig auf die Vorgehensweisen zur Förderung des Sicherheitsbewusstseins abzu-

stimmen. 

Für die Recherche und Auswahl geeigneter Vorgehensweisen hat sich die vorliegende 

Untersuchung auf das einfache Denkmodell gestützt, dass den Mitarbeitern zum einen 

das gewünschte Verhalten vermittelt werden muss. Zum anderen muss man sie auch 

dazu bewegen, dieses Verhalten zu praktizieren. Es geht also darum, Können und 

Wollen wirksam zu unterstützen. Mit diesem Denkmodell war es möglich, die Erkennt-

nisse aus den genutzten Quellen übersichtlich zu ordnen (z. B. /BIE 06/, /GAG 14/, 

/GRS 15/, /REA 99/, /REA 08/, /SCH 07/). Für den Förderungsprozess werden dem 

„Können und Wollen“ zwei Gruppen an spezifischen Vorgehensweisen unterschieden. 

Sie werden in der vorliegenden Untersuchung als „Lehren und Lernen“ und als „Moti-

vierung“ bezeichnet. Die weiteren Ausführungen zeigen, dass es sich um Schlüsselfak-

toren handelt: 

 Man ersieht die zentrale Bedeutung des Lehrens und Lernens aus den folgenden 

Überlegungen, die den Beitrag dieser beiden Prozesse aus unterschiedlichen Per-

spektiven und auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus beschreiben: 

 Sicherheits- und Unternehmenskultur sind das Ergebnis von Lehr- und Lernpro-

zessen, weil Entstehung, Erhalt und mehr oder minder tiefgreifende Verände-

rung jeder Kultur auf geplanten oder ungeplanten Vermittlungs- und 

Lernprozessen zwischen Personen beruht, die mehr oder minder oft miteinan-

der kommunizieren, kooperieren und die dafür erforderlichen Mittel nutzen, her-

stellen, instand halten usw. (Näheres dazu: s. /HAN 11/, S. 15, 29ff., /GRS 15a/, 

S. 149ff.). Erfolgreiche Kooperation und Kommunikation sind ohne eine ausrei-

chend weitgehende, wechselseitige Anpassung der beteiligten Personen in Be-

zug auf Ziele, Sprache und Verhalten schlicht unmöglich. 

 Im Unternehmen spielen Lehren und Lernen eine Schlüsselrolle für die soge-

nannte „lernende Organisation“ im Allgemeinen und die systematische Nutzung 

von Betriebs- und sonstigen Erfahrungen für die Weiterentwicklung der Sicher-

heit. 

 Sicherheitsgerichtetes, achtsames, sicherheitsbewusstes, regelkonformes usw. 

Verhalten ist zu lehren und zu lernen. Lehren und Lernen liegen auch dem Er-

werb, der Aufrechterhaltung und der Änderung von Einstellungen und Überzeu-

gungen zugrunde. Man vergleiche dazu auch die Ausführungen zur 
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Sozialisation als Erziehung-, Lehr- und Lernprozess, der, wenn er gelingt, das 

Hineinwachsen bzw. Wieder-Hineinwachsen der Mitarbeiter in das Unterneh-

men und seine Sicherheitskultur unterstützt (s. Anhang B). 

 Bezieht man die Betrachtung speziell auf das System aus Mensch, Technik und 

Organisation, beruhen Vermittlung und Erhalt des Fachwissens, der beruflichen 

Erfahrung und damit der Qualifikation der Mitarbeiter auf Schulung und Trai-

ning. 

 Fasst man unter Lehren das Verhalten von Vorbildern und unter Lernen die An-

eignung des gezeigten Verhaltens zusammen, kann man einen umfangreichen 

Bestand an empirischen Erkenntnissen zur Wirkung dieser Art von Lehr- und 

Lernprozessen anführen (s. /GRS 15/, S. 143). 

 Aufgrund dieser umfassenden Bedeutung für Personen, Unternehmen und Si-

cherheit waren Lehren und Lernen v.a. bei Erwachsenen ein Kernthema der 

Recherche. Einschlägige Erkenntnisse sind empirisch gut belegt (zusammen-

fassend: /HOF 10/). 

 Die Motivierung zielt darauf ab, durch Anreize die Bereitwilligkeit oder Motivation 

der Mitarbeiter zu steigern, sich für die Erreichung eines Ziels einzusetzen und an-

zustrengen (/APA 07/, S. 394, 1003). Handeln ist per Definition auf ein Ziel gerich-

tet, also auch motiviert, denn Motivation bzw. Antrieb zum Handeln erklären, dass 

die Person ein Handeln einleitet und mit welcher Ausdauer sie ihr Ziel anstrebt 

(/HAC 14/, S. 566, Eintrag: „Antriebsregulation“). Während die Motivation als psy-

chologischer Faktor direkt nicht beobachtbar ist, können Anreize, insofern sie As-

pekte der sozialen und physischen Umwelt sind, gestaltet und beobachtet werden. 

Bei der Gestaltung der Anreizsysteme kommt es wesentlich darauf an, dass 

 die Anreize die oder zumindest eine wesentliche Quelle der Motivation zum 

Handeln und zur Aufgabenerfüllung sind. 

 den Änderungen der Motivation Rechnung getragen wird, die sich als Folge 

veränderter Arbeitsbedingungen ergeben oder absehen lassen. Man denke 

z. B. an die Auswirkungen eingetretener, erwarteter oder befürchteter Kündi-

gungswellen auf die Mitarbeitermotivation. 

Nach dem heutigen empirisch fundierten Erkenntnisstand hängt Arbeitsmotiva-

tion von mehreren Faktoren ab. Sie gehören verschiedenen Kategorien an: 
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 Bedürfnisse, wie z. B. Gesundheit, Sicherheit einschl. vorhersagbarer Verhält-

nisse, Selbstverwirklichung, Lob und Anerkennung, Status und Kontrolle über 

Ressourcen. 

 Merkmale der Persönlichkeit, u. a. Selbstwertgefühl und die Grundüberzeugung 

zu Selbst- oder Fremdbestimmtheit, d. h. dem Erleben, in bestimmtem Umfang 

selbst bestimmen zu können oder, im Gegenteil, anderen in unzumutbarer Wei-

se ausgeliefert zu sein. 

 Werte wie Fairness, Ehrlichkeit usw. 

 Rahmenbedingungen der Arbeit mit Faktoren wie z. B. klaren und erreichbaren 

Ziele, ausreichenden Ressourcen, Rückmeldung zu Arbeitsfortschritt und Erfolg 

usw. 

 Einklang zwischen Person und Aspekten ihrer beruflichen Tätigkeit. Dieser Ein-

klang beruht auch auf der Relation zwischen Anforderungen der Arbeit und Fä-

higkeiten der Person, also auf dem Ausmaß der Beanspruchung, der Über- 

oder Unterforderungen und des Stresses (zusammenfassend z. B. /GRS 15/, 

S. 151, /LAT 05/, S. 487ff., /KLE 09/, S. 198, /RHE 08/, S. 213). 

Aufgrund der empirischen Erkenntnisse ist absehbar, dass eine angemessene Motivie-

rung ebenso wie die Förderung eines systematischen Lehrens und Lernens wirksam 

zur Förderung der Sicherheitskultur beitragen kann. 

3.5.2.4 Zusammenhänge zwischen den spezifischeren Vorgehensweisen 

Es bestehen enge Querverbindungen und wechselseitige Abhängigkeiten zwischen 

den spezifischen Vorgehensweisen, die den drei Kategorien der Gestaltung eines Sys-

tems aus Mensch, Technik und Organisation (MTO) sowie der Förderung des Sicher-

heitsbewusstseins bzw. der Einhaltung formaler Regeln im Unternehmen angehören. 

Man kann sich diese Verflechtungen anhand der drei Gestaltungsziele bzw. Beurtei-

lungskriterien vergegenwärtigen, dass Inhalt und Rahmenbedingungen der Arbeit 

 effizientes Handeln unterstützen, 

 Schutz vor physischen wie auch psychischen Beeinträchtigungen bieten und 

 für den Menschen lernförderlich sein sollen (/HAC 14/, S. 514). 
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Dauerhaft effiziente Arbeit beruht auch auf einem Gleichgewicht zwischen den Anfor-

derungen an die Person und den Leistungsvoraussetzungen auf Seiten der Person, al-

so der möglichst optimalen Beanspruchung des arbeitenden Menschen. Diese 

Leistungsvoraussetzungen beziehen sich auch auf Wissen, Können und Erfahrung, die 

durch Lehren und Lernen gefördert werden und auf die Motivation durch geeignete An-

reize. Zum Schutz gegen Beeinträchtigungen gehören auch Sicherheitshinweise und 

Vorkehrungen gegen Fehler aus Unachtsamkeit (oder anderen Ursachen). Lernförder-

lich ausgestaltete organisatorisch-technische Systeme unterstützen Erwerb, Erhalt und 

Weiterentwicklung von Wissen, Können, Erfahrung und arbeitsbezogenen Einstellun-

gen (/HAC 14/, S. 514). 

Die beschriebenen Zusammenhänge haben wichtige Konsequenzen für die Förderung 

der Sicherheitskultur und die methodische Unterstützung dieser Förderung: Es wäre 

suboptimal, die Vorgehensweisen zur Förderung sicherheitskultureller Attribute und 

Faktoren in einer Synopsis nebeneinander zu stellen und es dem Anwender zu über-

lassen, Vorgehensweisen aus dieser Zusammenstellung sozusagen „à la carte“ aus-

zuwählen. Eine derartige methodische Unterstützung der Förderung ist suboptimal, 

weil der Anwender übersehen könnte, dass die Förderung eines Faktors oder einer 

Faktorengruppe A mit der Förderung weiterer Faktoren(gruppen) B einhergehen muss, 

um wirksam zu sein. Man denke z. B. an eine Änderung des Automatisierungsgrades 

technischer Abläufe mit dem Ziel, dass verschiedene fehlerträchtige Personalhandlun-

gen entfallen. Eine Nebenwirkung erhöhter Automatisierung und damit einer geringe-

ren Anzahl von Aufgaben, die zudem einseitig auf die Überwachung automatischer 

Abläufe konzentriert sind, könnte aber darin bestehen, das Personal mit der Folge zu 

unterfordern, dass andere Fehler durch herabgesetzte Wachheit oder den erhöhten 

Stress verursacht werden, gegen ein Nachlassen der Wachheit ankämpfen zu müssen. 

Der Wegfall bestimmter Aufgaben mit den geschilderten negativen Wirkungen könnte 

z. B. durch die Zuweisung anderer Aufgaben kompensiert werden. Wie man aus die-

sem Beispiel erkennt, hätte eine systematische Zusammenstellung der Vorgehenswei-

sen zur Förderung auf dem Gebiet der Sicherheitskultur Informationen zu 

Querverbindungen und Zusammenhängen der geschilderten Art einschließen müssen. 

Diese Hinweise müssten den Anwender sozusagen „mit der Nase darauf stoßen“, dass 

er Verflechtungen und Nebenwirkungen bestimmter Vorgehensweisen zu berücksichti-

gen hat. Die vorliegende Untersuchung hat diesen Ansatz, Auswahl und abgestimmten 

Einsatz der verschiedenen Vorgehensweisen adäquat zu unterstützen, konsequent 

weitergeführt. Das Ergebnis der Weiterführung war die Idee eines Prozesses, der da-
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rauf abzielt, den abgestimmten Einsatz der unterschiedlichen Vorgehensweisen zur 

Förderung sicherheitskultureller Attribute und Faktoren zu unterstützen. Das nachfol-

gende Kapitel präsentiert den Prozess, der diesen Überlegungen zufolge entwickelt 

worden ist.
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4 Prozess der Förderung 

Das vorliegende Kapitel präsentiert die Beschreibung des Prozesses zur Förderung 

der Sicherheitskultur auf der Grundlage der Erkenntnisse, die in Gliederungspunkt 3.5 

zusammenfassend dargestellt worden sind. Die Beschreibung ist wie folgt aufgebaut: 

 Der Prozess wird nicht isoliert, sondern einschließlich seiner Beziehungen zu ande-

ren Prozessen des Integrierten Managementsystems im Unternehmen und zu wei-

teren Akteuren außerhalb des Unternehmens betrachtet, die, wie v.a. die 

Aufsichtsbehörden, für die Förderung der Sicherheitskultur wichtig sind. Aufsichts-

behörden tragen zur Förderung der Sicherheitskultur u. a. durch die Formulierung 

und die Aufsicht über die Einhaltung einschlägiger Regeln und Richtlinien bei. Vor 

der eigentlichen Prozessbeschreibung wird deshalb zum einen ein „Rahmenmodell“ 

präsentiert, das die Beziehungen zwischen Unternehmen und externen Akteuren 

abbildet, soweit diese Beziehungen für die Sicherheitskultur und ihre Förderung 

Bedeutung haben oder gewinnen können. Zum anderen wird vor der Prozessbe-

schreibung ein Ansatz vorgestellt, wie der Förderungsprozess und das Integrierte 

Managementsystem zusammenhängen. 

 Die eigentliche Prozessbeschreibung umfasst fünf Teile (Ziel, Lenkung, Schwer-

punkte, Phasengliederung und Schnittstellen des Prozesses). Die Präsentation der 

einzelnen Teile folgt einem festen Muster, das zu Beginn der Prozessbeschreibung 

vorgestellt wird. 

Das Kapitel endet mit einer Diskussion des Standes und der Grenzen, die der Prozess 

gegenwärtig aufweist. Es wird herausgearbeitet, dass der Prozess trotz seiner Grenzen 

bereits jetzt in zweierlei Weise praktisch nutzbar ist: Er kann zum einen als Modell für 

Förderungsprozesse innerhalb der Betreiberunternehmen dienen. Zum anderen kön-

nen die kerntechnischen Aufsichtsbehörden diesen Prozess als Referenz heranziehen, 

um zu beurteilen, ob Betreiberunternehmen ihre Sicherheitskultur systematisch und 

wirksam fördern. Weiterentwicklungsmöglichkeiten des erreichten Standes werden um-

rissen und diskutiert. 

4.1 Rahmenmodell für den Prozess der Förderung 

Die Förderung der Sicherheitskultur liegt in der Verantwortung des Betreibers. Deshalb 

wird diese Förderung in der vorliegenden Untersuchung als ein unternehmensinterner 
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Prozess konzipiert. Das Unternehmen und seine Tätigkeiten sind über vielfältige 

Wechselbeziehungen mit dem unternehmensexternen Umfeld verbunden. Als Teil des 

Unternehmens unterliegen somit sowohl die Sicherheitskultur als auch der Prozess ih-

rer Förderung diesen Wechselbeziehungen. Zur Klärung und Berücksichtigung dieser 

Zusammenhänge dient in der vorliegenden Untersuchung ein „Rahmenmodell für die 

Förderung der Sicherheitskultur“. Es repräsentiert sowohl die hauptsächlichen Wech-

selbeziehungen zwischen Unternehmen und Umfeld als auch das Zusammenspiel zwi-

schen unternehmensinternen Gegebenheiten, der Sicherheitskultur im Unternehmen 

und der Sicherheit des Unternehmens, soweit die letztere vom Handeln der Mitarbeiter 

und den Bedingungen abhängt, unter denen diese Handlungen auszuführen sind. In 

diesem Rahmen läuft der Prozess der Förderung ab. Aus diesem Grund hat das Mo-

dell auch seinen Namen „Rahmenmodell“ erhalten. 

Abb. 4.1 präsentiert dieses Rahmenmodell. Auf die Abbildung folgen Erläuterungen 

allgemeiner Art zu Aufbau und Inhalt des Modells. Einige Begriffe wurden bereits im 

Zuge der Erweiterungen des Sicherheitskulturbegriffs eingeführt. Sie werden der Ein-

fachheit halber wiederholt, um dem Leser das Zurückblättern zu ersparen. 

Das Modell ist als ein rückgekoppeltes System ausgelegt: Alle Modellkomponenten 

stehen in einer direkten oder indirekten wechselseitigen Abhängigkeit voneinander. 

Pfeile in gegenläufigen Richtungen veranschaulichen solche wechselseitigen Abhän-

gigkeiten. 

Die einzelnen Komponenten und Pfeile des Modells sind wie folgt zu verstehen: 

 Der Begriff des „Umfelds“ steht für Gesamtheit der politischen, rechtlichen, wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten, unter denen Anlage bzw. Be-

treiberunternehmen arbeiten.

 Zum „Umfeld jenseits des Betreiberunternehmens“ gehören insbesondere die

Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden, die Konkurrenz anderer, auch nicht-

nuklearer oder ausländischer Energieversorgungsunternehmen, die Presse 

und andere Medien, Parteien, Bürgerinitiativen usw. 
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Abb. 4.1 Rahmenmodell für die Förderung der Sicherheitskultur 

 Dementsprechend kann ein Pfeil zwischen Umfeld und Unternehmen (oder 

umgekehrt) Beziehungen unterschiedlicher Art repräsentieren. Bleibt man beim 

Beispiel der Abhängigkeit des Betreiberunternehmens vom Umfeld „laufen“ 

über den Pfeil in der Abbildung aus dem Umfeld zu Unternehmen bzw. Anlage 

u. a.: Bekanntgabe und Aufsicht über die Umsetzung von Regeln und Richtli-

nien durch die zuständigen Behörden, Nachfrage des Marktes nach Energie 

und Kostendruck durch billiger produzierende Konkurrenten, Druck oder Un-

terstützung der öffentlichen Meinung und politische Entscheidungen zur Zu-

kunft nuklearer Energieerzeugung usw. Beispiele für die Beziehungen eines 

Unternehmens zum Umfeld sind u. a. Erfüllung der Informationspflichten des 

Betreibers gegenüber der Aufsichtsbehörde (u. a. Meldung meldepflichtiger 

Umfeld jenseits des Betreiberunternehmens

Betreiberunternehmen

seine Sicherheitskultur in Abhängigkeit vom System aus Mensch, 
Technik und Organisation, Bedingungen für das Organizational 

Citizenship Behavior usw. und von der Förderung auf 
Unternehmensebene

Anlage im Betreiberunternehmen

ihre Sicherheitskultur in Abhängigkeit vom System aus Mensch, 
Technik und Organisation, Bedingungen für das Organizational 

Citizenship Behavior usw. und von der Förderung auf Anlagenebene

Handeln im Unternehmen bzw. auf der Anlage

Sicherheit und Zuverlässigkeit
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Ereignisse), Preis- und Rabattpolitik auf dem Energiemarkt, Stellenangebote 

auf dem Arbeitsmarkt; Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens usw.. 

 Im Modell wird eine Unterscheidung zwischen Betreiberunternehmen und Anlage 

getroffen, weil Betreiberunternehmen mehr als eine Anlage und (oder) weitere Ge-

schäftsfelder haben kann. 

 Die Wechselbeziehung zwischen Unternehmen und Anlage geht zum einen 

darauf zurück, dass die Anlage Teil des Unternehmens ist und von dessen 

Entscheidungen oder Leistungen abhängt. Man denke z. B. an die Ernennung 

der Anlagenleitung, finanzielle Vorgaben etwa in Form von Gewinn- oder 

Sparzielen oder unternehmensweite Initiativen zur Förderung der Unterneh-

menskultur usw., an denen sich die Anlagen zu beteiligen haben. Das Unter-

nehmen kann auch bestimmte technische Aufgaben auf den Anlagen durch 

zentrale Dienste wahrnehmen lassen. Zum anderen benötigt das Unternehmen 

für seine Aufgaben z. B. mehr oder minder detaillierte Informationen aus der 

Anlage, weshalb in der Abb. 4.1 ein Pfeil von der Anlage zum Unternehmen 

zeigt. 

 Das Modell ordnet die Förderung der Sicherheitskultur dem Unternehmen als 

Ganzem und der einzelnen Anlage zu. Damit trägt das Modell der Anforderung 

des Regelwerks Rechnung, dass die Unternehmenspolitik Festlegungen zu 

enthalten hat, die sich auf eine hohe Sicherheitskultur beziehen (/KTA 12/, 

S. 4). Zudem können Aufgaben, die für die Sicherheit und die Sicherheitskultur 

Bedeutung haben, in mehr oder minder großem Umfang für die Anlage auf der 

Ebene des Unternehmens bearbeitet werden. Man denke z. B. an unterneh-

mensweit geplante und zentral ausgeführte Initiativen zur Förderung der Si-

cherheitskultur in den verschiedenen Anlagen eines Unternehmens. 

 Unternehmens- und anlageneigene Förderungsprozesse sind so aufeinander 

abzustimmen, dass die Förderung der Sicherheitskultur auf Unternehmens- 

und auf Anlagenebene keine Lücken noch inakzeptable Unterschiede aufweist. 

Es sind effektive Schnittstellen zwischen den Förderungsprozessen auf Unter-

nehmens- und Anlagenebene einzurichten, funktionsfähig zu erhalten und wei-

terzuentwickeln, um das bestmögliche Zusammenspiel beider Prozesse zu 

unterstützen. 

 Das Modell berücksichtigt die beiden Möglichkeiten, dass die Anlage mit dem 

Umfeld in direkter wechselseitiger Beziehung steht oder der Austausch mit 
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dem Umfeld indirekt über das „dazwischen geschaltete“ Betreiberunternehmen 

stattfindet. Beide Möglichkeiten können nebeneinander bestehen. Man denke 

z. B. an Gespräche der Aufsichtsbehörden mit der Unternehmensleitung und 

mit der Anlagenleitung. Solche Gespräche können mit beiden Leitungsorganen 

gleichzeitig oder zu unterschiedlichen Terminen stattfinden, wobei das „oder“ 

kein ausschließendes sein muss, sondern von den Entscheidungen der Auf-

sichtsbehörde nach möglicher Abstimmung mit dem Betreiber abhängen kann. 

Ein weiteres Beispiel sind Stellenangebote, die das Unternehmen zentral oder 

die Anlage selbst veröffentlicht. Auch hier sind „Mischformen“ denkbar, indem 

z. B. Führungspositionen auf der Anlage vom Unternehmen auf dem überregi-

onalen Arbeitsmarkt und sonstige Stellen von der Anlage auf dem regionalen 

Arbeitsmarkt ausgeschrieben werden. 

 Die Sicherheitskultur wird als ein System sicherheitskultureller Faktoren (siehe An-

hang A) und in expliziter Abhängigkeit vom Förderungsprozess dargestellt. Die drei 

Hauptquellen der sicherheitskulturellen Faktoren sind aufgeführt. 

 Das Handeln ist in Abhängigkeit von der Sicherheitskultur repräsentiert. Diese 

Handlungen gehören zu sicherheitsbezogenen Aufgaben z. B. des Betriebs, der 

Prüfung, Wartung, Reparatur, Änderung oder Herstellung bzw. Errichtung techni-

scher Einrichtungen der Anlage. Das Modell stellt die Abhängigkeit des Handelns 

von der Sicherheitskultur durch Pfeile von Unternehmen, das z. B. bestimmte Auf-

gaben oder Aufgabenteile zentral erfüllen kann und Anlage zu diesen Handlungen 

dar. Es berücksichtigt der Einfachheit andere Handlungen nicht, obwohl auch sie 

eine Unterstützung durch Faktoren aus dem Sammler erfahren können. 

 Sicherheitsbezogene Handlungen tragen neben technischen Vorkehrungen ihrer-

seits direkt zur Sicherheit bei. 

 Das Modell enthält Rückkopplungen der Komponenten für Sicherheit, sicherheits-

bezogenes Handeln und Förderung zu Unternehmen, Anlage und Umfeld. Diese 

Pfeile repräsentieren den Rückfluss von Erkenntnissen und Erfahrungen. Dieser 

Rückfluss kann zum einen unternehmens- oder anlagenintern stattfinden. Da man 

aber die Möglichkeit zu beachten hat, dass Interna im Umfeld bekannt werden, oh-

ne offiziell von Unternehmen oder Anlage kommuniziert zu werden, sieht das Mo-

dell eine entsprechende Verbindung vor. 
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Im Folgenden findet keine explizite Unterscheidung zwischen den Förderungsprozes-

sen auf Unternehmens- und auf Anlagenebene statt. Beide können auch als Teile ei-

nes Gesamtprozesses mit geeigneten Schnittstellen zwischen unternehmens- und an-

anlageneigenen Förderungsprozessen verstanden werden. Die weiteren Ausführungen 

zur Förderung sind so allgemein gehalten, dass sie sowohl auf den Prozess auf Unter-

nehmensebene als auch auf Förderungsprozesse auf Anlagenebene zutreffen. Eine 

terminologische Unterscheidung zwischen „unternehmensweiter Förderungsprozess“ 

und „anlagenspezifischer Prozess“ u. Ä. ist somit entbehrlich. 

4.2 Zusammenhänge zwischen Förderungsprozess und Integriertem 
Managementsystem 

Die Förderung der Sicherheitskultur ist ein Teil der gesamten Tätigkeit des Unterneh-

mens bzw. der Anlage und deshalb auch im Integrierten Managementsystem (IMS) zu 

berücksichtigen. Das folgt unmittelbar aus der Aufgabe eines IMS, „die für den Unter-

nehmenserfolg relevanten Aufgaben zu planen, unter kontrollierten Bedingungen ab-

zuwickeln und deren Zielerreichung zu kontrollieren und zu verbessern“ (/KTA 12/ 

S. 3). Die vorliegende Untersuchung geht von einer Wechselbeziehung zwischen dem 

IMS und der Förderung der Sicherheitskultur aus: 

 Ein Managementsystem (damit auch ein Integriertes Managementsystem) hat die 

Sicherheitskultur zu fördern und zu unterstützen (/KTA 12/, S. 2). 

 Zur Förderung der Sicherheitskultur dienen prinzipiell auch die Einführung, Erhal-

tung und Weiterentwicklung eines Managementsystems bzw. eines IMS. Der Punkt 

der „Einführung“ eines IMS wurde der Vollständigkeit halber für den Fall aufgeführt, 

dass ein Betreiberunternehmen noch vor dieser Einführung stehen sollte. 

Es stellt sich also eine ähnliche Frage wie diejenige, ob „Huhn oder Ei“ zuerst da wa-

ren. Die Auflösung dieses „Dilemmas“ erfolgt zum einen durch die Forderung, dass die 

Verantwortung sowohl für das IMS als auch für die Förderung der Sicherheitskultur in 

den Händen der Unternehmensleitung liegen sollte (/KTA 12/, S. 4). Somit liegt die 

Verantwortung für beide Aufgabenbereiche in denselben Händen, die Erfüllung beider 

Aufgabenkreise muss also Zug um Zug von ein- und demselben Führungs- und Kon-

trollgremium vorangetrieben werden. Zum anderen werden im Förderungsprozess 

Schnittstellen definiert, über die das IMS auf die Förderung einwirken kann und umge-

kehrt. Damit ist die organisatorische Voraussetzung dafür geschaffen, dass IMS und 
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Förderungsprozess sich wechselseitig stützen: Bei Bedarf steuert der Förderungspro-

zess die Weiterentwicklung des IMS, in anderen Fällen kann die Entwicklung des IMS 

zur Förderung der Sicherheitskultur z. B. in Form einer geeigneten Festlegung und 

Umsetzung der Unternehmenspolitik beitragen. Die genaueren Zusammenhänge zwi-

schen Förderungsprozess und IMS bedürfen der Klärung durch weitere Untersuchun-

gen bzw. der Festlegung durch die Anwender des hier beschriebenen 

Förderungsprozesses. 

4.3 Wesentliche Teile des Förderungsprozesses 

Die vorliegende Untersuchung leitet aus den bisher vorgestellten Ergebnissen zu den 

sicherheitskulturellen Faktoren und den Überlegungen zum Prozess der Förderung ei-

ne Reihe von Festlegungen ab, wie der Förderprozess ausgelegt sein sollte (s. auch 

Gliederungspunkt 3.5). Diese Festlegungen beziehen sich auf 

 Ziel des Prozesses, 

 Lenkung des Prozesses, 

 Schwerpunkt der Förderung, 

 Prozessablauf im Sinne des PDCA-Zyklus mit erforderlichen Erweiterungen, 

 Schnittstellen des Förderungsprozesses zu anderen Prozessen. 

Die einzelnen Forderungen zur Ausgestaltung dieser Merkmale werden nachfolgend 

vorgestellt und erläutert. 

4.3.1 Ziel des Prozesses 

Das Ziel des Prozesses besteht darin, die systematische und möglichst umfassende 

Förderung der Sicherheitskultur eines Unternehmens, das Kernkraftwerke betreibt, im 

Einklang mit den Anforderungen des kerntechnischen Regelwerks zu ermöglichen und 

durch den abgestimmten Einsatz wirksamer Vorgehensweisen zu unterstützen. 

Zu den einschlägigen Regelwerksanforderungen gehört diejenige, dass der Betreiber 

für die Sicherheit der betriebenen Anlage(n) verantwortlich ist. Diese Anforderung 

schließt die Verantwortung für die Förderung der Sicherheitskultur ein. 
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Formulierung und Kommunikation eines klaren Ziels für die Förderung ist Bestandteil 

und damit auch eine Vorgehensweise der Förderung. Diese Feststellung wird durch die 

zahlreichen empirischen Untersuchungen gestützt, die belegen, dass klare Ziele und 

zielorientierte Führung einen wichtigen Beitrag zur sachgerechten Erfüllung von Aufga-

ben leisten (zusammenfassend s. /GRS 15/ S. 135). Somit ist zu erwarten, dass auch 

ein klar formuliertes Ziel für den Förderungsprozess die systematische Förderung der 

Sicherheitskultur unterstützt, wenn dieses Ziel in geeigneter Weise umgesetzt wird. Im 

Einzelnen sieht der vorliegende Prozess die nachfolgend beschriebenen Aufgaben, 

Schritte und weiteren Festlegungen als geeignete „Hebel“ vor, um das Prozessziel zu 

erreichen. 

4.3.2 Lenkung des Förderungsprozesses 

Genauere Forderungen zur Lenkung des Förderungsprozesses beziehen sich im Ein-

zelnen auf 

 das Engagement des Genehmigungsinhabers, der Führungsspitzen des Unter-

nehmens bzw. der Anlage und der Kontrollorgane (wie z. B. der Aufsichtsräte) für 

die Förderung. 

 die Delegation von Förderungsaufgaben in den Grenzen, die das kerntechnische 

Regelwerk der Delegierbarkeit von Aufgaben setzt. 

 die Sicherung der Funktionsfähigkeit des Unternehmens. 

Zu jedem dieser Punkte umfassen die zugehörigen Ausführungen erforderliche Be-

griffserklärungen, die Einordnung in das System aus Mensch, Technik und Organisati-

on bzw. der Ebenen einer Unternehmenskultur (s. Tab. 3.1), Bedingungen für den 

Einsatz als Vorgehensweise zur Förderung der Sicherheitskultur, die absehbare Wir-

kung, Erläuterungen zu Ursachen, Folgen und Abhilfen möglicher Fehler sowie Forde-

rungen an die Ausgestaltung des Vorgehens im Rahmen des hier beschriebenen 

Förderungsprozesses. 

4.3.2.1 Engagement auf den höchsten Führungs- und Kontrollebenen im Un-
ternehmen 

Im Folgenden dient der Begriff der höchsten Führungs- und Kontrollebenen im Unter-

nehmen bzw. der obersten Führungs- und Kontrollorgane des Unternehmens als 
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Sammelbezeichnung für den (die) Genehmigungsinhaber, die Unternehmens- und der 

Anlagenleitung sowie die Kontrollorgane des Unternehmens (wie z. B. die Aufsichtsrä-

te). Für „Genehmigungsinhaber“ und „Unternehmensleitung“ gelten die Begriffsbe-

stimmungen, die das kerntechnische Regelwerk enthält (/BMU 15/ S. 25 bzw. 31). Der 

Begriff „Leiter der Anlage“ ist so zu verstehen, wie er im Regelwerk festgelegt ist 

(/KTA 12/ S. 2-3). 

Das Engagement der aufgeführten Personen(gruppen) hat für den gesamten Prozess 

große Bedeutung. Man vergleiche dazu die einschlägigen Passagen aus dem Regel-

werk zur Verantwortung des Genehmigungsinhabers bzw. der Unternehmens- und der 

Analgenleitung (/BMU 15/, S. 3-4) und die empirischen Erkenntnisse zum Beitrag, den 

auch hohe und höchste Führungskräfte zur Erreichung der Unternehmensziele leisten 

(/GRS 15/, Anhang A, v.a. S. 135, 136, 143). Den Erkenntnissen aus Untersuchungen 

zur „Corporate Governance“ zufolge sind diese Personenkreise um die Mitglieder der 

Kontrollorgane eines Unternehmens erweitert worden. 

„Engagement“ bezeichnet den sichtbaren Einsatz einer Person für eine Sache auf 

Grund des persönlichen Gefühls oder der inneren Überzeugung, zu diesem Einsatz-

verpflichtet zu sein (/DOR 94/, S. 196, /DUD 16/). 

 Das so bestimmte Engagement ist wie folgt zu klassifizieren: 

 Der Kreis der Akteure besteht aus den Mitgliedern der obersten Führungs- und 

Kontrollorgane des Unternehmens und ist damit explizit benannt. Den Klassifi-

kationskriterien zufolge fällt das Engagement im System aus Mensch, Technik 

und Organisation in die Kategorie „Mensch“. 

 Ein sichtbarer Einsatz äußert sich in beobachtbaren Verhaltensweisen oder 

Bekundungen, die den Ebenen der Artefakte bzw. bekundeten Werte nach Ed-

gar Schein angehören (s. Kapitel drei). 

 Der psychologische Faktor der Verpflichtung entzieht sich dagegen der direk-

ten Beobachtung, gehört also der Ebene der Grundannahmen und damit der 

Kategorie des Menschen an (s. Kapitel drei). Die weiter unten aufgeführten 

Festlegungen zum Engagement konzentrieren sich deshalb auf den sichtbaren 

Einsatz, bei dem tatsächliches Verhalten und bekundete Werte in Einklang 

stehen. 
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 Es gilt, was die Bedingungen für den Einsatz als Vorgehensweise zur Förderung 

der Sicherheitskultur betrifft: Das Engagement darf an keine Bedingungen gebun-

den sein, die es in bestimmten Situationen suspendieren, mindern oder auf andere 

Weise beeinträchtigen. 

 Zur absehbaren Wirkung des Engagements vergleiche man die oben aufgeführten 

empirischen Belege. 

 Fehlendes oder falsches Engagement kann z. B. folgende Ursachen haben: 

 unangemessene Gewichtung der Sicherheitskultur und ihrer Förderung. 

 Rivalitäten oder sachfremde Konflikte zwischen den Mitgliedern der höchsten 

Führungs- und Kontrollebenen. 

 Folgen fehlenden oder falschen Engagements sind u. a. 

 keine, unklare, falsche usw. Signale der Mitglieder höchster Führungs- und 

Kontrollebenen, was die Bedeutung der Sicherheitskultur und ihrer Förderung 

betrifft. 

 Desorganisation oder Ausfall weiterer Schritte im Prozess der Förderung. 

 negative Wirkung auf die Geführten und ihre Beteiligung an der Förderung. 

 Wichtige Möglichkeiten der Abhilfe bestehen z. B. in 

 angemessenen Reaktionen der Kollegen und (soweit vorhanden) Vorgesetzten 

der Mitglieder höchster Führungs- und Kontrollorgane des Unternehmens. 

 der Wachsamkeit der Aufsichtsbehörden, der Feststellung eines evtl. Förde-

rungsbedarfs von Seiten der Aufsichtsbehörde sowie die Klärung des festge-

stellten Förderungsbedarfs mit dem Betreiber und dem Ziel 

eigenverantwortlicher Abhilfe von Seiten des Betreiberunternehmens. 

 einer Ausgestaltung v.a. menschlicher, technischer und organisatorischer Fak-

toren, die den sichtbaren Einsatz unterstützen und aller Voraussicht nach die 

zugrundeliegenden, psychologischen Faktoren des Engagements stärken. Zu 

denken ist u. a. an Trainings, in denen die Wichtigkeit des Engagements ver-

mittelt wird, eine Aufgabenverteilung, die genug Zeit für sichtbares Engage-

ment lässt und Hilfsmittel, um nachverfolgen zu können, was alles zum 
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Förderungsprozess gehört und folglich Gegenstand des Engagements zu sein 

hat. 

 Prinzipiell können auch Untergebene dazu beitragen, einem mangelnden En-

gagement auf den höchsten Führungs- und Kontrollebenen abzuhelfen. Der 

Prozess sieht dafür in seiner gegenwärtigen Form nur vor, durch die Einrich-

tung geeigneter Schnittstellen zu anderen Prozessen die Voraussetzungen da-

für zu schaffen, einen Bedarf an Abhilfe oder Vorschläge für die Stärkung des 

Engagements im Unternehmen und (oder) an die Aufsichtsbehörden zu kom-

munizieren (siehe unten). Diese Schnittstellen sind aber noch nicht im Detail 

ausgearbeitet, weil die genaue Einbindung der Sicherheitskulturförderung in 

das Integrierte Managementsystem des Betreiberunternehmens nicht Gegen-

stand des vorliegenden Projekts war. 

 Das Engagement für die Förderung der Sicherheitskultur sollte auf den obersten 

Führungs- und Kontrollebenen des Unternehmens 

 in Wort und Tat (also als bekundeter Wert und als Artefakt) für alle Geführten 

klar und eindeutig zum Ausdruck kommen, 

 dem Ziel des Förderungsprozesses entsprechen, 

 dazu führen oder beitragen, die Regelwerksanforderungen an Sicherheit und 

Sicherheitskultur im Unternehmen bzw. auf den Anlagen ohne Abstriche um-

zusetzen, 

 dauerhaft aufrechterhalten werden, also kein „Strohfeuer“ sein, 

 alle Phasen des Förderungsprozesses betreffen, sich also nicht z. B. nur auf 

die Planungen, sondern auch auf die praktische Umsetzung einer geplanten 

Förderung und die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Vorgehensweisen 

zur Förderung beziehen, 

 Folgen auch für die obersten Führungs- und Kontrollorgane selbst nach sich 

ziehen, die konkret, sachgerecht und konsistent sind, sich also nicht in Sonn-

tagsreden erschöpfen und weder sicherheitskulturell inakzeptable Ausnahmen 

für Mitglieder der obersten Führungs- und Kontrollorgane vorsehen noch mit 

Unstimmigkeiten einhergehen, was das Auftreten des gleichen oder verschie-

dener Mitglieder der obersten Führungs- und Kontrollorgane betrifft, 
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 alle sicherheitsbezogenen Aktivitäten dieser Akteure auch über den Prozess 

der Förderung hinaus einschließen. Es gibt also keine „blinden Flecken“ für 

Förderungsbedürftiges, das der Prozess nicht bzw. noch nicht erfasst. 

Das gezeigte und für die Mitarbeiter deutlich sichtbare Engagement oberster Führungs- 

und Kontrollorgane für die Sicherheitskultur ist als Beitrag zur Förderung der Sicher-

heitskultur selbst eine einschlägige Vorgehensweise innerhalb des Gesamtprozesses. 

Das gezeigte, sichtbare Engagement ist der Beobachtung zugänglich. Auch können die 

Akteure über Art und Höhe ihres Engagements sowie über mögliche Beeinträchtigun-

gen und zugehörige Ursachen insoweit Auskunft geben, als ihnen diese Merkmale ih-

res Engagements bewusst sind. Es ist daher auch überprüfbar, inwieweit das 

Engagement in Wort und Tat in geeigneter Weise erfolgt und evtl. Änderungen be-

stimmter Art erfordert, um mit den oben aufgeführten Festlegungen in Einklang zu ste-

hen. 

4.3.2.2 Delegieren von Förderungsaufgaben 

Die Unternehmensleitung darf laut Regelwerk bestimmte Aufgaben nicht delegieren. 

Dazu zählt z. B. die „… Entwicklung, Einführung und kontinuierliche Verbesserung ei-

nes integrierten, prozessorientierten Managementsystems (IMS)“ (/BMU 15/ S. 3, Ziffer 

1 (1)). Auch die übrigen Anforderungen des Regelwerks an die Delegation sind einzu-

halten (/KTA 12/, S. 6). Die vorliegende Untersuchung fordert, die Delegation delegier-

barer Aufgaben nach einem bestimmten Verfahren zu vollziehen. Es wurde bei den 

Erweiterungen des Sicherheitskulturbegriffs vorgestellt und umfasst folgende Aufgaben 

bzw. Schritte: 

 „Aufgaben des Delegierenden sind: Bestimmung der Eignung und Auswahl des De-

legationsempfängers, Koordination delegierter Aufgaben mit anderen delegierten 

oder nicht-delegierten Aufgaben, Vorgabe klarer Ziele und Grenzen der delegierten 

Aufgaben, Versorgung mit Informationen, Schaffung aller übrigen Rahmenbedin-

gungen für die erfolgreiche Aufgabenerfüllung durch den Delegationsempfänger, 

verbleibende Zuständigkeit für Kontrollen und Eingriffe auf Seiten des Delegieren-

den, zeitliche Begrenzung delegierter Befugnisse, Berichtspflicht des Delegations-

empfängers, Festlegung der Kriterien für den Erfolg bzw. Misserfolg delegierter 

Aufgaben sowie die Reaktion auf Erfolg bzw. Misserfolg. Der Delegationsempfän-

ger hat die vorgesehenen Pflichten, über Fortgang und (Zwischen- bzw. End-) Er-
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gebnisse delegierter Arbeiten zu berichten, zu erfüllen /MAI 16/. Effektives Delegie-

ren entlastet Führungskräfte und motiviert die Geführten durch Übergabe von Ver-

antwortung und Beweis des Vertrauens in ihr kompetentes, 

verantwortungsbewusstes Handeln.“ (aus Anhang A, Charakteristikum (3), Ergän-

zungen zu Attribut (d)). 

 Das so bestimmte Delegieren ist wie folgt zu klassifizieren: 

 Im System aus Mensch, Technik und Organisation handelt es sich um einen 

Faktor bzw. Prozess der Organisation. 

 Solange die Regelungen zur Delegierung nur auf dem Papier stehen, rechnen 

sie zur Ebene der bekundeten Werte, sind sie auch implementiert, gehören sie 

auch zu den Artefakten in Form praktizierter Verhaltensweisen. 

 Es gilt in Bezug auf Bedingungen für den Einsatz als Vorgehensweise zur Förde-

rung der Sicherheitskultur: Das Delegationsverfahren ist ohne Ausnahme bei allen 

Aufgaben mit Bezug zu Sicherheit, Sicherheitskultur und der Förderung beider an-

zuwenden. 

 Die absehbare Wirkung besteht u. a. darin, das Kongruenzprinzip der Überein-

stimmung von Aufgabe, Verantwortung und Befugnissen zu verwirklichen (/KTA 12/ 

S. 3) und die korrekte Bearbeitung delegierter Aufgaben zur Förderung der Sicher-

heitskultur zu unterstützen. 

 Fehler beim Delegieren können die Erfüllung delegierter Aufgaben der Förderung 

beeinträchtigen oder zum Scheitern bringen. Als Ursachen kommen neben der Un-

kenntnis effektiver Delegationsverfahren auch handlungswirksame subjektive Ein-

stellungen der Beteiligten in Frage. Sie könnten z. B. ein strukturiertes Verfahren 

als überflüssig oder bürokratisch ablehnen oder sich der Delegation verweigern, um 

die eigene Macht nicht durch Abgabe von Ressourcen, Teilen von Informationen 

usw. zu mindern. 

 Abhilfe können unternehmens- oder anlageninterne Kontrollen mit der Konsequenz 

schaffen, die Delegation effektiver zu gestalten. Den Anstoß dazu können auch die 

Aufsichtsbehörden geben, indem sie Mängel und einen Bedarf an eigenverantwort-

licher Abhilfe durch den Betreiber erkennen und dem Betreiber kommunizieren. 

 Die einzelnen Schritte des Delegierens wurden oben bereits dargestellt. 
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Die Delegation ist selbst ein Vorgehen zur Förderung der Sicherheitskultur, weil es die 

Bearbeitung delegierbarer Aufgaben, Vorgehensweisen zur Förderung im Bereich der 

Sicherheitskultur durchzuführen, unterstützt. Als Regelung der formalen Organisation 

ist die Delegation der Planung von Seiten des Unternehmens, aber auch der Kontrolle 

der praktischen Umsetzung zugänglich. Es ist also am tatsächlichen Verhalten bei der 

Delegierung von Aufgaben nachprüfbar, ob das Delegationsverfahren eingehalten wird 

und welche Änderungen evtl. erforderlich sind, um das Delegieren in Übereinstimmung 

mit den o.g. Festlegungen zu bringen. 

4.3.2.3 Sicherung der Funktionsfähigkeit des Unternehmens 

Betreiberunternehmen verfolgen Ziele im Bereich der Sicherheit und der Wirtschaftlich-

keit. Aus Ziel und Zweck des Unternehmens ergibt sich insbesondere für die obersten 

Führungs- und Kontrollorgane des Unternehmens unmittelbar auch die umfassende 

Aufgabe, das Unternehmen unter den gegebenen ökonomischen, politischen, sozialen, 

technologischen und ökologischen Rahmenbedingungen so funktionsfähig und „fit“ zu 

halten, dass es seine Ziele aller Voraussicht nach jetzt und auf möglichst lange Sicht 

erreichen wird. Die beiden Teile dieser Aufgaben bestehen in der Prävention und in der 

Korrektur (/WEL 12/ S. 125). Grundlage sind gesetzliche Regelungen zur „Corporate 

Governance“ im Allgemeinen und zum Risikomanagement im Besonderen (/WEL 12/, 

S. 23ff.). 

Die Sicherung der Funktionsfähigkeit wird im vorliegenden Prozess auf den Bereich 

der Sicherheit und der Sicherheitskultur bezogen. Zur präventiven Sicherung gehört es, 

Betreiberunternehmen personell, technisch, organisatorisch und damit auch sicher-

heitskulturell auf dem Stand zu halten, Aufgaben im Bereich der Sicherheit erfolgreich 

zu bearbeiten, die in den Phasen des Stillstands, der endgültigen Stilllegung und des 

Rückbaus anstehen. Da den deutschen Anlagen alle oder einige dieser Phasen erst 

noch bevorstehen, weist der vorliegende Prozess der Prävention eine Vorrangrolle zu, 

weil es nach einem Verlust oder schwereren Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit 

des Unternehmens im Extremfall unmöglich sein könnte, das Unternehmen weiter si-

cher zu betreiben bzw. in einem sicheren Zustand zu halten. Man denke z. B. an einen 

dauerhaften Verlust kompetenter Mitarbeiter, die für die Sicherheit wichtig sind, aber in 

so großer Zahl zu anderen Arbeitgebern wechseln, dass sicherheitsbezogene Aufga-

ben nicht mehr erfüllbar sind. Schnittstellen des Prozesses zu anderen Prozessen im 
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Unternehmen dienen dazu, die angemessene Berücksichtigung weiterer z. B. finanziel-

ler Aspekte zu unterstützen. 

 Die präventive und korrektive Sicherung der Funktionsfähigkeit des Unternehmens 

ist in das System aus Mensch, Technik und Organisation bzw. der Ebenen einer 

Unternehmenskultur im Sinne Edgar Scheins wie folgt einzuordnen: 

 Es handelt sich um eine Vorkehrung, die im System aus Mensch, Technik und 

Organisation dem zuletzt genannten Faktor angehört, weil diese Aufgabe im 

Unternehmen als solche zu definieren und in geeigneter Weise organisatorisch 

zu unterstützen ist. 

 Solange die zugehörigen organisatorischen Regelungen nur auf dem Papier 

stehen, gehören sie nach Edgar Schein der Ebene der bekundeten Werte an, 

werden sie praktiziert und somit „gelebt“, sind sie Teil der Artefakt-Ebene und 

folglich der informalen Organisation, die dem Unternehmen nützt. 

 Es gibt keine Bedingungen, die den Einsatz dieser Sicherung als Vorgehensweise 

zur Förderung der Sicherheitskultur auf bestimmte Situationen oder Zeiten be-

schränken. 

 Die absehbare Wirkung kann aus empirischen Untersuchungen abgeleitet werden, 

die belegen, dass die Passivität der Führungskräfte im Bereich der Sicherheit diese 

beeinträchtigt (/GRI 14/ S. 646), wohingegen der aktive Einsatz für die Sicherheit 

und die Rahmenbedingungen eines sicheren Handelns die Sicherheit stärkt 

(/GRI 14/ S. 650). Als weiterer Beleg sind empirische Erkenntnisse zur Wirkung ei-

ner lernenden Organisation anzuführen /GRI 14/. Proaktive und korrektive Siche-

rung der Funktionsfähigkeit umfasst alle diese „Elemente“ einer Führung, die auf 

Sicherheit gerichtet sind. 

 Präventive und (oder) korrektive Sicherung können unterbleiben oder ihre Wirkung 

verfehlen, weil sie nicht oder nicht effektiv genug praktiziert werden. Gründe dafür 

können z. B. darin bestehen, dass 

 Gefahren, Probleme und (oder) die fundamentale Bedeutung der Sicherung 

Fehleinschätzungen unterliegen, 

 die Prognose zukünftiger Entwicklungen als nicht oder zu wenig aussichtsreich 

beurteilt wird, 

 ausreichendes Engagement der Verantwortlichen fehlt, 
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 erforderliche Investitionen unzureichend ausfallen, 

 präventive und (oder) korrektive Sicherungsaufgaben nicht wie erforderlich or-

ganisiert sind usw. 

 Die Folgen mangelnder präventiver und (oder) korrektiver Sicherung bestehen da-

rin, dass das Unternehmen verwundbar wird bzw. bleibt und seine Funktionsfähig-

keit gefährdet. 

 Abhilfen gegen möglicher Fehler bestehen unternehmensintern v.a. in Kontrollen 

und Interventionen der jeweils übergeordneten Führungs- und Kontrollebenen bzw. 

der Aufsichtsbehörden. Aufsicht unter Wahrung der vollen Betreiberverantwortung 

für die Sicherheit ist v.a. dann notwendig, wenn die obersten Führungs- und Kon-

trollorgane des Unternehmens die Aufgabe präventiver und korrektiver Sicherung 

nicht wie erforderlich wahrnehmen. Wichtige Impulse können auch aus der Beleg-

schaft bzw. ihren Vertretern und der Öffentlichkeit kommen. 

 Die nachfolgenden Forderungen an die Ausgestaltung präventiver und korrektiver 

Sicherung beruhen auf der Übertragung genereller Anforderungen an das Risiko-

management (zusammenfassend: z. B. /KRY 16/). Der vorliegende Prozess um-

fasst Festlegungen genereller, organisatorischer und unternehmens- bzw. 

risikoethischer Art: 

 Generelle Festlegungen: (1) Die präventive Sicherung der Funktionsfähigkeit 

des Unternehmens darf im Vergleich zur korrektiven Sicherung nicht zu kurz 

kommen, weil Betreiberunternehmen und Anlagen die Phasen der Stilllegung 

und des Rückbaus ganz oder teilweise noch vor sich haben und sich dafür vo-

rausschauend rüsten müssen. (2) Das Vorgehen hat möglichst weit voraus-

schauend, umfassend, methodisch und konservativ zu sein. „Weit 

vorausschauend“ heißt, zukünftige denkbare Entwicklungen und ihr Potential 

für Beeinträchtigungen über möglichst weite Zeitspannen zu antizipieren. „Um-

fassend“ bedeutet, in der präventiven Sicherung soweit wie möglich einerseits 

die unterschiedlichen, denkbaren Entwicklungen mit ihren Beeinträchtigungs-

potentialen zu erfassen und andererseits die Gesamtheit der menschlichen, 

technischen und organisatorischen Faktoren zu berücksichtigen, die beein-

trächtigt werden könnten. Was die korrektive Sicherung betrifft, so sind Art, Ur-

sachen und Folgen der Beeinträchtigungen sowie Art und Wirksamkeit der 

Abhilfen möglichst genau zu untersuchen und wirksame Abhilfen gegen alle 

erkannten Beeinträchtigungen zu implementieren. Auch die korrektive Siche-
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rung hat menschliche, technische und organisatorische Faktoren möglichst 

umfassend einzubeziehen. Im menschlichen Bereich sind physische und psy-

chische (kognitive, motivationale und emotionale) Aspekte mit ihren Folgen für 

Beanspruchung, Stress, Gesundheit, Wohlbefinden und Entwicklung der Per-

sönlichkeit des (der) Betroffenen zu betrachten (/HAC 14/ S. 514). „Metho-

disch“ meint, den bisher beschriebenen Schritten ein systematisches und 

möglichst objektives Verfahren zugrunde zu legen. „Konservativ“ schließlich 

steht dafür, im Zweifelsfall davon auszugehen, dass Beeinträchtigungen eintre-

ten werden und dabei mit dem schlimmsten unter den verschiedenen, denkba-

ren Möglichkeiten zu rechnen, was Art(en), Zusammentreffen und Folgen der 

Beeinträchtigungen angeht. Beispiele für Beeinträchtigungen sind z. B. Abgang 

kompetenten Personals ohne ausreichendem Ersatz, Demoralisierung des 

verbleibenden Personals durch objektiv oder subjektiv mangelnde Zukunfts-

perspektiven, demotivierende Aufgaben und ebensolche Arbeitsbedingungen, 

Engpässe bei benötigten, nicht mehr produzierten Ersatzteilen und anderen 

Ausrüstungsstücken, Unternehmenspolitik und Unternehmensführung „ohne 

Rücksicht auf nicht-finanzielle Verluste“ usw. 

 Organisatorische Festlegungen: (1) Als Schlüsselaufgabe für Bestand und Er-

folg des Unternehmens ist die präventive und korrektive Sicherung der Funkti-

onsfähigkeit des Unternehmens den obersten Führungs- und Kontrollorganen 

zuzuweisen. Sie tragen die Verantwortung für diese Aufgabe, bei der Delegati-

on von Teilaufgaben halten sie die Festlegungen zur Delegation ein (s. oben). 

(2) Die präventive und korrektive Sicherung ist, wie oben ausgeführt möglichst 

weit vorausschauend, umfassend, methodisch und konservativ. Ihre konkrete 

Ausführung ist ebenso wie die adäquate Ausstattung mit Personal und Mitteln 

organisatorisch nach dem Muster eines PDCA-Zyklus geregelt und im Unter-

nehmen implementiert. Mitarbeiter in diesem Sicherungsprozess sind u.U. ge-

zielt auf bestimmte Aufgaben, wie z. B. den möglichst effektiven Umgang mit 

Zukunftsängsten und Demotivation des Personals vorzubereiten. 

 Unternehmens- und risikoethische Festlegungen: (1) Unternehmen sollen das 

risiko-ethische Kriterium anwenden, dass der erwartete Gesamtnutzen einer 

Vorkehrung im Bereich präventiver oder korrektiver Sicherung den erwarteten 

Gesamtschaden überschreitet. (2) Es soll einen gerechten Ausgleich für Per-

sonen geben, die durch die insgesamt positiv zu wertende Vorkehrung be-

nachteiligt werden. (3) Es besteht auf Seiten der Führung eine „Bringschuld“, 
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was die Information über Beeinträchtigungen und Schritte der Sicherung betrifft 

(/HÖF 08/ Stichwort „Risikoethik“). Die Information sollte, sofern keine höher-

wertigen, stichhaltigen Gründe vorliegen, vorab und ausreichend früh erfolgen, 

um sich als Betroffener auf das Kommende einstellen zu können. Auch sollte 

die Information den Tatsachen entsprechen und so vollständig wie möglich 

sein. Betroffene sollten Entscheidungen ohne Druck oder Einflussnahme unzu-

lässiger Art treffen können. 

Der vorliegende Prozess konzentriert sich auf die Sicherung der Funktionsfähigkeit des 

Unternehmens in Bezug auf Sicherheit und Sicherheitskultur. Deren präventive und 

korrektive Sicherung tragen zur Förderung der Sicherheitskultur bei und zählen folglich 

auch zu den einschlägigen Vorgehensweisen. Die Sicherung ist als Faktor der Organi-

sation der Planung, Gestaltung, Kontrolle in Bezug auf die Umsetzung und evtl. erfor-

derliche Verbesserungen durch das Unternehmen zugänglich. 

4.3.3 Schwerpunkte der Förderung 

Die Förderung mit dem Prozess konzentriert sich gegenwärtig auf Schwerpunkte in 

den Bereichen 

 System aus Mensch, Technik und Organisation, 

 Lehren und Lernen, 

 Motivierung durch Anreize. 

Das Setzen dieser Schwerpunkte beruht im Wesentlichen auf zwei Gründen: 

 Die Idee eines umfassenden Förderungsprozesses hat sich im Lauf der Untersu-

chung konkretisiert (s. Gliederungspunkt 3.5). Ein Prozess unterstützt die Förde-

rung besser als eine Nebeneinanderstellung verschiedener Vorgehensweisen zur 

Förderung der einzelnen sicherheitskulturellen Attribute und Faktoren, zwischen 

denen der Anwender unter bestmöglicher Beachtung denkbarer Neben- und Wech-

selwirkungen „à la carte“ auswählt. Der Prozess stellt selbst eine umfassende Vor-

gehensweise zur Förderung der Sicherheitskultur dar, seine Entwicklung bleibt 

daher im Rahmen der Zielsetzungen dieses Projekts. Die Entwicklung hat aber eine 

Aufteilung der Arbeiten auf die Festlegung des Prozesses und die Ermittlung spezi-

fischerer Vorgehensweisen zur Förderung sicherheitskultureller Attribute und Fak-
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toren erfordert. Zu Gunsten der Prozessentwicklung haben sich die Arbeiten zu den 

spezifischeren Vorgehensweisen daher auf bestimmte, besonders wesentliche 

Kernthemen konzentriert. 

 Die Festsetzung dieser Förderungsschwerpunkte ist durch das Ziel bestimmt, be-

reits jetzt einen „lauffähigen“ Prozess bereitzustellen, den Aufsichtsbehörden nut-

zen können, um die Förderung der Sicherheitskultur in Betreiberunternehmen zu

beurteilen.

 Das bestmögliche Design des Systems aus Mensch, Technik und Organisation

trägt wesentlich zur Förderung der Sicherheitskultur bei. Kerntechnische Re-

geln und Richtlinien enthalten zahlreiche Anforderungen an die Gestaltung (s. 

Gliederungspunkte 3.3 und 3.4). Sie bieten den Aufsichtsbehörden sowohl ei-

nen konkreten Ansatzpunkt als auch einen „regulatorischen Hebel“, um die 

Förderung der Sicherheitskultur in die Aufsicht einzubeziehen. Der vorliegende 

Prozess ordnet (1) Vorkehrungen zur Schärfung des Sicherheitsbewusstseins 

durch geeignete Informationsmittel und (2) die Prävention gegen potentiell 

schädliche Verhaltensroutinen der Ausgestaltung des Systems aus Mensch, 

Technik und Organisation zu, weil es sich wesentlich um Design und Beurtei-

lungsaufgaben im Bereich der Arbeitsmittel und Arbeitsabläufe handelt. 

 Lehren, Lernen und Motivierung durch geeignete Anreize sind neben und über 

die Ausgestaltung des Systems aus Mensch, Technik und Organisation hinaus 

Schlüsselfaktoren dafür, dass sich das Personal sicherheitsgerichtet verhält, 

indem es einschlägige Anforderungen des Regelwerks und unternehmensin-

terne Vorgaben einhält. 

Eventuelle Weiterentwicklungen des Förderungsprozesses können das Repertoire die-

ser spezifischeren Vorgehensweisen erweitern. 

Es folgt die Beschreibung der Prozessmodule, mit denen die aufgezählten Förde-

rungsschwerpunkte zu verwirklichen sind. 

4.3.3.1 System aus Mensch, Technik und Organisation (MTO) 

Erforderliche Begriffserklärungen findet man in Gliederungspunkt 3.3 und Anhang B. 

Der Anhang D dieses Dokuments bietet einen Überblick über einschlägige kerntechni-

sche Regeln und Richtlinien. Ihre Auswertung hat zu dem Ergebnis geführt, dass ein 
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Prozess für die systematische, aufeinander abgestimmte Gestaltung menschlicher, 

technischer und organisatorischer Faktoren bereitstehen sollte und als Muster das 

„Human Factors Engineering Process Review Model“ der U.S. NRC herangezogen 

werden kann /NRC 12/. Diese Auswertung hat ferner gezeigt, dass organisatorische 

Faktoren generell nach dem Kriterium gestaltet und beurteilt sein sollten, dass sie zu 

einer möglichst optimalen Beanspruchung der Personen beitragen sollten, deren Arbeit 

und Leistung wichtig ist (s. Gliederungspunkt 3.5). 

 Die Einordnung des Systems aus Mensch, Technik und Organisation in die Ebenen 

einer Unternehmenskultur nach Edgar Schein war ein Arbeitsschritt der vorliegen-

den Untersuchung. Das Ergebnis ist weiter oben bereits zusammenfassend be-

schrieben (s. Gliederungspunkt 3.3) bzw. ausführlich dokumentiert (s. Anhang C). 

 Der vorliegende Prozess sieht keine für den Bereich der Aufgaben, die ein sicher-

heitsbewusstes und sicherheits-gerichtetes Handeln erfordern, einschränkenden 

Bedingungen vor, was die bestmögliche Ausgestaltung des zugehörigen Systems 

aus Mensch, Technik und Organisation betrifft. 

 Ein umfangreicher Bestand an empirischen Erkenntnissen belegt die absehbare 

Wirkung der Systemgestaltung auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Handelns 

(z. B. /SAL 12/). 

 Bezieht man Ursachen, Folgen und Abhilfen möglicher Fehler auf die Anwendung 

eines systematischen Vorgehens der Systemgestaltung so gilt: 

 Ursachen unterlassener oder unzureichender Anwendung können Entschei-

dungen zuständiger Entscheidungsträger im Unternehmen sein. Sie könnten 

z. B. die zugehörigen Kosten scheuen oder die Wichtigkeit systematischer, 

umfassender Gestaltung im Bereich „Mensch, Technik, Organisation“ (MTO) 

falsch einschätzen. 

 Die Folgen bestehen darin, Grundlagen des sicheren, zuverlässigen Handelns, 

der Sicherheitskultur und der Sicherheit zu untergraben. 

 Abhilfen können auf die Initiative unterschiedlicher unternehmensexterner und 

unternehmensinterner Akteure zurückgehen: (1) Kerntechnische und weitere 

Aufsichtsbehörden nutzen ihre regulatorischen Hebel, um eine adäquate, re-

gelwerkskonforme Gestaltung des Systems aus Mensch, Technik und Organi-

sation (MTO) zu erreichen. Informationen über Ist-Zustände im Bereich der 

Systemgestaltung können die Behörden z. B. durch Sichtprüfungen und Befra-
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gungen während ihrer Anlagenbesuche gewinnen. (2) Die Führungs- und Kon-

trollorgane engagieren sich für die Gestaltung, schaffen die erforderlichen Vo-

raussetzungen z. B. in Form erforderlicher Prioritätensetzungen, Investitionen, 

Anweisungen usw., halten sich über Fortschritte auf dem Laufenden und rea-

gieren angemessen auf unzureichende Fortschritte. (3) Mitarbeiter setzen sich 

über die im Prozess vorgesehenen Schnittstellen dafür ein, die Gestaltung des 

Systems aus Mensch, Technik und Organisation weiterzuentwickeln. (4) Wei-

tere Akteure könnten dem Rahmenmodell des Förderungsprozesses entspre-

chend beteiligt sein (siehe Gliederungspunkt 4.1), werden hier aber aus 

Platzgründen nicht weiter betrachtet. 

 Zur Gestaltung des Systems aus Mensch, Technik und Organisation (MTO) um-

fasst der hier beschriebene Förderungsprozesses folgende Festlegungen: 

 Neben den Anforderungen einschlägiger Regeln und Richtlinien sollen der Ge-

staltung die Erkenntnisse zugrunde liegen, die dem Stand von Wissenschaft 

und Technik entsprechen. Aktuelle Quellen sollten insbesondere herangezo-

gen werden, wenn es um die Gestaltung und Beurteilung von Sicherheitshin-

weisen, Warnungen, der technischen Dokumentation im Allgemeinen, der 

Software-Ergonomie und der rechnerbasierten Schnittstellen der Technik zum 

Menschen geht. Diese Punkte kommen im deutschen kerntechnischen Regel-

werk etwas zu kurz. 

 Der Gestaltungsprozess soll einem systematischen Verfahren folgen. Zugehö-

rige Anforderungen des Regelwerks sind umzusetzen (z. B. Anhang A der Re-

gel KTA 3904, s. Anhang D des vorliegenden Dokuments). Fehlen im 

deutschen Regelwerk geeignete Anforderungen an den Gestaltungsprozess, 

soll das Prozessmodell nach NUREG-0711 als Muster dienen (/NRC 12/ Figu-

re 1-1). Geht es speziell um Vorkehrungen gegen unabsichtliche Fehler bei si-

cherheitskritischen Instandhaltungen und Änderungen an der Anlage, soll eine 

dafür entwickelte Methodik zum Einsatz kommen /GRS 10/, s. Gliederungs-

punkt 3.5.2.2). 

 Das Ergebnis des Gestaltungsprozesses soll den drei Beurteilungskriterien 

entsprechen: (1) Effizienz v.a. im Sinne einer Aufgabenerfüllung unter mög-

lichst optimaler Beanspruchung, (2) Beeinträchtigungsfreiheit und (3) Lernför-

derlichkeit in Bezug auf Erwerb, Erhalt und Ausbau wesentlicher Fähigkeiten 

und Einstellungen (/HAC 14/ S. 514f. und Gliederungspunkt 3.5.2.1). 
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Die Erkenntnisse zu erforderlichen Erweiterungen des Sicherheitskulturbegriffs zeigen 

ebenso wie die Resultate der Klassifizierung sicherheitskultureller Attribute und Fakto-

ren, dass die Gestaltung des Systems aus Mensch, Technik und Organisation (MTO) 

einen wesentlichen Teil der Sicherheitskultur bildet. Dementsprechend gehört auch ein 

systematisches Vorgehen bei der Gestaltung dieses Systems zu den Vorgehenswei-

sen, mit denen man die Sicherheitskultur fördern kann. Als Faktoren der Organisation 

sind Systemgestaltung nach dem Stand von Wissenschaft und Technik, Nutzung eines 

Gestaltungsprozesses wie auch Anwendung des aufgeführten Beurteilungskriteriums 

der Planung, Gestaltung, Kontrolle in Bezug auf die Umsetzung und evtl. erforderliche 

Verbesserungen durch das Unternehmen zugänglich. 

4.3.3.2 Lehren und Lernen 

Der Begriff „Lernen“ kann mit Bezug auf das beobachtbare Verhalten der Person und 

auf das direkt nicht beobachtbare Wissen „im Kopf“ der Person bestimmt werden 

(/HOF 10/ S. 7ff.): 

 Lernen ist auf der beobachtbaren Ebene begrifflich als die Veränderung des Ver-

haltens bzw. des Verhaltensrepertoires durch Übung und Erfahrung bestimmt. Ab-

lauf und Erfolg des Lernens hängen von der Häufigkeit der Darbietung (Vorführung, 

Erläuterung, usw.) und Wiederholung des Verhaltens und von den Folgen des Ver-

haltens in Form von Belohnung und Bestrafung ab. 

 Dem zweiten Bedeutungsaspekt zufolge besteht Lernen im Erwerb bzw. in der 

Veränderung von Fähigkeiten und Einstellungen. Die vorliegende Prozessbe-

schreibung nutzt diese Einteilung in „Fähigkeiten“ und „Einstellungen“, um einen di-

rekten Bezug zur Gestaltung lernförderlicher Systeme herzustellen (s. 

Gliederungspunkt 4.3.3.1, /HAC 14/ S. 514). Die Befähigung zu etwas beruht auf 

Wissen über Sachverhalte und Vorgehensweisen („deklaratives“ und „prozedura-

les“ Wissen). Manche Autoren unterscheiden als dritte Kategorie das meta-

kognitive Wissen als Wissen über das eigene Wissen und Können (/APA 07/ S. 

572). Zu den Einstellungen gehören u. a. auch solche zu Sicherheit, Risiken und 

Gefahren. Man könnte Lernen begrifflich also auch als Erwerb von Wissen und 

Handlungsdispositionen bestimmen. Aus Gründen einer möglichst einheitlichen 

Terminologie nutzt der vorliegende Prozess die Sammelbezeichnung „Fähigkeiten 

und Einstellungen“ für die psychischen Grundlagen des beobachtbaren Verhaltens. 
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Es besteht keine eins-zu-eins-Beziehung zwischen dem Lernen als Veränderung von 

Fähigkeiten und Einstellungen und dem Lernen als Veränderung des beobachtbaren 

Verhaltens bzw. Verhaltensrepertoires, weil es möglich ist, dass die Person Gelerntes 

nicht nutzt oder das beobachtete Verhalten zwar den Erwartungen des Beobachters 

entspricht, aber nicht auf den Fähigkeiten und Einstellungen beruht, auf denen es ba-

sieren sollte. Ein Verzicht auf die Anwendung des Gelernten könnte z. B. darauf zu-

rückgehen, dass die Anwendung die Person zumindest aus ihrer Sicht „zu sehr“ 

beansprucht. Ein anstandsloser beobachtbarer Ablauf des Verhaltens könnte auf einer 

Routine im abwertenden Sinne des Wortes beruhen (s. Gliederungspunkt 3.5.2.2), bei 

dem die reflektierte Anwendung des Wissens und die sicherheitsbewusste Grundhal-

tung mehr oder weniger weit einer gleichgültigen Haltung wie z. B. „der liebe Gott 

wird’s schon richten“ gewichen sind. 

Es ist wichtig, auf beiden Ebenen die zwei möglichen Formen des expliziten und des 

impliziten Lernens zu unterscheiden (z. B. /HOF 10/ S. 7): 

 Explizites Lernen zeichnet sich dadurch aus, dass es als solches von Seiten der 

Lehrperson(en) intendiert ist. Einschlägige Beispiele sind Trainingskurse oder im 

Arbeitsalltag erläuterte, vorgeführte und früher oder später auch nachvollzogene 

Aufgabenerfüllungen unter Aufsicht durch Lehrpersonen („Training on the job“). 

 Beim impliziten Lernen besteht dagegen keine Lehrabsicht. Der Lernende macht 

bestimmte Erfahrungen und richtet sein Verhalten daran aus. Zu den Erfahrungen 

gehören auch die Folgen eines Verhaltens für Personen, die der Lernende be-

obachtetet: Sieht er, dass Vorgesetzte angemessen reagieren oder, im Gegenteil 

beide Augen zudrücken, wenn Untergebene Sicherheitsvorschriften missachten, 

kann sich diese Erfahrung auf sein eigenes Verhalten auswirken. 

Explizites und implizites Lernen können in der gleichen Situation stattfinden. Eine Per-

son mit Kontrollaufgaben an verschiedenen Orten könnte z. B. im Zuge ihres Trainings 

aus den Informationen über das Gelände, die Gebäude und die Lage der Orte, die sie 

im Zuge ihres Kontrollgangs aufzusuchen hat, erkennen, dass sie ihre Wegstrecke 

durch unzulässige Abweichungen vom vorgesehenen Arbeitsweg abkürzen könnte, 

ohne entdeckt zu werden. Es ist prinzipiell nicht auszuschließen, dass dieses implizit 

erworbene Wissen unter bestimmten Bedingungen wie z. B. Zeitdruck zur Anwendung 

kommt. 
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Lernen kann auch am Verhalten von Vorbildern und den Konsequenzen des beobach-

teten Verhaltens für die Vorbilder erfolgen. Das Vorbild kann diese seine Funktion ab-

sichtlich oder unabsichtlich wahrnehmen, also ein explizites oder ein implizites Lernen 

fördern. Zahlreiche empirische Erkenntnisse belegen die Wichtigkeit der Vorbilder und 

ihres Verhaltens (/GRS 15/, S. 143). Man spricht auch vom „Lernen an einem Modell“ 

oder „Beobachtungslernen“, wenn der Lernende das beobachtete Verhalten einer an-

deren Person in sein eigenes Verhaltensrepertoire übernimmt (/HOF 10/ S. 9). 

Wie das Lernen kann auch das Lehren auf zwei Ebenen beschrieben werden. Dabei 

handelt es sich zum einen um das Lehrverhalten, das ein Außenstehender beobachten 

und kontrollieren kann. Zum anderen gehören zum Lehren auch die Fähigkeiten und 

Einstellungen (s. oben) der Lehrperson, zu denen Außenstehende keinen direkten Zu-

gang haben. 

Es gibt eine Reihe empirisch belegter Faktoren für den Erfolg bzw. Misserfolg des Ler-

nens und Lehrens erforderlicher Verhaltensweisen, Fähigkeiten und Einstellungen. Sie 

sind auch aus der Alltagserfahrung gut vertraut. Die nachstehende Liste beschränkt 

sich auf wichtige, positiv wirkende Faktoren (zusammenfassend /HOF 10/), S. 12ff.). 

Die Negativliste ergibt sich daraus „von selbst“. Den beiden Ebenen des Lernens und 

Lehrens entsprechend umfasst die Liste psychologische Faktoren, beobachtbare Akti-

vitäten und ebensolche Rahmenbedingungen: 

 Lernen hängt ebenso wie das Lehren von der Motivation und den Emotionen der 

Beteiligten ab: 

 Lehr- bzw. Lerninhalte müssen zu Selbstbild und Motiven der Person passen, 

soweit sie realistisch und nicht überzogen oder wirklichkeitsfremd sind. Man 

denke z. B. an die individuell unterschiedlichen Präferenzen für intellektuelle 

oder handwerkliche Arbeiten. Solche Präferenzen sind insoweit realistisch, als 

ihnen Fähigkeiten, Einstellungen und Können der Person entsprechen. 

 Spaß, Erfolgserlebnisse und die Erfahrung des Kompetenzzuwachses fördern 

das Lernen. Dagegen hindern negative Gefühle und Ängste das Lernen, es sei 

denn, dass die Person zu lernen hat, sich Gefahren, Risiken, usw. gegenüber 

richtig zu verhalten. 

 Beurteilen die Lernenden die Lehrperson positiv, so fördert dies das Lernen. 

Analoges gilt auch für das Lehren. 
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 Die Lernenden haben Nutzen und Notwendigkeit des Lernens einzusehen: 

Beim Lernen aus Fehlern könnte z. B. ein Widerwille zu überwinden sein, der 

dadurch entsteht, dass der Fehler und (oder) das Lernen z. B. im Zuge einer 

Nachschulung das Selbstwertgefühl beeinträchtigen. Unerwünschtes Verhalten 

wird oft durch Ersparnis an Zeit und Anstrengung, ausbleibende negative Fol-

gen, soziale Anerkennung im Arbeitsumfeld und weitere Vorteile dieser Art be-

lohnt, erfährt eine entsprechend positive Wertung und bildet ein Hindernis 

gegen das Lernen der richtigen bzw. das Ablegen oder Verlernen der uner-

wünschten Verhaltensweisen. Auch auf Seiten der Lehrperson können Wider-

wille und Abwehrhaltungen z. B. in der Form bestehen, das Gleiche „schon 

wieder“ lehren zu müssen, weil die bisherigen Belehrungen frucht- und erfolg-

los waren. Zwang ist zu vermeiden, weil er Trotz und Abwehrreaktionen her-

vorrufen kann. 

 Lernerfolg besteht auch in der erfolgreichen praktischen Anwendung des Ge-

lernten. Der Übergang vom Lernen zur praktischen Anwendung ist so zu ge-

stalten, dass Unsicherheiten, Ängste und Stress eine möglichst geringe Rolle 

spielen. Diese Faktoren können dadurch entstehen, dass neu Gelerntes noch 

recht unvertraut oder wenig eingeübt ist, der Anwender sich der Anwendungs-

situation u.U. nicht oder nur bedingt gewachsen fühlt. 

 Lernförderliche Aktivitäten bestehen u. a. darin, 

 am Vorwissen und Erfahrungen der Lernenden anzuknüpfen, 

 Praxisbeispiele zur besseren Vermittlung abstrakten Wissens einzusetzen, 

 zutreffende Rückmeldungen zum Lernfortschritt zu geben, diesen Fortschritt 

anzuerkennen und sowohl Rückmeldung als auch Anerkennung in eine un-

missverständliche Beziehung zu dem Verhalten zu bringen, das der Rückmel-

dung bedarf bzw. Anerkennung verdient, 

 Gelerntes mit konsistenten Folgen in Bezug auf Rückmeldung und Anerken-

nung zu wiederholen. 

 Zum Lehren und Lernen gehören auch förderliche Rahmenbedingungen in Form 

menschlicher, technischer und organisatorischer Faktoren. Der vorliegende Pro-

zess sieht auf seinem aktuellen Entwicklungsstand vor, die Aufgabe des Lehrens 

und Lernens und das Design der zugehörigen Rahmenbedingungen wie die Gestal-

tung eines Systems aus Mensch, Technik und Organisation anzugehen. Das ist 
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sinnvoll und notwendig, weil das Lehren und Lernen arbeitsbezogener Verhaltens-

weisen, Fähigkeiten und Einstellungen selbst Arbeitstätigkeiten sind. 

Nach diesen längeren Ausführungen grundlegender Art werden nachfolgend die 

Merkmale des Lernens und Lehrens als Vorgehensweise zur Förderung der Sicher-

heitskultur abgehandelt. 

 Zur Klassifizierung des Lehrens und Lernens gilt, soweit man sich nur auf das Ver-

halten bezieht und zugehörige organisatorische Regelungen formaler und informa-

ler Art sowie Lehr- und Übungsmaterialien, Schulungsräume, Simulatoren und 

andere Artefakte ausklammert: 

 Lernen und Lehren einschließlich des Vorbildverhaltens gehören als Verhal-

tensweisen mit den zugehörigen Fähigkeiten und Einstellungen zum Faktor 

„Mensch“ des Systems aus Mensch, Technik und Organisation (MTO). 

 Die Ebenen der Unternehmenskultur nach Edgar Schein erfassen (1) das tat-

sächlich beobachtbare, der Artefakt-Ebene zuzuordnende Verhalten, (2) die zu 

Lehren und Lernen gehörenden Bekundungen z. B. zu Lernzielen und Lehrme-

thode sowie (3) die Fähigkeiten und Einstellungen auf der Ebene der Grund-

annahmen, die Lehrende bzw. Vorbilder bei ihren Schülern absichtlich oder 

unabsichtlich in bestimmter Weise mehr oder minder tiefgreifend ändern. Die 

Person kann sich ihrer Fähigkeiten v.a. in Form des Faktenwissens und Ein-

stellungen in bestimmtem Umfang bewusst sein und darüber entsprechende 

Auskünfte geben. 

 Es gilt, was die Bedingungen für den Einsatz des Lehrens und Lernens als Vorge-

hensweise zur Förderung der Sicherheitskultur betrifft: 

 Da Sicherheitskultur als eine spezielle Form der Kultur essentiell auf Lehren 

und Lernen beruht, gibt es prinzipiell keine Bedingungen, die Lehren und Ler-

nen auf bestimmte Zeiten, Gelegenheiten oder Personen eingrenzt (s. Gliede-

rungspunkt 3.5.2.3). 

 Zusätzlich können z. B. die Sicherung der Funktionsfähigkeit des Unterneh-

mens, die Änderung des Systems aus Mensch, Technik und Organisation 

(MTO) oder ein anderer Anlass einen Bedarf schaffen, bestimmte Verhaltens-

weisen, Fähigkeiten und Einstellungen zu lehren und zu lernen. Man denke 

u. a. an Organisationsänderungen oder Umrüstungen technischer Art, die Än-
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derungen der Aufgaben des Personals nach sich ziehen und eine entspre-

chende Einweisung oder Schulung der Mitarbeiter erfordern. 

 Der vorliegende Prozess enthält auf seinem jetzigen Entwicklungsstand keine 

Festlegungen, welche Arten und Methoden des Lehrens und Lernens für wel-

che Aufgaben und unter welchen Rahmenbedingungen mehr oder weniger er-

folgversprechend sind. 

 Zur absehbaren Wirkung der Vorbilder einer Person gibt es zahlreiche empirische 

Belege (zusammenfassend z. B. /GRS 15/ S. 143). Wie man aus der Zusammen-

stellung der Erfolgsfaktoren ersieht, spielen sowohl psychologische, direkter Be-

obachtung entzogene Faktoren als auch bestimmte Verhaltensweisen die 

entscheidende Rolle. Eine Reihe der psychologischen Faktoren sind aber bewusst 

bzw. bewusstseinsfähig, d. h. der Lernende ist in der Lage, über diese Faktoren 

Auskunft zu geben (s. unten). Man denke an Ängste oder Widerwillen, deren Quel-

len dem Lernenden entweder von sich aus bewusst sind oder durch kompetente In-

teraktionspartner ins Bewusstsein gehoben werden können. 

 Bezieht man die Ursachen, Folgen und Abhilfen möglicher Fehler auf die Förde-

rung des Lehrens und Lernens als Teil der Sicherheitskulturförderung, so gilt: 

 Ursachen unterlassener oder unzureichender Förderung des Lehrens und Ler-

nens können v.a. Entscheidungen zuständiger Entscheidungsträger im Unter-

nehmen sein. Sie könnten z. B. die zentrale Rolle des Lehrens und Lernens 

(mit Ausnahme der Fachkunde und berufliche Erfahrung entsprechend Regel-

werksanforderungen) für die Entstehung, Erhalt und Weiterentwicklung der Si-

cherheitskultur verkennen (s. Gliederungspunkt 3.5.2.3) oder die anfallenden 

Kosten einer gezielten Förderung des Lernens und Lehrens scheuen. Die Kos-

ten können nicht nur finanzieller Art sein. Man denke z. B. an den Aufwand, 

den die Überwindung bisheriger Gepflogenheiten verursacht. Führungskräfte 

könnten sich z. B. gegen eine Zentralisierung der Ausbildung von Neulingen 

wehren, weil ihnen die Auslagerung der Ausbildung aus ihren Zuständigkeits-

bereichen auch die Möglichkeiten und die Macht nimmt, den Neulingen zu zei-

gen, „wo es langgeht“. 

 Die Folgen bestehen darin, sicheres, zuverlässiges Handeln nicht in der erfor-

derlichen Weise mit den erforderlichen Ergebnissen zu lernen und dadurch Si-

cherheitskultur bzw. Sicherheit zu beeinträchtigen. 
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 Abhilfen können durch unterschiedliche unternehmensexterne und unterneh-

mensinterne Akteure initiiert werden: (1) Die Führungs- und Kontrollorgane en-

gagieren sich für die angemessene Förderung des Lehrens und Lernens, 

schaffen die erforderlichen Voraussetzungen z. B. finanzieller und organisato-

rischer Art, verfolgen die Fortschritte und intervenieren angemessen bei unzu-

reichenden Fortschritten. (2) Mitarbeiter setzen sich über die im vorliegenden 

Prozess vorgesehenen Schnittstellen dafür ein, Prozess und Rahmenbedin-

gungen des Lehrens und Lernens zu verbessern. (3) Aufsichtsbehörden könn-

ten sich v.a. bei Anlagenbesuchen Eindrücke verschaffen, wie das 

Betreiberunternehmen über die Vermittlung der Fachkunde entsprechend Re-

gelwerk hinaus Lehren und Lernen fördert, und ihre Möglichkeiten als Auf-

sichtsbehörden nutzen, um unter Wahrung der Betreiberverantwortung für die 

Sicherheit Abhilfen auf Seiten des Betreibers zu bewirken. (4) Weitere Akteure 

könnten in dem Rahmenmodell des Förderungsprozesses entsprechend betei-

ligt sein (siehe Gliederungspunkt 4.1), werden hier aber aus Platzgründen nicht 

weiter betrachtet. 

 Zu Förderung des Lernens und Lehrens umfasst der vorliegende Förderungspro-

zess auf seinem aktuellen Stand die folgenden Festlegungen: 

 Was die menschlichen, technischen und organisatorischen Faktoren betrifft, 

die bei der Aufgabe des Lehrens und Lernens und die Rahmenbedingungen 

für die Erfüllung dieser Aufgabe gestaltet werden müssen, ist im Prinzip so wie 

bei der Ausgestaltung eines Systems aus Mensch, Technik und Organisation 

(MTO) vorzugehen. 

 Wegen der empirisch belegten großen Bedeutung sollen die Gelegenheiten 

und Folgen des impliziten Lernens systematisch untersucht und soweit als 

möglich gestaltet werden, um sicherheitskonformes Verhalten zu stärken und 

unerwünschten Verhaltensweisen entgegenzuwirken. Dabei sind auch die 

Möglichkeiten zu nutzen, durch das Design des Systems aus Mensch, Technik 

und Organisation (MTO) und durch die Ausgestaltung des Anreizsystems Ar-

beitsbedingungen zu schaffen bzw. Anreize zu bieten, die erwünschte Verhal-

tensweisen, Fähigkeiten und Einstellungen fördern und andersartige 

Verhaltens- und Mentalitätsmuster verunmöglichen, erschweren oder auf an-

dere Weise unattraktiv werden lassen. 
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Lehren und Lernen sind notwendig, um effektives Mitglied einer Kultur zu werden. Das 

gilt auch für Unternehmenskulturen, die Sicherheitskultur und das sichere bzw. zuver-

lässige Handeln in Systemen aus Mensch, Technik und Organisation. Folglich ist die 

Förderung des Lernens und Lehrens ein ganz wesentlicher Beitrag zur Förderung der 

Sicherheitskultur. 

Auf der Ebene des beobachtbaren Verhaltens sind Lehren und Lernen ipso facto der 

Beobachtung zugänglich. Auch können die Akteure über bestimmte, der direkten Be-

obachtung entzogenen Fähigkeiten (wie z. B. das Faktenwissen) und Einstellungen 

sowie über mögliche Beeinträchtigungen und zugehörige Ursachen (z. B. Ängste, Wi-

derwille) insoweit Auskunft geben, als ihnen diese Merkmale des Lehr- und Lernpro-

zesses bewusst sind (s. oben). Anhand dieser Informationen aus Beobachtungen und 

Auskünften kann man überprüfen, inwieweit Lernen und Lehren in geeigneter Weise 

erfolgen, welche evtl. Änderungen erforderlich sind, und ob durchgeführte Änderungen 

wirken. 

4.3.3.3 Motivierung durch Anreize 

Anreize sind ganz allgemein alle außerhalb der Person liegenden Objekte und Bedin-

gungen, die ein bestimmtes Verhalten fördern oder auslösen (/APA 07/ S. 472, 

/DOR 94/, S. 39)). Da man positive und negative Anreize unterscheidet, nimmt die vor-

liegende Untersuchung eine Erweiterung dieser Begriffsbestimmung vor: „Anreize sind 

außerhalb der Person liegende Objekte und Bedingungen, die das Auftreten eines er-

wünschten oder die Unterlassung eines unerwünschten Verhaltens fördern oder auslö-

sen.“ „Erwünscht“ bzw. „unerwünscht“ sind nachfolgend dadurch bestimmt, dass sich 

die Person so verhält, wie es die Sicherheit von Anlage, Mensch und Umwelt erfordert 

bzw. in unakzeptabler Weise davon abweicht. 

Der vorliegende Prozess konzentriert sich auf Anreize, weil sie im Gegensatz zu Moti-

ven und Motivationen des Menschen beobachtbar und in einem bestimmten Umfang 

durch das Unternehmen gestaltbar sind. Man bezeichnet die zugehörigen Regelungen 

und diesen Regeln entsprechenden Praktiken des Unternehmens auch als Anreizsys-

tem /FRE 04/. Da ein Anreiz nur als solcher wirkt, wenn er Bedürfnisse, Beweggründe, 

Motive, Werte usw. der Mitarbeiter befriedigt bzw. ihnen entspricht, erfordert ein tragfä-

higes Vorgehen zur Motivierung durch Anreize erfahrungswissenschaftlich belegte Er-

kenntnisse, welche Bedürfnisse usw. für Mitarbeiter wichtig sind und wie das 
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Unternehmen durch Schaffung geeigneter Bedingungen die Befriedigung ermöglichen 

oder unterstützen kann. Das vorliegende Dokument hat zu diesen Bedürfnissen bereits 

eine Liste präsentiert (s. Gliederungspunkt 3.5.2.3), die der Einfachheit halber nachfol-

gend noch einmal wiedergegeben ist: 

 „Bedürfnisse, wie z. B. Gesundheit, Sicherheit einschl. vorhersagbarer Verhältnis-

se, Selbstverwirklichung, Lob und Anerkennung, Status und Kontrolle über Res-

sourcen. 

 Merkmale der Persönlichkeit, u. a. Selbstwertgefühl und die Grundüberzeugung zu 

Selbst- oder Fremdbestimmtheit, d. h. dem Erleben, in bestimmtem Umfang selbst 

bestimmen zu können oder, im Gegenteil, anderen in unzumutbarer Weise ausge-

liefert zu sein. 

 Werte wie Fairness, Ehrlichkeit usw. 

 Rahmenbedingungen der Arbeit mit Faktoren, wie z. B. klaren und erreichbaren 

Zielen, ausreichenden Ressourcen, Rückmeldung zu Arbeitsfortschritt und Erfolg 

usw. 

 Einklang zwischen Person und Aspekten ihrer beruflichen Tätigkeit. Dieser Ein-

klang beruht auch auf der Relation zwischen Anforderungen der Arbeit und Fähig-

keiten der Person, also auf dem Ausmaß der Beanspruchung, der Über- oder 

Unterforderungen und des Stresses (zusammenfassend z. B. /GRS 15/, S. 151, 

/LAT 05/, S. 487ff. /KLE 09/ S. 198, /RHE 08/, S. 213).“ 

Man kann aus dieser Liste folgende Klassen von Anreizen ableiten, die ein Anreizsys-

tem berücksichtigen sollte: 

 Gestaltung des Systems aus Mensch, Organisation und Technik nach den Kriterien 

(1) der Effizienz auch im Sinne der möglichst optimal beanspruchenden Aufgaben-

erfüllung, (2) des Schutzes gegen physische und psychische Beeinträchtigungen 

und (3) der Lernförderlichkeit (/HAC 14/ S. 514). Letztere kommt z. B. über die Fak-

toren der Rückmeldung zu Arbeitsfortschritt und Erfolg ins Spiel, die den Adressa-

ten der Rückmeldung zeigen, welches Verhalten erwartet, erwartungskonform oder 

änderungsbedürftig ist. 

 Unter den Faktor der Organisation fallen auch Faktoren wie die Arbeitszeiten 

und Einsatzorte, die z. B. für das Verhältnis zwischen Arbeits- und Privatleben 

ihr Gewicht haben. 
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 Zum Faktor Mensch gehört auch Erwerb und Erhalt der Qualifikation, die das 

Unternehmen über lernförderliche Systemgestaltung hinaus durch Training, 

Weiterbildung sowie Umschulung unterstützen kann, um qualifizierte Mitarbei-

ter aus den eigenen Reihen zu gewinnen oder in den eigenen Reihen zu hal-

ten. 

 Arbeitsinhalte, die im Einklang mit den Personen und ihren Präferenzen z. B. für in-

tellektuell stimulierende oder handwerklich produktive Tätigkeiten stehen. 

 Handlungsspielräume, die Autonomie und Selbstverwirklichung der Personen bei 

der Aufgabenerfüllung ermöglichen und auch im Interesse des Unternehmens lie-

gen. 

 Stabile und damit vorhersagbare Verhältnisse, die der Verunsicherung und dem 

Stress durch ständig wechselnde und unüberschaubare Anforderungen entgegen-

wirken, aber auch ein systematisches, gründliches Lernen erst ermöglichen. 

 Respekt vor dem Menschen, der in den gelebten ethischen Werten des Unterneh-

mens, in der Mitarbeiterführung und in den kollegialen Verhältnissen zum Ausdruck 

kommt. 

Daneben gehören zum Anreizsystem auch die ökonomischen und laufbahnbezogenen 

Faktoren wie Einkommen, Erfolgsbeteiligung, Aufstiegschancen, Arbeitsplatzsicherheit 

und (oder) Beschäftigungsmöglichkeiten, wenn bisherige Aufgaben entfallen. 

Das Anreizsystem ist im Unternehmen organisatorisch zu regeln, zu implementieren 

und zu pflegen. Der vorliegende Prozess enthält auf seinem aktuellen Entwicklungs-

stand dazu keine näheren Festlegungen. 

 Das eben beschriebene Anreizsystem ist wie folgt zu klassifizieren: 

 Im System aus Mensch, Technik und Organisation (MTO) handelt es sich um 

einen Faktor bzw. Prozess der Organisation. 

 Solange die einschlägigen, formalen Regelungen nur auf dem Papier stehen, 

rechnen sie zur Ebene der bekundeten Werte, sind sie außerdem implemen-

tiert, gehören sie auch zu den Artefakten in Form praktizierter Verhaltenswei-

sen. Anreize sind per Definition außerhalb der Person liegende und damit 

beobachtbare Bedingungen und Objekte mit einer bestimmten Wirkung auf die 
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Psyche des Menschen. Diese Wirkung ist durch erfahrungswissenschaftliche 

Erkenntnisse untermauert. 

 Es gilt in Bezug auf Bedingungen für den Einsatz als Vorgehensweise zur Förde-

rung der Sicherheitskultur: Das Unternehmen sollte stets systematisch effektive An-

reize zu einem sicheren und zuverlässigen Verhalten einsetzen. 

 Die absehbare Wirkung der Einrichtung und Pflege eines effektiven, d. h. wirksame 

Anreize umfassenden Anreizsystems als Teil des Förderungsprozesseses besteht 

darin, 

 allgemein sicheres und zuverlässiges Handeln zu unterstützen, 

 speziell auch zur Erfüllung der Aufgaben beizutragen, die zur Förderung der 

Sicherheitskultur und zum Förderungsprozess gehören, denn diese Aufgaben 

sollten im Anreizsystem berücksichtigt werden. 

 Fehler bei der Festlegung, Umsetzung und Pflege des Anreizsystems können die 

Förderung der Sicherheitskultur bzw. sicherheitskultureller Attribute und Faktoren 

beeinträchtigen oder zum Scheitern bringen. Als Ursachen kommen z. B. hand-

lungswirksame subjektive Einstellungen der Personen in Frage, die Anreize definie-

ren und geben. Führungskräfte könnten z. B. einseitig auf bestimmte Anreize 

setzen und andere vernachlässigen. Man könnte als Entscheidungsträger z. B. die 

Bedeutung des Einkommens überschätzen und der irrigen Meinung anhängen, ge-

gen genug Geld „jede“ Leistung bekommen zu können. 

 Abhilfe können unternehmens- oder anlageinterne Kontrollen mit der Folge schaf-

fen, das Anreizsystem in Übereinstimmung mit dem Stand von Wissenschaft und 

Technik zu implementieren. Den Anstoß dazu können auch die Betroffenen selbst 

über die geeigneten Schnittstellen des Förderungsprozesses geben. 

 Die Festlegungen zur Motivierung durch ein Anreizsystem sind beim gegenwärtigen 

Entwicklungsstand des vorliegenden erst ansatzweise ausgearbeitet: 

 Das Anreizsystem sollte so weit wie möglich auf die tatsächlichen Bedürfnisse 

der Mitarbeiter zugeschnitten sein. Das Unternehmen sollte die realen Bedürf-

nisse durch Erhebung und Auswertung aussagekräftiger Informationen ermit-

teln und für die „passgenaue“ Auslegung des Anreizsystems nutzen. 
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 Da man es sicher „nicht allen immer recht machen kann“, sind Bevorzugungen 

und (oder) Benachteiligungen, für die es keine stichhaltigen Gründe gibt, zu 

vermeiden. 

 Mit Blick auf die Stilllegungs- und Rückbauphasen sollte das Anreizsystem so 

beschaffen sein und aktualisiert werden, dass benötigte Mitarbeiter in ausrei-

chender Zahl bereit sind, im Unternehmen zu bleiben und ihre Aufgaben sicher 

bzw. zuverlässig zu erfüllen. 

Da Anreizsysteme zu den Regelungen bzw. der Praxis im Unternehmen zählen, sind 

der erreichte Stand, mögliche Abweichungen von den obigen Festlegungen und der Er-

folg implementierter Abhilfen auf der Grundlage von Beobachtungen und Befragungen 

leicht feststellbar. 

4.3.4 Prozessablauf 

Die vorliegende Untersuchung sieht vor, den Prozessablauf als einen PDCA-Zyklus im 

Sinne des kerntechnischen Regelwerks zu gestalten. Der Zyklus umfasst „ … die Pla-

nung, Analyse und Beschreibung von betrieblichen Abläufen, die Umsetzung der fest-

gelegten Vorgaben, die Überprüfung der Wirksamkeit anhand definierter Kriterien und 

ggf. die Korrekturen zur Optimierung dieser Abläufe“ (/KTA 12/ S. 4). Dieser Zyklus 

wird mit den nachfolgend beschriebenen Ergänzungen auf den Prozess der Förderung 

angewendet. 

Planung (P) 

Zum Schritt der Planung fordert der Prozess die möglichst genaue Klärung 

 des Gegenstandes der Förderung, also die Art des bzw. der zu fördernden sicher-

heitskulturellen Attribute und Faktoren. 

 die möglichst präzise Erfassung und Beurteilung des Ist-Zustands und seiner För-

derungsbedürftigkeit. 

 des Vorgehens bei der Förderung einschließlich der Rahmenbedingungen und des 

Aufwands an Ressourcen, die beide gegeben sein müssen, damit dem Vorgehen 

Erfolg beschieden ist, 



 

88 

 der soweit als möglich präzisierten Erwartungen an das Ergebnis der Förderung, 

also Soll- bzw. Zielvorgaben möglichst genauer Art. 

„Förderungsbedürftig“ ist auch in dem Sinne zu verstehen, dass der Erhalt des beste-

henden, für gut befundenen Ist-Zustands der Förderung bedürfen kann. Man denke 

z. B. an Verhaltensweisen, die der Mitarbeiter verlernt, oder an Wissen, das er vergisst, 

wenn geeignete Übungen und (oder) praktische Anwendungen fehlen. 

Die genaue Ausgestaltung dieser Schritte hängt von der Art des zu fördernden sicher-

heitskulturellen Attributs bzw. Faktors und der Vorgehensweise zur Förderung ab. Es 

ist beim derzeit erreichten Stand des Prozesses möglich, diese Schritte am Beispiel 

der Gestaltung des Systems aus Mensch, Technik und Organisation (MTO) zu illustrie-

ren. Die Präsentation dieses Beispiels erfolgt bei der Darstellung und Diskussion des 

Standes, den die Prozessentwicklung erreicht hat (s. Gliederungspunkt 4.4). 

Umsetzung (D) 

Der vorliegende Förderungsprozess sieht eine Gliederung der Umsetzung in die bei-

den Teile der 

 Einführung und der 

 dauerhaften bestimmungsgemäßen Nutzung eines Artefakts bzw. des dauerhaften 

Verhaltens im Einklang mit Unternehmenszielen, Unternehmenspolitik, einer Pro-

zedur oder anderen bekundeten Werten vor. Bei Unternehmenszielen, Unterneh-

menspolitik und Prozeduren wird also sorgfältig zwischen dem Dokument, das das 

Artefakt darstellt, und dem Inhalt unterschieden. Letzterer legt fest, was die Nutzer 

des Dokuments tun sollen, und wird daher der Ebene bekundeter Werte zugeord-

net. 

Zur Einführung können Schulungen und (oder) praktische Übungen gehören, die eben-

falls zu planen sind. Die Festlegungen des vorliegenden Prozesses zu Lehren und 

Lernen sind dabei zu beachten. Aus den Attributen und den Erweiterungen des Sicher-

heitskulturbegriffs laut IAEA können verschiedene Forderungen an die Phase der Um-

setzung abgeleitet werden: 

 Personen mit Vorbildfunktion haben sich so zu verhalten und so zu kommunizieren, 

dass sie ein eindeutiges Beispiel abgeben, wie ein Artefakt bestimmungsgemäß zu 
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nutzen bzw. ein bekundeter Wert korrekt umzusetzen ist. Das Gleiche gilt für Per-

sonen, die in der formalen oder informalen Organisation Autorität über andere aus-

üben und die Betroffenen systematisch zu einem bestimmten Verhalten motivieren, 

veranlassen oder sogar zwingen können. Diskrepanzen zwischen Worten und Ta-

ten der Vorbilder bzw. Autoritätspersonen schwächen oder vereiteln das Lernen der 

richtigen Verhaltensweisen. 

 Sozialisationsaufgaben sollten nur Personen anvertraut werden, deren sicherheits-

kulturell korrektes Verhalten erprobt ist. Diese Qualifikation hat anhand belastbarer 

und nachvollziehbarer Informationen festgestellt zu werden. 

 Abweichungen sind nur erkennbar, wenn für alle Beteiligten vorab so klar wie nur 

möglich und auch verbindlich festgelegt ist, was der Fall sein soll. Ggf. sind diese 

Erwartungen unmissverständlich zu dokumentieren. Dabei kommt es nicht aus-

schließlich auf „harte“ oder „messbare“ Kriterien an. Es genügen bereits klar formu-

lierte Erwartungen, von denen eine geordnete Diskussion ausgehen kann, 

inwieweit ein bestimmtes Verhalten eine Abweichung ist. Die Verbindlichkeit ent-

zieht die Erwartungen willkürlicher Änderungen. Ihre frühzeitige Formulierung und 

Bekanntgabe ermöglicht den Betroffenen die rechtzeitige Orientierung sowie evtl. 

erforderliche Klärungen. Die Folgen der Abweichungen sollten wirksame Abhilfen 

sein, die auf die Beseitigung der Ursachen zielen. 

Empirische Erkenntnisse zu diesen Punkten findet der Leser in der einschlägigen 

Fachliteratur (zum Überblick: /GRS 15/, Anhang 0). 

Beurteilen (C) 

Die Beurteilung soll auf klaren Erwartungen an das Soll (siehe oben) und nachvollzieh-

baren Informationen über das Ist beruhen, das vom Soll abweicht oder mit ihm über-

einstimmt. 

Aus der Beurteilung sollte stets eine möglichst zeitnahe Rückmeldung abgeleitet wer-

den. Sie sollte nach einer Klärung, ob Erwartungen richtig verstanden worden sind, zur 

Anerkennung sicherheitskulturell richtigen Verhaltens und zu Abhilfen im Fall abwei-

chenden Verhaltens führen. Zu den Abhilfen gehören auch erforderliche Sanktionie-

rungen abweichenden Verhaltens. Lob und Tadel, Anerkennung und Sanktion sollen 

verhältnismäßig sein und genau zum Ausdruck bringen, welches Verhalten gemeint ist 

und aus welchen Gründen es für den Adressaten die jeweiligen, positiven oder negati-
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ven Folgen hat (siehe auch /GRS 15/ Anhang 0). Zeigt sich, dass Erwartungen nicht 

klar verstanden worden waren, ist eine geeignete Klärung durchzuführen. 

Verbessern (A) 

Verbesserungen sind zu planen und den einzelnen Phasen des PDCA-Zyklus zu un-

terwerfen. 

Für Festlegung, Einrichtung und Pflege des Prozesses ist der PDCA-Zyklus eine Vor-

gehensweise zur Förderung der Sicherheitskultur. Dies zeigen die folgenden Ausfüh-

rungen: 

 Der eben beschriebene PDCA-Zyklus ist wie folgt zu klassifizieren: 

 Im System aus Mensch, Technik und Organisation (MTO) handelt es sich um 

einen Faktor bzw. Prozess der Organisation. 

 Solange die einschlägigen Regelungen nur auf dem Papier stehen, rechnen 

sie zur Ebene der bekundeten Werte, sind sie außerdem implementiert, gehö-

ren sie auch zu den Artefakten in Form praktizierter Verhaltensweisen. 

 Es gilt in Bezug auf Bedingungen für den Einsatz als Vorgehensweise zur Förde-

rung der Sicherheitskultur: Der PDCA-Zyklus ist ohne Ausnahme bei allen Aufga-

ben und Prozessen anzuwenden, die der Förderung der Sicherheitskultur oder der 

Förderung bestimmter sicherheitskultureller Attribute und Faktoren dienen. 

 Die absehbare Wirkung besteht darin, den Prozess der Förderung der Sicherheits-

kultur als einen unternehmensinternen organisationalen Lernprozess nach dem 

Stand von Wissenschaft und Technik auszulegen. 

 Fehler bei der Festlegung, Umsetzung und Pflege des PDCA-Zyklus können die 

Förderung der Sicherheitskultur bzw. sicherheitskultureller Attribute und Faktoren 

beeinträchtigen oder zum Scheitern bringen. Als Ursachen kommen z. B. hand-

lungswirksame subjektive Einstellungen der Verantwortlichen in Frage. Sie könnten 

z. B. ein strukturiertes Verfahren als überflüssig, kostenintensiv oder bürokratisch 

ablehnen und (oder) sich darauf verlassen, dass Unternehmen und Anlage auch 

ohne diese Zyklen „gut laufen“. 

 Abhilfe können unternehmens- oder anlageinterne Kontrollen mit der Konsequenz 

schaffen, PDCA-Zyklen in der erforderlichen Form und im benötigten Umfang zu 
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implementieren. Den Anstoß dazu können auch die Aufsichtsbehörden geben, in-

dem sie Mängel und einen Bedarf an eigenverantwortlicher Abhilfe durch den Be-

treiber erkennen und dem Betreiber kommunizieren. 

 Festlegungen zum PDCA-Zyklus wurden oben bereits aufgeführt. 

Einführung, Erhalt und Pflege eines PDCA-Zyklus sind ebenfalls den Schritten des P, 

D, C und A zu unterwerfen. Um eine „Lawine“ der Form PCDA-Zyklus für den PDCA-

Zyklus des PDCA-Zyklus … zu vermeiden, sieht der vorliegende Prozess zur Förde-

rung der Sicherheitskultur vor, den PDCA-Zyklus, der als Teil des Prozesses definiert 

ist, auf alle anderen Teile des Prozesses, also die Festlegungen zu Ziel, Lenkung, De-

legieren, … und zu Schnittstellen anzuwenden. Aus der Beschreibung der Stufen des 

PDCA-Zyklus geht hervor, dass in verschiedenen Stufen auch spezifischere Vorge-

hensweisen zur Förderung der Sicherheitskultur wie z. B. „Lehren und Lernen“ bzw. 

„Anreize“ zum Einsatz kommen (sollten). Dies zeigt, dass die Elemente des Förde-

rungsprozesses miteinander vernetzt sind und der Anwender diese Vernetzung be-

rücksichtigen sollte. 

Als Teil der Regelungen bzw. Praxis im Unternehmen sind der erreichte Stand der 

PDCA-Zyklen, mögliche Abweichungen von einschlägigen Regelwerksanforderungen 

bzw. den obigen Festlegungen und der Erfolg implementierter Abhilfen leicht feststell-

bar. 

4.3.5 Schnittstellen 

Der vorliegende Ansatz sieht eine Wechselbeziehung zwischen dem Prozess der För-

derung und dem Integrierten Managementsystem (IMS) vor. Zur Unterstützung eines 

reibungslosen Zusammenspiels sollte der Förderungsprozess Schnittstellen zu folgen-

den Teilen der Unternehmensorganisation, Aufgabenbereichen des IMS und Gremien 

aufweisen. 

 Unternehmens- und Anlagenleitung, damit 

 nicht delegierbare Aufgaben der Unternehmensleitung und delegierbare Förde-

rungsaufgaben in denselben Prozess integriert sind, 

 Unternehmens- und Anlagenleitung ihr Engagement für die Förderung direkt in 

den Förderungsprozess einbringen können, 
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 Informationen aus dem Förderungsprozess ungehinderter zu Unternehmens- 

und Anlagenleitung und über diese auch zu Kontrollorganen gelangen können, 

 möglichst proaktiv Entwicklungen und Schritte zur Sicherung der Funktionsfä-

higkeit des Unternehmens kommuniziert werden können, die auch für die Si-

cherheitskultur von Belang sind (z. B. Out- oder Insourcing bestimmter 

Aufgaben, technische Umrüstungen größeren Ausmaßes, Änderungen der Or-

ganisation, des Personalbestandes oder der Unternehmenspolitik usw.), 

 Entscheidungen über die Investitionen in die Förderung der Sicherheitskultur 

die erforderliche Unterstützung erfahren. 

 Objekt- und Strahlenschutz, um die Förderung der Sicherheitskultur bestmöglich 

mit den nicht-delegierbaren Aufgaben dieser Bereiche abzustimmen (/KTA 12/ 

S. 6). 

 Arbeitnehmervertretung, um aus dieser Quelle z. B. sicherheitskulturell wichtige In-

formationen (z. B. zum Stand der Mitarbeitermotivation) zu gewinnen oder die Mög-

lichkeiten zu nutzen, sicherheitskulturell bedeutsame Konflikte im Unternehmen zu 

bewältigen. 

 Personalwesen, Training und Schulung, um auf dem z. B. externen Arbeitsmarkt 

oder über interne Stellenangebote erforderliche Mitarbeiter zu gewinnen, Mitarbei-

ter zu qualifizieren und vorausschauend Nachfolgeregelungen für ausscheidende 

Mitarbeiter zu entwickeln. 

 Organisationsentwicklung, um angemessen an sicherheitskulturell bedeutsamen 

oder sicherheitskulturell notwendigen Änderungen der Organisation mitzuwirken. 

 Technik und Materialwirtschaft, um angemessen an sicherheitskulturell bedeutsa-

men oder sicherheitskulturell notwendigen Änderungen an der Technik, den Ge-

bäuden, bei Materialien usw. mitzuwirken. 

 Interner Erfahrungsrückfluss, Vorschlagswesen und anderen Quellen interner In-

formation (z. B. Mitarbeiterbefragungen, „Sounding Board“), um systematisch Er-

kenntnisse zu gewinnen, die für die Diagnose und Förderung der Sicherheitskultur 

wichtig sind. 

 Externer Erfahrungsrückfluss im Sinne des Regelwerks (/KTA 12/ S. 14). 
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 Öffentlichkeitsarbeit, um, soweit wie möglich, auf Seiten der Öffentlichkeit das kor-

rekte Verständnis für und eine angemessene Würdigung der Arbeit im Betreiberun-

ternehmen, der Förderung sicheren und zuverlässigen Handelns der Mitarbeiter 

usw. zu unterstützen (siehe Anhang B: Bedingungen für das Auftreten des „Orga-

nizational Citizenship Behavior“ (OCB)). 

 Schnittstellen zu Aufsichtsbehörden, internationalen Organisationen und weiteren 

Einrichtungen (z. B. Gutachter), um sich über Regeln, Richtlinien und Erkenntnisse 

zu informieren, die für die Sicherheitskultur wichtig sind und sie im erforderlichen 

Umfang umzusetzen. 

Was die adäquate Festlegung der Schnittstellen betrifft, sind auch sie eine Vorge-

hensweise zur Förderung der Sicherheitskultur, weil über sie der Austausch an Perso-

nen, Dingen und Dienstleistungen läuft, den die Förderung der Sicherheitskultur und 

der Förderungsprozess benötigen. Es können, was die Klassifizierung der Vorgehens-

weise usw. betrifft, die Feststellungen für den PDCA-Zyklus sinngemäß übertragen 

werden. 

4.4 Erreichter Stand und mögliche weitere Entwicklung des Prozesses 
zur Förderung der Sicherheitskultur 

Als Ergebnis der Arbeiten steht bereits ein erster „lauffähiger“ Prozess zur Verfügung, 

der sich auf die Ausgestaltung des Systems aus Mensch, Technik und Organisation 

(MTO) konzentriert. Dieser Prozess erleichtert einen systematischen Einstieg in die 

Beurteilung der Sicherheitskulturförderung, weil die menschlichen, technischen und or-

ganisatorischen Faktoren, einen wichtigen Teil der Sicherheitskultur bilden. Zu diesen 

Faktoren enthält das kerntechnische Regelwerk zahlreiche Anforderungen. Sie sind 

Gegenstand der Aufsicht. Aufsichtsbehörden können die gewonnenen Erkenntnisse 

aus der Aufsicht über diese Faktoren als „Aufhänger“ nutzen, um von konkreten Ver-

hältnissen auf dem Gebiet von Mensch, Technik und Organisation (MTO) ausgehend 

 genauer nach Aspekten wie Sicherheitsbewusstsein, Vorrang der Sicherheit und 

ähnlichen Aspekten der Sicherheitskultur zu fragen, 

 sich die einschlägigen Verhältnisse im Betreiberunternehmen erläutern zu lassen, 

 im Bedarfsfall darauf hinzuwirken, dass der Betreiber eigenverantwortlich die erfor-

derliche Abhilfe schafft (s. Gliederungspunkt 3.4). 
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Dieser erste lauffähige Prozess ist ausbaufähig. Entsprechende Entwicklungsperspek-

tiven werden in Anschluss an den Prozess aufgeführt und diskutiert. 

4.4.1 Ein erstes lauffähiges Prozessmodell 

Dem Anwender wird empfohlen, (1) Ziele und Politik des Betreiberunternehmens auf 

Festlegungen zur Förderung der Sicherheitskultur zu sichten und den Inhalt dieser 

Festlegungen zu beurteilen. Er sollte sich (2) im Bereich der Prozesslenkung in erster 

Linie auf das Engagement und die Delegierung von Förderungsaufgaben und (3) bei 

den spezifischeren Vorgehensweisen auf die Gestaltung des Systems aus Mensch, 

Technik und Organisation (MTO) konzentrieren. (4) Schließlich sollte der Anwender da-

rauf achten, dass der Betreiber sein Vorgehen zur Förderung der Sicherheitskultur als 

PDCA-Zyklus organisiert und praktiziert. 

Für die empfohlene Schwerpunktsetzung gibt es verschiedene Gründe: 

 Dem kerntechnischen Regelwerk zufolge haben Unternehmenspolitik und Unter-

nehmensziele auch Festlegungen zur Förderung der Sicherheitskultur zu enthalten 

/BMU 15/ S. 4). Zur beurteilen ist, wie eindeutig und umfassend diese Festlegun-

gen sind. 

 Bei Engagement und Delegation kann man sich auf Anforderungen aus dem kern-

technischen Regelwerk beziehen, die dem Genehmigungsinhaber, der Unterneh-

mensleitung und der Anlagenleitung bestimmte Verantwortungen zuordnen und 

bestimmte Aufgaben von der Delegierung ausnehmen. Zur Wahrnehmung der Ver-

antwortung gehört ein entsprechender Einsatz („Engagement“) von Seiten der auf-

gezählten Akteure. Mit den Festlegungen des vorliegenden Prozesses zur 

Delegierung hat der Anwender auch einen Leitfaden in der Hand, mit dem er detail-

lierter untersuchen kann, ob delegierbare Aufgaben zur Förderung der Sicherheit 

bzw. der Sicherheitskultur dem Kongruenzprinzip entsprechend delegiert werden 

(/KTA 12/ S. 6) können. 

 Was die Sicherung der Funktionsfähigkeit des Unternehmens betrifft, kann man 

sich in einem ersten Schritt darauf konzentrieren, welche Vorkehrungen ein Betrei-

berunternehmen mit welchem zeitlichen Vorlauf trifft, um auch in Phasen der Still-

legung bzw. des Rückbaus die menschlichen, technischen und organisatorischen 

Faktoren auf dem Stand zu halten, den die zuverlässige Erfüllung sicherheitsbezo-

gener Aufgaben erfordert. 



 

95 

 Die Konzentration auf das System aus Mensch, Technik und Organisation (MTO) 

wurde bereits begründet (s. oben und Gliederungspunkt 3.4). 

 Das kerntechnische Regelwerk sieht zur Organisation von Prozessen ein Vorgehen 

entsprechend dem PDCA-Zyklus vor (/KTA 12/ S. 4). 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich nur noch auf den Teilprozess, mit dem 

Betreiberunternehmen die Vorgehensweise zur Gestaltung des Systems aus Mensch, 

Technik und Organisation (MTO) festlegen und implementieren. 

 Der fachlich-regulatorische Rahmen ist durch folgende Punkte näher bestimmt: 

 Die Grundlage der Sicherheit und der Sicherheitskultur besteht laut Regelwerk 

in der Vernetzung menschlicher, technischer und organisatorischer Faktoren 

(/BMU 15/ S. 3). Weitere einschlägige Regelwerksanforderungen sind in An-

hang D dieses Berichts enthalten. 

 Menschen erfüllen ihre Aufgaben, eine entsprechende Motivation vorausge-

setzt, besonders zuverlässig, wenn die Auslegung der menschlichen, techni-

schen und organisatorischen Faktoren zu einer möglichst optimalen 

körperlichen und psychischen Beanspruchung des Menschen bei der Aufga-

benerfüllung führen. 

 Ein wesentlicher Schritt zur Förderung der Sicherheitskultur besteht somit auf einer 

Ausgestaltung von Arbeitssystemen, die unter dem Gesichtspunkt der Beanspru-

chung möglichst optimal sind. Der Begriff des Arbeitssystems stammt aus dem Re-

gelwerk (KTA 3904, Anhang 0, Gliederungspunkt A.1) und erfährt einige 

Verallgemeinerungen. Arbeitssysteme umfassen unter Berücksichtigung dieser 

Verallgemeinerungen die 

 Mitarbeiter mit den Merkmalen Anzahl, Qualifikation und Organisation (Zustän-

digkeiten, Arbeitsteilung, Führungsverantwortung usw.), 

 Technik, Hilfs- und Arbeitsmittel, zu denen auch die Unterlagen gehören, die 

den Mitarbeitern zur Verfügung stehen, 

 Arbeitsaufgaben, die sich zum einen aus der Arbeitsteilung zwischen Perso-

nen, zum anderen aus der Arbeitsteilung zwischen Mensch und Technik erge-

ben, 
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 Arbeitsplätze, Arbeitswege und Arbeitsumgebungen mit ihren für den Men-

schen wichtigen Faktoren wie Abmessungen, Temperatur, Beleuchtung usw. 

 Die Auslegung der Arbeitssysteme hat 

 die jeweils einschlägigen Anforderungen des Regelwerks zu berücksichtigen 

(siehe Anhang D dieses Berichts), 

 auch dann aus einem systematischen iterativen Design- und Beurteilungspro-

zess zu resultieren, wenn das kerntechnische Regelwerk für bestimmte Arten 

oder Teile des Arbeitssystems explizit keinen solchen Prozess fordert, 

 Wechselwirkungen zu beachten, die mit anderen Arbeitssystemen bestehen 

und sich auf die bestimmungsgemäße Funktion des zu gestaltenden und die 

mit ihm in Wechselwirkung tretenden Arbeitssysteme auswirken können. 

 Für den Gestaltungprozess und seine Beurteilung kann in den Fällen, in denen das 

Regelwerk kein explizites Vorgehen vorsieht, das sorgfältig ausgearbeitete, praxis-

orientierte „Human Factors Engineering Program Review Model (NUREG-0711)“ 

als Muster herangezogen werden /NRC 12/. 

 Da Erfassung und Beurteilung der psychischen Beanspruchung noch eine Mehr-

zahl offener Fragen aufwerfen, sollte der Designprozess von Anfang an die Mitar-

beiter einbeziehen, die später mit bzw. in dem System zu arbeiten haben. Designer 

sollten Erfahrungen dieser Personen mit vergleichbaren Arbeitssystemen nutzen, 

Designvarianten möglichst frühzeitig von ihnen testen lassen und die gewonnenen 

Erkenntnisse systematisch in die Weiterentwicklung einbeziehen. Da Gleiche gilt 

für die Auswertung von Verbesserungsvorschlägen der Mitarbeiter, die nicht in den 

Designprozess einbezogen sind (s. dazu auch Anhang A der Regel KTA 3904 für 

den speziellen Bereich des Designs der Warten, Notsteuerstellen und örtlichen 

Leitstände). Die Beurteilung des Gestaltungsprozesses hat also auch den Punkt 

der systematischen Einbeziehung der Mitarbeiter und ihrer Erfahrungen zur best-

möglichen Systemauslegung zu berücksichtigen. 

 In Bezug auf die Formulierung bekundeter Werte sollte man darauf achten und 

durch die Adressaten dieser Werte prüfen lassen, dass sie für die Adressaten klar 

und verständlich sind. Schwer verständlich ausgedrückte Unternehmensziele, Un-

ternehmenspolitiken und sonstige Dokumente laufen Gefahr, nicht oder falsch um-

gesetzt zu werden. 
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 Generell ist davon auszugehen, dass Arbeitssysteme mit suboptimaler Beanspru-

chung oder Fehlbeanspruchung der Mitarbeiter fehlerträchtiger sind als solche, die 

mit dem Ziel möglichst optimaler Beanspruchung ausgelegt sind. 

Das vorgestellte Vorgehen ist, wie gesagt, als erster und wichtiger Schritt zur Förde-

rung der Sicherheitskultur zu verstehen. Er bezieht sich auf die Artefakte und bekunde-

ten Werte, zu denen das kerntechnische Regelwerk Anforderungen enthält, wie sie 

ausgelegt zu sein haben (siehe Anhang D dieses Berichts). Dieser Lösungsansatz 

zeigt aber auch eine Möglichkeit auf, wie man über die menschengerechte Auslegung 

der Artefakte bzw. Ausformulierung bekundeter Werte und die Einbindung der Nutzer 

bzw. Adressaten deren Grundannahmen „erreichen“ und mitgestalten kann: 

 Designziel ist die möglichst optimale Beanspruchung auch psychischer Art bei der 

bestimmungsgemäßen Nutzung der Artefakte bzw. des Handelns im Einklang mit 

den bekundeten Werten. 

 Zur Erreichung dieses Designziels trägt die systematische Berücksichtigung der In-

formationen, Wünsche und Anregungen bei, die Nutzer der Artefakte bzw. Adressa-

ten der bekundeten Werte beisteuern können. Das Designprodukt wird, soweit es 

geht, auf deren Bedürfnisse und Präferenzen zugeschnitten, sollte also dazu bei-

tragen, dass Nutzer bzw. Adressanten Grundannahmen herausbilden, die mit dem 

bestimmungsgemäßen Gebrauch bzw. dem Inhalt der bekundeten Werte in Ein-

klang stehen. 

 Das Unternehmen signalisiert durch solche Designprozesse, dass es Bedürfnisse 

und Wohl der Mitarbeiter ernst nimmt. 

Aus dem vorgestellten Vorgehen ist auch zu ersehen, dass ein Vorgehen zur Förde-

rung sicherheitskultureller Faktoren sorgfältig geplant werden sollte. Die genaue Aus-

formulierung der Erwartungen an das Ergebnis dient auch als Referenz für die 

Beurteilung, ob der Förderungsprozess erfolgreich war. 

4.4.2 Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

Der vorgestellte Gesamtprozess zur Förderung der Sicherheitskultur ermöglicht und 

benötigt ebenso wie das lauffähige Prozessmodell Weiterentwicklungen, um mit einer 

umfassenden Förderung der Sicherheitskultur Attribute und Faktoren zu unterstützen. 

Da das lauffähige Prozessmodell eine vereinfachte Version des Gesamtprozesses dar-
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stellt, wird sich die Darstellung der Weiterentwicklungsmöglichkeiten auf den Gesamt-

prozess beziehen: 

 Die Festlegungen zu Lehren und Lernen sind zu vertiefen. Dabei sollten Erkennt-

nisse aus der Sozialisation im Unternehmen genutzt werden (s. Anhang B), weil 

diese Prozesse darauf abzielen, Mitarbeiter in die Unternehmenskultur einzubin-

den. Da für die Sicherheitskultur das Sicherheitsbewusstsein eine Schlüsselrolle 

spielt, sollte genauer untersucht werden wie man Mitarbeiter effektiv so sozialisie-

ren kann, dass sie ein hohes Sicherheitsbewusstsein entwickeln und bewahren. 

Lehren und Lernen können durch bestimmte didaktische Methoden und Mittel ge-

fördert werden. Einschlägige Erkenntnisse sollten genauer recherchiert und, soweit 

übertragbar, für die Förderung der Sicherheitskultur genutzt werden. 

 Beim gegenwärtigen Stand der Prozessentwicklung ist noch nicht explizit ausgear-

beitet, wie die Motivierung speziell zu sicherheitsbewusstem und sicherheits-

gerichtetem Verhalten und einem entsprechenden Arbeitsethos durch geeignete 

Anreize gezielt unterstützt werden kann. Versteht man Sicherheit als einen Wert, 

den sich die Mitarbeiter als Richtschnur ihres Verhaltens aneignen sollen, sind ge-

eignete Anreize mit dieser Wirkung zu bestimmen und mit den Erkenntnissen aus 

dem Vorgehen zur effektiven Sozialisierung der Mitarbeiter im Unternehmen zu 

verknüpfen. 

 Die Recherche der Fachliteratur hat darüber hinaus zahlreiche Erkenntnisse er-

bracht, die zu spezifischeren Vorgehensweisen ausformuliert werden können. 

 Förderung der Sicherheitskultur durch Kommunikation, Offenheit, Anerken-

nung und Pflege sozialer Beziehungen auch und vor allem mit dem Ziel, Wis-

sen und Können von Personen, die in der hierarchischen Organisation des 

Unternehmens untergeordnete Positionen einnehmen, zu erschließen 

(/SCH 13/, /SCH 14a/; siehe auch /SCH 96/). Die einschlägigen Quellen ent-

halten dazu Empfehlungen (z. B. /SCH 13/, S. 102), die, sofern sie durch empi-

rische Erkenntnisse bestätigt sind, in praxisgerechte Vorgehensweisen 

umzusetzen wären. 

 Systematische Erschließung und Auswertung von Betriebserfahrungen positi-

ver Art und weiterer geeigneter Informationen, um Mitarbeiter im sicherem 

Handeln zu schulen und die Sicherheitskultur zu fördern (/REA 99/ S. 196ff.): 

Dieser Punkt geht über „Lehren und Lernen“ hinaus, wie sie im vorliegenden 

Prozess festgelegt sind (s. Gliederungspunkt 4.3.3.2), und berührt wichtige 
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Aspekte der lernenden Organisation. Dabei sollte auch der Grundgedanke des 

„Resilience Engineering“ aufgegriffen werden (/HOL 12/, /WOO 06/), dass Si-

cherheit wesentlich auch davon abhängt, wie sich die Mitarbeiter im Einzelnen 

an wechselnde Situationen anpassen, wie diese Anpassung abläuft, von wel-

chen Faktoren sie abhängt und welche Folgen sie für die Aufgabenerfüllung 

hat. 

 Stärkung der Achtsamkeit (s. Gliederungspunkt 3.5.2.2): Die zahlreichen Er-

kenntnisse sollten zu einer praxisgerechten Vorgehensweise verdichtet oder in 

die Vorgehensweisen integriert werden, die der Prozess zur Förderung der Si-

cherheitskultur bereits vorsieht. Dabei sollten auch Empfehlungen zur Stärkung 

der Achtsamkeit berücksichtigt werden, soweit sich diese Empfehlungen in der 

Praxis gewährt haben oder empirisch überprüft worden sind. Ein Beispiel bildet 

das sogenannte „Drei-Eimer Modell“ (/REA 08/, S. 246). Der Ausführende kann 

es für die Beurteilung risikoreicher Situationen nutzen. Es besteht seinem Na-

men entsprechend aus den drei Bereichen oder „Eimern“ des Selbst („Self“), 

des Kontexts („Context“) und der Aufgabe („Task“). Anhand dieser drei Katego-

rien soll jede Person Situationen danach einschätzen inwieweit sie risikoreich 

sind oder nicht. Die Einschätzung erfolgt danach, dass die Person feststellt, 

inwieweit aus ihrer Sicht jeder Eimer gefüllt ist. Im Bereich „Selbst“ beurteilt sie 

u. a. ihr Wissen, ihre Ermüdung, Tagesform usw. Beurteilungsaspekte im Be-

reich „Kontext“ sind z. B. Unterbrechungen, Ablenkungen, Schichtwechsel, 

Zeitmangel sowie Nichtverfügbarkeit von notwendigem Material. Bei der „Auf-

gabe“ sind einzelne Aufgabenschritte daraufhin zu beurteilen inwieweit sie zu 

Fehlern führen können. Wie schon gesagt, sind solche „Werkzeuge“, bevor sie 

in den Förderungsprozess als Vorgehensweise Eingang finden, auf ihre empi-

rische Fundierung zu überprüfen. 

 Motivierung der Mitarbeiter von Unternehmen, die vor der Schließung stehen 

bzw. in diese Phase eingetreten sind: Hierzu liegen Studien vor, die zeigen, 

wie bestimmte Faktoren wirken oder wirken können. Dazu gehören Zielsetzun-

gen für die Aufgabenerfüllung, Abfindungen, Vorruhestandsregelungen, psy-

chosoziale Betreuung der Mitarbeiter, Schulung der Führungskräfte auf diesem 

Gebiet und verschiedene Programme z. B. zur Raucherentwöhnung mit Teil-

nahme während der Arbeitszeit (/HÄS 11/, S. 141ff.). Programme zur Rau-

cherentwöhnung u. ä. können auch dazu beitragen, durch verbesserte 

Gesundheit die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Das Unternehmen 
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zeigt durch solche Angebote und Anreize, dass ihm die Mitarbeiter und ihr 

Wohl wichtig sind. Die zitierte Studie belegt positive Effekte dieser Schritte und 

Vorkehrungen. Weitere Untersuchungen zeigen, wie wichtig eine effektive psy-

chosoziale Betreuung der Mitarbeiter und eine entsprechende Vorbereitung 

der Führungskräfte ist (/BLA 06/, /BLA 07/). Betroffene reagieren auf Betriebs-

schließungen mit Gefühlen, Einstellungen, Denk- und Handlungsmustern, die 

für sie persönlich und für die Erfüllung ihrer Aufgaben schwerwiegende negati-

ve Folgen haben können. Es ist daher wichtig, Mitarbeiter in dieser Situation zu 

unterstützen, ihnen zu helfen, sich mit den Tatschen abzufinden, die Situation 

zu bewältigen und Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Die weitere Entwick-

lung des Prozesses zur Förderung der Sicherheitskultur hat diese Erkenntnis-

se zu nutzen, um geeignete, praxisgerecht und absehbar wirksame 

Vorgehensweisen für deutsche Kernkraftwerke mit ihrer Perspektive der end-

gültigen Stilllegung und des Rückbaus zu formulieren. 

Die effektive Förderung der Sicherheitskultur erfordert geeignete Informationen über 

den Ist-Zustand zu fördernder Attribute und Faktoren der Sicherheitskultur. Der Ist-

Zustand zeigt zum einen an, inwieweit ein Förderungsbedarf besteht. Zum anderen ist 

nach der Anwendung von Vorgehensweisen zur Förderung am nachfolgenden Ist-

Zustand abzulesen, inwieweit eine Veränderung im Sinne der Förderung stattgefunden 

hat. Zur Erfassung und Beurteilung wesentlicher Merkmale der Sicherheitskultur liegt 

ein Leitfaden vor /GRS 15/. Er ist in den hier vorgestellten Förderungsprozess einzu-

bauen. 
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5 Förderung der Sicherheitskultur unter den Herausforde-
rungen des Ausstiegs aus der Kernenergienutzung 

Deutsche Anlagen unterliegen nach dem Beschluss, die Nutzung der Atomkraft zur 

Energieerzeugung zu beenden, besonderen Herausforderungen, die sich auch auf die 

Sicherheitskultur auswirken werden. Daher wurden im Rahmen des Vorhabens Erfah-

rungen aus der Praxis des Atomausstiegs erhoben und zur Erprobung, Validierung und 

weiteren Verbesserung der Forschungsergebnisse genutzt. 

5.1 Vorgehen 

Aufgrund der beschränkten Ressourcen konnte dieser Austausch nur mit einer Refe-

renzanlage durchgeführt werden. Die Kontaktaufnahme, die Einbeziehung aller zu sol-

chen Gesprächen Einzuladenden (u. a. Energieversorgungsunternehmen, Aufsichts-

behörde), die Vorbereitung und Durchführung der Gespräche war erheblich zeitauf-

wändiger als ursprünglich veranschlagt. Der Erhalt der Sicherheitskultur ist gerade in 

Anlagen, die das Ende der Betriebszeit erreicht haben, ein sehr sensibles Thema. Die 

Gespräche waren sorgfältig vorzubereiten und basieren auf der Übereinkunft zu einer 

vertrauensvollen Zusammenarbeit. Wesentliche Randbedingungen dieser Kooperation 

war die Zusage der GRS, konkrete Details aus der Anlage vertraulich zu behandeln 

und die Dokumentation der Gesprächsergebnisse in enger Zusammenarbeit mit den 

Gesprächspartnern durchzuführen. Somit konnte ein drittes abschließendes Gespräch 

mit der Referenzanlage innerhalb der Projektlaufzeit nicht mehr durchgeführt werden. 

Es wurde vereinbart, dies im Zuge eines geplanten Anschlussvorhabens nachzuholen. 

Die oben genannten Ziele dieses Vorhabenspunktes konnten dennoch erreicht werden. 

Die Referenzanlage, die für eine Zusammenarbeit gewonnen werden konnte, steht seit 

dem Ausstiegsbeschluss still und ist schon seit Längerem mit den Herausforderungen 

konfrontiert, die in den hier entwickelten Modellen behandelt werden. Sie wurde gebe-

ten vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen 

 die Modellentwicklungen der GRS zu kommentieren (u. a.: Welche Faktoren sind

besonders wichtig? Werden wenig hilfreiche Maßnahmen vorgeschlagen? Welche

konkreten Auswirkungen auf Motivation und Sicherheitskultur gab es bei Förderde-

fiziten?),
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 den Übergangsprozess in der Anlage und im Unternehmen mit seinen Folgen dar-

zustellen. 

Die Kooperation sah vor, dass die Referenzanlage Zugang zu allen Forschungsergeb-

nissen erhält. Wie die Gespräche zeigten, ist gerade dieser Aspekt relevant, da die Re-

ferenzanlage aber auch das Betreiberunternehmen nach weiteren, noch nicht in 

Betracht gezogenen Vorgehensweisen sucht, ungünstige Entwicklungen auf dem Ge-

bieten der Motivation, des Kompetenzerhalts und der Sicherheitskultur zu stoppen und 

umzukehren. Dies wurde auch deutlich im Zuge eines Gespräches mit Mitgliedern des 

Betriebsrats der Anlage, die über das bereits Veranlasste hinaus (u. a. Hinzuziehen ei-

nes externen Beraters) nach weiteren Maßnahmen und Vorgehensweisen suchen und 

diese über den Weg der Mitbestimmung auf Konzernebene zur Diskussion stellen kön-

nen. Darüber hinaus ergab sich für die Referenzanlage auch die Gelegenheit, Teile 

des Forschungsergebnisses, dem eine große praktische Bedeutung zukommt, mitzu-

gestalten. 

Nachdem alle Beteiligten (Unternehmen, Anlage, Aufsichtsbehörde) einer Zusammen-

arbeit zugestimmt hatten wurde zunächst ein Gesprächsleitfaden entwickelt. Der Ge-

sprächsleitfaden sollte zur Vorbereitung und Strukturierung des Fachgesprächs 

beitragen. Er diente lediglich zur Orientierung und war nicht als verbindlich anzusehen. 

Er zeigte das Spektrum des Informationsbedarfs der GRS auf. Fragen zu den aufge-

führten Stichworten konnten offenbleiben (und bei einem weiteren Besuch geklärt wer-

den) oder waren ggf. nicht zu beantworten. Es ist festzuhalten, dass alle Antworten auf 

den persönlichen Einschätzungen und Erfahrungen der Gesprächspartner (u. a. Leiter 

der Anlage, kerntechnischer Sicherheitsbeauftragter, Ausbildungsleiter, Vertreter der 

Unternehmenszentrale) beruhen und die Gesprächsergebnisse in enger Zusammenar-

beit und im Konsens mit allen Gesprächsteilnehmern dokumentiert wurden. 

Die Gespräche befassten sich mit den Vorgängen in der Anlage seit dem Stilllegungs-

beschluss, Merkmalen der GRS-Methode mit Einfluss auf Kompetenz, Motivation und 

Sicherheitskultur sowie Fördermaßnamen und Erfahrungen der Referenzanlage zur 

Wirksamkeit und der Vorstellung des erreichten Stands der Forschungsarbeiten. Im 

Einzelnen wurden die Gespräche zu folgenden Themen und Merkmalen geführt, zu de-

ren Strukturierung und Inhalt Erkenntnisse der vorlaufenden Arbeitspakete eingeflos-

sen sind: 

 Grundgedanke des Forschungsvorhabens, 
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 Grundlage von Leistungsbereitschaft und aktiver Beteiligung ist die Motivation, 

zu verstehen als Beweggrund des Handelns, der Zweck des Handelns und die 

Bereitschaft erklärt, sich anzustrengen, um das Handlungsziel zu erreichen, 

und Ermunterung anderer Personen, sich für ein Gruppen- oder Unterneh-

mensziel einzusetzen, 

 Eine entsprechende Motivation fördert dauerhaft hochwertige Leistungsbereit-

schaft und Leistung der Mitarbeiter, 

 von allen Mitarbeitern erwartete Leistung: sicherheitsgerichtete Grundhaltung, 

Verantwortung und Handlungsweise. 

 Zeitliche Veränderung aller angesprochenen Aspekte seit dem Stilllegungsbe-

schluss, Stand heute, Förderungsmaßnahmen und Erfahrungen zur Wirksamkeit, 

 Personal, Kompetenzen (Fachbereiche, Maßnahmen zum Personalabbau und 

Kompetenzerhalt), 

 Organisatorische Einflüsse (auch Verlust von Führungsverantwortung, Versetzun-

gen, Zuordnung zu neuen Vorgesetzten), 

 Programme zur Kostenreduktion, 

 Zusammenarbeit mit der Hauptverwaltung und der Aufsichtsbehörde, 

 Ziel des Vorhabens, einen Prozess zur Förderung „Motivation, Kompetenz und Si-

cherheitskultur“ (einschließlich organisatorischer Einbindung und Bereitstellung der 

Ressourcen) zu entwickeln. 

Darüber hinaus wurde über folgende Merkmale gesprochen, die auf Erhalt bzw. mögli-

chen Verlust der Motivation hinweisen: 

 Unternehmensziele, Anlagenpolitik (Inhalt, Vermittlung), 

 Perspektiven (Aufgaben, Arbeitsplatz), 

 Bindung an das Unternehmen (Fluktuation, Bereitschaft zu kündigen, Fehlzeiten), 

 Erwartete Leistung (Stress durch Unter- oder Überforderung), 

 Gerechtigkeit und Fairness im Unternehmen, 

 Wertschätzung von Arbeitsplatz und Arbeitsinhalt, 
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 Kooperation (u. a. Unterstützung von Kollegen, Vertrauen zu Kollegen), 

 Frustrationstoleranz, 

 Umsicht und vorausschauendes Handeln, 

 Handeln in Übereinstimmung mit den Unternehmenszielen (auch Ziel der Fehler-

vermeidung), 

 Führung (u. a. klare Vorgaben, Vorbildfunktion, Überwachung, Umgang mit Fragen, 

Fehlern und Verbesserungsvorschlägen, Anerkennung und Sanktionierung, Ver-

lässlichkeit), 

 Entwicklungsmöglichkeiten (auch Einarbeitung, Weiterbildung und Aufstiegsmög-

lichkeiten), 

 Arbeitsbedingungen (inkl. Verfügbarkeit von Ressourcen), 

 Arbeitsklima, 

 Weitere Hygienefaktoren (u. a. Einkommen, Kantine). 

Hinsichtlich der im Rahmen dieses Vorhabens entwickelten Idee, einen Prozess zur 

Förderung von Motivation, Kompetenz und Sicherheitskultur einzuführen, wurde noch 

über folgende Aspekte diskutiert: 

 Einbindung in die Anlagenorganisation, 

 Personelle Ausstattung, 

 Ressourcen, Wissen, Befugnisse bereitstellen, u. a., 

 Arbeitszeit, Arbeitsmittel, 

 Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für das in den Prozess eingebundene 

Personal, 

 Erhebung von Informationen zum Ist-Zustand, 

 Beteiligung der Prozessbeauftragten, z. B. bei der Planung und Umsetzung 

von Veränderungsprozessen, 

 Vorschlagsrechte für Förderungsmaßnahmen, 
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 Kommunikationsmöglichkeiten (u. a. Anlagenleitung, Unternehmensleitung, 

Behörde), 

 Katalog an Fördermaßnahmen und Indikatoren hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 

sowie Kriterien zur Bewertung des Ist-Zustands. 

5.2 Gesprächsergebnisse 

Die Gesprächspartner betonten die Wichtigkeit der Forschungsergebnisse für ihre und 

auch für alle anderen deutschen Anlagen. Sie begrüßen den Ansatz, einen systemati-

schen, umfassenden und praxisgerechten Förderprozess zu entwickeln. Es käme al-

lerdings entscheidend darauf an, dass ein solcher Prozess in den Anlagen auch gelebt 

wird. Zahlreiche Beispiele wurden genannt, die den Zusammenhang zwischen sicher-

heitsgerichteter Grundhaltung, Verantwortung, Handlungsweise und Motivation aufzei-

gen. 

Aus dem Gespräch haben sich keine Hinweise dafür ergeben, dass der Prozess in sei-

nem zum Zeitpunkt der Gespräche vorliegenden Entwicklungsstand wesentliche Lü-

cken aufweist. Es wurde darauf hingewiesen, dass auch die Aufsichtsbehörde 

bestmöglich auf die Herausforderungen des Atomausstiegs vorbereitet sein sollte. Die 

Führungsspitze der Aufsichtsbehörde hat die Aufsichtsbeamten bei der Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben wirksam zu unterstützen. Die unten genannten Merkmale sollten in die 

Aufsichtstätigkeit mit einbezogen werden. 

Bei der Diskussion der Merkmale, die auf Erhalt bzw. möglichen Verlust der Motivation 

hinweisen, sind entsprechend den Erfahrungen der Gesprächspartner einige von be-

sonderer Bedeutung für die Entwicklung des Förderprozesses: 

 Gewichtung der Ziele Sicherheit und Kostenreduktion, 

 Engagement des Anlagenmanagements und der Unternehmenszentrale bis zur 

Konzernspitze für die Sicherheit, 

 Die Vorbildfunktion der Führungskräfte ist weiterhin wichtig, 

 Vorausschauende Planung und Bereitstellung der Ressourcen (u. a. qualifiziertes 

Personal), 
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 Aufzeigen der beruflichen Perspektiven und künftigen Arbeitsinhalte (auch mittel- 

und langfristig), 

 Aufrechterhaltung der Grundlagen einer lernenden Organisation (u. a. Förderung 

des Feedback Prozesses, Umgang mit Kritik, Umsetzen von Verbesserungsvor-

schlägen), 

 Die Verbindlichkeit von Regeln und Richtlinien muss anerkannt werden. Die Einhal-

tung ist zu kontrollieren und durchzusetzen, 

 Herausforderungen ergeben sich auch bzgl. der Wertschätzung der Mitarbeiter, der 

Vermeidung von Stress durch Unter- oder Überforderung sowie der Beachtung von 

Gerechtigkeit und Fairness, 

 Einschränkungen oder Defizite bei den sogenannten Hygienefaktoren (u. a. Ein-

kommensbestandteile, Arbeitsumgebungsfaktoren, Essensqualität) sind unbedingt 

zu vermeiden, 

 Bereitstellung von Beurteilungshilfen für eine objektivierbare Einschätzung von 

Veränderungen der Motivation. 

Auf den vernetzten Charakter dieser Punkte wurde hingewiesen. 

5.3 Zusammenfassende Darstellung der Erkenntnisse aus den Gesprä-
chen mit der Referenzanlage 

Die Gespräche mit der Referenzanlage zeigten, wie wichtig es sowohl für die Anlage 

als auch für das Ergebnis des Forschungsvorhabens ist, in der Frage des Erhalts und 

der Förderung der Sicherheitskultur zusammen zu arbeiten. Die Referenzanlage steht 

seit vielen Jahren still und geht nun Schritt für Schritt in den Rückbau über. Allerdings 

hat der „Rückbau“ in den Bereichen Personal, Kompetenzen, Motivation und Sicher-

heitskultur schon unmittelbar mit dem Ende des Leistungsbetriebes begonnen. Die An-

lage hat versucht Tendenzen und Entwicklungen, die sich ungünstig auf die 

Sicherheitskultur und auf die nukleare Sicherheit auswirken, entgegen zu wirken. Zu 

erwähnen sind hier u. a. die Einführung einer unternehmensweiten Job-Börse, anony-

me Umfragen in der Belegschaft und Weiterbildungsprogramme im Hinblick auf die im 

Rückbau benötigten Qualifikationen. Auch wurde ein externer Berater einbezogen. 
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Zusammenfassend ist allerdings festzuhalten, dass Diskrepanzen im Bereich der si-

cherheitskulturellen Faktoren nicht beseitigt werden konnten. Die Anlage aber auch 

das Betreiberunternehmen suchen nach Vorgehensweisen, um den in erheblicher An-

zahl auftretenden negativen Effekten wirkungsvoll entgegen zu treten. Die Gespräche 

mit den Fachleuten vor Ort bestätigten folgende im Zuge des Forschungsvorhabens 

entwickelten Grundsätze: 

 Die Aufgabe, die Sicherheitskultur unter den Bedingungen des Atomausstiegs zu 

erhalten, kann nicht allein durch Einzelmaßnahmen gelöst werden. Vielmehr ist hier 

ein Prozess in die bestehende Organisation einzuführen, der sich dieser Aufgabe 

annimmt. Er ist mit entsprechend qualifiziertem Personal und mit ausreichenden 

Vollmachten auszustatten. Der Prozess sollte nach den Grundsätzen des PCDA 

Zyklus gestaltet sein. 

 Die Schnittstellen zum Energieversorgungsunternehmen und zur Aufsichtsbehörde 

sind unbedingt einzubinden. 

 Alle Maßnahmen sollten sich an den im Rahmen des Vorhabens eingeführten OCB 

Prinzipien orientieren. Demnach sollte das Ziel angestrebt werden, dass die Mitar-

beiter bereit sind, mehr zu tun als ihre Pflicht. Auch die Grundsätze des Vorgangs 

der Sozialisierung sind zu beachten. 

 Der Zusammenhang zwischen Rückgang der Motivation und dem Auftreten von 

Defiziten sicherheitskulturrelevanten Faktoren ist offenkundig. Dieser enge Zu-

sammenhang kann genutzt werden, um Diskrepanzen zu beseitigen. Der abstrakte 

Begriff einer hohen Sicherheitskultur und seiner Merkmale kann dadurch mit kon-

kreten Maßnahmen zur Stärkung der Motivation, d. h. Stärkung der Bereitschaft 

dem Ziel nukleare Sicherheit oberste Priorität zu geben, verbunden werden. Hierzu 

liegen in der Fachliteratur umfangreiche akzeptierte Maßnahmen vor, die in den 

anzustrebenden Prozess einzuordnen sind. 

Im Rahmen des Vorhabens war es nur möglich den Erfahrungsaustausch mit einer An-

lage durchzuführen. Zwischen den Vorgehensweisen der deutschen Betreiberunter-

nehmen im Umgang mit dem Atomausstieg gibt es Unterschiede. Auch ist davon 

auszugehen, dass es Unterschiede zwischen Anlagen gibt, die das Ende der Betriebs-

zeit vor Augen haben und Anlagen, die schon stillstehen oder rückgebaut werden. Von 

Gesprächen mit anderen Betreiberunternehmen und mit noch in Betrieb befindlichen 

Anlagen ist ein erheblicher Erkenntniszugewinn zu erwarten. Der Erfahrungsrückfluss 
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aus den betroffenen Anlagen könnte im Zuge eines Anschlussvorhabens auf eine we-

sentlich breitere Basis gestellt werden. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Ziele des vorliegenden Projekts bestanden darin, Erkenntnisse bereitzustellen, wie 

man die Sicherheitskultur in Kernkraftwerken wirkungsvoll fördern kann. Dabei waren 

auch die Herausforderungen zu betrachten, denen Betreiberunternehmen und Anlagen 

in der Bundesrepublik Deutschland nach der Entscheidung unterliegen, alle Kernkraft-

werke bis spätestens 2022 endgültig außer Betrieb zu nehmen. 

Mit den Ergebnissen der durchgeführten Arbeiten sind folgende Ziele erreicht worden: 

 Die Frage nach der Beeinflussbarkeit der Sicherheitskultur wurde direkt durch die 

Bestimmung geeigneter Vorgehensweisen im deutschen kerntechnischen Regel-

werk und in der einschlägigen, wissenschaftlichen Fachliteratur beantwortet. Dar-

über hinaus konnte ein Prozess der Förderung definiert und mit dem 

prozessorientierten Integrierten Managementsystem verbunden werden. Die Pro-

zessbeschreibung enthält Festlegungen zu Prozessziel, Lenkung des Prozesses, 

Förderungsschwerpunkten, Prozessablauf (PDCA-Zyklus) und Schnittstellen zu 

anderen Prozessen. Die im Prozess aktuell berücksichtigten Förderungsschwer-

punkte sind die Ausgestaltung des Systems aus Mensch, Technik und Organisation 

(MTO) sowie Lehren, Lernen und Motivierung durch Anreize als Mittel, um den ak-

tiven Einsatz der Mitarbeiter für Sicherheitskultur und Sicherheit zu erreichen. Fest-

legung und Umsetzung eines Förderungsprozesses sind selbst ein Vorgehen zur 

Förderung der Sicherheitskultur, denn er dient dazu, den koordinierten Einsatz der 

zu den Förderungsschwerpunkten gehörigen Vorgehensweisen zu steuern. 

 Der im deutschen kerntechnischen Regelwerk vorliegende Bestand an Vorgehens-

weisen konzentriert sich im Wesentlichen auf die Auslegung wichtiger technischer 

Artefakte, die Ausgestaltung des Integrierten Managementsystems und weitere As-

pekte der Organisation sowie das Fachwissen v.a. des verantwortlichen Schicht-

personals. Da das deutsche kerntechnische Regelwerk bereits einen beträchtlichen 

Bestand an Erkenntnissen enthält, die zur Förderung der Sicherheitskultur nutzbar 

sind, war es auch möglich, den Förderungsprozess mit diesen Erkenntnissen zu ei-

nem ersten praktisch direkt nutzbaren Ansatz für die Förderung der Sicherheitskul-

tur zu konkretisieren. Dieser Ansatz kann als Modell für Förderungsprozesse in 

Betreiberunternehmen und als Referenz für die Beurteilung solcher Förderungspro-

zesse durch Aufsichtsbehörden dienen. 
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 Vorgehensweisen und wesentliche Merkmale des Förderungsprozesses sind mit 

Vertretern eines deutschen Kernkraftwerks diskutiert worden, das sich in der Stillle-

gungsphase und Übergang in den Rückbau befindet. Wichtige Ergebnisse der Dis-

kussion waren, dass ein dringender Bedarf an praxisgerechten Vorgehensweisen 

zur Förderung der Sicherheitskultur insbesondere in Bezug auf das „Organizational 

Citizenship Behavior“ (OCB) und in Bezug auf die Mitarbeitermotivierung besteht. 

Dementsprechend ist den Arbeiten des vorliegenden Projekts in der Diskussion ei-

ne große, praktische Bedeutung zugeschrieben worden. „Organizational Citi-

zenship Behavior“ steht für den spontanen, freiwilligen Einsatz für die 

Unternehmensziele und die Erfüllung zugehöriger Aufgaben und die Förderung 

dieses Einsatzes durch vorbildliches Verhalten der Führungskräfte. 

Gegenstand der Arbeiten war die Sicherheitskultur von Kernkraftwerken. Die erzielten 

Ergebnisse sind aber nicht auf diese Anlagen beschränkt. Sie sind allgemein genug, 

um nicht nur auf andere kerntechnische Anlagen, wie z. B. Forschungsreaktoren, son-

dern auch auf nichtnukleare Risikotechnologien und auf Einrichtungen wie etwa die Po-

lizei anwendbar zu sein, an deren zuverlässige Funktion Staat und Gesellschaft hohe 

Anforderungen stellen. 

Auf diesen Ergebnissen und Überlegungen können weiterführende Untersuchungen 

aufbauen. Dazu gehören 

 die Anwendung auf Sicherheitskultur von Unternehmen oder Einrichtungen im 

nichtnuklearen Sektor. 

 weitere praktische Erprobungen in Kernkraftwerken vor oder in der Phase endgülti-

ger Stilllegung, um die Herausforderungen dieser Situation für die Sicherheitskultur 

noch genauer erkennen und im Prozess der Förderung berücksichtigen zu können. 

 die Bestimmung weiterer Möglichkeiten zur Förderung der Sicherheitskultur durch 

Auswertung geeigneter Erkenntnisse aus der Fachliteratur und die Weiterentwick-

lung des Förderungsprozesses durch den Ausbau bestehender und die Berücksich-

tigung weiterer Förderungsschwerpunkte auf der Grundlage dieser Erkenntnisse. 

Dabei ist v.a. an eine noch weitergehende Förderung durch Sozialisierung und Mo-

tivierung des Personals zum einem sicherheitsbewussten Verhalten (“Sozialisie-

rung“ steht für den Prozess und das Ergebnis der Erziehungs-, Lehr- und 

Lernprozesse, durch die sich das Personal die Sicherheits- und, allgemeiner, Un-

ternehmenskultur zu eigen macht und sich im Sinne dieser Kultur verhält). 
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 Die detaillierte, explizite Darstellung der wechselseitigen Beziehungen zwischen 

dem Förderungsprozess und den übrigen Prozessen des Integrierten Manage-

mentsystems. 

Diese Weiterentwicklungen sollten mit den beiden Zielsetzungen vorangetrieben wer-

den, einen „Musterprozess“ festzulegen, den die Betreiberunternehmen als Modell für 

unternehmenseigene Förderprozesse und den die Aufsichtsbehörden als Referenz 

nutzen können, um zu beurteilen, ob Betreiber die Sicherheitskultur in ihrem Unter-

nehmen mit einem Prozess nach dem Stand von Wissenschaft und Technik fördern 

Es bestehen Abhängigkeiten der Sicherheitskultur und des Förderungsprozesses in-

nerhalb der Unternehmen von unternehmensexternen Faktoren. Dazu gehören insbe-

sondere die Aufsichtsbehörden mit ihrer Aufsichtskultur und deren Wechselwirkungen 

mit der Sicherheitskultur in den Betreiberunternehmen. Weitere Untersuchungen soll-

ten, dem Stand der internationalen Diskussion entsprechend /NEA 16/, auch den Bei-

trag der Aufsichtsbehörden und ihrer Aufsichtskultur insbesondere unter den 

Rahmenbedingungen der Stilllegung und des Rückbaus der Anlagen mit ihren verän-

derten Aufgaben und Herausforderungen an die Aufsichtsbehörden genauer unter-

sucht werden.
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A Anhang A: Zusammenstellung sicherheitskultureller Faktoren 

Die vorliegende Zusammenstellung nutzt die Attribute, die der Appendix I des „Safety-

Guide GS-G-3.5“ der IAEA präsentiert, als Grundstock /IAE 09/. Die sicherheitskulturel-

len Faktoren aus den Ergänzungen des Sicherheitskulturbegriffs haben sich in allen 

Fällen einem Attribut der Sicherheitskultur laut IAEA zuordnen lassen. Keine Ergän-

zung sprengt also den Rahmen, der durch die Attribute gegeben ist. Deshalb sind die 

sicherheitskulturellen Faktoren aus den Ergänzungen immer den Attributen zugeordnet 

worden, die sie ergänzen. Die Ergänzungen sind mit Erläuterungen versehen, aus den 

denen hervorgeht, welche Erkenntnisse zu z. B. „Corporate Governance“ dem betref-

fenden sicherheitskulturellen Faktor zu Grunde liegen und in welcher Hinsicht der Fak-

tor das betrachtete Attribut der Sicherheitskultur inhaltlich ergänzt bzw. präzisiert. 

Deutsche Übersetzungen der Attribute bzw. Faktoren gehen auf die GRS zurück. Die 

Übersetzungen bleiben möglichst nahe an den originalen Formulierungen. Der Leser 

findet die Referenzen der zitierten Arbeiten im Literaturverzeichnis zum Hauptteil des 

vorliegenden Berichts. Die Ergänzungen sind von den Attributen durch Einrückung ab-

gesetzt. 

Attribute und Ergänzungen zu Charakteristikum (1): Sicherheit ist ein eindeutig 
anerkannter Wert 

 Attribut (a): Die hohe Priorität der Sicherheit zeigt sich in der Dokumentation, in der

Kommunikation und in Entscheidungsprozessen (/IAE 09/, S. 99).

 Auch wenn ein Unternehmen dezentral organisiert ist, bleibt die Zuständigkeit

für Entscheidungen, die für das gesamte Unternehmen wesentlich sind, bei der 

Unternehmensleitung (/SCH 04/, Spalte 686). Dieser generelle Grundsatz wird 

auf den speziellen Fall der grundlegenden Entscheidungen zur kerntechni-

schen Sicherheit der Anlagen übertragen, die das Unternehmen betreibt. 

 Das deutsche kerntechnische Regelwerk enthält Anforderungen, die der Un-

ternehmensleitung nicht-delegierbare Verantwortungen (und damit einschlägi-

ge, grundlegende Entscheidungen) zuweisen (/BMU 15/, S. 3, Ziffer 1 (1)). 

Nicht delegierbar sind demzufolge die 

1. Entwicklung, Einführung und kontinuierliche Verbesserung eines integrier-

ten, prozess-orientierten Managementsystems (IMS).
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2. Festlegung und Umsetzung der Unternehmenspolitik und -ziele, in denen 

sich das Unternehmen zu hoher Sicherheit und zur Stärkung der Sicher-

heitskultur verpflichtet. Dabei hat die Unternehmensleitung Vorbildfunkti-

on. 

3. Sicherstellung, dass die Unternehmenspolitik und die Unternehmensziele 

im Unternehmen kommuniziert und von der Anlagenleitung umgesetzt 

werden. 

4. Erstellung von Grundsätzen zur Aufbau- und Ablauforganisation. 

5. Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen (organisatorisch, administra-

tiv, technisch) für das Unternehmen und die Anlage. Dafür sind dauerhaft 

angemessene finanzielle und personelle Mittel zur Erfüllung der Pflichten 

in Bezug auf die Sicherheit vorzusehen und bereitzuhalten. Die Personal-

entwicklung zum Erhalt der Kernkompetenz und zur Erweiterung der 

Kompetenzen ist sicherzustellen und periodisch zu überprüfen. 

6. Benennung des Leiters der Anlage, der die Verantwortung für den siche-

ren Betrieb der Anlage trägt und der behördlich geforderten Beauftragten. 

Diese Anforderungen sind einzuhalten. 

 Vermittelt die Führung Visionen und Ziele für das Handeln und fördert sie die 

Bejahung und Verfolgung der Ziele auch dadurch, dass sie den Mitarbeitern 

mit gutem Beispiel vorangeht, fördert sie den freiwilligen Einsatz der Mitarbei-

ter für die Ziele des Unternehmens, der über die Bezahlung und die Erfüllung 

nur vertraglich vereinbarter Pflichten hinausgeht /KRE 05/, S. 33). Diese Art 

des Einsatzes gehört zum „Organizational Citizenship Behavior“ (OCB), das 

auch für ein Handeln im Dienst der Sicherheit wichtig ist. Man denke z. B. an 

die aktive, freiwillige Unterstützung von Kollegen und (oder) Vorgesetzen bei 

der Erfüllung sicherheitsbezogener Aufgaben. 

 Sicherheitsbezogene Information geht der Führungsspitze direkt zu, wird von 

ihr angemessen bearbeitet und zieht die erforderlichen Folgen nach sich 

(/REA 08/, S. 277). Da Erfahrungsträger diejenigen sein können, denen Unre-

gelmäßigkeiten und Fehler zuallererst auffallen können, haben sie Gehör zu 

finden, egal welcher Ebene der Unternehmenshierarchie sie angehören 

/WEI 11/, S. 73). 
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 Die Führungsspitze betrachtet Fehler, Rückschläge und schlechte Erfahrungen 

als unvermeidlich. Sie erinnert das Personal immer wieder daran, vorsichtig 

und wachsam zu sein (/REA 08/, S. 277). Erkenntnisse aus den Überlegungen 

zum „Managing the Unexpected“ ermöglichen zwei Präzisierungen dieses 

Punktes: Die Beschäftigung mit Fehlern schließt zum einen die besondere 

Aufmerksamkeit für die ersten Anzeichen („schwachen Signale“) von Fehlern 

ein. In ihnen könnten sich größerer Probleme ankündigen. Zum anderen be-

schäftigt man sich im Unternehmen auch mit solchen Fehlern, die man nicht 

für möglich hält (/WEI 11/, S. 46). Die Fehleranalyse vernachlässigt also weder 

erste Anzeichen und scheinbar abwegige Möglichkeiten. 

 Attribut (b): Die Sicherheit ist ein Bereich, der bei der Zuweisung von Ressourcen 

vorrangig berücksichtigt wird (/IAE 09/, S. 99). 

 Die Vorrangigkeit der Ressourcenzuweisung erfordert eine entsprechende 

grundsätzliche Entscheidung auf Unternehmensebene. Deshalb ist die bereits 

angeführte, generelle Forderung zu übertragen, dass Entscheidungen, die für 

das gesamte Unternehmen wesentlich sind, bei der Unternehmensleitung ver-

bleiben (/SCH 04/, Spalte 686). Dem entspricht die Anforderung des deutschen 

kerntechnischen Regelwerks, dass die Unternehmensleitung die Aufgabe „Be-

reitstellung der erforderlichen Ressourcen (organisatorisch, administrativ, 

technisch) für das Unternehmen und die Anlage nicht delegieren darf. Dafür 

sind dauerhaft angemessene finanzielle und personelle Mittel zur Erfüllung der 

Pflichten in Bezug auf die Sicherheit vorzusehen und bereitzuhalten. Die Per-

sonalentwicklung zum Erhalt der Kernkompetenz und zur Erweiterung der 

Kompetenzen ist sicherzustellen und periodisch zu überprüfen“ (/BMU 15/, 

S. 3, Ziffer 1 (1) 5.). 

 Aus der Literatur zur Unternehmensethik wird die Forderung übernommen, 

dass das Unternehmen zum einen die Ressourcen bereitzustellen hat, um die 

effektive Kommunikation über das Ziel der Sicherheit, seine Wertigkeit, seine 

Erreichung sowie über Abweichungen und Fehler zu unterstützen. Zum andren 

hat das Unternehmen möglichst alle Barrieren zu beseitigen, die diese Kom-

munikation unterbinden oder beeinträchtigen könnten. 

 Attribut (c): Die strategische Bedeutung der Sicherheit für die Unternehmenstätig-

keit spiegelt sich im Wirtschaftsplan wieder (/IAE 09/, S. 99). 
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 Ziele und Strategien des Unternehmens sind als solche explizit zu formulieren 

(/WER 04/, Spalte 163, /REA 08/, S. 277). Das gilt speziell für das Ziel der Si-

cherheit und seine Bedeutung im Verhältnis zu weiteren Unternehmenszielen 

(/BMU 15/, S. 3, /KTA 12/, S. 4). Mit einem explizit formulierten Sicherheitsziel 

gibt es auch eine klare Grundlage für die Forderung, dass ein Wirtschaftsplan 

aufzustellen und umzusetzen ist, der die Sicherheit angemessen berücksich-

tigt. 

 Attribut (d): Mitarbeiter sind überzeugt, dass Sicherheit und Produktion Hand in 

Hand gehen (/IAE 09/, S. 99). 

 Die Anforderungen des deutschen kerntechnischen Regelwerks ermöglichen 

eine Präzisierung („IMS“ steht für „Integriertes Managementsystem“): „Ein IMS 

muss sämtliche Ziele und Anforderungen, wie zum Beispiel zur Sicherheit, 

Qualität, Alterung, Arbeitssicherheit, Umwelt und Wirtschaftlichkeit berücksich-

tigen. Alle Ziele und Anforderungen sind in nachvollziehbarer und transparen-

ter Weise unter Beachtung der Priorität der Sicherheit abzugleichen, zu 

gewichten und eindeutig festzulegen“ (/BMU 15/, 1 (3)). Die Unternehmens-

führung ist auch für die Umsetzung dieser Ziele verantwortlich (/BMU 15/, S. 3, 

Ziffer 1 (1)), 2.) 

 Attribut (e): Die Entscheidungen zeigen, dass Belange der Sicherheit Gegenstand 

eines vorausschauenden und langfristig angelegten Vorgehens sind (/IAE 09/ 

S. 100). 

 Die Implementierung eines vorausschauenden Vorgehens ist ein Merkmal resi-

lienter Systeme /HOL 14/. Zu diesem Vorgehen gehören die Überwachung un-

ternehmensexterner und unternehmensinterner Entwicklungen und die 

Antizipation länger- und langfristiger Veränderungen, die für die erfolgreiche 

Unternehmenstätigkeit wichtig sind /HOL 14/. Qualifizierte Entscheidungen ha-

ben systematisch aus den gewonnenen Erkenntnissen abgeleitet zu werden. 

 Zu einem vorausschauenden Vorgehen mit Langzeitperspektiven zählt darüber 

hinaus zum einen die Suche nach Lücken, Schwachstellen und Ursachen für 

Fehler, die Untersuchung ihrer möglichen Folgen sowie die Entwicklung und 

Umsetzung von Vorkehrungen (/KAR 12/, S. 6). Zum anderen sind auch die 

Stärken des Unternehmens systematisch zu analysieren und zu pflegen 

/HOL 14/. Die vorliegende Untersuchung erweitert diese Punkte um den As-

pekt, dass Schwächen, die behoben werden können, mit dem „Argument“ tole-
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riert werden, das Unternehmen weise doch so viele Stärken auf, dass die tole-

rierten Schwächen nicht ins Gewicht fallen. 

 Man kann aus dem Prinzip der „Corporate Governance“, dass Strukturen, Pro-

zesse und personelle Besetzung der Unternehmensführung zu regeln sind 

(/WER 04/, Spalte 163), auch die folgende Forderung für Entscheidungen in 

grundsätzlichen Angelegenheiten des Unternehmens ableiten: Der Prozess 

der Entscheidungsfindung im Unternehmen beruht auf klaren und verbindli-

chen Regelungen, die mit dem vorausschauenden und langfristigen Vorgehen 

in Bezug auf die Sicherheit in Einklang stehen. 

 Attribut (f): Sicherheitsbewusstes Verhalten wird von anderen Personen sowohl auf 

formeller als auch auf informeller Ebene bejaht und unterstützt (/IAE 09/ S. 100). 

 Das gilt insbesondere auch für den Umgang mit fehlerhaften Handlungen: 

Mitarbeiter sind eher bereit, über fehlerhaftes Handeln zu berichten, wenn sie 

überzeugt sind, die Unterstützung ihrer Vorgesetzen und ihrer Kollegen zu ha-

ben (/TRE 14/ S. 644). 

Attribute und Ergänzungen zu Charakteristikum (2): Sicherheit ist ein klares Ziel 
der Führung 

 Attribut (a): Die Führungsspitze setzt sich eindeutig für die Sicherheit ein (/IAE 09/, 

S. 100). 

 Dieses Attribut wird in der vorliegenden Untersuchung auf die Kontrollorgane 

(wie z. B. den Aufsichtsrat) eines Unternehmens, das eine oder mehrere Anla-

gen betreibt, ausgedehnt. Solche Kontrollorgane haben u. a. die Tätigkeit des 

Managements sowie die Einhaltung von Unternehmenszielen und Unterneh-

mensstrategien zu überwachen. Dieser generelle Grundsatz ist von der OECD 

formuliert worden. Auf das aufgeführte Attribut bezogen folgt, dass sich nicht 

nur die Führungsspitze, sondern auch die Kontrollorgane eines Betreiberunter-

nehmens eindeutig für die kerntechnische Sicherheit einzusetzen haben (zum 

Aspekt der fachlichen Kompetenz der Aufsichtsorgane: siehe unten). 

 Die Anerkennung sicherheitskonformen Verhaltens der Geführten durch Füh-

rungskräfte führt dazu, dass ein sicherheitskonformes Handeln auf Seiten der 

Geführten zunimmt (/GRI 14/, 643). 
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 Attribut (b): Auf allen Ebenen des Managements ist offensichtlich, dass man sich 

für die Sicherheit einsetzt (/IAE 09/, S. 100). 

 Sicherheitsbezogenes, aktiv vorgelebtes und mit den Erwartungen an sicher-

heitsbezogenes Handeln konsistentes Führungsverhalten geht mit einer Erhö-

hung der Sicherheit innerhalb der Arbeitsgruppen und einer Vereinheitlichung 

der Sicherheitsniveaus verschiedener Arbeitsgruppen einher (/GRI 14/, 647). 

 Es ist zu präzisieren, dass Taten stärker als Worte wirken: Geführte achten vor 

allem auf die Taten und erst in zweiter Linie auf die Worte der Führungskräfte 

(/LIK 61/, 54). 

Attribut (c): Das Management nimmt deutlich sichtbar sicherheitsbezogene Führungs-

aufgaben wahr (/IAE 09/, S. 100). 

 Auch höhere und höchste Führungskräfte sind bei Aufgaben mit großer Bedeu-

tung für die Sicherheit zur Anwesenheit vor Ort verpflichtet und kommen dieser 

Verpflichtung auch nach (/REA 08/, S. 278). 

 Über die gezielte Überwachung bestimmter Aufgaben hinaus wirken sich auch 

Rundgänge von Führungskräften durch die Anlage positiv auf die Sicherheit 

aus (/GRI 14/, 643, 645). Dies gilt für alle, nicht nur höhere und höchste Füh-

rungskräfte. 

 Attribut (d): Es findet eine systematische Führungskräfteschulung statt (/IAE 09/, 

S. 101). 

 Das nachfolgende Attribut (e) deckt das vorliegende Attribut mit Bezug auf 

Führungskräfte und Führungsverhalten ab. 

 Attribut (e): Das Management stellt sicher, dass kompetentes Personal in ausrei-

chender Zahl vorhanden ist (/IAE 09/, S. 101). 

 Kompetenz ist, um eine zu enge Interpretation als „Sachverstand“ zu vermei-

den, umfassend als „Eignung“ (/CHR 92/, S. 22) zu verstehen. Unter diesen 

Begriff fallen die erforderlichen physischen und psychischen Merkmale der 

Personen unter Berücksichtigung systematischer Veränderungen (z. B. durch 

Tages- und sonstige Rhythmen), zufälliger Schwankungen und der Unter-

schiede zwischen Personen (/KAR 12/ S. 6). Zugehörige Managementaufga-

ben sind Personalauswahl und Schulung (a.a.O.) sowie darüber hinaus eine 
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Aufgabenzuweisung im Tagesgeschäft, die auch angemessen berücksichtigt, 

dass die prinzipiell geeignete Person im gegebenen Zeitpunkt tatsächlich auch 

so „in Form“ ist, dass sie eine vorgesehene Aufgabe aller Voraussicht nach 

auch bewältigen wird (/KOS 76/, S. 211). 

 „Kompetentes Personal“ sind in einer umfassenden Perspektive auch die Mit-

glieder des Managements bis hin zur Unternehmensführung, die dafür verant-

wortlich sind, dass in ihrem Zuständigkeitsbereich geeignete Manager in 

ausreichender Zahl vorhanden sind. Eine notwendige Präzisierung des obigen 

Attributs besteht also darin, geeignete Vorgehensweisen zur Sicherstellung der 

Kompetenz von Führungskräften auf allen Führungsebenen des Unterneh-

mens zu implementieren. Insbesondere ist in Bezug auf Kompetenz und Kopf-

zahl der Unternehmensführung auch die Forderung zur „Corporate 

Governance“ umzusetzen, dass es Regelungen zu Strukturen, Prozessen und 

Personen der Unternehmensführung zu geben hat (/WER 04/ Spalte 163). 

Diese Regelungen müssen der Sicherheit angemessen Rechnung tragen und 

umgesetzt werden. 

 Aus der Literatur zur „Corporate Governance“ ist die Forderung zu übertragen, 

dass auch die Mitglieder der Kontrollorgane (z. B. des Aufsichtsrats einer Akti-

engesellschaft) die erforderliche Eignung für ihre Aufgaben im Bereich der 

kerntechnischen Sicherheit aufzuweisen haben (/WER 16/, Gliederungspunkt 

IV. 2.). 

 Attribut (f): Das Management bemüht sich um die aktive Beteiligung der Mitarbeiter 

an der Verbesserung der Sicherheit (/IAE 09/, S. 101). 

 Man beachte die Ausführungen zu Attribut (i) des vorliegenden Charakteristi-

kums (2) sowie Attribut (f) des Charakteristikums (4). 

 Diskutieren Führungskräfte mit den Untergebenen häufig Sicherheitsfragen, 

geht dies mit einer Abnahme der Unfallzahlen einher (/GRI 14/, 646). 

 Attribut (g): Das Management von Veränderungsprozessen berücksichtigt Folgen 

für die Sicherheit (/IAE 09/ S. 102). 

 Die Veränderungsprozesse können (neben organisatorischen Aspekten) auch 

technologische und ergonomische Gegebenheiten betreffen (/KAR 12/, S. 6). 

Man denke z. B. an die Umrüstung einer Warte von konventioneller auf compu-

terbasierte Benutzungsoberflächen. Das zitierte Attribut ist also umfassend im 
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Sinne von Veränderungen im System von Mensch, Technik und Organisation 

(MTO) zu verstehen. 

 Attribut (h): Das Management bemüht sich fortwährend um Offenheit und gute 

Kommunikation im ganzen Unternehmen (/IAE 09/, S. 103). 

 Unter Bezug auf die Forderungen zur „Corporate Governance“ kann man die-

ses Attribut um den Aspekt erweitern, dass die Kommunikation proaktiv sein 

sollte (/WER 04/ Spalte 164). D. h. es sollte nach Möglichkeit so kommuniziert 

werden, dass man sich als Mitarbeiter auf Zukünftiges rechtzeitig einstellen 

kann. 

 „Gute“ Kommunikation zeichnet sich durch verschiedene Merkmale aus, mit 

denen das obige Attribut (h) präzisiert werden kann (/BRU 04/ Spalte 1533ff.): 

Der Sender erreicht den Empfänger, den der Sender für die Bearbeitung des 

Kommunikationsinhalts benötigt, unabhängig davon, ob der Empfänger dem 

Sender hierarchisch untergeordnet, übergeordnet oder ihm in der Hierarchie 

gleichgestellt ist und derselben oder einer anderen Organisationseinheit ange-

hört (man spricht auch von aufwärts, abwärts und seitwärts gerichteter Kom-

munikation). Kommunikation ist ferner „gut“, wenn sie ihre Funktion für das 

Unternehmen erfüllt (Information, Steuerung des Handelns, Rückmeldung des 

Empfängers, Aufrechterhaltung des Dialogs und der Interaktion zwischen Sen-

der und Empfänger). Aus der Sicht der Empfänger oder Zielgruppen (Zielper-

sonen) zeichnet sich „gute“ Kommunikation schließlich durch Glaubwürdigkeit 

und Abstimmung auf deren sonstige Bedürfnisse ab (z. B. Zeitpunkt, Umfang, 

Verständlichkeit usw.). Kommunikation im Unternehmen sollte, soweit wie 

möglich, systematisch mit dem Ziel geplant sein, die aufgeführten Aspekte gu-

ter Kommunikation so weit wie nur möglich zu verwirklichen. 

 Konflikte werden kritisch reflektiert und nach klaren, unternehmensweit be-

kannten Regeln gelöst, die für alle Konfliktparteien gleich sind und dadurch 

willkürlichen Ungleichbehandlungen entgegenwirken (/KRE 04/, Spalte 351), 

 Attribut (i): Die Beziehungen zwischen Managern und den übrigen Mitarbeitern be-

ruhen auf Vertrauen (/IAE 09/, S. 103). 

 Dieses Vertrauen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wesentlich ist v.a. ein 

Vorgehen der Vorgesetzten, dessen Regeln und dessen Umsetzung die Mitar-

beiter als gerecht empfinden. Dazu gehören Ehrlichkeit, Informationsbereit-
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schaft und Respekt der Vorgesetzten gegenüber ihren Mitarbeitern sowie eine 

flexible Behandlung von Einzelfällen, die auch gut begründete Abweichungen 

von den Regeln zulässt, und die Möglichkeiten der Mitarbeiter, ihre Standpunk-

te vorzutragen (/KRE 04/, Spalte 349, /KRE 05/, S. 28ff.). Solche Vorgehens-

weisen stärken das „Organizational Citizenship Behavior“. Man versteht 

darunter ein freiwilliges, über Bezahlung und reine Erfüllung vertraglich verein-

barter Pflichten hinausgehendes Engagement und Handeln der Mitarbeiter für 

die Ziele der Unternehmung (/CON 04/, Spalte 1101). Solches Handeln hat 

z. B. dann große Bedeutung, wenn Kollegen oder Vorgesetze „unbürokrati-

sche“ Unterstützung mit Rat und Tat brauchen, um eine sicherheitsbezogene 

Aufgaben korrekt erfüllen zu können. 

Attribute und Ergänzungen zu Charakteristikum (3): Die Verantwortung für die 
Sicherheit ist klar 

 Attribut (a): Mit den Aufsichtsbehörden besteht eine Beziehung, die geeignet ist, si-

cherzustellen, dass die Verantwortung für die Sicherheit vollständig beim Betreiber 

bleibt (/IAE 09/, S. 103). 

 Eine umfassendere Betrachtung der Außenbeziehungen hat die Auswirkungen 

zu berücksichtigen, denen ein System aus Mensch, Technik und Organisation 

(MTO) von außen z. B. in sozialer und ökonomischer Hinsicht unterliegt 

(/KAR 12/, S. 6). Zu beachten sind rechtliche, politische und weltanschauliche 

Verhältnisse (z. B. Umweltrecht, Umweltpolitik und Umweltethik), Arbeitsmarkt 

und Arbeitsplatzsicherheit, wirtschaftliche Aussichten bzw. wirtschaftlicher Er-

folg des Unternehmens, die Mitwirkung von Interessenvertretungen (u. a. Ge-

werkschaften) z. B. an der Ausgestaltung von Arbeitsbedingungen in 

Unternehmen oder auch das Privatleben mit z. B. privaten Sorgen, die den 

Mitarbeiter bei der sorgfältigen Erfüllung der Aufgaben stören können. Diese 

Zusammenstellung ist sehr umfassend. Zur besseren Übersicht formuliert die 

vorliegende Untersuchung unter Bezug auf das „Stakeholder-Konzept“ der 

„Corporate Governance“ (/WER 04/, Spalte 162) die folgende übergreifende 

Forderung: Anlagen unterhalten zu den Stakeholder-Gruppen der Anlage Be-

ziehungen, die so gestaltet sind, dass der Betreiber der Anlage sowohl die vol-

le Verantwortung für die Sicherheit behält als auch in der Lage ist, diese 

Verantwortung in vollem Umfange wahrzunehmen. Wichtige Stakeholder-

Gruppen sind die Mitarbeiter, Fremdfirmen, Kunden, Gläubiger, die Öffentlich-

keit und der Staat (a.a.O.). Diese Liste ist um die Stakeholder zu ergänzen, die 
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dem Betreiberunternehmen angehören und für die Anlage bestimmte Aufga-

ben erfüllen, ohne organisatorisch Teil der Anlage zu sein. Die Beziehungen zu 

den Stakeholdern sollen, soweit sie für die Sicherheitskultur wichtig sind, zur 

Stärkung der Sicherheitskultur beitragen bzw. Beeinträchtigungen der Sicher-

heitskultur verhindern. Die Art der Beziehungen hängt von der Stakeholder-

Gruppe ab. Für die Sicherheitskultur sind u. a. die Praktiken im Unternehmen 

wichtig, um die aktuelle physische und psychische Verfassung von Personen, 

die (etwa wegen häuslicher Sorgen) nicht voll einsatzfähig sind, festzustellen, 

eine eventuell vorgesehene Unterstützung anzubieten und den Einsatz der 

Person auf Arbeiten zu beschränken, denen sie aller Voraussicht nach phy-

sisch und psychisch völlig gewachsen ist. Ein weiteres Beispiel bilden die Be-

ziehungen des Betreiberunternehmens zur Stakeholder-Gruppe der 

Fremdfirmen, deren Sicherheitskultur durch Beziehungen geeigneter Art so 

weit wie möglich gefördert werden sollte. Der Betreiber sollte im Einzelnen un-

tersuchen, welche weiteren Stakeholder-Gruppen für die Sicherheitskultur be-

deutsam und wie die Beträge dieser Gruppen zur Sicherheitskultur zu 

berücksichtigen sind. Auch wissenschaftlich-technische Einrichtungen können 

als Stakeholder-Gruppe betrachtet werden, von denen Betreiberunternehmen 

Erkenntnisse über den Stand von Wissenschaft und Technik z. B. auf dem 

Gebiet der Sicherheitskultur erwerben können. In Bezug auf diese Gruppe be-

stehen die Beziehungen des Betreiberunternehmens zum wissenschaftlich-

technischen Umfeld, die Einrichtungen oder Personen mit der benötigten 

Fachkompetenz zu finden und ihre Kompetenz für das Unternehmen fruchtbar 

zu machen. Dies kann im Rahmen geschäftlicher Beziehungen wie zu Fremd-

firmen geschehen oder auf anderen Formen der Zusammenarbeit beruhen. 

 Vor allem die Unternehmensführung bemüht sich um einen Ausgleich eventu-

eller Konflikte zwischen den Interessen der unterschiedlichen Akteure bzw. 

Gruppen wie z. B. Eigentümern und Arbeitnehmer (/GLA 04/, Spalte 633). Kon-

flikte mit Risiken für die Sicherheitskultur können z. B. entstehen, wenn Eigen-

tümer aus Kostengründen Personal abbauen wollen und dessen Motivation 

wesentlich durch die bisherige Aussicht auf Dauerbeschäftigung mitbestimmt 

war. Nachteile für die Sicherheitskultur können sich unter solchen Bedingun-

gen durch den Abgang aktiver Träger der Sicherheitskultur und Einbußen bei 

der Motivation der verbleibenden Personen ergeben. Kapitel fünf des vorlie-

genden Berichts wird diese Aspekte vertiefen. 
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 Aufsichtsbehörden, aber auch Öffentlichkeit, Politik, Medien, weitere Stakehol-

der und die Eigentümer eines Betreiberunternehmens sollen beachten, dass 

ein besonderes, über den reinen Dienst nach Vorschrift hinausgehendes En-

gagement der Mitarbeiter für Unternehmensziele im Sinne des „Organizational 

Citizenship Behavior“ von Faktoren abhängt, die das Unternehmen allenfalls 

nur begrenzt mitgestalten kann. Solche Faktoren sind positive Einstellungen 

und Wertungen der Mitarbeiter in Bezug auf die Arbeit und die soziale Bedeu-

tung der Arbeit im Allgemeinen wie auch im Hinblick auf Arbeitsplatz und Ar-

beitsinhalt im Besonderen (/CON 04/, Spalte 1104). Unbedachte oder sogar 

gezielt negative Äußerungen und Schritte können das Engagement für die Si-

cherheit schwächen. Betreiberunternehmen sollten die ihnen gegebenen Mög-

lichkeiten z. B. der Öffentlichkeitsarbeit erkennen und nutzen, solchen Effekten 

aus dem Umfeld entgegenzuarbeiten. Es sprengt den Rahmen der vorliegen-

den Untersuchung, die Ausgestaltung der Beziehungen zu Betreibern und An-

lagen auf Seiten derjenigen Shareholder- bzw. Stakeholder-Gruppen näher zu 

betrachten, die nicht zum Unternehmen gehören, dessen Sicherheitskultur 

aber stärken oder schwächen könnten. Die Analyse der genauen Beiträge sol-

cher Stakeholder-Gruppen zur Sicherheitskultur könnte Thema weiterführender 

Projekte sein. 

 Attribut (b): Rollen und Verantwortlichkeiten sind klar definiert und verstanden 

(/IAE 09/, S. 104). 

 Unternehmen bzw. Anlage haben eine „Organisation, die dem Menschen an-

gepasst ist mit eindeutiger Festlegung der Aufgaben, Verantwortlichkeiten und 

Befugnisse des Personals“ (/CHR 92/, S. 21). „Angepasstheit an den Men-

schen“ wird in der vorliegenden Untersuchung wie folgt interpretiert: die Fest-

legung der Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnisse bieten dem 

qualifizierten Personal die bestmöglichen Voraussetzungen für sicheres und 

zuverlässiges Handeln. Zumindest werden Über- und Unterforderungen physi-

scher und psychischer Art mit nachteiligen Wirkungen auf die sichere und zu-

verlässige Erfüllung von Aufgaben soweit es geht vermieden. 

 Das Attribut und die ergänzenden Forderungen werden auch auf den Bereich 

der organisatorischen Strukturen, die Prozesse und Personen der Unterneh-

mensführung übertragen, der im Rahmen der „Corporate Governance“ zu re-

geln ist /WER 04/, Spalte 163): Auch auf dieser Ebene haben die 
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organisatorischen Strukturen und Prozesse an den Personenkreis angepasst 

zu sein, der die Aufgaben der Unternehmensführung wahrnimmt. 

 Zur Definition der Rollen und Verantwortlichkeiten gehören den Grundsätzen 

der „Corporate Governance“ zufolge auch die Begrenzung und die Kontrolle 

von Macht (/WER 04/, Spalte 166). In Bezug auf die Sicherheitskultur ist dieser 

Grundsatz einzuhalten, um Entscheidungen und Anweisungen, die eine oder 

wenige Personen treffen und die mit der Sicherheit nicht in Einklang stehen 

könnten, rechtzeitig verhindern oder annullieren zu können. Das gilt vor allem 

für Entscheidungen und Anweisungen höchster und höherer Führungskräfte. 

 Attribut (c): Regelwerk und Prozeduren werden weitestgehend eingehalten 

(/IAE 09/, S. 104). 

 Das deutsche Regelwerk enthält umfassende Anforderungen in Bezug auf Si-

cherheit, Sicherheitskultur, Unternehmens- und Anlagenziele bzw. Unterneh-

mens- und Anlagenpolitik sowie die einschlägigen Aufgaben des Inhabers 

einer atomrechtlichen Genehmigung zum Betrieb eines Kernkraftwerks und der 

Unternehmens- bzw. Anlagenleitung (/BMU 15/, /KTA 12/). Diese Anforderun-

gen sind nicht nur „weitestgehend“, sondern ohne Abstriche einzuhalten. Zur 

Begründung dieser Verschärfung ist auf das Ziel der Sicherheit zu verweisen, 

das klar formuliert werden muss, um als eindeutige Referenz z. B. für die For-

mulierung des Wirtschaftsplans dienen zu können (siehe Charakteristikum (1), 

Attribut (c)). 

 Attribut (d): Das Management delegiert Verantwortung einschließlich angemesse-

ner Befugnisse mit dem Ziel, klare Verantwortlichkeiten zu schaffen (/IAE 09/, 

S. 103). 

 Die Grenzen der Delegierbarkeit von Unternehmensführungsaufgaben wurden 

in den Ergänzungen zu Charakteristikum (1), Attribut (a) im Einzelnen aufge-

führt. 

 Man hat genauer zwischen dauerhafter und temporärer Delegation zu unter-

scheiden. Dauerhafte Regelungen von Zuständigkeiten gehören zu den Rege-

lungen der Organisation (siehe Ergänzungen zu dem Attribut (b) des 

Charakteristikums (3) und /DRU 04/, Spalte 184). Effektives temporäres Dele-

gieren umfasst einen Prozess, der über die im Attribut aufgeführte Zuweisung 

von Befugnissen weit hinausgeht. Aufgaben des Delegierenden sind: Bestim-
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mung der Eignung und Auswahl des Delegationsempfängers, Koordination de-

legierter Aufgaben mit anderen delegierten oder nicht-delegierten Aufgaben, 

Vorgabe klarer Ziele und Grenzen der delegierten Aufgaben, Versorgung mit 

Informationen, Schaffung aller übrigen Rahmenbedingungen für die erfolgrei-

che Aufgabenerfüllung durch den Delegationsempfänger, verbleibende Zu-

ständigkeit für Kontrollen und Eingriffe auf Seiten des Delegierenden, zeitliche 

Begrenzung delegierter Befugnisse, Berichtspflicht des Delegationsempfän-

gers, Festlegung der Kriterien für den Erfolg bzw. Misserfolg delegierter Auf-

gaben sowie die Reaktion auf Erfolg bzw. Misserfolg. Der Delegations-

empfänger hat die vorgesehenen Pflichten, über Fortgang und (Zwischen- 

bzw. End-) Ergebnisse delegierter Arbeiten zu berichten, zu erfüllen /MAI 16/. 

Effektives Delegieren entlastet Führungskräfte und motiviert die Geführten 

durch Übergabe von Verantwortung und Beweis des Vertrauens in ihr kompe-

tentes, verantwortungsbewusstes Handeln. Die Merkmale richtigen Delegie-

rens wurden auch deshalb ausführlicher dargestellt, weil sie im Prozess der 

Förderung der Sicherheitskultur eine wichtige Rolle spielen werden. 

 Forderungen zum „Managing the Unexpected“ ergänzen das vorliegende Attri-

but (/WEI 11/, S. 73 f.): Zum einen beachtet das Management gebührend, dass 

die Erfahrungsträger für ein bestimmtes Gebiet nicht unbedingt auf den Füh-

rungsebenen arbeiten. Der Aufstieg in eine Führungsposition kann dazu füh-

ren, dass die Person nicht mehr tagtäglich die Aufgaben vollzieht, die zu 

Erwerb, Erhaltung und Vertiefung der gesuchten Erfahrung unumgänglich sind. 

Somit können Erfahrung in einem bestimmten Sektor und Rang in der Hierar-

chie auseinanderdriften. Zum anderen gibt es bei Entscheidungen eine Dele-

gation an die bzw. eine angemessene Beteiligung der Personen mit der 

größten einschlägigen Erfahrung, auch wenn diese Mitarbeiter in der Unter-

nehmenshierarchie formal eine untergeordnete Position einnehmen. 

 Attribut (e): Es ist offensichtlich, dass auf allen Ebenen des Unternehmens und in 

der gesamten Belegschaft die Sicherheit persönliches Anliegen ist (/IAE 09/, 

S. 104). 

 Dieses Attribut ist auch dann zu erfüllen, wenn es im Unternehmen Spezialis-

ten für die Bestimmung, Analyse und Beurteilung der Sicherheit, der Risiken 

usw. gibt (/REA 08/, S. 277). Man kann die persönliche Verantwortung für die 

Sicherheit also nicht auf die Spezialisten abwälzen. 
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Attribute und Ergänzungen zu Charakteristikum (4): Sicherheit wird in allen Akti-
vitäten berücksichtigt 

 Attribut (a): Vertrauen ist im Unternehmen allgegenwärtig (/IAE 09/, S. 104,) 

 Man beachte die Ergänzung zu Charakteristikum (2), Attribut (i). 

 Attribut (b): Es ist offenkundig, dass alle Arten der Sicherheit einschließlich Arbeits-, 

Umwelt- und Unternehmensschutz berücksichtigt werden (/IAE 09/, S. 104,). 

 Die einschlägigen Anforderungen des Regelwerks an das Integrierte Manage-

ment System werden also in praxi gelebt und eingehalten (/KTA 12/). Man be-

achte die Ergänzungen des Attributs (d) unter Charakteristikum (1). 

 Attribut (c): Dokumentation und Prozeduren sind von guter Qualität (/IAE 09/, 

S. 104). 

 Explizit auf den Menschen und seine Aufgaben bezogen heißt dies: Die Mitar-

beiter verfügen über Prozeduren bzw. „Betriebsanweisungen, die dem Men-

schen angepasst sind (Normalbetrieb, Reparatur, Wartung, Beherrschung von 

Störungen und Störfällen)“ (/CHR 92/, S. 21). „Angepasstheit an den Men-

schen“ bedeutet, dass Inhalt, Layout und Zugänglichkeit benötigter Dokumen-

tationen und Prozeduren deren Nutzung durch qualifiziertes Personal 

bestmöglich unterstützen. 

 Attribut (d): Von der Planung bis zur Implementierung und Überprüfung ist die Qua-

lität der Prozesse gut (/IAE 09/, S. 104). 

 Für wichtige Aufgabenbereiche gibt es Regelungen der Arbeitsabläufe in „Be-

triebsordnungen, die dem Menschen angepasst sind (Warten- und Schichtord-

nung, Instandhaltungsordnung, Strahlenschutzordnung, Alarmordnung, 

Brandschutzordnung, Erste-Hilfe-Ordnung)“ (/CHR 92/, S. 21). „Angepasstheit 

an den Menschen“ wird in der vorliegenden Untersuchung wie folgt verstan-

den: sicheres und zuverlässiges Handeln des qualifizierten Personals erfahren 

sowohl durch die Art, Vielfalt und Menge der in den Betriebsordnungen gere-

gelten Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnisse als auch durch Inhalt, 

Layout und Zugänglichkeit der zugehörigen Dokumente die bestmögliche Un-

terstützung. 
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 Die vorliegende Untersuchung dient den Geltungsbereich des aufgeführten At-

tributs auf die Prozesse des Integrierten Managementsystems aus, die für die 

Sicherheit bedeutsam sind /KTA 12/. 

 Attribut (e): Die Mitarbeiter haben das erforderliche Wissen und das erforderliche 

Verständnis für Arbeitsabläufe (/IAE 09/, S. 104). 

 Die Literatur zu resilienten Systemen ermöglicht die Präzisierung, dass die 

Personen, die in einem System Führungs- oder Ausführungsaufgaben wahr-

nehmen, ein aktuelles Wissen zu den menschlichen, technischen, organisato-

rischen und umweltbezogenen Faktoren haben, von denen die Sicherheit des 

Systems als Ganzes abhängt (/REA 08/, S. 294). 

 Mit Erkenntnissen aus den Untersuchungen zum „Managing the Unexpected“ 

kann man ergänzen, dass ein „Widerwille gegen Vereinfachungen“ besteht, 

der dem Risiko entgegenwirkt, die Realität den eigenen Erwartungen entspre-

chend zu vereinfachen und Anzeichen für entstehender Probleme keine Be-

achtung zu schenken (/WEI 11/, S.53 ff.). 

 Das Personal arbeitet zuverlässig (/CHR 92/, S. 22). Wissen und Verständnis 

sind also nicht „einfach nur vorhanden“, sondern sie unterstützen die zuverläs-

sige Aufgabenbearbeitung in den konkreten Anwendungsfällen wirksam. 

 Attribut (f): Es werden die Faktoren berücksichtigt, die sich auf Arbeitsmotivation 

und Arbeitszufriedenheit auswirken (/IAE 09/, S. 104). 

 Zu diesen Faktoren gehört das Entlohnungssystem (/KAR 12/, S. 6), aber auch 

die Bedeutung und das soziale Ansehen des eigenen Berufs und der Arbeit im 

Unternehmen aus der Sicht der Mitarbeiter (/CON 04/, Spalte 1104). Das Un-

ternehmen hat Stärkung bzw. Schwächung dieser Motivation durch diese Fak-

toren zu erkennen und im Rahmen unternehmensinterner Möglichkeiten 

nachteilige Auswirkungen zu unterbinden oder zu mildern. Besonders motivie-

rend wirken das Erleben der eigenen Tüchtigkeit und eine angemessene 

Selbstbestimmung bei der Arbeit (/KLE 09/ S. 198). Dementsprechend wirken 

v.a. folgende Faktoren demotivierend: Die Arbeit ist entweder zu stark fremd-

bestimmt, sie ist abstoßend, übersteigt das Können des Ausführenden zu stark 

und (oder) geht für ihn mit untragbaren Verlusten einher. Oder sie ist vergeb-

lich bzw. ohne ein lohnendes Ergebnis (a.a.O.). Dies gilt v.a. für Arbeiten und 
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Arbeitsergebnisse, mit denen sich der Arbeitende häufig, regelmäßig oder auf 

Dauer konfrontiert sieht. 

 Motivierung umfasst: „Maßnahmen auf Seiten des Managements zur Motivie-

rung der Mitarbeiter“ (/CHR 92/, S. 21). Sie zählt zu den personenbezogenen 

Faktoren des Systems aus Mensch, Technik und Organisation (/CHR 92/, 

S. 22) sowie zu den Grundprinzipen der „Corporate Governance“ (/WER 04/, 

Spalte 166). Aus der Fachrichtung der „Corporate Governance“ ist darüber 

hinaus die Forderung zu übertragen, auch die Motivation höchster und höherer 

Führungskräfte so zu stärken, dass sie dem Ziel der Sicherheit entsprechend 

handeln, die Sicherheitskultur fördern und eventuelle, andere Präferenzen 

nicht beachten (/WER 16/, Gliederungspunkt IV. 2.). 

 Hohe Arbeitszufriedenheit gehört zu den Faktoren des „Organizational Citi-

zenship Behavior“ (OCB), die ein freiwilliges, über Bezahlung und reine Erfül-

lung nur der vertraglich vereinbarten Pflichten hinausgehendes Engagement 

und Handeln der Mitarbeiter für die Ziele der Unternehmung fördern (/CON 04/, 

Spalte 1101, /KRE 05/, S. 26). Solches Handeln kann z. B. dann wichtig wer-

den, wenn Kollegen oder Vorgesetze „unbürokratisch“ Unterstützung mit Rat 

und Tat brauchen, um eine sicherheitsbezogene Aufgaben korrekt erfüllen zu 

können. 

 Sicherheitsgerechtes Handeln ist zeitnah durch Anerkennung zu bekräftigen. 

Die Wirkung verzögerter Bekräftigungen ist zweifelhaft. Zweifel bestehen auch 

am Effekt zeitnaher Bestrafungen. Im Fall der Verzögerung entfalten letztere 

negative Wirkungen (/REA 99/, S. 212). 

 Abweichungen von einem sicherheitskonformen Handeln sind gebührend zu 

sanktionieren, um nicht das fatale Signal zu geben, solches Handeln werde to-

leriert oder sogar unterstützt (/REA 99/ S. 212). 

 Attribut (g): Es bestehen gute Arbeitsbedingungen, was Zeitdruck, Arbeitsbelastung 

und Stress betrifft (/IAE 09/, S. 105). 

 Man vergleiche die Ergänzungen zu den Attributen (b) des Charakteristikums 

(3) sowie (c), (d) und /i) des Charakteristikums (4). 

 Attribut (h): Es gibt eine Aufgaben und Fachdisziplinen übergreifende Zusammen-

arbeit (/IAE 09/, S. 105). 
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 Für diese Zusammenarbeit sind förderlich: (1) die Äußerung von Visionen und 

Ziele von Seiten der Führungskräfte, (2) die Setzung von Zielen und (3) die Be-

treuung der Teammitglieder sowie die Lenkung des Austauschs zwischen den 

Teams. Führungskräfte sollten aber ein Zuviel an Kontrolle vermeiden, weil die 

Geführten dies ablehnen (/HÖG 05/, 286, 287). 

 Attribut (i): Der Zustand von Ausrüstung, Systemen und Prozessen sowie die Bear-

beitung von Problemen bei Ausrüstung, Systemen und Prozessen spiegeln das 

Streben nach Spitzenleistungen wider (/IAE 09/, S. 105). 

 Auslegung und Ausstattung der Anlage sind generell so beschaffen, dass sie 

das Handeln des Personals auf bestmögliche Weise unterstützen. Wichtige 

einschlägige Aspekte sind (/CHR 92/, S. 20): 

 die sicherheitstechnische Auslegung der Anlage, um sie gegen menschliche 

Fehler und gravierende nachhaltigen Auswirkungen der Fehler auf die An-

lagensicherheit möglichst „unempfindlich“ zu machen, 

 ein Automatisierungsgrad der Sicherheits- und Betriebsfunktionen, der dem 

Menschen angepasst ist, 

 eine Technik zur Überwachung der Betriebszustände, die dem Menschen 

angepasst ist, 

 technische Einrichtungen zur Beherrschung von Störungen und Störfällen, 

die dem Menschen angepasst sind. 

 die Instandhaltungsfreundlichkeit von Systemen. Man beachte, dass dieser 

Punkte nicht auf die Unterstützung des Schichtpersonals in der Warte be-

schränkt sind. Sie besitzen also allgemeine Geltung für die gesamte Anlage. 

Zahlreiche Erkenntnisse zu Gestaltungsaspekten und Gestaltungsmethoden 

sind in der einschlägigen Fachliteratur zu finden (z. B. /SAL 12/). 

 In die gleiche Richtung weisen die Forderungen aus der Fachrichtung des 

„Managing the Unexpected“. Generelles Ziel ist, das System aus Mensch, 

Technik und Organisation so auszulegen, dass es seine Struktur und Funktion 

auch nach Schädigungen aufrechterhalten kann und dass es nur teilweise und 

nicht total ausfällt, wenn die Aufrechterhaltung der Struktur und Funktion nach 

Schäden möglich ist /WEI 11/, S. 69 f.). 
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 Arbeitsplätze, Arbeitsmittel und Arbeitsumgebungen sind ergonomisch gestal-

tet (/CHR 92/, S. 20). 

Attribute und Ergänzungen zu Charakteristikum (5): Sicherheit wird durch Ler-
nen vorangetrieben 

 Attribut (a): Auf allen Ebenen des Unternehmens ist Nachfragen üblich (/IAE 09/, 

S. 106). 

 Aus der Literatur zum “Managing the Unexpected” kann man dieses Attribut 

präzisieren. Unternehmen sollen auf allen Ebenen der Hierarchie die Kompe-

tenz und Bereitschaft der Mitarbeiter fördern, öffentlich Fragen zu stellen und 

Bedenken zu äußern, auch wenn sie dadurch unwissend, aufdringlich oder ne-

gativ erscheinen (/SUT 12/, S. 19, 24). Die „Üblichkeit“ des Nachfragens ist al-

so nicht einfach nur „da“, sie ist Ergebnis gezielter Bemühungen. 

 Attribut (b): Es wird dazu ermutigt, offen über Abweichungen und Fehler zu berich-

ten (/IAE 09/, S. 106). 

 Dazu gehört die Anwendung des allgemeinen Grundsatzes resilienter Syste-

me, dass Führungskräfte den Mitarbeitern Anerkennung zollen, wenn die Mit-

arbeiter den Führungskräften Schwachstellen im Bereich der Sicherheit zur 

Kenntnis bringen (/REA 08/, S. 277). 

 Mitarbeiter können und sollen bedenkliche Handlungen verweigern, ohne 

Nachteile befürchten zu müssen. Die Unternehmensleitung hat diesen Grund-

satz aufzustellen und Mitarbeiter, die danach handeln, effektiv zu schützen 

(/KRE 04/, Spalte 352). 

 Attribut (c): Es gibt interne und externe Beurteilungen, einschließlich Selbstbeurtei-

lungen (/IAE 09/, S. 106). 

 Dieses Attribut ist aus der Literatur zur „Corporate Governance“ um den As-

pekt zu erweitern, dass auch die Führungsaktivitäten auf der obersten Lei-

tungsebene regelmäßig zu beurteilen sind (/WER 04/, Spalte 164). 

 Attribut (d): Erfahrungen aus dem Unternehmen und Betriebserfahrungen aus der 

Anlage selbst und aus anderen Anlagen werden genutzt (/IAE 09/, S. 107). 

 Dieses Attribut ist um Aspekte eines wirksamen Berichtssystems für Betriebs-

erfahrungen zu ergänzen: einfache Berichterstattung bzw. Berichterstellung, 
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größtmögliche Vertraulichkeit, keine disziplinarischen Folgen (sofern vertret-

bar), getrennte Zuständigkeiten für die Bearbeitung der Betriebserfahrung und 

für unumgängliche disziplinarische Schritte sowie Rückmeldungen, die schnell, 

leicht zugänglich, verständlich und praxisgerecht sind (/REA 99/, S. 197). 

 Ereignisse und mögliche Szenarien für Fehler werden auch auf höchster Ebe-

ne mit dem Ziel besprochen und beurteilt, Schwachstellen und Lücken zu er-

kennen und zu beheben. Gewonnene Erkenntnisse ziehen im erforderlichen 

Umfang umfassendere Änderungen nach sich, beschränken sich also nicht auf 

Reparaturen im Kleinen, die nicht ausreichen könnten (a.a.O.). 

 Es wird, einem Grundgedanken der „Resilienz“ zufolge, sowohl aus positiven 

wie aus negativen Erfahrungen gelernt /HOL 14/. 

 Die Sammlung, Auswertung und Umsetzung der Erfahrungen aus dem Unter-

nehmen und dem Betrieb ist Teil eines systematischen Wissensmanagements. 

Darunter versteht man „… die unternehmerische Tätigkeit, die Situationen er-

möglicht, in denen Individuen und Teams durch konkrete Erfahrungen ihr be-

stehendes Wissen überprüfen und neues Wissen generieren können“ 

(/KRO 04/, Spalte 1649-1650). Dazu hat das Unternehmen systematisch die 

Quellen nutzbaren, relevanten und validen Wissens zu finden, das Wissen 

aufzunehmen und der Anwendung zuzuführen sowie die Entwicklung eigenen 

Wissens im Unternehmen zu fördern (/KRO 04/, Spalte 1650, 1654-1655). 

 Attribut (e): Lernen wird gefördert durch die Fähigkeit, Abweichungen zu erkennen 

und zu diagnostizieren, Lösungen zu formulieren und umzusetzen sowie die Aus-

wirkungen von Korrekturmaßnahmen zu verfolgen (/IAE 09/, S. 107). 

 Abweichungen werden umso eher entdeckt, je größer die Aufmerksamkeit für 

die tatsächliche Arbeitsweise und das Wissen um das Sollvorgehen ist. Die 

Aufmerksamkeit für Abweichungen von einschlägigen Zielen, Festlegungen 

und Plänen ist eine Vorkehrung des „Managing the Unexpected“ (/WEI 11/, 

S. 59), die auf das vorliegende Attribut übertragen wird. 

 Attribut (f): Indikatoren zum Niveau der Sicherheit werden in ihrer zeitlichen Ent-

wicklung erfasst, bewertet und führen zu Aktionen (/IAE 09/, S. 107). 

 Indikatoren beruhen auf empirischen Erkenntnissen aus dem Unternehmen. Es 

handelt sich um einen speziellen Aspekt des Attributs (d). 
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 Attribut (g): Fähigkeiten der Mitarbeiter werden systematisch entwickelt (/IAE 09/ 

S. 107). 

 Dazu dient auch der Einsatz von Trainingssimulatoren (/CHR 92/, S. 20, 

S. 21). 

 Es ist auch der Auslegungsgrundsatz resilienter Systeme zu verallgemeinern, 

dem zu Folge unerfahrenere Mitarbeiter von sich aus keine Arbeit aufnehmen 

sollen, wenn ihr Training dafür noch nicht ausreicht, eine angemessene Beauf-

sichtigung fehlt und (oder) stark fehleranfällige Ausführungsbedingungen vor-

liegen (/REA 08/, S. 278, 279). Generell sollten Mitarbeiter durch Training und 

Praxis im Unternehmen befähigt sein, die Grenzen ihrer Handlungsmöglichkei-

ten und ihrer Handlungsspielräume zu kennen, zu akzeptieren, zu respektieren 

und vorbehaltlos die erforderliche Unterstützung zu suchen. Mitarbeiter sollten 

auch ermächtigt sein und darin bestärkt werden, Arbeiten nur dann aufzuneh-

men, wenn sie dafür ausreichend qualifiziert sind, die erforderlichen Rahmen-

bedingungen korrekter Ausführung vorliegen und keine Situation wie z. B. ein 

Notfall gegeben ist, in dem solche Einschränkungen außer Acht bleiben dür-

fen. 

 In einer umfassenden Perspektive ist die Entwicklung der Fähigkeiten auf Sei-

ten der Mitarbeiter als ein Prozess der „Sozialisation“ zu verstehen. „Sozialisa-

tion“ heißt der Prozess, durch den sich eine Person in die Kultur eines 

Unternehmens oder eines Kollektiv im Allgemeinen einfügt. Er zielt darauf ab, 

Neulinge in die Kultur zu integrieren bzw. Altmitglieder fähig und willig zu hal-

ten, die Kultur aktiv mitzutragen und mitzugestalten. Bezogen auf ein Unter-

nehmen umfasst der Sozialisationsprozess die Sozialisationspraktiken des 

Unternehmens, das Handeln der zu sozialisierenden Person, das Ergebnis des 

Zusammenspiels aus Praktiken und Handeln sowie den Vergleich der Ergeb-

nisse mit den Erwartungen, die mit den Praktiken verbunden sind, mit dem 

Ziel, den Prozess zu verbessern. Da In Kapitel vier des vorliegenden Berichts 

auf diese Erkenntnisse zurückgegriffen wird, folgt hier ein Überblick über Prak-

tiken, Handeln und Ergebnis dieses Prozesses der Sozialisation. Einschlägige 

Praktiken des Unternehmens sind vor allem: Programme zur Orientierung für 

Neulinge, Training, Aufgaben zur Einarbeitung und Ansprechpartner (Vorge-

setzte, Mentoren, Kollegen, usw.), die der zu sozialisierenden Person zur Ver-

fügung stehen. Beim Handeln der zu sozialisierenden Personen sind vor allem 

folgende Aspekte wichtig und im Erfolgsfall erfüllt: Bewältigung der Aufgaben 
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mit den entsprechenden Erfolgserlebnissen, Lernen und zunehmende Klarheit 

des Verständnisses der eigenen Rolle. soziale Akzeptanz durch Kollegen und 

Vorgesetze, Ausbleiben bzw. Abbau der Ängste, sich in das Unternehmen zu 

integrieren, und schließlich das Erlebnis, Anforderungen zu meistern. Als Er-

gebnisse sind zu berücksichtigen: Bewältigung der Aufgaben, Lernerfolg, Zu-

friedenheit, Bindung an das Unternehmen (bzw. Bereitschaft zu kündigen und 

Fluktuation), erbrachte Leistung und Stress auf Seiten der zu sozialisierenden 

Person. Auf Seiten des Unternehmens sind die erforderlichen Ressourcen ein-

schließlich kompetenter und motivierter Ansprechpartner bereitzustellen und 

der Sozialisationsprozess zu organisieren, zu implementieren, zu überwachen 

und weiterzuentwickeln. 

Diese Aufstellung von Attributen und weiteren sicherheitskulturellen Faktoren ist sehr 

umfangreich. Attribute und Faktoren wurden daher zur besseren Übersicht klassifiziert. 

Das Vorgehen ist im Hauptteil beschreiben, der nachfolgende Anhang B enthält das 

detaillierte Ergebnis der Klassifizierung. 
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B Anhang B: Übersicht über die Erkenntnisse, die in die Ergänzungen der 
Attribute eingegangen sind 

Zur besseren Übersicht sind die genutzten Erkenntnisse aus den Fachgebieten „Cor-

porate Governance“, zu Systemen aus Mensch, Technik und Organisation, zum „Or-

ganizational Citizenship Behavior“ und zur Sozialisation im Unternehmen nachfolgend 

in zusammenhängender Form aufgeführt. Diese kompakte Darstellung gleicht die 

Nachteile aus, dass die einzelnen genutzten Erkenntnisse aus den Fachgebieten „aus-

einandergerissen“ worden sind, um sie in Anhang A den jeweils passenden Attributen 

zuzuordnen. 

„Corporate Governance“ 

Corporate Governance“ dient als generelle Bezeichnung für den „rechtlichen und fakti-

schen Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung eines Unternehmens“ 

(/WER 04/, Spalte 169ff.). Dieser Rahmen regelt die Lenkung der inneren Angelegen-

heiten des Unternehmens und dessen Einbindung in das Umfeld wie z. B. den Markt 

und die staatliche Aufsicht. Das Adjektiv „faktisch“ bringt explizit zum Ausdruck, dass 

die rechtlichen (und sonstigen Vorgaben formaler und formell gültiger Art) auch umge-

setzt und eingehalten werden müssen. Die zitierte Quelle unterscheidet zwischen Re-

gelungsbereichen, also Bereiche, die das Unternehmen zu regeln hat, und Prinzipien 

der „Corporate Governance“ (a.a.O.). Das Unternehmen hat die Prinzipien in allen Re-

gelungsbereichen zu verwirklichen. Regelungsbereiche sind die 

 Zielsetzung des Unternehmens,

 Strukturen, Prozesse, Personen der Unternehmensführung,

 regelmäßige Evaluation der Führungsaktivitäten,

 proaktive Unternehmenskommunikation.

In jedem dieser Regelungsbereiche haben die Gegenstände der Regelung auf folgen-

den Prinzipien zu beruhen: 

 Macht ist zu begrenzen und zu kontrollieren,

 das Geschehen im Unternehmen hat transparent zu sein,

 Konflikte zwischen Interessen der verschiedenen Akteure (Shareholder, Stakehol-

der) sind auszugleichen,
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 Mitarbeiter sind zu einem wertorientierten Verhalten zu motivieren. 

Systeme aus Mensch, Technik und Organisation 

Für die Kerntechnik kann man auf eine übersichtliche Einteilung menschlicher, techni-

scher und organisatorischer Faktoren durch die Aufsichtsbehörden zurückgreifen 

(/CHR 92/, S. 19ff.). 

 Menschliche Faktoren sind dieser Einteilung zufolge die 

 „Qualifikation 

 Eignung 

 Motivation 

 Zuverlässigkeit“ (a.a.O., S. 22). 

 Technischer Art sind folgende Faktoren: 

 „Sicherheitstechnische Auslegung der Anlage, mit dem Ziel, dass die Anlage 

möglichst unempfindlich gegen menschliche Fehler ist und sich aus menschli-

chen Fehlern keine gravierenden nachhaltigen Auswirkungen auf die Anlagen-

sicherheit ergeben können, 

 ein dem Menschen angepasster Automatisierungsgrad von Sicherheits- und 

Betriebsfunktionen, 

 eine dem Menschen angepasste Technik zur Überwachung der Betriebszu-

stände, 

 eine dem Menschen angepasste Technik zur Beherrschung von Störungen 

und Störfällen, 

 Instandhaltungsfreundlichkeit von Systemen, 

 ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze, Arbeitsmittel und Arbeitsumge-

bungen, 

 “Trainingssimulatoren“ (a.a.O.. S. 20). 

 Organisatorische Faktoren werden wie folgt definiert: 
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 „eine dem Menschen angepasste Organisation mit eindeutigen Festlegungen 

der Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnisse des Personals 

 Betriebsordnungen, die dem Menschen angepasst sind 

 Warten- und Schichtordnung 

 Instandhaltungsordnung 

 Strahlenschutzordnung 

 Alarmordnung 

 Brandschutzordnung 

 Erste-Hilfe-Ordnung 

 dem Menschen angepasste Betriebsanweisungen zur Durchführung des Nor-

malbetriebs, und zur Reparatur und Wartung, zur Beherrschung von Störungen 

und Störfällen, 

 Simulatortraining, 

 Motivationsmaßnahmen des Managements“ (a.a.O., S. 21). 

Die Faktoren sind im originalen Wortlaut wiedergegeben. Im Unterschied zur Quelle 

enthält die Liste der organisatorischen Faktoren nicht mehr den Eintrag „Sicherheitskul-

tur“. Der Grund dafür besteht darin, dass dem kerntechnischen Regelwerk zufolge die 

Sicherheitskultur auf dem System aus Mensch, Technik und Organisation beruht (siehe 

Kapitel 3 im Hauptteil dieses Berichts). Beließe man „Sicherheitskultur“ als organisato-

rischen Faktor, wäre die Sicherheitskultur Grundlage ihrer selbst. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über Faktoren, die sich auf Motivation, 

Einsatz- und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter eines Unternehmens auswirken (zu-

sammengefasst aus /LAT 05/). Dieser Überblick unterstützt ein detaillierteres Ver-

ständnis, was vor allem unter den Kategorien der „Motivation“ und der 

„Motivationsmaßnahmen des Managements“ aus den obigen Aufstellungen menschli-

cher und organisatorischer Faktoren zu verstehen ist. 



 

148 

Tab. B. 1 Faktoren, die sich auf Motivation, Einsatz und Leistungsbereitschaft aus-

wirken 

Faktorkategorie Ausgewählte Beispiele aus der Grundlagenforschung 

Bedürfnisse Gesundheit, Sicherheit einschl. vorhersagbarer Verhältnisse 
Selbstverwirklichung 
Lob und Anerkennung 
Status, Macht, Kontrolle über Ressourcen 

Merkmale der  
Persönlichkeit 

Selbstwertgefühl 
Grundüberzeugung zu Selbst- oder Fremdbestimmtheit 

Werte Fairness 

Rahmenbedingun-
gen der Arbeit 

klare und erreichbare Ziele, ausreichende Ressourcen, 
Rückmeldung zu Arbeitsfortschritt und Erfolg 

Einklang zwischen 
Person und Aspek-
ten ihrer berufli-
chen Tätigkeit 

Identifikation mit dem Unternehmen 
Zufriedenheit mit Fortkommen 
Relation zwischen Anforderungen der Arbeit und Fähigkeiten 
der Person 

„Organizational Citizenship Behavior“ 

Man versteht darunter ein freiwilliges Handeln und generelle aktive Mitwirkung der Mit-

arbeiter an der Unternehmenstätigkeit, die beide die Arbeitsleistung fördern ohne vom 

Unternehmen direkt oder explizit belohnt zu werden /CON 04/, Spalte 1102). Es äußert 

sich z. B. in spontaner, freiwilliger Hilfe unter Kollegen, einer ebensolchen Unterstüt-

zung der Vorgesetzten, der Einhaltung von Regeln, geringen Fehlzeiten, keinen exzes-

siven Pausen, u.v.a.m. Die folgende Abbildung veranschaulicht diese 

Zusammenhänge (in Anlehnung an /KRE 05/, S. 26). 
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Abb. B. 1 Ursache-Wirkungszusammenhänge des „Organizational Citizenship 

Behavior“ 

Unter den Folgen des „Organizational Citizenship Behavior“ findet man auch die Beur-

teilung durch Führungskräfte und die Folgen dieser Beurteilungen. Dieser Punkt ist 

deshalb wichtig, weil es sich bei diesem Verhalten um eine freiwillige, vertraglich nicht 

vereinbarte Leistung handelt, auf die das Unternehmen keinen Anspruch hat und die 

der Vorgesetzte nicht in seine Erwartungen, Beurteilungen und Förderung des Mitar-

beiters einbeziehen sollte. Tut er es, wie in der Realität häufig beobachtet, untergräbt 

er den freiwilligen Charakter des „Organizational Citizenship Behavior“. Die zugehöri-

gen Verhaltensweisen könnten dann aus Berechnung eingesetzt und instrumentalisiert 

Bedingungen des „Organizational Citizenship Behavior (OCB“)

• positive Wertung der Arbeit und ihrer sozialen Bedeutung
• hoch bewerteter Arbeitsplatz und Arbeitsinhalt
• Bindung an da Unternehmen
• Gerechtigkeit und Fairness des Unternehmens, Anreize
• Verhalten der Führungskräfte
• Arbeitszufriedenheit, Arbeitsklima

Arten des OCB

• Hilfe bei der Aufgabenerfüllung („mit anpacken“)
• Gewissenhaftigkeit und Engagement bei der Arbeit
• Sportsgeist und Frustrationstoleranz
• Umsicht und vorausschauendes Handels
• Handeln in Übereinstimmung mit Unternehmenszielen

Folgen des OCB

• Unternehmensleistung
• Beurteilung und Anerkennung durch die Führungskräfte des Unternehmens

(auch Empfehlungen in Bezug auf Gehalt, Beförderung usw.)
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werden, um bestimmte Vorteile zu erlangen. Dies widerspricht dem Geist einer freiwilli-

gen Mehrleistung. 

Sozialisation im Unternehmen 

„Sozialisation“ heißt der Prozess, durch den sich eine Person in eine (Unternehmens-) 

Kultur einfügt. Zu diesem Prozess gehören 

 die Praktiken des Unternehmens, um Mitglieder des Unternehmens zu sozialisie-

ren,

 das Handeln der zu sozialisierenden Person,

 die Ergebnisse aus dem Zusammenspiel der Praktiken und dem Handeln,

 ein Vergleich von Ergebnis und Erwartungen, die mit den Praktiken verbunden sind

und erforderliche Anpassungen der Praktiken.

Die nachfolgende Abbildung präsentiert diesen Prozess. 

Abb. B. 2 Modell des Sozialisationsprozesses im Unternehmen

Praktiken im 
Unternehmen

• Programme zur
Orientierung

• Training,
Aufgaben für die
zu
sozialisierenden
Personen

• Ansprechpartner
dieser Person:
Führungskräfte,
Mentoren,
Kollegen usw.

Handeln der zu 
sozialisierenden 

Personen

• Bewältigung der
Aufgaben, Lernen

• Klarheit des
Verständnisses der
eigenen Rolle

• Akzeptanz durch
andere Personen
im Unternehmen
und dessen Umfeld

• Ängste,
Unsicherheit

• Erlebnis, 
Anforderungen

Erwartungen am Handeln und 
Ergebnis

Vergleich mit tatsächlichem 
Handeln und Ergebnis

Konsequenzen für die Praktiken

Ergebnis der 
Sozialisation

• Zufriedenheit
• Bindung an das

Unternehmen,
Bereitschaft, zu
kündigen,
Fluktuation

• Leistung
• Stress
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C Anhang C: Ergebnis der Klassifizierung sicherheitskultureller Faktoren 

Die formale Struktur der Klassifikation sicherheitskultureller Faktoren entspricht einer 

Tabelle mit drei Zeilen und drei Spalten für die Ebenen der Unternehmenskultur nach 

Edgar Schein („Artefakte“, „bekundete Werte“, „Grundannahmen“) bzw. die Kategorien 

„Mensch“ (M), „Technik“ (T) und Organisation“ (O) des MTO-Systems. In der Tabelle 

repräsentiert jede Zelle eine Kombination aus einer dieser Ebenen und einer der Kate-

gorien. Einige Zellen dieser Tabelle sind per Definition nicht besetzbar. Sie enthalten 

Eintragung „-“ (siehe dazu ausführlich die Erläuterungen in Gliederungspunkt 3.3 im 

Hauptteil dieses Berichts). 

Tab. C. 1 Aufbau der Klassifikation 

(identisch mit Tabelle 3.1 aus dem Hauptteil des Berichts) 

MTO-System 
Ebenen 

Mensch Technik Organisation 

Artefakte direkt beobachtbares 
Verhalten  

Gebäude, 
Maschinen, 
Werkzeug, 
usw.  

Strukturen und  
Prozesse in Einklang 
mit den Regelungen 
der formalen Organi-
sation  

Bekundete Werte verkündete Ziele, 
Absichten, usw. 

- Ziele eines Unter-
nehmens, 
Ziele einer Gruppe, 
Rechtfertigungen 
des Handelns (auch 
nachträglich) 

Grundannahmen handlungsleitende 
Werte, ebensolches 
Wissen usw.  

- - 

Anhang 0 enthält die Zusammenstellung der sicherheitskulturellen Faktoren, die nach 

dieser Struktur und den Kriterien aus Gliederungspunkt 3.3 zu klassifizieren sind. Die 

große Zahl der Faktoren gestattet es nicht, sie ohne Verlust der Übersichtlichkeit ein-

fach in die Tabelle einzutragen. Daher wird das Ergebnis der Klassifizierung im An-

schluss an die Tabelle wie folgt dokumentiert: 

 Das Ergebnis der Klassifizierung ist nach den einzelnen Kombinationen aus jeweils 

einer Ebene und einer Kategorie gegliedert. 

 Ist eine Kombination nicht besetzbar, wird die Begründung aus Gliederungspunkt 

3.3 rekapituliert. 
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 Zu jeder verbleibenden Kombination erhält der Leser 

 eine zusammenfassende Beschreibung der Attribute, die laut IAEA zur Sicher-

heitskultur gehören und unter die jeweils betrachtete Kombination fallen, 

 einen Überblick, welche sicherheitskulturellen Faktoren aus den Ergänzungen, 

des Sicherheitskulturbegriffs zu diesen Attributen hinzugekommen sind, 

 erforderliche Erläuterungen zur Einordnung eines Attributs bzw. eines sicher-

heitskulturellen Faktors aus den Ergänzungen, sofern die Zuordnung zur be-

trachteten Kombination nicht selbsterklärend ist, 

 die Referenz auf die einzelnen Attribute in Anhang A (der Einfachheit halber 

steht z. B. „3b“ für Charakteristikum (3), Attribut (b)). Diese Referenz ermög-

licht dem Leser die eindeutige Bestimmung der Attribute und der sicherheits-

kulturellen Faktoren, die ihnen aus den Ergänzungen zugeordnet worden sind. 

Der verbleibende Teil dieses Anhangs präsentiert das detaillierte Ergebnis der Klassifi-

zierung. 

Ebene der Artefakte, Kategorie „Mensch“ 

Einschlägige Attribute der Sicherheitskultur laut IAEA (i. f. „Attribute“) sind 

 die sicherheitsbezogenen Aktivitäten und Vorkehrungen auf Seiten der Führungs-

kräfte, die ausdrücklich als Akteure genannt sind: 

 Personalführung auf allen Führungsebenen im Allgemeinen z. B. in Form der 

Diskussion mit dem Personal über Sicherheitsfragen (2a, 2b, 2c, 2h, 3c, 3e), 

 der neben der Personalführung beobachtbare, persönliche Einsatz der Füh-

rungskräfte aller Ebenen für die Sicherheit z. B. in Form von Rundgängen und 

Reaktion auf die dabei gewonnenen Informationen (2a, 2b, 2c, 2h, 2i, 3c, 3e, 

4i, 5c), 

 die Pflege offener, verlässlicher Kommunikation von Seiten der Führungskräfte 

auch bei Veränderungsprozessen (1d, 2b, 2c, 2h, 2i, 3d), 

 die Ermunterung der Untergebenen durch Führungskräfte zu aktiver Ausei-

nandersetzung mit Fragen der Sicherheit (2f, 2h, 3c) sowie Reaktion auf und 

Rückmeldung zu Kommunikationen von Seiten der Geführten (5b), 
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 die sichtbare Anerkennung, Bestärkung und Unterstützung sicherheitsbezoge-

nen Handelns unabhängig davon, ob die Beteiligten unterschiedlichen oder 

gleichen Ebenen der Unternehmenshierarchie angehören (1f, 3d, 4h), 

 die Einbindung der Geführten in bestimmte Entscheidungen (2f), 

 der Einsatz der Führungskräfte für Zustand und Einsatzbereitschaft der Tech-

nik (4i), 

 der Beiträge jedes Einzelnen zur Sicherheit in seinem Arbeitsbereich (3e), 

 wechselseitigen Unterstützung zwischen Personen im Allgemeinen (3d, 4h), 

 Einhaltung von Regeln, Richtlinien, Anforderungen des Managementsystems, Plä-

nen, Einholung der Freigabe von Arbeiten usw. (2b, 2i, 3c, 4d). 

Zu einigen der aufgeführten Attribute enthalten die Erläuterungen der IAEA Bezüge auf 

Grundannahmen. Diese Bezüge werden weiter unten genauer behandelt. 

Die Attribute der Sicherheitskultur laut IAEA haben Ergänzungen aus andern Fachdis-

ziplinen erfahren. Ihre ausführliche Darstellung ist sind in Anhang A im Anschluss an 

das jeweils ergänzte Attribut anhand der Referenzen auf Charakteristikum und Attribut 

(zu finden. Für die Artefakte in der Kategorie „Mensch“ erweitern die Erkenntnisse aus 

anderen Fachdisziplinen die jeweils in Klammern aufgeführten Attribute um 

 detailliertere Klärungen der Begriffe Qualifikation und Kommunikation (Ergänzun-

gen zu Attribut 2d, 2e, 2f), 

 die Einbindung der Kontrollorgane eines Unternehmens wie z. B. der Aufsichtsräte 

(Ergänzungen zu Attribut 2a, 2e), 

 den wichtigen Aspekt des vorbildhaften, sicherheitsbezogenen Verhaltens der Füh-

rungskräfte in Worten und vor allem in Taten (Ergänzungen zu Attribut 1a, 2a, 2b), 

 eine schärfere Forderung zur Einhaltung von Regeln, Richtlinien usw. (Ergänzun-

gen zu Attribut 3c) und 

 Hinweise auf empirische Erkenntnisse zum Beitrag verschiedener Attribute zur Si-

cherheit (Ergänzungen zu Attribut 1f, 2a, 2b, 2c, 2f, 2h). 
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Ebene der Artefakte, Kategorie „Technik“ 

Die vorliegende Klassifizierung ordnet dem Bereich der Technik auch Arbeitsmittel wie 

z. B. Prozeduren zu. 

Zu den Artefakten im Bereich der Technik gehören laut Regelwerk der IAEA Attribute 

 zur Qualität der Prozeduren und Dokumente (4c), 

 zu Zustand und Einsatzbereitschaft der Technik (4i) und 

 zu den Arbeitsumgebungsbedingungen (4g). 

Die Ergänzungen aus anderen Fachgebieten präzisieren und systematisieren den In-

halt dieser Attribute. 

Ebene der Artefakte, Kategorie „Organisation“ 

Einschlägige Attribute und Erläuterungen der IAEA behandeln Aspekte der 

 Dokumente zur Sicherheitspolitik (1a), zu Erwartungen des Managements zu Leis-

tungen auf dem Gebiet der Sicherheit (2b) sowie zu Aufgaben und Verantwortlich-

keiten des Eigen- und des Fremdpersonals (3b), 

 klar zu erkennenden Berücksichtigung aller Arten der Sicherheit wie z. B. Arbeitssi-

cherheit (4b), 

 Unternehmenskommunikation zur Sicherheit (1a, 5f) insbesondere auch vor Verän-

derungsprozessen (2g). 

 Aufbau-, Ablauf- oder Prozessorganisation, im Einzelnen: 

 Auswahl, systematisches Training (auch in Bezug auf Veränderungsmanage-

ment und Faktoren, von denen menschliche Leistung abhängt) und Beurteilung 

der Führungskräfte (2d, 2e, 4f, 5g), Training im Allgemeinen (2e, 5g) und Ver-

fügbarkeit von Spezialisten im Bereich „Human Factors“ (4g), 

 Personalentwicklung (5g), 

 ausreichender Bestand an Personal, was Zahl und Qualifikation betrifft (2e), 

 Vorhandensein erforderlicher interdisziplinärer Teams im erforderlichen Um-

fang (4h), 
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 Anwendung des Anreizsystems (1e, 1f, 4f) auch in Bezug auf 

 verantwortliches Handeln (2d), 

 Suche und Unterbreitung von Verbesserungsvorschlägen zu Prozeduren 

(3c), 

 offene Berichte zu Ereignissen, Beinahe Fehlern u. Ä. (2d, 5b). 

 Berücksichtigung der Sicherheit bei der Ressourcenallokation (1b), 

 Personaleinsatz und Arbeitsplanung (2e, 4d, 4g), 

 Merkmale von Entscheidungsprozessen (1a, 1e), von Veränderungsprozessen 

(2g) und von Konfliktlösungsprozessen (2h), 

 Beurteilung der Effektivität des Managements durch die Führungsspitze (2a), 

 folgende Merkmale der lernenden Organisation: 

 Sammeln und Nutzen von Betriebserfahrungen (5d) und weiterer Informati-

onen (5d) insbesondere auch zu, Dauer der Unverfügbarkeit technischer 

Einrichtungen (4i), Überstunden (4g) und Sicherheitsniveau im Unterneh-

men (5c, 5f), 

 systematische Nutzung vielfältiger Methoden für die Sammlung und Nut-

zung von Informationen, Nutzung externer und interner Quellen (5c, 5d) und 

ausreichend breite Auswahl von Indikatoren (5f), keine Anzeichen leichtfer-

tiger Einstellungen zu Fehlermöglichkeiten (5d), 

 Reaktion auf Abweichungen von Sicherheitszielen usw. (5f), Entwicklung 

(mit Beteiligung des Personals) und Umsetzung von Abhilfen, Verbesserun-

gen usw. (2b, 2c, 2f, 4c, 4g, 5b, 5c, 5d, 5f), 

 Kontrollen in Bezug auf Entscheidungen (1a), Überwachungstätigkeiten, Si-

cherheitskultur (5c) und Wirksamkeit von Abhilfen (5e), 

 Einbindung der Führungsspitzen in diesen Lernprozess (5c). 

 Der Sicherheit dienlichen Beziehungen des Unternehmens zu Aufsichtsbehörde 

(3a) und Auftragnehmern (3b). 

Das Anreizsystem wurde den Artefakten zugeordnet. Weil einschlägige Attribute klar 

auch herausstellen, dass das System die gewünschte Wirkung entfaltet. 
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Diese Aspekte werden durch die Ergänzungen des Sicherheitskulturbegriffs mit Er-

kenntnissen aus anderen Fachgebieten gestützt und präzisiert. Wesentlich sind fol-

gende Punkte (Details findet man in Anhang 0 im Anschluss an die jeweils 

aufgeführten Attribute): 

 Kerntechnisches Regelwerk und weitere Quellen stellen die große Bedeutung ex-

pliziter, klarer Ziele, Politiken und Strategien zur nuklearen Sicherheit und zu den 

sonstigen Bereichen der Sicherheit (wie z. B. der Arbeitssicherheit) heraus (Ergän-

zungen zu Attribut 1b, 1c, 4b). 

 Die Unternehmensleitung darf bestimmte Verantwortungen laut kerntechnischem 

Regelwerk nicht delegieren. Auch sollten Entscheidungen, die das ganze Unter-

nehmen betreffen, auf der Ebene der Unternehmensführung getroffen werden (Er-

gänzungen zu Attribut 1a). Darüber hin aus sind auch die Verantwortlichkeiten auf 

der Ebene der Kontrollorgane eines Unternehmens ausreichend genau festzulegen 

(Ergänzungen zu Attribut 3b). 

 Sicherheitsbezogene Information erreicht die Führungsspitze direkt und unabhän-

gig davon, wo sich die Informationsquelle in der Hierarchieebene befindet (zu Attri-

but 1a, 3d). Diesem Informationsfluss stehen weder Barrieren noch ein Mangel an 

Ressourcen entgegen (Ergänzungen zu Attribut 1b). 

 Nach Möglichkeit sollte die Information im Unternehmen proaktiv sein, zeitlich also 

früh genug erfolgen, um sich als Betroffener auf die kommunizierten Sachverhalte 

und Entwicklungen einstellen zu können (Ergänzungen zu Attribut 2h). Merkmale 

„guter“ Kommunikation werden beschrieben (Ergänzungen zu Attribut 2h). 

 Neben Aufsichtsbehörden und Auftragnehmern sollte das Unternehmen auch zu 

weiteren „Stakeholdern“ Beziehungen pflegen, die der Sicherheitskultur des Unter-

nehmens förderlich sind (zu Attribut 3a). 

 Das Unternehmen sollte sich auch in den Stand versetzen, v.a. länger- und lang-

fristige Entwicklungen möglichst frühzeitig zu erkennen, die für seine Sicherheit und 

seine Sicherheitskultur wichtig sind oder sein könnten (Ergänzungen zu Attribut 

1e). Man denke z. B. an die Verfügbarkeit erforderlicher, qualifizierter Arbeitskräfte 

auf dem Arbeitsmarkt und eine frühzeitige Reaktion auf absehbare Engpässe bei 

der Rekrutierung der Nachfolger für ausscheidende Mitarbeiter und (oder) der 

Fachkräfte für sich wandelnde Aufgaben. 
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 Die vielen organisatorischen Einzelaspekte können mit der Forderung nach best-

möglicher Anpassung der Organisation an den Menschen auf einen einprägsamen, 

gemeinsamen Nenner gebracht werden. Eine notwendige Präzisierung besteht da-

rin, dabei alle Mitarbeiter bis hin zur Führungsspitze zu berücksichtigen (Ergänzun-

gen zu Attribut 3b, 4d). 

 Der Bereich der Motivierung zu sicherheitsgerechtem Verhalten erfährt Präzisie-

rungen in Bezug auf Faktoren wie Entlohnung, und die soziale Anerkennung inner-

halb und außerhalb des Unternehmens (Ergänzungen zu Attribut 4f). 

 Die Auswertung von Informationen über die Sicherheit erfährt eine Vertiefung durch 

Erkenntnisse zur Ausgestaltung eines wirksamen Berichtswesens, zum Wissens-

management und der systematischen Nutzung von Informationen nicht nur über 

Fehler, Mängel und Schwächen, sondern auch über Stärken des Unternehmens in 

den Bereichen „Sicherheit“ und „Sicherheitskultur“ (Ergänzungen zu Attribut 5d). 

Man setzt sich im Unternehmen von der Führungsspitze abwärts vorausschauend, 

aktiv, systematisch, sachlich und ernsthaft mit Fehlermöglichkeiten, Schwachstellen 

und deren Risiken auseinander. Man ruht sich also nicht auf den Lorbeeren aus, 

die man sich mit der bisherigen Vorsorge erworben hat (Ergänzungen zu Attribut 

1a, 1f, 4e). 

 Personalbeurteilungen sollen auch die Führungsspitzen einschließen (Ergänzun-

gen zu Attribut 5c). 

Ebene der bekundeten Werte, Kategorie „Mensch“ 

Bekundete persönliche Werte sind Thema weniger Attributs bzw. Faktoren. Sie zeich-

nen die Sicherheitskultur zum einen dadurch aus, dass die einzelnen Mitarbeiter sich 

das Ziel der Sicherheit zu Eigen machen und fortwährend nach Verbesserung streben 

(3e). Diese persönlichen Ziele sind also keine Lippenbekenntnisse, sondern sie stehen 

mit Verhalten und Grundannahmen des Handelnden in Einklang. Zum anderen haben 

die Führungskräfte klare Erwartungen zur Leistung auf dem Gebiet der Sicherheit (2b) 

und zur Nutzung von Prozeduren (3c) zu entwickeln. Diese Erwartungen sind durch 

geeignete Artefakte zum Ausdruck zu bringen. 

Ebene der bekundeten Werte, Kategorie „Technik“ 

Diese Kombination ist nicht definiert, weil Technik kein bekundeter Wert ist. 
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Ebene der bekundeten Werte, Kategorie „Organisation“ 

Einschlägige Attribute beziehen sich auf die 

 Formulierung (und schriftliche Niederlegung) der Sicherheitspolitik (1a), 

 Berücksichtigung der Sicherheit und der sicherheitsbezogenen Ziele, Strategien 

usw.im Wirtschaftsplan (1c), 

 Festgelegt-Sein der Aufgaben und Verantwortlichkeiten für Eigen- und Fremdper-

sonal (3b, 3d, 4c), 

 Planung der Nachfolge für ausscheidendes Personal (2d), 

 Betrachtung der Mitarbeiter mit ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und ihren Werten 

als größte, strategische Stärke des Unternehmens auf dem Gebiet der Sicherheit 

(4f). 

Der zuletzt aufgeführte Punkt wurde den bekundeten Werten zugeordnet, um die For-

mulierung, das Unternehmen sehe seine Mitarbeiter als den Schlüsselfaktor für die Si-

cherheit an, nicht zu weit zu interpretieren. Diese Wertschätzung hat, um nicht ein 

schönes Lippenbekenntnis zu bleiben, ihren konkreten Ausdruck in der Pflege mensch-

licher, technischer und organisatorischer Faktoren zu finden. Einschlägige Aktivitäten 

und Vorkehrungen auf Seiten des Betreiberunternehmens sind in den Attributen und 

Ergänzungen zu Artefakten bzw. Grundannahmen aufgeführt. 

Nachfolgeplanungen wurden wegen ihrer Eigenschaft, Plan zu sein, unter die bekunde-

ten Werte gefasst. Die Festlegungen zu Aufgaben und Verantwortlichkeiten klären, 

was Personen tun und wofür sie Verantwortung übernehmen sollen. Es handelt sich 

also um bekundete Werte. Die einschlägigen Attribute stellen eine Beziehung zum 

Wissen der Personen um ihre Aufgaben oder Verantwortlichkeiten her. 

Ebene der Grundannahmen, Kategorie „Mensch“ 

Die vorliegende Untersuchung ordnet Grundannahmen ausschließlich den Mitarbeitern 

zu (siehe Gliederungspunkt 3.3). Grundannahmen können unter diesen Personen 

mehr oder minder weit verbreitet sein. Unter Berücksichtigung dieser Präzisierung ge-

hen die Attribute der Sicherheitskultur laut IAEA auf folgende Grundannahmen ein: 

 Wissen zu verschiedenen Themen (2c, 3b, 3c, 4e, 4f, 4g, 5a), 
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 Gespür der Führungskräfte für Möglichkeiten, bei sicherheitsbezogenen Entschei-

dungenungewollt den Eindruck einer nachrangigen Bedeutung der Sicherheit zu 

vermitteln, (1d), 

 kritische Selbstreflexion auf Seiten der Führungskräfte, aber auch bei anderen Per-

sonen (5a). 

 Vertrauenswürdigkeit der Führungskräfte in den Augen der Mitarbeiter (2i), Ver-

trauen und Offenheit im Allgemeinen (4a, 4h, 5b) sowie Wertschätzung offener 

Kommunikation (2h) und des Beaufsichtigt-Werdens (5e), 

 Befähigung der Führungskräfte, Konflikte zu lösen (2h), 

 Stolz auf die eigene Arbeit (4f), positive Haltung zu Verantwortung (3d) und Gefühl 

auf Seiten des Mitarbeiters, dass er zählt und wertgeschätzt wird (2f), 

 Sicherheitsbewusstsein (2i) und Überzeugung der Mitarbeiter, dass Sicherheit und 

Produktion Hand in Hand gehen (1d). 

Die Ergänzungen zu den aufgeführten Attributen ermöglichen eine Bestätigung, Präzi-

sierung und Vertiefung des Erkenntnisstandes in folgenden Hinsichten: 

 Es ist erforderlich, auch Führungskräften und Entscheidern auf höchster Ebene und 

Mitgliedern der Kontrollorgane (wie z. B. Aufsichtsräten) die Fachkompetenz zu 

nuklearer Sicherheit, Sicherheitskultur sowie menschlichen, technischen und orga-

nisatorischen Faktoren zu vermitteln und zu erhalten, die dieser Personenkreis für 

seine sicherheitsbezogenen Aufgaben benötigt (Ergänzungen zu Attribut 2e). Die 

Bereitschaft zur Anwendung dieser Fachkompetenz ist zu fördern. 

 Die empirischen Erkenntnisse zu Führung und „Organizational Citizenship Behavi-

or“ belegen eindrucksvoll, wie wichtig die im positiven Sinne guten Beziehungen 

zwischen Personen für die Erfüllung der Unternehmensziele sind (Ergänzungen zu 

Attribut 2i, 5a, 5b). Das gilt auch und gerade für den Umgang mit Fehlern (Ergän-

zungen zu Attribut 1f). 

 Neben der Fachkompetenz spielen auch die Sozialkompetenz und die aktive Parti-

zipation an der Sicherheitskultur eine zentrale Rolle. Einschlägige Erkenntnisse 

theoretischer und empirischer Art liegen in der Literatur zur Sozialisation im Unter-

nehmen vor (Ergänzungen zu Attribut 5g). Ein Teil dieser Sozialisation sollte darauf 

abzielen, dass Mitarbeiter die Courage entwickeln, die Ausführung von Aufgaben 
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zu verweigern, wenn Rahmenbedingungen zuverlässiger und sicherer Ausführung 

fehlen (Ergänzungen zu Attribut 5b, 5g). 

Ebene der Grundannahmen, Kategorie „Technik“ 

Diese Kombination ist nicht definiert, weil Technik keine Grundannahme ist. 

Ebene der Grundannahmen, Kategorie „Organisation“ 

Diese Kombination ist nicht definiert, weil Grundannahmen ausschließlich dem Men-

schen zugeordnet werden (siehe Gliederungspunkt 3.3 im Hauptteil des vorliegenden 

Berichts). 
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D Anhang D: Bestand an nutzbaren Erkenntnissen und Vorgehensweisen 
im deutschen kerntechnischen Regelwerk 

Der vorliegende Anhang präsentiert die Anforderungen aus dem deutschen kerntech-

nischen Regelwerk, die bei der Förderung der Sicherheitskultur zu berücksichtigen 

sind. Er umfasst zwei Teile zu „Integriertes Managementsystem, Organisation und 

Fachkunde“ und zum „System aus Mensch und Technik“. Diesen Bereichen gehören 

die Artefakte, bekundeten Werte und Grundannahmen im Sinne Edgar Scheins an, die 

Gegenstand einschlägiger Anforderungen des Regelwerks sind. Der Leser erhält zum 

Inhalt diesen Anforderungen einen Überblick, der ihm zeigt, auf welche Regeln und 

Richtlinien er im Bedarfsfall zurückzugriefen hat. Die Nutzung der originalen Regeln 

und Richtlinien ist somit unverzichtbar, der vorliegende Anhang kann sie nicht erset-

zen. 

Integriertes Managementsystem, Organisation und Fachkunde 

In den nachfolgenden Tabellen dient die Nummer des jeweiligen Dokuments im 

„Handbuch Reaktorsicherheit und Strahlenschutz“ (http://www.bfs.de/DE/bfs/gesetze-

regelungen/rsh/3/3_node.html) als Referenz auf die einschlägigen Bekanntmachungen 

des BMUB und des vormals zuständigen BMI (Bundesminister des Inneren). 
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Tab. D. 1 Integriertes Managementsystem (MS) und Organisation 

Bezeichnung Quelle Merkpunkte zum Inhalt der Quelle Kommentare 

Sicherheit von 
Kernkraftwerken 
- grundsätzliche 
Anforderungen 

BMUB 3-0.1 Grundlegende Begriffsbestimmungen 
Grundlegendes Sicherheitsziel: „Das grundlegende Sicherheitsziel ist der 
Schutz von Mensch und Umwelt vor den schädlichen Auswirkungen ionisie-
render Strahlung. Dieses Ziel gilt für alle Aktivitäten von der Planung über Er-
richtung und Betrieb bis zum Rückbau eines Kernkraftwerks.“ 
Sicherheit: Verantwortung und Vorrang („Die Verantwortung für die Gewähr-
leistung der Sicherheit trägt der Genehmigungsinhaber. Er muss der Einhal-
tung des Sicherheitsziels Vorrang vor der Einhaltung anderer betrieblicher 
Ziele geben“.) 
Grundlage der Sicherheit und der Sicherheitskultur „Die Grundlage für einen 
sicheren Betrieb von Kernkraftwerken ist das sicherheitsgerichtete Zusam-
menwirken personeller, technischer und organisatorischer Faktoren (Mensch-
Technik-Organisation). Die Vernetzung dieser Faktoren mit dem Ziel eines si-
cherheitsgerichteten Handelns ist auch Grundlage für eine hohe Sicherheits-
kultur.“ 
Verantwortung für die Sicherheitskultur. „Es ist Aufgabe des Genehmigungsin-
habers, eine hohe Sicherheitskultur aufrechtzuerhalten und diese kontinuierlich 
zu verbessern.“ 
Verantwortung der Unternehmensleitung, der Anlagenleitung 
Anforderungen an das Integrierte Managementsystem (IMS) und das Betriebs-
reglement („Für den sicheren Betrieb einer Anlage sind schriftliche Anweisun-
gen zu erstellen …“) 
Anforderungen an die Bewertung („Die Anlagenleitung und alle Führungskräfte 
sollen auf Basis von Betriebsbegehungen, Tätigkeitsbeobachtung etc. auch 
prozessunabhängige Bewertungen durchführen, um Verbesserungsmöglichkei-
ten des Arbeitsverhaltens und der Sicherheitskultur zu identifizieren.“) 

Es handelt sich um be-
kundete Werte, die im 
Unternehmen bzw. auf 
der Anlage durch ent-
sprechende Artefakte 
(Verhaltensweisen, Do-
kumente) zu realisieren 
sind. 
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Bezeichnung Quelle Merkpunkte zum Inhalt der Quelle Kommentare 

IMS KTA 1402 Themenbereiche der Anforderungen sind (nach der Erläuterung verwendeter 
Begriffe): 
das Managementsystem, 
die Verantwortung der Leitung (Unternehmen, Anlage, …), 
Anforderungen an den sicheren Betrieb, 
Überwachung, Analyse, Bewertung und Verbesserung. 

Bekundete, durch Arte-
fakte zu realisierende 
Werte 
Die Anforderungen sind 
detaillierter als im Do-
kument 3-01  

Qualitäts-
sicherung 

KTA 1401 Die Regel enthält Anforderungen an die Organisation der Qualitätssicherung in 
Bezug auf: 
Verantwortung des Genehmigungsinhabers (bzw. Antragstellers) für die Quali-
tätssicherung, 
Aufbau- und Ablauforganisation der Qualitätssicherung, 
Festlegung und Abgrenzung der Aufgaben von Unternehmen, die an der Quali-
tätssicherung beteiligt sind, 
Personalqualifikation und deren Aufrechterhaltung. 

Bekundete, durch Arte-
fakte zu realisierende 
Werte 

Alterungs-
management 

KTA 1403 „Gesamtheit aller Maßnahmen zur Beherrschung von Alterungsphänomenen, 
die die Sicherheit eines Kernkraftwerkes beeinträchtigen können.“ 
Betrachtungsumfang: Technik und Bauwerke, Stoffe, Dokumentation sowie der 
Qualifikation bzw. des Erhalts der Kompetenz und des Know-hows des Perso-
nals. 

Entsprechende Festle-
gungen des Unterneh-
mens sind bekundete 
Werte und erfordern die 
konkrete Umsetzung, 
um als Artefakte reali-
siert zu sein. 
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Bezeichnung Quelle Merkpunkte zum Inhalt der Quelle Kommentare 

Fachkunde BMUB 3-2 Anforderungen an Nachweis, Vermittlung, Prüfung und Erhalt der Fachkunde 
sowie praktische Erfahrung folgender Personen: 
Leiter der Anlage, 
Fach- oder Teilbereichsleiter, 
Hauptbereitschaftshabende, 
Ausbildungsleiter, Leiter der Qualitätssicherungsüberwachung und kerntechni-
sche Sicherheitsbeauftragte, 
Stellvertreter, 
Verantwortliches Schichtpersonal (Schichtleiter und Schichtleitervertreter, Re-
aktorfahrer). 

Fachkompetenz, Fach-
wissen und praktische 
Erfahrung werden in 
der vorliegenden Un-
tersuchung den Grund-
annahmen zugeordnet, 
weil sie wie die Grund-
annahmen direkter Be-
obachtung entzogene 
psychologische Fakto-
ren sind, die dem  
beobachtbaren profes-
sionellen Verhalten zu-
grunde liegen und es 
erklären. 

Vorbereitung 
und Durchfüh-
rung von Arbei-
ten der 
Instandhaltung, 
Wartung und 
Änderung 

BMUB 3-41 Kriterien für die Anwendung des Verfahrens (Arbeiten an sicherheitstechnisch 
wichtigen Systemen oder Anlageteilen, …) 
Ablaufschema für die Planung und Durchführung der Arbeiten unter Berück-
sichtigung des Arbeits-, Brand- und Strahlenschutzes. 
Die Anforderungen werden durch weitere, detaillierte Anforderungen (BMUB 3-
34.1 und BMUM 3-45-2) ergänzt. 

Zur Einordnung auf den 
Ebenen der Unterneh-
menskultur: siehe oben. 
Das Ablaufschema ist 
unter dem Gesichts-
punkt interessant, dass 
es explizit die Berück-
sichtigung einer Mehr-
zahl von Zielen vorsieht 
(siehe Attribut (b) des 
Charakteristikums (4) 
der Sicherheitskultur 
laut IAEA).  
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Bezeichnung Quelle Merkpunkte zum Inhalt der Quelle Kommentare 

Meldung von 
Störfällen und 
sonstigen Ereig-
nissen 

BMUB 1A-17 Bestellung, Pflichten und Aufgaben des Kerntechnischen Sicherheitsbeauftrag-
ten 
Meldung von Unfällen, Störfällen und sonstigen Ereignissen (Berichtspflicht, 
Verfahren, Meldekriterien in Anlage 1 des Dokuments 1A-17).  

Zur Einordnung auf den 
Ebenen der Unterneh-
menskultur: siehe oben. 

Tab. D. 2 Fachkunde 

Bezeichnung Quelle Merkpunkte zum Inhalt der Quelle Kommentare 

Fachkunde BMUB 3-2 Anforderungen an Nachweis, Vermittlung, Prüfung und Erhalt der Fach-
kunde sowie praktische Erfahrung folgender Personen: 
Leiter der Anlage, 
Fach- oder Teilbereichsleiter, 
Hauptbereitschaftshabende, 
Ausbildungsleiter, Leiter der Qualitätssicherungsüberwachung und kern-
technische Sicherheitsbeauftragte, 
Stellvertreter, 
Verantwortliches Schichtpersonal (Schichtleiter und Schichtleitervertre-
ter, Reaktorfahrer), 
Anpassungen für Kernkraftwerke ohne Berechtigung zum Leistungsbe-
trieb (siehe: BMUB 3-38 und BMUB 3-39). 

Fachkompetenz, Fachwissen 
und praktische Erfahrung wer-
den in der vorliegenden Unter-
suchung den Grundannahmen 
zugeordnet, weil sie wie die 
Grundannahmen direkter Be-
obachtung entzogene psycho-
logische Faktoren sind, die dem 
beobachtbaren professionellen 
Verhalten zugrunde liegen und 
es erklären. 

Qualifizierung, 
Erhalt von Kom-
petenz und 
Know-how des  
Personals 

KTA 1403 Referenz auf KTA 1402 keine 
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System aus Mensch und Technik 

Die Zusammenstellung ist wie folgt gegliedert: 

 Arbeitsmittel, 

 Technische Dokumentation, 

 Kommunikationseinrichtungen, 

 Einrichtungen für die Prozessüberwachung und Prozessführung, 

 sonstige Arbeitsmittel. 

 Arbeitsplätze, 

 Arbeitsumgebungen. 
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Tab. D. 3 Arbeitsmittel: Technische Dokumentation 

Bezeichnung Quelle Merkpunkte zum Inhalt der Quelle Kommentare 

Betriebshand-
buch 

KTA 1201 Die Anforderungen behandeln den Inhalt und die Gestaltung des Be-
triebshandbuchs. 
Wichtige Inhalte sind: 
Alle Betriebsordnungen mit Geltung für das gesamte Kraftwerk, d. h. die 
personelle Betriebsorganisation, die Warten- und Schichtordnung, die 
Instandhaltungsordnung, die Wach- und Zugangsordnung, die Alarmo-
rdnung, die Brandschutzordnung und die Erste-Hilfe-Ordnung. 
Für besondere Fahrweisen können gesonderte Anweisungen das Be-
triebshandbuch temporär ersetzen oder ergänzen. Das Betriebshand-
buch muss in geeigneter Weise darauf verweisen, dass solche 
Anweisungen vorhanden sind. 
Alle betriebs- und sicherheitstechnischen Anweisungen an das Be-
triebspersonal für den bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage und 
der einzelnen Systeme, für die Beherrschung anomaler Betriebsfälle 
und für die Beherrschung von Störfallen. 
Ereignis- und zustandsorientierte Anweisungen zur Beherrschung von 
Störfällen sowie ein Verfahren enthalten, um bei einem gegebenen 
Störfall zwischen ereignisorientiertem und schutzzielorientiertem Vor-
gehen zu entscheiden (Störfallleitschema). 
Kriterien, bei denen davon auszugehen ist, dass Systeme wichtige Si-
cherheitsfunktionen auslegungsgemäß nicht mehr erfüllen und anlagen-
interne Notfallmaßnahmen erforderlich sind. 
Anforderungen an den Inhalt der Anweisungen für den bestimmungs-
gemäßen Betrieb, den anomalen Betrieb und für das ereignis- und 
schutzzielorientiert Vorgehen. 
 

Statt „Anweisungen“ ist auch 
der Begriff der Prozedur üblich. 
Die Anforderungen zum Inhalt 
legen fest, welche Aufgaben 
das Personal wie zu erfüllen 
hat. Als Vorgaben fallen diese 
Anweisungen unter die bekun-
deten Werte im Sinne Edgar 
Scheins. 
Das Betriebshandbuch ist auch 
ein Artefakt, das die Inhalte in 
bestimmter Form präsentiert. 
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Bezeichnung Quelle Merkpunkte zum Inhalt der Quelle Kommentare 

  
Gestaltung des Betriebshandbuchs: 
Die ergonomische Gestaltung des Betriebshandbuchs muss den Be-
nutzer auf die bestmögliche Weise dabei unterstützen, benötigte Infor-
mation schnell zu finden und richtig zu verstehen. Änderungen des 
Betriebshandbuchs müssen sich jederzeit leicht durchführen lassen. 
Detailliertere Anforderungen an die Gestaltung sind dem Text der Regel 
zu entnehmen. 

 

Prüfhandbuch KTA 1202 Die Anforderungen behandeln den Inhalt und die Gestaltung des Be-
triebshandbuchs. 
Wichtige Inhalte sind: 
Die erforderlichen Anweisungen zu den wiederkehrenden Prüfungen an 
den sicherheitstechnisch wichtigen Systemen, Systemkomponenten 
und Einrichtungen enthalten, die das atomrechtliche Genehmigungsver-
fahren festgelegt hat. Ferner muss aus dem Prüfhandbuch hervorge-
hen, wie und wo Prüfungen beschrieben sind, die laut 
Gewerbeordnung, weiteren gesetzlichen Bestimmungen und sonstigen 
Festlegungen auszuführen sind. 
Das Prüfhandbuch hat sich in „Anwendungshinweise“, „Prüfliste“ und 
„Prüfanweisungen“ zu gliedern (Details: siehe Text des Dokuments). 
Gestaltung des Prüfhandbuchs: 
Die ergonomische Gestaltung des Prüfhandbuchs muss den Benutzer 
auf die bestmögliche Weise dabei unterstützen, benötigte Information 
schnell zu finden und richtig zu verstehen. Änderungen des Prüfhand-
buchs müssen sich jederzeit leicht durchführen lassen. 

Zu den Anforderungen an In-
halt und Gestaltung gelten die 
gleichen Kommentare wie für 
das Betriebshandbuch. 



 

   

169 

Bezeichnung Quelle Merkpunkte zum Inhalt der Quelle Kommentare 

Notfallhandbuch KTA 1203 Das Notfallhandbuch, das die Notfallorganisation und die anlageninter-
nen Notfallmaßnahmen beschreibt. 
Es ist schutzzielorientiert aufzubauen. Die Auswahl unter den einzelnen 
Maßnahmen ist durch Entscheidungsbäume oder Prioritäten zu unter-
stützen. 
Es ist eine Strategie für den Übergang vom Notfallhandbuch zurück 
zum Betriebshandbuch zu beschreiben, soweit dies technisch und or-
ganisatorisch möglich ist. 
Detailliertere Anforderungen sind der Regel zu entnehmen. 

Zu den Anforderungen gelten 
die gleichen Kommentare wie 
für das Betriebshandbuch. 

Feuerwehrpläne KTA 2101.1 Es müssen Feuerwehrpläne nach DIN 14095-1 für das Kraftwerksge-
lände und, in Abstimmung mit der zuständigen Feuerwehr, einzelne 
bauliche Anlagen erstellt werden. 
Diese Pläne müssen alle Informationen enthalten, die für das taktische 
Vorgehen erforderlich sind. Dazu zählen Angaben über bautechnische 
Brandschutz-Maßnahmen, Anzahl und Anordnung der Brandabschnitte, 
handbetätigte Brandschutzklappen sowie über Anlagen und Einrichtung 
für die Branderkennung und Brandbekämpfung. 

Zu den Anforderungen gelten 
die gleichen Kommentare wie 
für das Betriebshandbuch. 

Zusätzlich 
Unterlagen für 
den betriebli-
chen Strahlen-
schutz 

KTA 1301.1 
KTA 1301.2 

Für den betrieblichen Strahlenschutz sollen die Unterlagen der techni-
schen Dokumentation für umfangreichere oder schwierigere Instandhal-
tungsaufgaben im Kontrollbereich, die an stark strahlenbelasteten und 
schwer zugänglichen Stellen anstehen können, im erforderlichen Um-
fang durch weitere Materialien ergänzt werden. Dazu gehören Fotogra-
fien und Fotodokumentationen mit Maßstabsangabe, audiovisuelle 
Aufzeichnungen zur Anleitung bei der Montage, Explosionszeichnungen 
und Modelle. 

Zu den Anforderungen gelten 
die gleichen Kommentare wie 
für das Betriebshandbuch. 
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Tab. D. 4 Arbeitsmittel: Kommunikationseinrichtungen 

Bezeichnung Quelle Merkpunkte zum Inhalt der Quelle Kommentare 

Alarmanlage KTA 3901 Für die Alarmanlage sind optische und akustische Alarme zulässig. Sie 
müssen am Ort der Alarmausgabe unter den Bedingungen des bestim-
mungsgemäßen Betriebs deutlich wahrnehmbar sein, um die Aufmerk-
samkeit wirksam auf sich zu ziehen. Der Schalldruckpegel akustischer 
Alarme muss dabei die Schwelle für Schmerz und Gehörschäden deut-
lich unterschreiten. Das Personal muss über die Alarmursache informiert 
werden können. 
Näheres zur Auslegung sind der angeführten Regel zu entnehmen. 

Alarmanlagen gehören der 
Ebene der Artefakte nach Ed-
gar Schein an. 

Personen-
Suchanlage 

KTA 3901 Ein Kernkraftwerk muss zwei unabhängige und diversitäre Personen-
suchanlagen besitzen, um das für die Überwachung und Führung der 
Anlage verantwortliche Personal jederzeit erreichen zu können. Der 
Empfang muss auf dem gesamten Kraftwerksgelände innerhalb und au-
ßerhalb der Gebäude sichergestellt sein. Die Personensuchanlagen 
müssen von den Auslösestellen aus bedient werden können. Die Auslö-
sestellen müssen Vorrang vor eventuell vorhandenen, weiteren Bedien-
orten haben. 

Personensuchanlagen gehren 
ebenfalls zur Artefakt-Ebene. 

Weitere Einrich-
tungen zur 
Kommunikation 
innerhalb des 
Kraftwerkes 

KTA 1301.1 Fest installierte Anschlüsse oder andere Übertragungsmöglichkeiten 
sind in Teilen des Kontrollbereichs mit einer Ortsdosisleistung von über 
3 mSv/h vorzusehen, in denen Instandhaltungsarbeiten zu erwarten 
sind. Der Ort für die Anschlussstelle ist nach den Gesichtspunkten nied-
riger Ortsdosisleistung und Nähe zum Arbeitsplatz zu wählen. 

 

Weitere Einrich-
tungen zur 
Kommunikation 
innerhalb des 
Kraftwerkes 

KTA 3901 Dazu zählen die: 
Fernsprechanlage 
Leitstandfernsprechanlage zur direkten Kommunikation zwischen der 
Warte, Notsteuerstelle und sicherheitstechnisch wichtigen, örtlichen. 

Diese Anlagen sind ebenfalls 
Artefakte. 
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Bezeichnung Quelle Merkpunkte zum Inhalt der Quelle Kommentare 

  Leitständen sowie zwischen den Warten einer Mehrblockanlage vorhan-
den sein. Sie muss Sammelgespräche von der Warte mit örtlichen Leit-
ständen und gleichzeitig mit den Warten weiterer Blöcke aus 
ermöglichen. Die Anlage hat technisch und funktionell von der Fern-
sprechanlage unabhängig zu sein. 
Sprechfunkgeräte 
Sie dürfen zusätzlich verwendet werden, sofern sie Alarm-, Brandmelde- 
sowie sicherheitstechnisch wichtige Steuerungs- und Regelungseinrich-
tungen nicht beeinflussen. 

 

Einrichtungen für 
die Kommunika-
tion nach außen 

KTA 3901 Warte und Notsteuerstelle jedes Kraftwerksblocks müssen Hauptan-
schlüsse für die Verbindung zu externen Kommunikationsnetzen haben, 
deren Rufnummern nicht veröffentlicht werden dürfen. Verbindungen zu 
privaten Netzen sind zulässig. Zur Verbindung mit Rufbereitschaften 
sind zwei unabhängige Systeme einzurichten. Strahlenmesstrupps au-
ßerhalb der des Kraftwerks müssen von Warte und Notsteuerstelle aus 
erreichbar sein. Es müssen zwei unabhängige Verbindungen, davon ei-
ne Direktleitung, zu einer ständig besetzten Polizeidienststelle vorhan-
den sein. Beide Sprechverbindungen sind mindestens täglich zu 
überprüfen und zu überwachen, eine der beiden hat ständiger Überwa-
chung zu unterliegen. Eine direkte Fernmeldeverbindung muss zur zu-
ständigen Feuerwehr oder Leitstelle bestehen, sofern die Alarmierung 
nicht über die Polizeidienststelle stattfinden kann. 

Einrichtungen für die Kommu-
nikation nach außen sind eben-
falls Artefakte. 
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Tab. D. 5 Arbeitsmittel: Einrichtungen für die Prozessüberwachung und Prozessführung 

Bezeichnung Quelle Merkpunkte zum Inhalt der Quelle Kommentare 

Warte KTA 3904 Aufgabe der Warte 
Ständige Besetzung mit Schichtpersonal, d. h. Auslegung als ein Mehr-
arbeitsplatzsystem für ein Team mit bestimmter Organisation und Auf-
gabenteilung (zur personellen Besetzung: siehe Anhang B dieser 
Regel), 
funktionellen Gliederung (Hauptleitbereich, Systemleitbereich, … Frei-
schaltbereich), 
„Arbeitsplätze, Arbeitsmittel, Arbeitsabläufe und Arbeitsumgebung sind 
unter Berücksichtigung ergonomischer Gesichtspunkte so zu gestalten 
und die Aufgaben sind auf Personal und leittechnische Einrichtungen so 
aufzuteilen, dass die Voraussetzungen für das sicherheitstechnisch er-
forderliche Verhalten der Beschäftigten gegeben sind“ (KTA 3904, S. 2), 
„Bei der Auslegung der Leitstände sind Maßnahmen gegen unbeabsich-
tigte menschliche Fehlhandlungen zu treffen.“ (KTA 3904, S. 2) 
Der Anhang A dieser Regel enthält detaillierter Anforderungen an die 
ergonomisch-technische Gestaltung und an die Methodik für die Analyse 
und >Bewertung von Arbeitssystemen. 

Warten zählen zu den Artefak-
ten. 

Notsteuerstelle KTA 3904 Aufgaben der Notsteuerstelle 
Ausstattung 
ergonomische Auslegung (wie unter „Warte“) 

Notsteuerstellen sind Artefakte 

Örtliche Leit-
stände 

KTA 3904 Zulässigkeit und Aufgaben örtlicher Leitstände 
Ausstattung 
ergonomische Auslegung (wie unter „Warte“) 

Örtliche Leitstände gehören der 
Artefakt-Ebene an. 
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Tab. D. 6 Arbeitsmittel: Sonstige 

Bezeichnung Quelle Merkpunkte zum Inhalt der Quelle Kommentare 

Kennzeichnung 
von Komponen-
ten 

KTA 1301.1 Komponenten müssen mit oder ohne Abschirmung oder Wärmedäm-
mung eindeutig, dauerhaft und gut sichtbar gekennzeichnet sein 

Es handelt sich um Artefakte im 
Sinne Edgar Scheins. 

Hilfsmittel für 
den Strahlen-
schutz 

KTA 1301.2 Anzahl und Ausführung der Strahlenschutzhilfsmittel sind dem Verwen-
dungszweck auch in Hinblick auf Stör- und Unfälle anzupassen 

Diese Mittel zählen ebenfalls 
zur Ebene der Artefakte im 
Sinne Edgar Scheins. 

Hebezeuge KTA 3902 
KTA 3903 

Die Anforderungen gehen auf die Auslegung, die ergonomische Gestal-
tung, die Prüfung und den Betrieb von Hebezeugen (Aufzüge, Kräne 
usw.) ein. 
Für bestimmte Transpostaufgaben (Näheres siehe KTA 3903) sind or-
ganisatorische Vorkehrungen zu treffen, die Aufgaben festzulegen und 
das Personal zu schulen.  

Hebezeuge sind Artefakte, die 
Planung von Transportaufga-
ben rechnet zu den bekundeten 
Werten. 
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Tab. D. 7 Arbeitsplätze 

Aspekte Quelle Merkpunkte zum Inhalt der Quelle Kommentare 

Kontrollbereich 
und weitere 
Bereiche 

KTA 1301.2 Zur Begrenzung und Kontrolle der Strahlenexposition sind kontrollierte Zonen 
einzurichten, deutlich zu begrenzen und nach Anhang 6 der Strahlenschutz-
verordnung zu kennzeichnen (StSV, Art. 58). Das Strahlenschutzpersonal hat 
Kontrollbereichsgrenzen durch regelmäßige Messung der Ortsdosisleistung zu 
überwachen und gegebenenfalls neu zu bestimmen. Beispielhafte Anforderun-
gen: 
Im Kontrollbereich müssen Zugangsöffnungen wie z. B. Türen, Luken oder 
Durchschlüpfe zu Räumen groß genug sein, um für absehbar erforderliche Ar-
beiten benötigte Hilfsmittel und auszutauschende Teile an den Ort der Arbeit 
bringen zu können. 
Im Kontrollbereich müssen die räumliche Anordnung und die Größe von Mon-
tageöffnungen den Ein- und Ausbau radioaktiver Komponenten und Bauteile 
ermöglichen, wobei zusätzlich die Anforderungen zu erfüllen sind, benötigte 
Montageeinrichtungen und Abschirmungen verwenden sowie einen Transport-
weg nutzen zu können, der aus Sicht des Strahlenschutzes günstig ist. 
Es muss in den Räumen des Kontrollbereichs und an den betroffenen Kompo-
nenten bzw. Armaturen genug Platz vorhanden sein, um Instandhaltungsarbei-
ten zügig durchführen zu können, wobei der Platzbedarf durch 
Komponentenabschirmungen, erforderliche Zusatzabschirmungen und Vo-
raussetzungen der Arbeit wie die Nutzung von Schutzkleidung zu berücksichti-
gen ist. 
Soweit erforderlich muss es nahe der Stelle, an der Komponenten und Bauteile 
vorübergehend ausgebaut werden, ausreichend Platz geben, um die ausge-
bauten Komponenten und Bauteile absetzen und erforderliche Strahlenschutz-
vorkehrungen durchführen zu können 
Weitere Anforderungen: siehe KTA 1301.2. 

Es handelt sich um Arte-
fakte im Sinne Edgar 
Scheins. 
Die Kennzeichnungen sind 
Artefakte, bringen aber 
auch bekundete Werte 
zum Ausdruck (z. B. be-
stimmte Vorsichtsmaßre-
geln einzuhalten). 
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Aspekte Quelle Merkpunkte zum Inhalt der Quelle Kommentare 

  Der Kontrollbereich muss einen Hygienetrakt, einen Erste-Hilfe-Raum und 
Räumlichkeiten für Strahlenschutzaufgaben sowie für die Bearbeitung und La-
gerung kontaminierter Teile enthalten. 
Alle Zugänge zu permanenten oder temporären Kontrollbereichen müssen 
deutlich und dauerhaft gekennzeichnet sein. 
In Kontrollbereichen sind Sperrbereiche dort einzurichten, wo die Ortsdosisleis-
tung bestimmte Grenzwerte überschreiten kann. Zugängliche Teile des Sperr-
bereichs müssen deutlich und dauerhaft gekennzeichnet sowie gegen 
unkontrollierten Zutritt gesichert sein usw. 
Kontaminationszonen müssen deutlich und dauerhaft gekennzeichnet und ab-
gegrenzt werden. 

 

Vorkehrungen 
gegen körper-
liche Bean-
spruchungen 

KTA 1301.2 Komponenten sind so auszulegen und im Arbeitsraum anzuordnen, dass In-
standhaltungsarbeiten vorzugsweise im Stehen ausgeführt werden können. 
Das gilt auch für alle unterliegenden Bauteile und deren Bedienung, Wartung 
und Inspektion (Richtlinie für den Strahlenschutz des Personals bei der Durch-
führung von Instandhaltungsarbeiten in Kernkraftwerken mit Leichtwasserreak-
tor. 
Die Handhabung von Lasten ohne Hilfsmittel ist auf genau bestimmte Fälle zu 
beschränken (Näheres dazu in der aufgeführten Regel).  

Arbeitsplätze mit bestimm-
ten Anmessungen und 
Mittel für die Handhabung 
von Lasten sind Teil der 
Artefakt-Ebene. 

Zugänge und 
Zonen für 
Brandbekämp-
fung und Ret-
tungseinsätze 

KTA 2101.1 Die räumliche Anordnung der Gebäude auf dem Kraftwerksgelände muss ne-
ben betriebstechnischen Aspekten auch die Anforderungen berücksichtigen, 
die sich aus dem Brandschutz, der Brandbekämpfung sowie der Flucht und 
Rettung von Personen ergeben. (Zufahrten, Zugänge, Aufstellflächen, Bewe-
gungsflächen usw.). Feuerlöscher sind an günstig gelegenen Orten bereitzu-
stellen 

Anordnung der Gebäude, 
Zonen für bestimmte Akti-
vitäten und Aufbewah-
rungsorte für Geräte 
gehören zu Ebene der 
Artefakte. 
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Aspekte Quelle Merkpunkte zum Inhalt der Quelle Kommentare 

Arbeitsräume 
für den Krisen-
stab 

 Für die Arbeit des Krisenstabes der Kraftwerkskrisenorganisation sind geeigne-
te Räume mit Materialien und Kommunikationsmitteln vorzuhalten. 

Auch diese Räume und 
Mittel sind Artefakte im 
Sinne Edgar Scheins. 
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Tab. D. 8 Arbeitsumgebungen 

Aspekte Quelle Merkpunkte zum Inhalt der Quelle Kommentare 

Strahlenbelastung KTA 1301.1 Der Personaleinsatz ist im Normalbetrieb sowie bei Störungen, Stör- und 
Notfällen so zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren, dass die 
Strahlenbelastung des Personals im Rahmen der einschlägigen Dosis-
grenzwerte aus der Strahlenschutzverordnung bleibt detailliere Anforde-
rungen: siehe die angeführte Regel). 

Strahlung ist ein Artefakt, die 
Planung des Personaleinsatzes 
unter Einhaltung bestimmter 
Grenzwerte ein bekundeter 
Wert (d. h. ein Soll oder Muss, 
das der konkreten Umsetzung 
im Verhalten bedarf). 

Auslegung tech-
nischer Einrich-
tungen im 
Kontrollbereich 

KTA 1301.1 Beispielhafte Anforderungen: 
Räume des Kontrollbereichs müssen mit wartungsarmen Beleuchtungs-
körpern und leicht auswechselbaren Lampen ausgestattet sein. 
Komponenten in Bereichen mit hoher Ortsdosisleistung sind so auszule-
gen, dass sie wenige Instandhaltungen benötigen und die Komponenten 
auf die Erfordernisse verbleibender Instandhaltungsaufgaben abge-
stimmt sind. 
Radioaktive Komponenten sind so zu konstruieren, dass wiederkehren-
de Prüfungen möglichst geringe Rüst- und Ausführungszeiten erfordern. 

Auslegungsmerkmale sind Teil 
der Artefakt-Ebene. 
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